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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich heiße Sie zu unserer 
heutigen, der 10. Sitzung des Landtags Nordrhein-
Westfalen herzlich willkommen. Mein Gruß gilt auch 
unseren Gästen auf der Zuschauertribüne, die heu-
te Morgen gut besetzt ist, noch besser als der Ple-
narsaal.  

(Allgemeine Heiterkeit) 

Schön, dass Sie alle gekommen sind. 

(Allgemeiner Beifall) 

Aber der Plenarsaal wird sich auch gleich füllen. Wir 
müssen die Abgeordneten noch ein bisschen erzie-
hen, damit sie pünktlich kommen. Ich kann das für 
die Schülerinnen und Schüler mal kurz erläutern: Es 
ist in etwa vergleichbar mit einer Schule; da muss 
man auch pünktlich zum Unterricht erscheinen. 
Eigentlich müssten die Abgeordneten auch pünkt-
lich zum Beginn der Plenarsitzung da sein. Daran 
arbeiten wir noch, wie Sie sehen. – Also: Ich heiße 
Sie alle sehr herzlich willkommen und begrüße ne-
ben den Gästen auf der Zuschauertribüne auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien. 

Für die heutige Sitzung haben sich vier Abgeord-
nete entschuldigt; ihre Namen werden in das Pro-
tokoll aufgenommen. 
Wir treten nunmehr in die Beratung der heutigen 
Tagesordnung ein. Ich rufe auf: 

1 Schüler, Lehrer und Eltern erwarten Kontinui-
tät und Verlässlichkeit – Für einen klaren 
Kurs bei G8 / G9  

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/239 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 27. 
September 2010 gemäß § 90 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung zu dem oben genannten aktuellen 
Thema der Landespolitik eine Aussprache bean-
tragt. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner vonseiten der antragstellenden CDU-
Fraktion dem Abgeordneten Herrn Kaiser das Wort. 

(Beifall von der CDU) 

Klaus Kaiser (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 
Löhrmann, mit Ihren Vorstellungen zur Entschei-
dung zwischen G8 und G9 beginnen Sie eine voll-
kommen unnütze Diskussion. Sie helfen unseren 
Gymnasien nicht, Sie bringen im Gegenteil Unruhe 

und Unsicherheit an jedes Gymnasium. Die größte 
Unsicherheit bringen Sie ein, wenn Sie diese Struk-
turentscheidung unter fadenscheinigen Begründun-
gen als Schulversuch nach § 25 Schulgesetz regeln 
wollen. Ihre Vorgehensweise ist eine grobe Miss-
achtung der Rechte dieses Parlaments. 

(Beifall von der CDU) 

Denn bekanntlich haben Sie in Ihrem Schulgesetz 
von 2004 G8 gesetzlich festgelegt. Wenn Sie dies 
wieder ändern wollen, dann geht das nach unserem 
Demokratieverständnis nur über eine Gesetzesän-
derung.  

(Beifall von Bernhard Recker [CDU]) 

Nicht nur wir von der Opposition prüfen, ob wir da-
gegen klagen. 

Frau Löhrmann, Sie sprechen in fast jeder Ihrer 
wohlfeilen Reden davon, Betroffene zu Beteiligten 
zu machen. Bei dem von Ihnen vorgestellten Kon-
zept zur Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 an den 
Gymnasien sind die anzuhörenden Verbände und 
Gremien weder formell noch informell beteiligt wor-
den. Das ist schlichtweg ein Skandal. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Wer auf die Beteiligung der betroffenen Lehrer- und 
Elternverbände oder auch der kommunalen Spit-
zenverbände verzichtet, betreibt eine Politik von 
oben herab und keinesfalls eine der Einladungen. 
Ein genauer Blick auf Ihre Eckpunkte lässt einen 
erschrecken, und man gewinnt den Eindruck, hier 
solle die emotionalisierte Wahlkampfdebatte um G8 
und Ihr Kampfbegriff des Turboabiturs wieder auf-
gewärmt werden. 

Daher stelle ich für die CDU klar fest: Dafür stehen 
wir nicht zur Verfügung. Wir halten es für untragbar, 
wenn lediglich aus Postwahlkampfgründen eine 
solche Unruhe an alle Gymnasien des Landes ge-
tragen wird. Der genauere Blick macht deutlich, 
dass das Gymnasium für Sie keine geliebte Schul-
form ist. Der Text legt manchmal den Verdacht na-
he, dass hier eine Schulform sturmreif geschossen 
werden soll, um diese hinterher besser in das von 
Ihnen geplante Einheitsschulsystem zu pressen.  

(Beifall von der CDU – Widerspruch von der 
SPD und von den GRÜNEN) 

Ich nenne einige Beispiele:  

Es ist ein unverschämtes Angebot an die Gymna-
sien, wenn Sie hier einen Schulversuch starten, in 
den man 2011 einsteigen, aber bis zum Jahre 2024 
niemals wieder aussteigen kann. Das verdeutlicht, 
dass es hier nicht um etwas Neues, sondern um ein 
Zurück zum Alten geht, und dass es sich nicht um 
einen Schulversuch handelt. Zynisch ist es dann, 
Frau Löhrmann, dass Sie als Sahnehäubchen die 
10er-Abschlussprüfung am Gymnasium wieder 
einführen. 
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Es ist weiterhin unverschämt gegenüber den Gym-
nasien, dass dort bis zum Jahre 2024 die Klassen-
frequenzwerte auf 28 festgeschrieben bleiben. Das 
heißt: keine kleineren Klassen, keine Aussage zur 
Lehrerversorgung, keine Hinweise auf die demogra-
fische Entwicklung, keinerlei Hinweis auf Qualitäts-
entwicklung – mit anderen Worten: keinerlei Bes-
serstellung, keinerlei Anreiz. Das ist deshalb zy-
nisch, weil Sie wenige Tage vorher bei der Vorstel-
lung Ihres Konzepts der Einheitsschule, der soge-
nannten Gemeinschaftsschule, einen ganzen Sack 
voller Privilegien ausgeschüttet haben: kleinere 
Klassen, bessere Lehrerversorgung, Arbeitszeitver-
kürzung, bessere Besoldung. Spätestens damit 
weiß jeder Gymnasiallehrer, was diese Landesre-
gierung von ihm hält. 

(Beifall von der CDU) 

Glaubhaft wird mir erzählt, dass das Verlesen der 
Eckpunkte zu G8 zu lautem Gelächter in Lehrerkol-
legien von Gymnasien geführt hat.  

Es ist weiterhin eine Unverschämtheit, wenn Sie 
den Gymnasien eine Entscheidungszeit von zehn 
Wochen lassen – zwei Wochen Ferien nicht abge-
rechnet –, um eine Entscheidung zu treffen, die 
mindestens 13 Jahre unverrückbar und nicht korri-
gierbar ist. Zynisch wird das dadurch, dass Sie 
selbst für das Ministerium zwei Jahre beanspru-
chen, um die Curricula für die Klassen 7 bis 10 an-
zupassen, ganz zu schweigen von den Schulträ-
gern, die innerhalb von 14 Tagen entscheiden sol-
len, ob sie einen Antrag stellen. Im Zweifel haben 
sie 14 Tage Zeit, darüber nachzudenken, ob sie mit 
ihren in Zeiten großer finanzieller Anspannung ge-
bauten Mensen millionenschwere Investitionsruinen 
gebaut haben, weil diese dann nicht mehr erforder-
lich sind. 

Frau Löhrmann, ich fordere Sie auf: Sammeln Sie 
Ihre Pläne für die G8/G9-Entscheidung wieder ein! 
Aus Ihrem Reformentwurf wird nur deutlich, dass 
die Ministerin keinerlei Wertschätzung für die Schul-
form Gymnasium hat.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Sonst hätten Sie ein solches Papier gar nicht erst 
vorgelegt. Ersparen Sie unseren Gymnasien Wo-
chen der großen Diskussion, und tun Sie das, was 
von einem Gesetzgeber verlangt wird. Geben Sie 
den Betroffenen Sicherheit durch eine klare Rege-
lung für G8. Verhindern Sie einen schulpolitischen 
Flickenteppich. Verhindern Sie millionenschwere 
Fehlinvestitionen. Geben Sie Lehrerinnen und Leh-
rern Sicherheit in der Schulentwicklung. Sorgen Sie 
dafür, dass die Schülerinnen und Schüler unserer 
Gymnasien Klarheit haben.  

Wir werden Sie dabei voll unterstützen. Sie erhalten 
jede Hilfe, um alle Unzulänglichkeiten bei der Um-
stellung auf G8 weiter abzubauen und Sicherheit zu 
geben. Lassen Sie uns gut für den doppelten Abitur-

jahrgang sorgen. Dessen Probleme haben Sie in 
der Opposition täglich angesprochen. 

(Sören Link [SPD]: Die haben Sie verursacht!) 

Seit Ihrer Regierungsübernahme herrscht dort 
Funkstille.  

(Beifall von der CDU) 

Lassen Sie uns die Fortbildungsoffensive an den 
Gymnasien gemeinsam weiterentwickeln. Lassen 
Sie uns verbindlich einen Ganztagsausbauplan für 
die Gymnasien vereinbaren, der allen Gymnasien, 
die das wollen, den Weg zum gebundenen Ganztag 
eröffnet. Lassen Sie uns verbindlich Standards und 
einen Zeitplan für die Verkleinerung der Klassen an 
den Gymnasien vereinbaren. Lassen Sie uns ver-
bindlich die Existenz der selbstständigen Schulform 
Gymnasium garantieren. Nehmen Sie den Gymna-
sien die Unsicherheit dadurch, dass Sie auf die 
Zielsetzung eines integrativen Schulsystems, näm-
lich auf die Einheitsschule, verzichten.  

Fair gegenüber allen Beteiligten wäre es gewesen, 
alles zu tun, um das achtjährige Gymnasium zu 
optimieren. Stattdessen haben Sie in jedes Gymna-
sium Unruhe getragen. 

(Renate Hendricks [SPD]: Das waren Sie!) 

Frau Löhrmann, Sie propagieren immer die alte 
Weisheit der Bertelsmann Stiftung, Betroffene zu 
Beteiligten zu machen. Sie haben bei G8/G9 das 
genaue Gegenteil getan: Sie haben Beteiligte zu 
Betroffenen gemacht. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Zu Entscheidern!) 

So gelingt keine gute Schulpolitik. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die SPD-Fraktion hat der Ab-
geordnete Herr Weiß das Wort. 

Rüdiger Weiß (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zickzackkurs, 
Unruhe, Chaos, sturmreif Schießen, schulpolitischer 
Flickenteppich – das sind Begriffe, die auf das Vor-
haben der neuen Landesregierung gemünzt sind, 
rasch das umzusetzen, was man sich verlässlich 
vorgenommen hat, nämlich den Schulen eine 
Wahlmöglichkeit für ihren Bildungsgang zu eröffnen. 
Diese Begriffe springen einen förmlich an, wenn 
man das Papier der CDU zu dieser Aktuellen Stun-
de sieht bzw. sich den Beitrag meines Vorredners 
angehört hat.  

Von Chaos zu reden, wenn den Schulen einmalig 
die Möglichkeit gegeben wird, mehr Raum für das 
Lernen und Fördern zu schaffen, ist absolut unan-
gemessen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 
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Chaos und Unruhe sind doch vielmehr ausgebro-
chen, als die ehemalige Landesregierung G8 ohne 
pädagogische Unterfütterung und Vorbereitung 
eingeführt hat, 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

beispielsweise bei der sinnlosen Streichung von 
Lerninhalten. Chaotisch ist es doch wohl auch, Kin-
der sowie Pädagoginnen und Pädagogen in einen 
Schulalltag zu schicken, auf den wirklich keiner der 
Beteiligten auch nur ansatzweise vorbereitet war. 
Die Ausweitung des Schultags ohne die Schaffung 
von Ganztagseinrichtungen ist stellvertretend für 
viele andere Probleme zu nennen.  

Es ist peinlich, wenn diejenigen, die einen schulpoli-
tischen Scherbenhaufen hinterlassen haben – die 
abgewählte schwarz-gelbe Landesregierung –, jetzt 
diejenigen unfair angehen, die dabei sind, den 
Scherbenhaufen zusammenzukehren.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wir verstehen das, was jetzt auf den Weg gebracht 
wird, als das, was es wirklich ist: ein Angebot, um 
die Unzufriedenheit auszuräumen, die an vielen 
Schulen herrscht, um den Leidensdruck von Schu-
len, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Schülerinnen und Schülern zu nehmen, die unter 
dem unausgegorenen G8 leiden.  

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Es soll eine Chance für all diejenigen sein, die mehr 
Kindern die Möglichkeit geben wollen, das Abitur 
vernünftig zu schaffen, und zwar mit weniger Stress, 
mehr Förderung und – das gebe ich gerne zu – 
mehr Freizeit, die man allerdings auch braucht, um 
wieder Leistung bringen zu können.  

Verlässlichkeit wollen wir natürlich auch. Wir haben 
im Wahlkampf laut und vernehmlich versprochen, 
diese Wahlmöglichkeit für die betroffenen Schulen 
zu schaffen. Es war nicht zuletzt dieses Verspre-
chen, das die Wählerinnen und Wähler bewogen 
hat, Schwarz-Geld so deutlich aus der Regierungs-
verantwortung abzuwählen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Was die CDU in der Aktuellen Stunde anspricht, 
spiegelt nur den Teil der Wahrheit wider, den man 
sich gern zu eigen macht, wenn man die Wahrheit 
nur partiell anspricht. Völlig negiert wird nämlich die 
tiefe Unzufriedenheit bei der Umsetzung von G8, 
die durch unser ganzes Land geht: von Flensburg 
bis Garmisch-Partenkirchen. 

(Norbert Post [CDU]: Quatsch!) 

In Rheinland-Pfalz beispielsweise sind von 146 
Gymnasien 133 G9-Schulen. In Baden-Württem-
berg fordert Ende Februar 2010 der – man höre und 
staune – dortige Philologenverband, der wohl nicht 
im Ruf steht, den Sozialdemokraten oder den Grü-

nen besonders nahe zu stehen, das 13. Schuljahr. 
In Brandenburg mehren sich vernehmlich die Stim-
men der Lehrerinnen und Lehrer, die G8 infrage 
stellen. In Niedersachsen ist die erforderliche Zahl 
an Unterschriften zur Erwirkung eines Volksent-
scheids pro G9 lange überschritten. In Bayern de-
monstrieren Tausende für G9. Laut einer Umfrage 
des Allensbach-Instituts vom März 2010 wollen 
etwa 71 % der Befragten G9 zurück. 

Es sind schon ganz kolossale Nebelkerzen, die Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wer-
fen, wenn Sie davon reden, ob dieses Schulver-
suchs breche an den Schulen Chaos aus. Chaos 
soll ausbrechen, wenn eine Lehrerkonferenz und 
eine Schulkonferenz entscheiden, den Weg zu G9 
zu gehen oder bei G8 zu bleiben? Mehr muss eine 
Schule zunächst nämlich gar nicht tun. 

Bis Mitte Dezember muss der Antrag des Schulträ-
gers bei der Bezirksregierung liegen. Die Genehmi-
gung durch das Ministerium erfolgt bis Januar 2011. 
Parallel dazu wird ein Beirat gebildet. Anfang des 
Jahres 2011 erfolgt eine Beauftragung der wissen-
schaftlichen Begleitung. Die Entwicklung einer APO 
für G9 ist bis Ostern geplant. 

Das alles ist machbar und leistbar. Besonders 
Schulen, die dem Druck ausweichen und die Option 
nutzen wollen, werden das innerhalb der Fristen auf 
den Weg bringen. Man sollte den Schulen schon 
zubilligen, dass sie wissen und entscheiden können, 
ob sie dieses Vorhaben personell und pädagogisch 
stemmen können. Wir unterbreiten ein Angebot – 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Dieser Schulversuch dient eben auch dazu, heraus-
zufinden, ob der Schulerfolg bei G9 größer ist als 
bei G8. Das Ganze wird wissenschaftlich begleitet. 
Das heißt, es wird evaluierbar sein. Das ist alles 
ganz seriös und ganz unaufgeregt unter Hinzuzie-
hung eines Beirats, angesiedelt beim Schulministe-
rium. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie kom-
men mir in diesem Zusammenhang vor wie jemand, 
der in ein Schuhgeschäft geht und aus dem Regal 
die Latschen G8 herauszieht, die er seit fünf Jahren 
trägt. Auf den zarten Hinweis des Verkäufers hin, 
dass sie an der einen oder anderen Stelle drückten 
oder zu eng seien, es aber ein Modell mit der glei-
chen Sohle, dem gleichen Muster und dem gleichen 
Obermaterial gebe, das G9 heiße, das man mal 
anziehen können, wird barsch verwiesen: Lassen 
Sie mal gut sein. Ich bin für Kontinuität. Ich zieh 
diese Dinger an. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Dann sagen Sie demjenigen, der Ihnen den Rat 
gibt, auch noch: Verbreiten Sie bitte kein Chaos, 
wenn ich zu Ihnen komme. 

(Heiterkeit von den GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, etwas mehr Entspan-
nung im Umgang mit dem Thema wäre durchaus 
angemessen. Rufen Sie mit solchen Schlagworten 
wie Chaos, Flickenteppich und Unruhe nicht immer 
wieder die Geister, die bei Ihnen selbst noch quick-
lebendig herumspuken. So werden Sie die übrigens 
auch nicht los. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Weiß. Das gerade war Ihre Jungfern-
rede. 

Ein kurzer Hinweis an die heute besonders zahl-
reich anwesenden Schülerinnen und Schüler auf 
der Besuchertribüne: Das ist so, um einen Vergleich 
herzustellen, als wenn Sie sich das erste Mal in der 
Klasse gemeldet hätten. So hat der Abgeordnete 
Weiß heute seine erste Rede als neuer Abgeordne-
ter im Landtag von Nordrhein-Westfalen gehalten. 

(Allgemeiner Beifall) 

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat die 
Abgeordnete Frau Beer das Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Schü-
lerinnen und Schüler! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wenn man den Antragstext für diese Aktu-
elle Stunde liest, könnte man meinen, die von 
Schwarz-Gelb zu verantwortende Zwangsschulzeit-
verkürzung in der Sekundarstufe I sei eine Harmo-
nieveranstaltung gewesen, auf die Eltern, Lehrer, 
Schulen und Schulträger geradezu gewartet hätten. 
Dabei haben Sie einen tiefen strukturellen Eingriff in 
die Schullandschaft von NRW vorgenommen, der 
einen großen Keil in die Schullandschaft getrieben 
hat. 

Das ist Ihr Vermächtnis, das Sie uns hinterlassen 
haben: Das Gymnasium ist in der Sekundarstufe I 
von den anderen Schulformen abgekoppelt. Sie 
haben alle Gymnasien mit Ganztag ohne Ganz-
tagsausstattung durch die Hintertür „beglückt“. Den 
Schulträgern haben Sie die Anforderungen einer zu 
schaffenden Infrastruktur wie Mensa und Mittags-
verpflegung einfach vor die Rathäuser gekippt. Nur 
aufgrund der Proteste von Eltern und Schulen ha-
ben Sie dann ein Ganztagsprogramm nachge-
schossen. 

Die Lehrpläne kamen zwei Jahre nach dem Start. 
Bis dahin haben Sie Schulen mit dem Hauscurricu-
lum alleine gelassen. Eltern mussten erleben, dass 
ihre Kinder Schlafstörungen entwickeln, in der 
Nacht mit den Zähnen knirschen, Kopf- und Bauch-
schmerzen vor und in der Schule sowie eine diffuse 
Schulangst haben. 

(Ralf Witzel [FDP]: Oh!) 

– Herr Witzel bestreitet das heute noch. Sie haben 
nichts gelernt, auch nicht durch die Abwahl im Mai 
dieses Jahres. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Es reicht offensichtlich noch nicht. Ihnen muss of-
fensichtlich noch eine Quittung hinterhergeschossen 
werden. 

Nicht alle Kinder halten dem Druck durch das Tur-
boabitur Stand. 34 Stunden für Elfjährige in der 
Woche plus Hausaufgaben sind die Regel und nicht 
die Ausnahme. Jeder Betriebsrat ginge deswegen 
auf die Barrikaden. Aber der damalige selbst er-
nannte Arbeiterführer hat ein solches Programm 
allen Kindern zwangsverordnet. 

Das alles wäre mit dem rot-grünen Schulmodell 
eben nicht passiert, Herr Löttgen. Wir haben eine 
Schulzeitverkürzung beschlossen, aber den Weg 
der individuellen Option vorgeschlagen. Sie haben 
das leider umgekehrt. Das muss man immer wieder 
in Erinnerung rufen. 

Ich rufe Ihnen deshalb zu: Auf in den Blaumann, 
Herr Laumann, anstatt solche Antragstexte wie für 
diese Aktuelle Stunde zu fabrizieren. Seien Sie 
doch so aufrichtig, Ihre Verantwortung einzugeste-
hen. Sie sollten den Anstand haben, mitzuhelfen, 
das Porzellan zusammenzukehren und zu kitten, 
das Sie zerschlagen haben, als CDU und FDP wie 
ein Elefant im Porzellanladen durch das Gymnasi-
um gepflügt sind. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD)  

Ich muss hier wirklich einmal mein weißes Haupt 
schütteln. Die Kleinen Anfragen, die gerade die 
Kollegen aus der CDU-Fraktion jetzt zur Praxis im 
G8 vorlegen, ob es Benachteiligungen in der 
Oberstufe gebe, und die Anträge zu den Schüler-
fahrtkosten zeigen doch, dass Sie entweder in 
engelsgleicher Naivität nichts gemerkt haben oder 
dass Sie einfach, nüchtern gesagt, nicht überblickt 
haben, was Sie da getan haben, oder – und das 
wäre sehr uncharmant – dass Sie bewusst beiseite 
geschoben haben, was Sie dort angerichtet haben. 
Machen Sie uns heute also bitte nicht noch einmal 
die drei schwarzen Affen: nichts gehört, nichts 
gesehen und immer noch nichts wissen wollen. 

Ihr Ex-Koalitionspartner in der Koalition der Er-
nüchterung, die FDP, hat sich dann auch irgend-
wann vom Acker zu machen versucht und sich zur 
Pseudomahnerin aufgeschwungen, als wäre sie 
nicht der Hauptantreiber bei diesem Turboquark 
gewesen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Was?) 

Es ist schon interessant, nach Schleswig-Holstein 
zu schauen. Dort hat die FDP die Proteste der 
Eltern und Schülerinnen wahrgenommen und will 
sogar eine G8-und-G9-Reform. Sie produzieren 
dort aber die gleichen Fehler, wie Sie sie hier unter 
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Schwarz-Gelb in NRW gemacht haben: handwerk-
lich schlecht; die Lehrpläne werden nicht vorberei-
tet. Was Sie da verzapfen, ist wieder das Gleiche: 
Schulen bleiben ohne Unterstützung; Lehrpläne 
werden nicht nachgeliefert. Deswegen sollte sich 
Herr Kubicki auch unterstehen, die aktuelle nord-
rhein-westfälische Schulpolitik mit dem zu verglei-
chen, was Schwarz-Gelb dort oben verzapft. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Es ist für Schulen – das ist auch eine der Lehren – 
grundsätzlich besser, wenn die FDP ihre Finger 
nicht darin hat und nichts zu kamellen hat. 

Den Schulen in NRW werden wir jetzt noch einmal 
die Option eröffnen, das G9 anzubieten. Das haben 
wir vor der Wahl versprochen und tun wir auch so. 
Wir wollen die Gymnasien aber eben auch nicht lan-
ge Zeit in einer ungewissen Situation und offenen 
Diskussion ohne klare Entscheidung lassen. Das 
würde einerseits die Option für G8 nicht befördern, 
weil der G8-Durchlauf weiter fortgeschritten wäre, 
und andererseits auch noch dazu führen, dass diese 
Diskussion die notwendigen Optimierungsanstren-
gungen überlagern und schwächen würde. 

Es gibt in Nordrhein-Westfalen klare Patente in der 
Schulpolitik. Sie waren für das Chaos verantwort-
lich, und Frau Löhrmann ist dabei, die Scherben 
zusammenzukehren, die Sie hinterlassen haben. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das glauben Sie doch 
selber nicht! – Gegenruf von Heike Gebhard 
[SPD]: Was denn sonst?) 

Dabei gibt es zwei Handlungsstränge. Zum einen ist 
das die G9-Option. Sie ist in der Tat damit verbun-
den, dass noch einmal wissenschaftlich hinge-
schaut wird, wie mit G9 mehr Bildungsaufstieg mög-
lich gemacht werden kann. Genau das ist unser 
Anliegen. Über diesen Schulversuch geht das sofort 
ohne Zeitverzug. 

Zum anderen muss es gleichzeitig mehr Anstren-
gungen für eine weitere wirksame Entlastung aller 
Schülerinnen geben, die bereits im G8 stecken: 
intelligent mit der Stundentafel umgehen; die Lehr-
pläne noch einmal durchforsten; Schulen bei der 
Unterrichtsentwicklung hin zum konsequenten kom-
petenzorientierten Unterricht unterstützen; dafür 
sorgen, dass Schulaufgaben dort bleiben, wo sie 
hingehören, nämlich in der Schule, 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

und nicht zu Hausaufgaben werden, sodass die 
Eltern zu den Nachhilfelehrern der Nation gemacht 
werden; mehr Ganztag mit flexiblen Einstiegen. All 
das muss angepackt werden. 

Wir haben Verständnis dafür, wenn Eltern, Schüle-
rinnen und Lehrkräfte gemeinsam sagen: Wir haben 
uns bisher durch G8 durchgekämpft; wir wollen das 
weiter optimieren; helft uns dabei. – Der Respekt 
vor der Arbeit und den Bemühungen der Schulen 

verbietet es, die nächste Zwangsmaßnahme auszu-
rufen und alle Schulen wieder zwangsweise zurück 
zu G9 zu verpflichten. 

Weil es um die Schülerinnen geht, unterstützen wir 
die Schulen, die die G9-Option ergreifen, und die 
Schulen, die beim G8 bleiben wollen. Dazu gehört 
auch – gerade weil wir verpflichtende Standards 
haben –, mehr Flexibilität mit den KMK-Regelungen 
für das G8 zu schaffen. Ich bin sicher, dass Frau 
Löhrmann dort auch sehr gewinnbringend aktiv 
werden wird. 

Ich habe großes Verständnis für die Eltern, die sich 
jetzt vor Ort für das G9 engagieren, und für die 
Schulen, die sagen, das sei ein enges Zeitfenster. 
Ja, es ist eng; da beißt die Maus keinen Faden ab. 
Aber ich sage Ihnen auch aus meiner Erfahrung aus 
der Elternarbeit heraus: Es ist realistischer, sich in 
einem konzentrierten Prozess für das Anliegen zu 
engagieren, als auf einer langen Strecke zermürbt 
zu werden. 

Die Gymnasien sind gut beraten, das ernst zu neh-
men, was die Vorsitzende des Landeselternrats, 
Frau Custodis, anlässlich der Bildungskonferenz 
formuliert hat: Es könne doch nicht angehen, dass 
eine zufällig zusammengesetzte Schulkonferenz 
über die Zukunft einer Schule entscheiden dürfte. 

Das muss man auch im Hinblick auf die Gemein-
schaftsschuldiskussion zur Kenntnis nehmen. Alle 
Schülerinnen und Eltern – nicht nur die in der Schu-
le, sondern auch potenzielle Schülerinnen und El-
tern – sollten in den Meinungsbildungsprozess vor 
Ort einbezogen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Für die FDP-Fraktion hat Frau Ab-
geordnete Pieper-von Heiden das Wort. 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Herr Präsident! 
Meine Kolleginnen und Kollegen! Die Gymnasien in 
Nordrhein-Westfalen haben gerade eine schwierige 
Phase der Umstellung auf G8 überwunden. Jetzt 
trägt Rot-Grün erneut Unruhe in die Schulen und 
verunsichert damit Schüler, Eltern und Lehrer. 

Zur Erinnerung: Die SPD und die Grünen haben 
2005 selber den verkürzten gymnasialen Bildungs-
gang beschlossen. Kaum war G8 eingeführt, nörgel-
ten sie fünf Jahre kontinuierlich daran herum, 

(Jochen Ott [SPD]: Das ist falsch!) 

ohne konstruktive Verbesserungsvorschläge einzu-
bringen. Im Wahlkampf kündigten SPD und Grüne 
dann eine Wahlmöglichkeit für alle Gymnasien an. 
Nach der Wahl hieß es plötzlich, G8 und G9 könn-
ten auch parallel an einer Schule angeboten wer-
den. Am 21. September verschickte das Schulmi-
nisterium schließlich per SchulMail eine neue Versi-
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on. Da G8 im Schulgesetz stehe, könne man nur für 
maximal 10 % der Gymnasien einen Schulversuch 
mit einem Wechsel zu G9 durchführen. 

Die Wahrheit ist doch: Rot-Grün will wie bei den 
Gemeinschaftsschulen eine Entscheidung von er-
heblicher Tragweite und mit großem Chaospotenzi-
al wiederum als Schulversuch am Parlament vor-
beischummeln. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Dabei schlägt der Minderheitsregierung aus den 
Gymnasien und von den Verbänden überwiegend 
Ablehnung entgegen. Bislang ist kaum ein Gymna-
sium bereit, dieses Durcheinander umzusetzen. In 
den Zeitungen kritisieren tagtäglich Schulleiter aus 
ganz Nordrhein-Westfalen die realitätsfernen Pläne. 
Es ist richtig, dass sich die Schulen dagegen weh-
ren. 

Der Vorsitzende des Philologen-Verbandes, Peter 
Silbernagel, bezeichnet das Vorgehen als lächer-
lich. Udo Beckmann, Vorsitzender des VBE, erklärt, 
dass man nicht alle Veränderungen mit Schulversu-
chen begründen könne. Er ist nun wahrlich nicht 
verdächtig, kein Freund von SPD und Grünen zu 
sein. – Das sind noch die freundlicheren Töne, mit 
denen die Pläne der grünen Schulministerin Löhr-
mann belegt werden. 

Ein Schulleiter aus Herzogenrath nennt die Pläne 
verhängnisvoll. Aus Vossenack schallt es schlicht, 
so etwas sei eine Zumutung. Aus Krefeld heißt es, 
ein Rückzug zum alten System sei nicht tragfähig. 
In Bottrop lässt sich ein Schulleiter mit den Worten 
zitieren, das Ganze löse Irritationen und Verunsi-
cherung aus. Na, hören Sie mal! Dieses Tohuwa-
bohu hat mit einer konsistenten Schulpolitik über-
haupt nichts zu tun. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von der SPD)  

Rot-Grün chaotisiert die Gymnasien. 

(Zurufe von der SPD) 

Die FDP hat frühzeitig vorausgesagt, dass es 
massive Unruhe in die Gymnasien tragen wird, 
wenn Sie so etwas machen.  

FDP und CDU haben die Schulzeitverkürzung 
umgesetzt, damit die Jugendlichen die Chance 
haben, ein Jahr früher zu studieren, eine Ausbil-
dung zu beginnen, Auslandserfahrungen zu sam-
meln oder auch ein soziales Jahr zu absolvieren.  

(Zuruf von Sören Link [SPD]) 

Niemand bestreitet, dass die Umsetzung wie in 
allen anderen Bundesländern zunächst problema-
tisch verlaufen ist. Aber Nordrhein-Westfalen ist 
doch nicht das einzige Land mit G8 und auch nicht 
das erste! 

Dass SPD und Grüne damals die Umstellung be-
schlossen, aber keine Vorbereitungen hinterlassen 

haben, hat das Ganze wahrlich nicht vereinfacht. 
FDP und CDU haben gehandelt. Die Lehrpläne 
wurden verschlankt,  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wann denn?) 

der Pflichtlernstoff in den Lehrbüchern markiert. Wir 
haben das bisher ehrgeizigste Ganztagsausbau-
programm umgesetzt. Aber die FDP hat auch im-
mer deutlich gemacht, dass wir weitere Verände-
rungen brauchen. Der Ganztagsausbau an den 
Gymnasien muss weiter gehen. Das ist ein Auftrag 
an Sie. Die Lehrpläne müssen noch weiter ent-
schlackt werden. Wir müssen die Ergänzungsstun-
den vor allen Dingen für die individuelle Förderung 
und fachliche Aufgabenbetreuung nutzen – so wie 
die FDP das in ihrem eigenen Konzept vorgeschla-
gen hat.  

Um es gleich vorwegzunehmen: Das ist KMK-
konform. Die Gymnasien in unserem Land brau-
chen aber keine Kehrtwende. Die erfolgreiche Arbeit 
der vergangenen Jahre an den Gymnasien darf 
nicht umsonst gewesen sein. Sie muss respektiert 
werden.  

Bei näherer Betrachtung entzaubern die Pläne der 
Minderheitsregierung die eigenen Versprechen und 
werfen auch zahlreiche Fragen auf. Maximal 10 % 
der Gymnasien haben laut Planung des Schulminis-
teriums die Wahlmöglichkeit. Damit bricht Rot-Grün 
ganz klar ein Wahlversprechen, was aber objektiv 
und auch in den Augen der Gymnasien eher eine 
Drohung war als ein Versprechen.  

Bei der vermeintlichen Rückkehr zu G9 wird die 
Wochenstundenzahl von 179 auf 188 erhöht und 
liegt damit deutlich höher als im alten G9. Die Ent-
scheidung für G8 oder G9 soll rechtzeitig zum An-
meldetermin für das Schuljahr 2011/2012 erfolgen. 
Bei vier Zügen können es jeweils zwei G8- und zwei 
G9-Züge sein. 

Woher sollen die Schulen vor der Anmeldung wis-
sen, wie sich die Eltern entscheiden? Was haben 
Sie sich überhaupt dabei gedacht? Wie soll das 
denn organisatorisch ablaufen? Der Schulversuch 
dauert bis 2023/24. Trotz eines derart massiven 
Eingriffs wollen SPD und Grüne nicht einmal das 
Parlament befragen. Das ist der größte Hohn.  

Die Vorgaben der Ministerin lösen viel mehr Prob-
leme aus, als sie lösen könnten. Wie lautet die Ant-
wort der Ministerin zur Raumsituation und zum 
Ganztagsumbau? Was passiert mit den Sitzenblei-
bern? Wie lösen SPD und Grüne die Frage der 
Lehrpläne und Schulbücher? Woher kommen die 
Lehrerstellen? Wie soll die Finanzierung erfolgen? 
Ja. Warum bekommen die Gymnasien eigentlich 
nicht wie die Gemeinschaftsschulen als Versuchs-
zuschlag eine halbe Lehrerstelle pro Schule? Die 
Minderheitsregierung gibt auf die drängenden Fra-
gen keine Antworten.  
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Die Gymnasien sollten sich hüten, in die G9-Falle 
zu tappen. Rot-Grün will einen Keil zwischen die 
Gymnasien treiben. Es sollen Gymnasien erster und 
zweiter Klasse entstehen. Der gymnasiale Bil-
dungsgang soll zersplittert werden. Ein Wohnort-
wechsel wird schwieriger. Gymnasien, die zu G9 
zurückkehren, können leichter in Gemeinschafts-
schulen umgewandelt werden.  

(Heike Gebhard [SPD]: Davor haben Sie 
Angst!) 

Es ist ein zentraler Bestandteil des vergifteten An-
gebots der rot-grünen Minderheitsregierung, Unruhe 
zu schüren und die Gymnasien von innen zu zer-
mürben. 

An Berufskollegs und Gesamtschulen kann man 
das Abitur regulär nach 13 Schuljahren ablegen. 
Das ist G9. An den Gymnasien sollte es bei zwölf 
Jahren bleiben. Das ist G8.  

Vorsorglich, Frau Löhrmann, schicken Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen ihre Kinder zum Teil lieber auf 
private Gymnasien wie zum Beispiel die Linke Frau 
Schwabedissen oder Frau Ypsilanti in Hessen. Die 
Ministerpräsidentin schickt ihren Sohn auf ein Gym-
nasium, aber der ist ja nicht mehr davon betroffen; 
er ist schon älter. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder 
von Frau Schneckenburger sind, die auch aufs 
Gymnasium gehen.  

(Sören Link [SPD]: Welche Drogen nehmen 
Sie am Morgen?) 

Ich verrate hier nichts. Ich habe das nicht recher-
chiert. Das war im „Focus“ nachzulesen. Ich finde, 
das gehört ansonsten in den privaten Bereich. Aber 
das ist nun einmal Fakt: Wenn die eigenen Kinder 
durchs Gymnasium durch sind, dann kann man 
ruhig Chaos verursachen. Man ist ja selbst nicht 
mehr betroffen. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Wir machen hier keine egoistische Politik.  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Frau Abgeordne-
te, …  

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Wir machen Poli-
tik für Schüler, Kinder, Eltern, Lehrer, für unser 
Land, für das Wohl unseres Landes. Da sollte der 
eigene Egoismus hinten anstehen. Man sollte gu-
cken, wie man Vorsorge für die Kinder trifft, die es in 
Zukunft betrifft. Das, was Sie erfinden und hier auf 
den Weg bringen, ist wahrlich nicht gut. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Für die Fraktion Die Linke hat Frau 
Abgeordnete Böth das Wort.  

Gunhild Böth (LINKE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stun-
de, die die CDU beantragt hat, trifft irgendwie nicht 
so den Kern, und zwar aus folgendem Grund:  

(Beifall von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN) 

Sie beklagen  

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– hören Sie doch erst einmal zu! –, dass die Frage 
G8/G9 am Parlament vorbeigeht. Ich habe hier das 
Beschlussprotokoll der Sitzung vom 16.09. Am 
16.09. hat die Fraktion Die Linke den Antrag Druck-
sache 15/134 eingebracht, und zwar im Zusam-
menhang mit dem Gesetzentwurf Drucksache 
15/135 „Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes – 
Rückgabe des sogenannten „Turbo-Abiturs“ G8 in 
der Sekundarstufe I“. Das ist mit Ihren Stimmen und 
den Stimmen aller Fraktionen in diesem Hause in 
den Ausschuss verschoben worden, um da erst die 
Sachverständigen zu hören, um da die Debatte zu 
führen und es anschließend hier im Plenum zu de-
battieren. Ja, wo waren Sie denn eigentlich, als das 
beschlossen worden ist? Der 16.09 ist noch nicht so 
schrecklich lange her. Sie sollten sich noch daran 
erinnern können, dass Sie das beschlossen haben.  

(Beifall von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN – Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Insofern ist es blühender Unsinn zu sagen, das geht 
am Parlament vorbei, weil wir genau das dem-
nächst Schulausschuss diskutieren werden. 

(Beifall von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN) 

Herr Weiß, Sie haben erläutert, wie das aussehen 
soll. Dazu muss ich aber auch sagen, tendenziell 
kann ich verstehen, was die CDU hier beantragt hat. 
Es wäre nämlich schön gewesen, wenn das Parla-
ment das zuerst erfährt, statt dass man das alles 
aus der Presse erfahren muss.  

(Beifall von der LINKEN – Ralf Witzel [FDP]: 
Aha!) 

Dass es am 07.10. eine Zusammenkunft mit allen 
Schulleitungen der Gymnasien geben wird, ohne 
dass das Parlament es erfährt, halte ich zumindest 
für einen schlechten Stil. Dennoch zielt Ihre Aktuel-
le Stunde am Problem vorbei. Wir haben das Prob-
lem, dass das G8, so wie Sie es eingeführt haben, 
eine Katastrophe ist.  

Ich will Ihnen gerne noch einmal, insbesondere da 
wir heute so viel Publikum haben, das sich wahr-
scheinlich in den Details nicht so gut auskennt, 
Folgendes erläutern: Das G8 musste den Nachmit-
tagsunterricht nach sich ziehen, denn wenn man 
die gleiche Stundentafel von Klasse 5 bis 10 auf 
Klasse 5 bis 9 zusammenschiebt, musste das 
Nachmittagsunterricht bringen. Damit folgte der 
sogenannte Ganztag. Dass es da an den meisten 
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Gymnasien keine Mensen gab usw., ist hier schon 
aufgezählt worden.  

Ich will aber noch auf etwas anderes hinweisen. 
Ich war 32 Jahre Gymnasiallehrerin, bevor ich in 
dieses Parlament gewählt wurde. Der Ganztag 
zieht nach sich, dass es keine Hausaufgaben gibt. 
Ich kenne kein einziges Gymnasium, an dem die-
ser Erlass eingehalten wird. Die Kinder haben 
nachmittags Unterricht, gleichzeitig werden Sie 
nach Hause geschickt und müssen Hausaufgaben 
machen. Das ist ein Skandal.  

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Das ist gegen herrschendes Recht.  

Der zweite Punkt: Nach der Klasse 10 am Gymna-
sium konnte man im G9 selbstverständlich ins 
Berufskolleg übertreten, das Berufskollegs hat ja 
immer eine Oberstufe. Das bedeutete – im Volks-
mund sagt man zum Beispiel Höhere Handels-
schule –, dass man einen Vollzeitbildungsgang 
absolviert, der einen in ganz vielen wirtschaftlichen 
Angelegenheiten qualifiziert und in dem man 
gleichzeitig das Abitur macht. Das ist mit dem G8 
nach CDU/FDP-Manier nicht mehr möglich;  

(Karl-Josef Laumann [CDU]: Quatsch!) 

denn nach der Klasse 9 können Sie nicht ins Be-
rufskolleg wechseln, sondern Sie müssen erst die 
Klasse 10 des Gymnasiums machen, was schon 
der erste Jahrgang der gymnasialen Oberstufe ist, 
um dann noch einmal in die Klasse 11 und dann 
für drei Jahre oder vier Jahre ins Berufskolleg 
überzusteigen. Von der Schulzeitverkürzung, von 
dem ganzen Stress, den die Kinder vorher hatten, 
haben sie nichts, weil das nicht geht.  

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Und dann gibt es noch eine andere Variante: Bis-
her war es möglich, dass die, die am Ende der 
Klasse 10 den Eindruck hatten, die gymnasiale 
Bildung ist jetzt doch nicht das, was sie wollen, 
sondern sie wollen lieber einen ordentlichen Beruf 
erlernen, nach der Klasse 10 mit einem sehr quali-
fizierten Abschluss, nämlich der Fachoberschulrei-
fe – auch mit der Qualifikation zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe hat es solche gegeben –, 
sich einen Ausbildungsplatz gesucht haben, weil 
sie der Meinung waren, das sei jetzt ihr Ding. Auch 
das geht nicht mehr nach der Klasse 9 des Gym-
nasiums, weil wir nämlich in Nordrhein-Westfalen 
zehn Jahre Vollzeitschulpflicht haben. Das heißt, 
sie dürfen gar nicht in den Ausbildungsplatz ge-
hen, sondern sie werden noch ein Jahr ins Gym-
nasium, in die Oberstufe gedrängt, weil sie ja dann 
erst am Ende der Klasse 10 sind. Was ist das 
denn bitte für ein hirnrissiges Verfahren?  

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Das Problem ist jetzt: Das, was die CDU jetzt 
macht, ist ein ziemlich vergiftetes Angebot, denn 
die CDU will nichts anderes, als G8 zu stabilisie-
ren. Davon ist ja auch immer wieder die Rede. 
Dieser ganze Murks, den ich aufgezählt habe, soll 
offensichtlich beibehalten werden. Die Linke steht 
jedenfalls dafür ein, dass wir diesen Murks ändern. 
Wir haben gleichzeitig einen Antrag eingebracht, 
dass man sehr wohl die Schulzeit verkürzen kann, 
indem nämlich das Ministerium ein Baukastenmo-
dell entwickelt, so ähnlich wie in Finnland, wo man 
in zwei bis vier Jahren die Oberstufe absolvieren 
kann. All das werden wir im Schulausschuss disku-
tieren.  

Noch eine Bemerkung zu den Kindern unserer 
Landessprecherin. Frau Schwabedissen hat zwei 
Kinder, ja. Die besuchen eine Schule, und das ist 
eine Waldorfschule. Bisher waren Sie doch immer 
die großen Verfechter dieser Schule.  

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Für die Landesregierung hat Frau 
Ministerin Löhrmann das Wort.  

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Schönen Dank. – Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Herr Kaiser, erlauben Sie mir eine Vorbemer-
kung. Es wäre ein Beitrag zur politischen Kultur 
gewesen, Herr Kaiser, wenn Sie eingeräumt hätten, 
dass der Unmut, der in den Gymnasien entstanden 
ist, etwas mit Ihrer Politik zu tun hat.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das wäre ein Beitrag zur politischen Kultur gewe-
sen. Statt wirklich ernsthaft daran mitzuwirken, dass 
wir im G8 optimieren – und das ist mein Hauptziel –, 
wittern Sie hier die Chance, irgendwie Rot-Grün 
vorzuführen. Das ist doch das, dem Sie hier erlie-
gen, statt das ernsthaft zu tun, was Sie von mir 
verlangen und was ich auch gerne in Angriff nehme.  

Meine Damen und Herren, kaum ein Schulthema 
hat in der letzten Zeit so viele Emotionen hervorge-
rufen wie das Thema Schulzeitverkürzung am 
Gymnasium. Hier hat die Vorgängerregierung durch 
eine überhastete, unvorbereitete Vorgehensweise 
eine Situation geschaffen, die bis heute nachwirkt.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich wundere mich, dass Sie nicht auch Mails von 
Eltern bekommen, die sagen: Wir finden das so 
nicht gut, wie das ist; wir finden es nicht gut, wenn 
unsere Kinder 34 Stunden haben, wenn sie elf Jah-
re alt sind und ihnen am Nachmittag keine Famili-
enzeit mehr zur Verfügung steht.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 
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Ich finde es komisch, dass Sie solche Mails nicht 
bekommen. Zwei Drittel der Rückmeldungen und 
der Anfragen zu Diskussionen, die ich erhalte, be-
ziehen sich auf die Unzufriedenheit der Eltern im 
bestehenden G8. Ich wundere mich, dass die sich 
bei Ihnen nicht mehr melden.  

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und 
Schüler beklagen die extreme Belastung, die mit der 
Verdichtung der Unterrichtszeit in der Sekundarstu-
fe I verbunden ist. Zudem fehlen an vielen Gymna-
sien die Voraussetzungen für regelmäßigen Nach-
mittagsunterricht. Hier besteht Handlungsbedarf. 
Diesem Handlungsbedarf werden wir auch nachge-
hen. Nicht zu letzt wegen dieser Lage, die Sie ge-
schaffen haben, sind Sie am 9. Mai auch abgewählt 
worden, meine Damen und Herren von CDU und 
FDP! 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich mache keinen Hehl daraus und erinnere auch 
noch einmal daran: Ich halte ein Modell „sechs 
plus zwei“ – so wie es die rot-grüne Landesregie-
rung 2005 beschlossen hatte – für wesentlich bes-
ser. Das wäre wesentlich besser gewesen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Deswegen sind Ihre Vergleiche, dass wir das ja 
eingeführt hätten, unredlich. Das ist unredlich, was 
Sie hier betreiben!  

Aber weil Sie andere Entscheidungen getroffen 
haben, kann es ein „Zurück auf Los“ ebenso wenig 
geben wie ein „Basta“ oder „Augen zu und durch“. 
Das ist die missliche Lage, in der sich die jetzige 
Landesregierung befindet, weil Sie diesen Murks 
angerichtet haben.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Herr Kaiser, ich finde die Einseitigkeit, mit der Sie 
an die Sache herangehen, unverantwortlich. Das 
wird den unterschiedlichen Stimmungslagen in den 
Gymnasien nicht gerecht. Es gibt nicht nur die 
Eltern, die wie die Landeselternschaft Gymnasien 
sagen, das solle jetzt so bleiben und dürfe nicht 
infrage gestellt werden. Es gibt auch die Eltern, die 
genau diese Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 
wollen, die wir ihnen jetzt einräumen wollen. 

(Zuruf von Klaus Kaiser [CDU]) 

Es gibt also auch die Eltern, die das anders wollen. 
Es gibt sogar die Eltern, die es am liebsten sähen, 
ich würde das Ganze mit einem Federstrich rück-
gängig machen. Ich sage in aller Offenheit: Diesen 
Anspruch kann ich nicht erfüllen; denn dann würde 
ich am Gesetz vorbeihandeln. Das tue ich natürlich 
nicht. Diesen Anspruch der Eltern, deren Kinder im 
real existierenden G8 sind, kann ich nicht entspre-
chen, weil man einem Kind, das einmal in einem 
Bildungsgang unter bestimmten Bedingungen ein-
getreten ist – Herr Laschet, vielleicht hören Sie 
einmal zu –, 

(Zuruf von Armin Laschet [CDU]) 

nicht zumuten kann, im laufenden Bildungsgang 
sozusagen diesen Bildungsgang zu ändern. Das 
ist die Krux, mit der wir es zu tun haben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Es gibt auch nicht die Haltung der entsprechenden 
Verbände. Zwar plädieren sowohl der Philologen-
verband als auch die Direktorenvereinigung der 
Gymnasien für ein striktes Festhalten am Status 
quo. Die GEW hingegen wünscht sich das rot-
grüne Modell zurück. Der VBE plädiert auch mit 
Verweis auf das Vorgehen der CDU/FDP-
Regierung in Schleswig-Holstein für die Wahlfrei-
heit. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt kei-
nen Königsweg. Ich habe die undankbare Aufga-
be, sozusagen die Uhr zu reparieren, während sie 
tickt. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]: Genau! – 
Zuruf von Klaus Kaiser [CDU]) 

Angesichts dieser Situation, die Sie zu verantwor-
ten und verursacht haben, hat sich die Landesre-
gierung zu zwei Maßnahmen entschlossen. 

Erstens – und das ist die Hauptmaßnahme –: Wir 
wollen für Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt 
bereits im G8 befinden oder künftig darin lernen 
wollen, die Bedingungen optimieren. Ich habe 
Vertreterinnen und Vertreter von Schulleitungen, 
von Eltern- und Lehrerverbänden, von der Lande-
schülerInnenvertretung sowie von Elterninitiativen, 
die dem verkürzten achtjährigen Bildungsgang 
zum Abitur kritisch gegenüberstehen, zu einem in 
Kürze anstehenden Arbeitsgespräch eingeladen, 
um die Lage beim bestehenden G8 zu erörtern. 

Frau Böth, Sie haben die Debatte vor einigen Wo-
chen angesprochen. Ich hatte vor, erst das Parla-
ment zu informieren und dann die Pressemitteilung 
herauszugeben. Aber die Debatte ist gestrichen 
worden, weil Ihr Antrag ohne Debatte direkt über-
wiesen worden ist. Deswegen konnte ich das an 
dieser Stelle nicht tun. Sonst hätte ich es gerne 
genauso gemacht. 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Meine Damen und Herren, wir werden in diesem 
Arbeitsprozess den gesamten Bildungsgang noch 
einmal sehr gründlich überprüfen und dabei gute 
Umsetzungsbeispiele und entlastende Maßnahmen 
erarbeiten. 

Erfreulicherweise konnte ich Herrn Prof. Dr. Bos, 
Leiter des Instituts für Schulentwicklungsforschung 
in Dortmund, für die Mitarbeit gewinnen, den Sie, 
Herr Kaiser, immer so gern als Kronzeugen gegen 
mich anführen. Diesen habe ich längst eingebun-
den, weil ich an der Optimierung dieses Prozesses 
arbeite. 
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(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Wir werden ein Zweites tun, meine Damen und 
Herren: Wir werden unser Wahlversprechen, den 
Eltern die Wahlmöglichkeit zu geben, erfüllen und 
ihnen zum nächsten Jahr die Möglichkeit eröffnen, 
parallel beide Bildungsgänge oder aber das G9 
wieder einzuführen. 

Vielleicht hören Sie sich noch einmal an, was in 
der Denkschrift der Rau-Kommission dazu steht: 

„Entscheidend ist die Tatsache, dass unter-
schiedliche Menschen unterschiedliche Zeiten 
zur Erreichung ähnlicher Ziele benötigen. Dies 
anzuerkennen und in pädagogische Praxis um-
zusetzen, ist Aufgabe des Bildungssystems, 
nicht die Angleichung der Menschen an vorge-
gebene Normen.“ 

Ich würde es für gut und richtig halten, dass Sie 
sich auch darauf einlassen, weil es auch Ihrem 
Anspruch entspricht, dass es um individuelle För-
derung und um Individualisierung von Lernprozes-
sen geht, aber nicht darum, alle Kinder über einen 
Kamm zu scheren, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Insofern macht dieser Schulversuch Sinn, weil 
Gymnasien etwas ausprobieren können, was an-
derweitig als sinnvoll erachtet wird und was in an-
deren Ländern Standard ist, statt wie Sie strikt mit 
„Basta!“ und „Augen zu und durch!“ am Bestehen-
den festzuhalten. 

Lassen Sie mich schließen mit einem Appell von 
Martin Luther King: 

(Zuruf von Armin Laschet [CDU]: Oi!) 

„Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge dar-
auf warten, dass Gott sich darum kümmert.“ 

Ich will mich gerne weiterhin um die Optimierung 
von G8 und um die Wahlmöglichkeit kümmern. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Für die CDU-Fraktion hat der Abge-
ordnete Laschet das Wort. 

Armin Laschet (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Das war schon ein bemer-
kenswerter Auftritt.  

(Demonstrativer Beifall von der SPD und von 
den GRÜNEN – Zuruf von der SPD: Aller-
dings!) 

Da stellt sich eine Ministerin hierhin, sagt, sie be-
komme viele E-Mails von Menschen, die mit G8 
unzufrieden sind, sagt, was sie alles im Wahlkampf 

versprochen hat, und sagt dann: Ich kann das aber 
nicht ändern. Ich müsste ja das Gesetz ändern. 

Entschuldigung, dafür ist ein Landtag, dafür ist eine 
Regierung da! Wenn eine Regierung etwas kritisiert, 
muss sie Gesetze ändern. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Aber Sie wollen ja nicht das Gesetz ändern, weil Sie 
dann eine Anhörung machen müssten, weil Sie 
Eltern, Lehrer, Fachleute beteiligen müssten. Nein, 
stattdessen – und das ist Ihr Beitrag zur politischen 
Kultur – verlagern Sie das alles in die Schule. 

Sie sagen: Ich als Ministerin kann das nicht, ich will 
das nicht.  

(Ministerin Sylvia Löhrmann: Das ist eine Un-
verschämtheit!) 

– Ja, dann machen Sie es! Sie tun es aber nicht, 
Frau Löhrmann. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Es läuft doch!) 

Sie sind jetzt in der Regierung. Sie könnten es 
versuchen. Sie machen es nicht, sondern schieben 
es in die Schulen. Und die Schulen sagen Ihnen, 
was sie davon halten. 

Die „Aachener Nachrichten“ beispielsweise haben 
alle Gymnasien der gesamten Region befragt. In 
einer Tabelle können Sie nachlesen, was die dazu 
sagen. 

(Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: Die 
müssen doch nicht, wenn sie nicht wollen!) 

Und alle sagen: Wir waren vielleicht gegen G8. – 
Ein Schulleiter sagt: Ich war fünf Jahre lang gegen 
G8. Wir haben aber jetzt damit begonnen; wir wol-
len jetzt weiterarbeiten; 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
ruf von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft) 

wir wollen endlich Ruhe an den Schulen haben! – 
Sie treiben aber Unruhe in die Schule hinein. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Wenn am Ende in einem Kreis dann eine Schule G8 
macht, entschieden in der Schulkonferenz zusam-
men mit dem Schulträger, die Nachbarschule aber 
weiter G9 macht, dann ist nicht einmal mehr ein 
Wechsel innerhalb eines Kreises möglich. Sie er-
richten grün lackierte mittelalterliche Stadtmauern, 
anstatt Durchlässigkeit zu ermöglichen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Frau Ministerin Löhrmann, das macht die ganze 
Verzweiflung über Ihre Handlungsunfähigkeit deut-
lich: Sie haben hier jahrelang engagiert als Schulpo-
litikerin mitgestritten. Jetzt sind Sie Ministerin und 
könnten etwas machen. Und im allerersten Moment 
der Sommerpause fordern Sie in Interviews ein 
Bundesschulgesetz. 
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(Heiterkeit von der CDU und von der FDP)  

Ja, verzweifelter kann man seine eigene Gestal-
tungsunfähigkeit gar nicht deutlich machen. Was 
diese Regierung in der Schulpolitik macht, ist de-
fensive Gestaltungsverweigerung auf dem Rücken 
der Kinder. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die SPD-Fraktion hat der Ab-
geordnete Ott das Wort. 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Laschet, es ist wirklich abenteuer-
lich, was Sie hier erzählen. Sie erinnern mich ein 
bisschen an die katholische Kirche,  

(Zuruf von der CDU: Ganz vorsichtig!) 

die in einem besonderen Akt versucht hat, Kirchen-
gemeinden zusammenzulegen und es dabei ge-
schafft hat, insbesondere die Konservativen und 
Papsttreuen in den Kirchengemeinden gegen sich 
aufzubringen, weil diese nicht bereit waren, den 
Veränderungsprozess mitzugehen. Das hat an vie-
len Stellen zu einem Auszug gerade von Konserva-
tiven geführt.  

(Zuruf von der CDU) 

Was Sie mit der Einführung von G8 gemacht haben 
hat dazu geführt, dass viele Ihrer Wählerinnen und 
Wähler gesagt haben: Diese Einführung von G8 ist 
falsch, sie macht unsere Kinder kaputt. – Und auch 
deshalb haben Sie diese Wahlniederlage am 9. Mai 
erleiden müssen. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von Özlem Alev Demirel [LINKE]) 

Gucken Sie es sich doch mal bei den Kollegen in 
Bayern oder im Saarland an! Die haben alle verlo-
ren, unter anderem, weil sie gegen ihre eigene 
Klientel an den Gymnasien ein Gesetz gemacht 
haben, was in dieser Form falsch ist. Warum, haben 
verschiedene Kolleginnen und Kollegen auch be-
schrieben. 

Ich will auch eins nicht verhehlen – weil Sie eben 
von „Totengräber“ sprachen, Herr Kaiser –: Sie 
haben dazu beigetragen, dass die Gesamtschulen 
wie nie zuvor in den letzten 15 Jahren einen Zufluss 
von vielen Schülerinnen und Schülern mit Gymna-
sialniveau erhalten haben, weil die Eltern nicht be-
reit sind, ihre Kinder in dieser Art und Weise durch 
das Schulsystem zu jagen und schon die 5. und 6. 
Klasse im Grunde genommen zu einer absoluten 
Stressfalle für Kinder wird. Das ist Ihr Versagen, 
verehrte Damen und Herren! 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von Özlem Alev Demirel [LINKE]) 

Die Gesamtschulen haben sich gefreut – sie konn-
ten dadurch ihre Angebote verbessern und haben 
darum heute einen viel besseren Stand als es noch 
vor Jahren der Fall gewesen ist. Von daher: Das 
Sturmreifschießen der Gymnasien haben Sie ge-
macht, nicht wir. Und dann sagen Sie, Frau Pieper-
von Heiden von der FDP, Unruhe und Unsicherheit 
hätten wir in die Schulen gebracht.  

Ich will daran erinnern, was die Ministerin gerade zu 
Recht gesagt hat: Wir wollten „10 plus 2“. Das hätte 
übrigens auch nicht zu dem chaotischen Zustand 
geführt, dass manche Zehntklässler weiter freie 
Fahrt mit der Bahn haben und manche nicht – um 
nur ein kleines Beispiel zu nennen. In der letzten 
Plenardebatte wurde ja behauptet, es wäre bei der 
Umstellung alles einfach und geräuschlos gelaufen. 

Verehrte Damen und Herren, hätten wir „10 plus 2“ 
eingeführt, wäre vieles deutlich einfacher geworden. 
Was Frau Böth zu Recht über die Flexibilisierung 
der Oberstufe gesagt hat, wäre dann auch wesent-
lich einfacher umzusetzen gewesen.  

(Zuruf von der CDU) 

Es ist sehr enttäuschend, wie Sie sich selbst bei 
schlechter Einführung von Gesetzen, bei massivem 
Widerstand verhalten. Ich darf daran erinnern, ich 
war mit verschiedenen CDU-Kollegen auf Podien in 
Wahlkämpfen. Wir sind immer wieder auf diese 
Frage angesprochen worden. Die Menschen in 
diesem Land, die Jugendlichen, die Schülerinnen 
und Schüler, aber auch deren Eltern, haben dafür 
kein Verständnis. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt 
einmalig allen die Chance einräumen, diesen Weg 
zurückzudrehen. Herr Laschet, warten wir es doch 
ab, wie viele Schulen sich am Ende für diesen Weg 
entscheiden. Wir können das jedenfalls nicht vor-
aussagen.  

Viel köstlicher aber ist, dass in der FDP die Meinun-
gen über dieses Thema ja auch auseinander gehen. 
Ekkehard Klug, mittlerweile Bildungsminister in 
Schleswig-Holstein, ist ja für die Wahlfreiheit der 
Gymnasien und hat mehrfach darauf hingewiesen, 
wie schlecht und teuer die Einführung von G8 ei-
gentlich ist. Er hat deutlich gemacht, dass Gymna-
sien die Wahlfreiheit zwischen kürzerer und länge-
rer Schulzeit, G8 und G9, erhalten sollen. Herr Pap-
ke, vielleicht sollten Sie mal nach Schleswig-
Holstein fahren und sich mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen unterhalten. 

(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Ach! Sie sollten 
mal nach Hamburg fahren und schauen, was 
da so passiert!) 

– Herr Papke, über Hamburg werden wir bei späte-
rer Gelegenheit sprechen. Jetzt sprechen wir über 
G8/G9. Ich finde das sehr köstlich, dass Sie immer 
wieder mit demselben Thema kommen. Vielleicht 
haben Sie noch eine andere Platte. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 
vollkommen klar -mehrere haben es bereits ange-
sprochen –: Wir müssen die Lehrpläne deutlich 
entschlacken. Wir müssen den Mut haben, auch 
den Kolleginnen und Kollegen aus dem Philologen-
verband deutlich zu machen, dass man nicht so tun 
kann, als ob man bei der Lehrinhalten nicht zu deut-
lichen Veränderung kommen müsste. 

Auch sollte man, Herr Kaiser, einen Trugschluss 
vermeiden. Selbst in einem G9 ist ein Ganztag drin-
gend notwendig und sinnvoll. Ganztag ist für die 
Kinder in Nordrhein-Westfalen aus verschiedenen 
Gründen ein richtiger Weg. Das hat überhaupt 
nichts damit zu tun, ob die Schule am Ende mit G8 
oder G9 laufen wird. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Carina Gödecke)  

Last but not least: Sie haben den Respekt der 
Gymnasien angesprochen. Ich bin der festen Über-
zeugung, man geht sehr respektvoll mit den Gym-
nasien um, wenn wir ihnen jetzt die Möglichkeit 
geben, die Entscheidung zu treffen. Ich sage aber 
auch: Jedes Gymnasium, Herr Kaiser, was bei-
spielsweise die Entscheidung trifft, auch behinderte 
Kinder in die Schule mit aufzunehmen, jedes Gym-
nasium, was es für richtig hält, auch integrativ zu 
unterrichten, hat die Möglichkeit – was Frau Löhr-
mann bereits in der letzten Plenardebatte immer 
wieder dargestellt hat –, zusätzliche Unterstützung 
zu bekommen. Denn in der Tat sind wir der Mei-
nung, dass gemeinsames Lernen für die Kinder 
besser und wichtig ist. 

(Beifall von der SPD und von Hans Christian 
Markert [GRÜNE]) 

Ein Letztes: Die meisten, die hier eine akademische 
Ausbildung haben und in meinem Alter oder älter 
sind, sind mit sechs Jahren in die Grundschule ge-
kommen, haben mit 18 oder 19 Jahren Abitur ge-
macht, dann haben die Männer Zivildienst oder 
Bundeswehr absolviert, und anschließend ist man 
für mindestens fünf Jahre auf die Uni gegangen. Mit 
Ende 20 begann der Weg in den Beruf. Heute ha-
ben wir dafür gesorgt, dass das insgesamt wesent-
lich früher erfolgt. Wenn zusätzlich noch die Wehr-
pflicht abgeschafft ist, werden die Leute unter Um-
ständen mit 21 Jahren aus dem Bildungssystem 
herauskommen. 

Ich halte es für ganz wichtig – unabhängig von der 
Entscheidung zwischen G8 und G9, die wir jetzt hier 
treffen, weil sie helfen soll, den Schulen eine Ent-
scheidungsmöglichkeit zu geben –, uns gemeinsam 
die Frage zu stellen: Wie wollen wir eigentlich, dass 
unsere Kinder in unserem Land lernen? Wollen wir 
sie in kürzester Zeit stressen und dafür sorgen, 
dass soviel Input wie möglich reinkommt? Oder 
wollen wir ihnen auch Entfaltungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten? Das ist eine Politik, für 
die die neue Landesregierung steht. – Danke 
schön. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von Özlem Alev Demirel [LINKE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Ott. – Als nächste Rednerin 
spricht für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau 
Abgeordnete Beer.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Lieber Kollege Herr La-
schet, Sie müssen es mit Blick auf den Wahlkampf 
innerhalb der CDU ja ziemlich nötig haben,  

(Zurufe von der CDU und von der FDP) 

wenn Sie hier heute wieder einen solchen Auftritt 
hinlegen. Ich kann Ihnen nur sagen – dies zeigt die 
Erfahrung der letzten Zeit doch ganz deutlich –: 
Wenn Ihnen hier die CDU-Fraktion zujubelt, hat das 
nichts mit der Realität der Menschen im Land zu tun 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

und auch nichts mit dem Votum, das dort abgege-
ben wird. Das haben wir ja schon bei der Integrati-
onsdebatte gesehen, bei der Sie versucht haben, 
sie zu Laschet-Festspielen zu machen. Aber das ist 
leider an der Sache vorbei.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn Sie so anfangen, dann sollten wir vielleicht 
auch einmal Ihr Ergebnis als Landesminister in die 
Debatte bringen. Was haben Sie den Kommunen, 
den Kita-Trägern beim U3-Ausbau eigentlich hinter-
lassen? – G8, U3, Laschet – das ist die neue For-
mel. Dieses Fass können wir hier gerne auch auf-
machen. 

(Zuruf von Armin Laschet [CDU] – Weitere 
Zurufe von der CDU) 

Da werden Sie auch alt aussehen. Wir wissen, was 
Sie dort für ein Chaos hinterlassen haben, das die 
Landesregierung jetzt aufarbeiten muss.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Von daher war Ihr Beitrag hier absolut nicht hilf-
reich. 

Am meisten schmerzt Sie doch, dass § 25 des unter 
Schwarz-Gelb verabschiedeten Schulgesetzes ge-
nau diese Möglichkeit eröffnet und den Schulen und 
den Schulträgern sofort eine Entscheidungsmög-
lichkeit einräumt, weil nämlich nicht erst ein Jahr 
über Schulgesetzgebung ins Land gehen muss, 
sondern sofort an den Wurzeln angepackt werden 
kann und Schulen, Eltern und Schulträger sich 
erstmals entscheiden können.  

(Armin Laschet [CDU]: Die wollen aber nicht!) 

Wenn dann die Nachfrage so groß ist, werden wir 
natürlich – das ist genau das Gleiche wie bei den 
Gemeinschaftsschulen – mit in das Verfahren hi-
neingehen. Dann werden wir schulgesetzlich regeln. 
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Sie werden dann mit der Realität im Land konfron-
tiert werden und neu darüber nachdenken müssen. 
Nehmen Sie es doch mal als Chance für sich, die 
Kurve zu kriegen. Gehen Sie doch diesen Weg 
einfach mit! 

(Beifall von der SPD) 

Einen Punkt will ich gerne noch aufgreifen. Frau 
Pieper-von Heiden hat hier den unglückseligen 
Ausdruck von „Gymnasien erster und zweiter Klas-
se“ bzw. „Abitur erster und zweiter Klasse“ einge-
bracht. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das kennen Sie doch 
schon vom Gesamtschulabi!) 

Ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Herr Witzel, 
von Ihnen bin ich nichts anderes gewohnt.  

(Heiterkeit von den GRÜNEN) 

Ich finde es unglaublich, dass damit Schülerinnen 
und Schüler diskreditiert werden, die nach neun 
Jahren erfolgreich ein Zentralabitur ablegen,  

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

egal, ob an Gesamtschulen, egal, ob am Berufskol-
leg, ganz egal, ob am Weiterbildungskolleg. Diese 
Schülerinnen machen Sie zu Abiturientinnen zweiter 
Klasse. 

Das finde ich auch – das will ich ganz deutlich sa-
gen –  

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP])  

vom Philologenverband eine genau solche Unver-
schämtheit, derartig diskreditierend über andere 
individuelle Bildungswege zu reden. Das ist etwas in 
diesem Land, was wir uns verbitten sollten. 

Lassen Sie mich bitte noch einen Punkt aufgreifen, 
der manchmal auch in der Debatte genannt wird. 
Das ist die Frage der Mobilität. Wie sieht das eigent-
lich aus, wenn man im Land umzieht? – Dieser 
Gedanke treibt Eltern natürlich um. Ich kann Ihnen 
sagen: Allein die fünf Gymnasien in Paderborn ha-
ben schon ein unterschiedliches Profil. Es ist für 
Eltern und Schülerinnen bei einem Schulwechsel 
also durchaus schwierig, den eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen. 

Aber wie ist das denn in der Realität? Wenn ich zum 
Beispiel in den ländlichen Raum ziehe, finde ich 
vielleicht überhaupt kein Gymnasium vor. Ich finde 
auch keine Gesamtschule in jeder Region des Lan-
des vor, wenn ich als Elternteil umziehen möchte. 
Das ist schon die Realität.  

(Zuruf von Armin Laschet [CDU]) 

Das wird auch durch ein Schulangebot G8/G9 nicht 
großartig verändert. Denn jeder Schüler und jede 
Schülerin, die aus dem G8 kommen, können natür-
lich in G9 erfolgreich weitermachen und dort auch 
individuell Schulzeitverkürzung praktizieren. Das ist 

doch überhaupt kein Problem. Von daher wird der 
Schülerin nichts weggenommen.  

Umgekehrt muss es, wenn individuelle Förderung 
wirklich einen Wert hat, Auftrag jeder Schule sein, 
neu in die Schule hineinkommende Schüler und 
Schülerinnen durch individuelle Förderung in die 
Schule zu integrieren, damit sie dort erfolgreich 
weiterarbeiten können. Deswegen ist das überhaupt 
kein Argument. Genau diese Fragen müssen wir im 
Land heute jeden Tag beantworten. Und das ist 
genau der Punkt, an dem Sie fehlgehen. 

Wir wollen im Interesse der einzelnen Schülerinnen 
den individuellen Weg ermöglichen, die individuelle 
Lernzeit. Dazu wird auch dieser Schulversuch sei-
nen Beitrag leisten, zu zeigen, wie man Bildungsop-
tionen öffnen kann, wie man mehr Schülerinnen und 
Schüler zu hochwertigen Abschlüssen führt. Das 
heißt: Das ist ein Beitrag, den dieses Land braucht, 
weil wir insgesamt mehr Schülerinnen und Schüler 
zum Schulerfolg führen müssen. Dafür müssen wir 
auch differenzierte Wege gehen. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Beer. – Als Nächstes hat für die Frak-
tion der FDP Herr Witzel das Wort. 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es ist ja wirklich 
schon grotesk, wenn Schulministerin Löhrmann hier 
steht und von der Opposition einen Beitrag zur poli-
tischen Kultur einfordert. 

(Minister Guntram Schneider: Ja und?) 

Frau Ministerin Löhrmann, Sie sind der fleischge-
wordene Wolf im Schafspelz, 

(Beifall von der FDP – Lachen von der SPD) 

weil Sie nämlich nicht das beachten, was Ihre Minis-
terpräsidentin hier einfordert.  

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Die steht nämlich hier im Hohen Hause, im Parla-
ment, und redet ständig von der Stärkung desselbi-
gen, Sie aber verstehen unter „Stärkung des Parla-
ments“ in Sachen Schulpolitik, Schulpolitik am Par-
lament vorbei zu organisieren. So verfahren Sie bei 
grundlegenden Schulstrukturveränderungen, so 
verfahren Sie bei der Länge und Ausgestaltung von 
Bildungswegen.  

(Zuruf von der SPD: Das ist doch lächerlich!) 

Das ist Ihr Beitrag zur Stärkung des Parlaments. 

(Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: Das 
glauben Sie doch selber nicht!) 

Deshalb war das verräterisch, was Frau Beer hier 
für die Grünen in mehreren Wortbeiträgen erklärt 
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hat. Wir werden das sehr gründlich auswerten für 
unsere Klage gegen Ihr rechtswidriges Vorgehen, 
nämlich § 25  

(Zurufe) 

Schulgesetz zu missbrauchen, um nicht Schulver-
suche durchzuführen, die von einem Erkenntnisinte-
resse getragen sind, sondern um eine Bildungspoli-
tik, für die Sie keine parlamentarischen Mehrheiten 
haben, am Parlament vorbei zu organisieren, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Deshalb: Frau Beer, uns schmerzt nicht § 25, son-
dern uns schmerzt, dass wir es uns nicht hätten 
vorstellen können, dass eine Experimentierklausel 
im Schulgesetz so offenkundig rechtsmissbräuch-
lich 

(Beifall von der FDP – Sören Link [SPD]: Ha-
ben Sie auch noch Jura studiert? – Weitere 
Zurufe von der SPD) 

angewandt wird. 

Ich möchte von Ihnen, Frau Ministerin Löhrmann, 
hier heute vor dem Parlament die Frage beantwor-
tet haben: Was ist Ihr Erkenntnisinteresse daran, 
wie Schule in G9 läuft? – Das ist ja die Fragestel-
lung, die hinter einem Schulversuch bzw. einer Ver-
suchsschule steht. Das ist doch genauso, als wenn 
Sie morgen sagen: Zukünftig sollen Schulen frei 
entscheiden können, ob es eine vorschulische 
Sprachförderung gibt oder nicht. Wir machen das 
auf dem Wege eines Schulversuchs, um zu 
schauen: Was passiert mit Kindern, die – wie frü-
her in Ihrer Regierungszeit üblich – ohne vorschu-
lische Sprachförderung in die Schule kommen? 
Sie wollen nicht etwas Neues herausfinden, son-
dern Schulpolitik am Parlament vorbei organisie-
ren. Das ist Ihr eigentliches Ziel. 

(Beifall von der FDP und von der CDU – Sig-
rid Beer [GRÜNE]: Abgewählt!) 

Deshalb, Frau Ministerpräsidentin Kraft, fordern wir 
Sie auf, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen, 
damit sich der Nebel etwas lichtet, vor diesem Par-
lament eine Regierungserklärung abzugeben, 

(Sören Link [SPD]: Nebel ist nur in Ihrem 
Kopf, Herr Witzel, nirgendwo sonst!) 

wie Sie sich in den nächsten Jahren dieser Legisla-
turperiode die Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen 
vorstellen. Damit holen wir das Thema ins Parla-
ment, debattieren darüber und organisieren nicht 
Bildungspolitik am Parlament vorbei. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Frau Beer, wenn Sie den Hinweis geben, man sollte 
weiter in den Norden schauen: Wir müssen gar 
nicht bis Kiel gucken, sondern können schon kurz 
vorher in Hamburg einen Stopp machen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Herr Kubicki!) 

Da sehen Sie: Wenn Grüne in Regierungsverant-
wortung Bildungspolitik organisieren, dann gibt es 
Volksaufstände dagegen, weil die Menschen nicht 
akzeptieren, wie Sie die Gesellschaft spalten. 

(Beifall von der FDP) 

Dort gehen die Leute auf die Straße. Sie haben 
keine Mehrheit für Ihre Politik; das müssen Sie ein-
sehen. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Bei dem Thema G9, das Sie auf den Weg bringen, 
geht es um etwas ganz anderes. 

(Sören Link [SPD]: Aufhören!) 

Sie betreiben G9 als Einstieg in die Einheitsschule. 

(Zuruf von der SPD: Endlich! – Rainer 
Schmeltzer [SPD]: Hat aber lange gebraucht, 
um die Kurve zu kriegen!) 

Sie wollen Strukturen verändern, um es umso leich-
ter zu haben, als nächsten Schritt die Gymnasien im 
Rahmen einer großen Fusion mit anderen Schul-
formen zu vereinen. Das muss jedes Gymnasium 
wissen, das zu G9 zurückkehrt. Das werden die 
Kandidaten für den nächsten Schritt Ihrer Schulpoli-
tik, die Umwandlung zur Gemeinschaftsschule, 
sein. Daher geht das Thema weit über das hinaus, 
was Sie hier davon herausgreifen. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Weil Sie gerade auf Herrn Bos verwiesen haben, 
empfehle ich Ihnen einen Blick in die „Aachener 
Nachrichten“ von vor ein paar Tagen. Dort können 
Sie nachlesen, wie Herr Bos den Sachverhalt ein-
schätzt, nämlich: Die Schüler- und Lehrerbelastung 
beim achtjährigen Turboabitur sei nicht höher als 
bei einer neunjährigen Schulzeit am Gymnasium, 
erklärt der Dortmunder Bildungsforscher Wilfried 
Bos. Nicht die Verkürzung ist der Stress, sondern 
die Gewöhnung an das Neue. – Für Bos ist der 
Streit um G8 oder G9 deshalb eine scheinheilige 
Debatte. 

Frau Ministerin Löhrmann, wenn Sie sich nun von 
Herrn Bos beraten lassen, dann können Sie noch 
einiges lernen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Witzel. – Als Nächste hat Frau Kollegin 
Böth für die Fraktion Die Linke das Wort. 

Gunhild Böth (LINKE): Danke. – Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Angesichts des Publi-
kums würde ich gerne noch einmal erläutern, Herr 
Witzel, worum es hier eigentlich geht. Es ist so wie 
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in der Schule: Man muss immer alles zweimal sa-
gen, bevor es irgendjemand mitbekommt. 

(Heiterkeit von den GRÜNEN – Dr. Gerhard 
Papke [FDP]: Was glauben Sie eigentlich, 
wer Sie sind?) 

Hier ist das Beschlussprotokoll vom 16. September, 
worauf Sie immer … 

(Ralf Witzel [FDP]: Da ist die Überweisung 
beschlossen worden und nicht das Vorha-
ben!) 

– Mir ist das klar, aber Ihnen offensichtlich nicht. 

(Heiterkeit und Beifall von den GRÜNEN) 

Ich erläutere das noch einmal, weil in der Zwischen-
zeit das Publikum gewechselt hat. 

(Heiterkeit und lebhafter Beifall von der SPD 
und von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren Zuschauerinnen und 
Zuschauer, wir debattieren gerade die Aktuelle 
Stunde. Die CDU hat beantragt, über die Ankündi-
gung der Landesregierung, dass sich die Gymna-
sien jetzt entscheiden können, ob Sie G8 oder G9 
machen, zu reden. 

(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Es ist unparla-
mentarisch, zu den Zuschauern zu reden!) 

Deshalb debattieren wir darüber. Es geht nicht dar-
um, einen Beschluss dazu zu fassen, sondern die 
CDU war der Auffassung, das Ganze werde am 
Parlament vorbei entschieden. 

(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Es ist die amtie-
rende Vizepräsidentin, die das nicht weiß!) 

Ich habe vorhin schon mal … Geht es jetzt leiser? 
Entschuldigung, ich bin etwas erkältet. Ansonsten 
kann ich es auch lauter, nur heute nicht. 

Im Beschlussprotokoll vom 16. September steht, 
dass die Fraktion Die Linke beantragt hat, zum G9 
zurückzukehren. Das ist ein Gesetzesverfahren, 
weil dazu das Schulgesetz geändert werden muss. 
Aus diesem Grunde wird darüber im Ausschuss 
debattiert. Alle Verbände werden daran beteiligt – 
die Schulleitungsvereinigung Gymnasium, der Phi-
lologenverband, all die, von denen jetzt die Rede 
war – und können sagen, 

(Ralf Witzel [FDP]: Und nun kriegen wir 
Nachhilfeunterricht!) 

ob sie das gut oder schlecht finden, ob sie meinen, 
dass es noch ganz anders gehen sollte. All das wird 
im Ausschuss diskutiert. 

(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Reden Sie mit 
dem Parlament, Frau Kollegin?) 

Weil wir das Thema in den Ausschuss verschoben 
haben, kommt es anschließend wieder ins Parla-
ment. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, dar-

aus eine Aktuelle Stunde zu machen, aber wir ma-
chen sie gerade. 

Der zweite Punkt ist: Wir haben deshalb am 16. Sep-
tember nicht darüber diskutiert, weil an dem Tag die 
Regierungserklärung abgegeben wurde. Frau Kraft 
hat ziemlich lange geredet, 

(Heiterkeit von der FDP) 

was ich nicht kritisieren will. Alle anderen Fraktionen 
haben daraufhin auch sehr lange geredet, was ich 
auch nicht kritisieren will. Das heißt aber, wir sind 
erst am Nachmittag um 17 Uhr in die normale Ta-
gesordnung eingestiegen. Deshalb hat es zwischen 
den Fraktionen eine Verständigung gegeben … 

(Karl-Josef Laumann [CDU]: Ich bin erschro-
cken, ehrlich!) 

– Sie sind erschrocken, dass ich dem Publikum 
erkläre, worum es geht? Das finde ich ein bisschen 
komisch. Warum laden Sie denn überhaupt Publi-
kum ein, wenn es nicht folgen können soll? 

(Lebhafter Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

Herr Laumann, das offenbart ein tiefes Missver-
ständnis bezüglich der Offenheit des Parlaments. 

Jetzt komme ich zur Sache, nachdem ich hoffe, das 
Publikum kann folgen. 

(Heiterkeit von der FDP) 

Es wird kritisiert, dass die … Geht es jetzt wieder? 

(Heiterkeit von der FDP) 

Es geht darum: Die Ministerin hat angekündigt, dass 
sich die Schulen jetzt entscheiden können. Herr 
Witzel, da bin ich völlig bei Ihnen: Das finde auch 
ich falsch. Deshalb habe ich ja den Antrag für Die 
Linke gestellt, im Ausschuss darüber zu diskutieren 
und eine Gesetzesänderung zu machen; das habe 
ich vorhin schon mal gesagt. Wenn Sie zugehört 
hätten, hätten Sie es auch verstanden. 

(Zurufe von der SPD: Nee!) 

Ich finde das falsch, und zwar aus folgendem 
Grund: Diejenigen, die jetzt darüber entscheiden, … 

(Ralf Witzel [FDP]: Sie haben selber auch 
keine Mehrheit für Ihre Gesetzesänderung!) 

– Herr Witzel, kann ich wenigstens begründen, wa-
rum ich Ihnen zustimme, oder wollen Sie das gar 
nicht erst hören? 

Die Schulkonferenz, die jetzt bis Jahresende dar-
über beschließen soll, hat folgendes Problem: Für 
die Eltern, die da sitzen, für die Schülerinnen und 
Schüler, die da sitzen, gilt das gar nicht mehr. Das 
heißt, die beschließen etwas, was für sie selber 
überhaupt nicht mehr gilt, und alle nachfolgenden 
Elterngenerationen, die sich vielleicht überlegen, 
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ihre Kinder in ein Gymnasium zu schicken, können 
da überhaupt nicht mitreden.  

Das ist für mich keine basisdemokratische Beteili-
gung, von der die Ministerin hier immer redet. Es 
liegen ganz bestimmte Probleme auf dem Tisch. 
Aber darüber können doch nicht die paar Eltern, 
die in der Schulkonferenz sitzen, für die nächsten 
Jahrgänge befinden. Insofern halte ich dieses Ver-
fahren für falsch. 

(Beifall von der LINKEN) 

In den Ausschusssitzungen zu unserem Gesetz-
entwurf werden wir all diese Fragen diskutieren – 
auch in einer Anhörung im Ausschuss. Ich hoffe, 
ich sehe Sie da alle wieder, liebe Zuschauerinnen 
und Zuschauer, weil Sie ja jetzt schon mal in das 
Thema eingeführt sind.  

(Allgemeine Heiterkeit) 

Der Ausschuss tagt ebenfalls öffentlich.  

Es gab einen Fraktionsvorsitzenden der SPD, Pe-
ter Struck, der mal gesagt hat, was später als 
Struck’sches Gesetz in den Volksmund überge-
gangen ist: Es geht kommt kein einziger Vorschlag 
so aus den Ausschüssen und dem Parlament, wie 
er hineingegangen ist. – Insofern werden wir nach 
der Anhörung sehen, was wir an dem Gesetzent-
wurf noch verändern, noch besser machen kön-
nen. Aber wir sollten diese Debatte abwarten. 

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Böth, insbesondere für die vielen 
Hinweise, die sich auch an die Zuschauerinnen 
und Zuschauer gerichtet haben. Ich bin überzeugt, 
dass Sie gleich in der anschließenden Diskussion 
mit den Abgeordneten, die Sie eingeladen haben, 
eine Menge zusätzlich über die Aktuelle Stunde 
erfahren können. Aber vielen Dank, Frau Böth, 
dass Sie das schon mal im Vorgriff gemacht ha-
ben. 

Als nächster Redner hat für die CDU Herr Professor 
Dr. Sternberg das Wort. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Frau Präsi-
dentin! Frau Vizepräsidentin Böth, ich lobe über-
haupt nicht, dass Sie gerade das Publikum in dieser 
Art und Weise angesprochen haben. Sie sagen: 
Das Publikum hat gewechselt. – Das Publikum in 
dieser Plenardebatte hat überhaupt nicht gewech-
selt. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Doch!) 

Denn wir diskutieren hier im Parlament.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Das wissen die Damen und Herren auf der Besu-
chertribüne sehr genau zu unterscheiden.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Sind Sie blind?) 

Die wissen, dass die Debatten ins Parlament gehö-
ren und dass wir hier keine Fensterreden halten. Ich 
denke, wir sollten das so beibehalten. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Brit-
ta Altenkamp [SPD]: Das war die Rede von 
Herrn Laschet!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und 
Herren, vor wenigen Tagen gab Ministerin Svenja 
Schulze folgenden Satz zu Protokoll – Zitat –:  

„Wir stehen in den wichtigen Zukunftsfragen für 
Verlässlichkeit und Kontinuität und halten an den 
bisher getroffenen Zusagen der Vorgängerregie-
rung fest.“ 

Damit meinte sie aber nicht etwa die Frage des 
Schulsystems, sondern die Verlagerung eines klei-
neren Landesbetriebs von einer Stadt in die andere.  

Wie ist das eigentlich mit Verlässlichkeit und Konti-
nuität? 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Jetzt werden Sie 
aber kleinkariert! – Zurufe von den GRÜNEN) 

Um Legendenbildung vorzubeugen: Wir haben ein 
Schulsystem mit G8, das 2004 unter der Federfüh-
rung der damaligen Ministerin Schäfer von diesem 
Parlament beschlossen worden ist. Sie äußerte 
seinerzeit: Aus Verantwortung für die Lebenszeit 
der jungen Menschen in diesem Land ist G8 richtig 
und wichtig.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Rüdiger 
Sagel [LINKE]: 2008 war die gar keine Minis-
terin mehr! 2008 war das Ministerin Sommer 
von der CDU!) 

Man kann über G8 streiten, man kann zu G8 auch 
eine ganz klare Gegenposition beziehen. Ich kenne 
eine Menge Lehrer, die mit Wut im Bauch G8 um-
gesetzt haben.  

(Demonstrativer Beifall von den GRÜNEN) 

Aber genau diese Lehrer sagen mir jetzt: Wir haben 
uns fünf Jahre teilweise sogar gegen unseren Willen 
umgestellt. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Genau! Gegen ihren 
Willen!) 

Wir haben fünf Jahre an der Sache gearbeitet. Wir 
haben unsere Curricula umgestellt. Wir haben die 
Schulordnung umgestellt. Jetzt läuft alles gut. Und 
nun wird gesagt: Wir geben das Ganze frei, wir 
machen das offen, lassen es frei laufen. – Das 
nicht! Das ist nicht Verlässlichkeit. Das wollen auch 
diejenigen nicht, die kritisch zu G8 stehen.  

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
rufe von der SPD) 
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Meine Damen und Herren, das Ganze wird über 
einen Paragrafen im Schulgesetz gemacht, in dem 
es um Schulversuche geht. Ist die Zulassung des 
Gymnasiums mit neun Jahren, wie es jahrzehnte-
lang bestanden hat, ein Schulversuch? Glauben Sie 
allen Ernstes, dass das ein Versuch sein kann, ein 
Experiment?  

(Sören Link [SPD]: Wir kehren doch nicht 
zum alten G9 zurück! Das ist doch Quatsch!) 

Natürlich ist es das nicht. Auch Sie, Frau Löhrmann, 
wissen, dass es das nicht ist. Aber Sie scheuen 
natürlich die parlamentarische Abstimmung hier und 
die dazu notwendigen vorherigen Abstimmungen 
mit der Linksfraktion.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Gehen Sie zurück in 
Ihre Akademie!) 

Der Experimentierparagraf wird auf diese Weise 
grotesk überdehnt.  

Aber was ist das jetzt? Frau Löhrmann, Sie haben 
von einer Optimierung gesprochen. – Das ist keine 
Optimierung, was jetzt passiert, sondern es ist die 
Perpetuierung der Unruhe an den Schulen. Die 
Schulen haben ein Recht darauf, irgendwann so 
etwas wie Kontinuität und Ruhe in ihrer Arbeit zu 
haben. Das vermissen die teilweise sehr schmerz-
lich.  

Was jetzt passiert, ist Folgendes: Innerhalb von 
zwei Monaten muss entschieden werden, ob es 
einen Umstieg gibt. Innerhalb von zwei Monaten soll 
die Beteiligung erfolgen. Der Schulträger soll das 
beantragen. Das Ganze läuft bis 2023/24. Das 
heißt, wir haben auf 14 Jahre Unruhe in den Schu-
len. Sie haben die Curricula, die dafür gemacht 
werden sollen, erst für April 2013 angekündigt. Au-
ßerdem – das ist auch den Eltern zu sagen –: Es ist 
keineswegs genau dasselbe G9 wie früher, denn 
die Stundenzahlen bleiben ja die alten.  

(Britta Altenkamp [SPD]: Ja eben! – Sören 
Link [SPD]: Das haben wir doch die ganze 
Zeit gesagt!) 

Das heißt, wir bekommen jetzt noch einmal ein 
ganz anderes System, das sich in den Schulen 
parallel entwickeln soll. Dann gilt in einem Ort eine 
andere Regelung als in einem anderen.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Genau! System-
wechsel!) 

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, 
die Nervosität, die sich im Moment ausbreitet, hängt 
mit den Reaktionen aus den Schulen zusammen. 
Die sind für mich zu erwarten gewesen. Wie gesagt: 
Man kann zu G8 unterschiedliche Meinungen ver-
treten. Aber es geht nicht, nach fünf Jahren zu ent-
scheiden: „Es ist eigentlich alles egal, ihr könnt das 
machen, wie ihr wollt, dann macht ihr das einfach 
parallel, dann kriegen wir das irgendwie hin“, und 

damit aus einem bundesweiten Konsens auszubre-
chen.  

Übrigens – Sie haben den Philologenverband aus 
Baden-Württemberg angesprochen –: Die Schulmi-
nisterin von Baden-Württemberg hat sich sehr klar 
und deutlich geäußert, dass eine Rückkehr zu G9 
überhaupt nicht infrage kommt. Das ist auch in an-
deren Ländern so. 

Wir werden G8 weiter optimieren müssen. Das er-
warte und verlange ich auch von dieser Schulminis-
terin. Das geht aber nicht dadurch, dass man sagt: 
Wir lassen das jetzt einfach mal so laufen. Bei den-
jenigen, die das anders möchten, kann eine zufällig 
zusammengestellte Elternschaft anders entschei-
den.  

Meine Damen und Herren, das, was da jetzt vorliegt, 
das ist weder Kontinuität noch Verlässlichkeit. – Vie-
len Dank.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Prof. Dr. Sternberg. – Als Nächste für die SPD 
Frau Hendricks.  

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der Antrag zur Aktuellen 
Stunde heute Morgen macht sehr deutlich, dass 
das von Frau Löhrmann ausgesprochene Angebot 
zum Dialog und zum Schulfrieden von Ihnen nicht 
angenommen wird. Wir bedauern das ausgespro-
chen, weil wir uns mit Ihnen einen Konsens und 
auch ein Gespräch vorgestellt hatten.  

Es kann aber nicht sein, dass es uns nicht möglich 
ist, Ihren Murks zu beseitigen, wenn Sie abgewählt 
worden sind. Denn Sie wurden nicht zuletzt wegen 
Ihrer Bildungspolitik abgewählt.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Lachen von der CDU – Zuruf von der FDP: 
Chaos!) 

Sie haben insbesondere bei G8 und G9 einen 
Scherbenhaufen hinterlassen und vor allen Dingen 
völlig kulturunsensibel die Verkürzung der Sekun-
darstufe I vorgenommen, ohne mit den Kirchen, den 
Vereinen oder den Musikschulen überhaupt gere-
gelt zu haben, wie Sie die Übergänge hinbekom-
men.  

Sie haben ein System auf den Kopf gestellt und in 
der Tat in diesem Land ein Chaos verursacht, was 
zu vehementen Protesten von Eltern geführt hat. 
Sie sagen heute, es liege daran, dass sich die El-
tern noch nicht daran gewöhnt hätten. Aber es liegt 
doch daran, dass Sie es fehlerhaft umgesetzt ha-
ben, meine Damen und Herren. Halten sie doch mal 
inne, gehen in sich und gestehen Sie sich ein: Ja, 
wir haben Fehler gemacht.  
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Mit dem jetzigen Schulversuch wird von uns ledig-
lich eine Option zum kommenden Schuljahr ermög-
licht: Die Schulen, die es wollen, können eine Ent-
scheidung treffen, die den Kindern, die in der fünf-
ten Klasse angemeldet werden, eine Wahlmöglich-
keit bietet, und einen neuen Bildungsgang auf den 
Weg bringen.  

Das, meine Damen und Herren, stimmt übrigens 
auch mit dem Thema der Selbstständigen Schule 
überein. Wir wollen mehr Verantwortung in die 
Schulen hinein geben. Wir wollen, dass die Schulen 
für den Lebenslauf und für die Biografie ihrer Schü-
ler Verantwortung übernehmen. Warum haben Sie 
eigentlich Angst davor, dass die Schulen Verantwor-
tung übernehmen? 

(Zuruf von der CDU: Das haben wir nicht!) 

Ich bin mir ganz sicher, dass die Schulleiter, die 
Lehrer und Lehrerinnen sowie übrigens auch die 
Eltern und die Schüler in den Schulkonferenzen in 
der Lage sind, diese Verantwortung zu überneh-
men. Haben Sie ein bisschen mehr Vertrauen und 
winken Sie nicht immer mit Koop und mit Volksbe-
gehren. Sie haben zurzeit überhaupt keinen Grund 
dafür, denn die Eltern stehen hinter uns.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Lachen von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Hendricks. – Für die Landesregierung spricht 
jetzt noch einmal Frau Ministerin Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will 
zwei Sachen gern wiederholen, weil sie auch von 
den Vertretern der Opposition wiederholt falsch 
dargestellt werden.  

Herr Sternberg, Sie haben ausgeführt, Rot-Grün 
hätte 2004 die Verkürzung der Schulzeit eingeführt.  

(Ralf Witzel [FDP]: Beschlossen haben Sie 
es!) 

Wir haben in einem Schulgesetz eine völlig andere 
Variante der Schulzeitverkürzung beschlossen. Ich 
bitte Sie, zu beachten, dass das nicht das Gleiche 
ist.  

(Zurufe von der CDU) 

Damit hätten wir viel Zeit gewonnen, die Jahrgänge 
darauf vorzubereiten, denn diese unsere Variante 
beinhaltete: Die Sekundarstufe bleibt gleich und ist 
damit sozusagen zu den anderen Schulformen 
kompatibel. Die Verkürzung findet in der Jahr-
gangsstufe 11 statt. Die Kinder, die etwas mehr Zeit 
gebraucht hätten, hätten Zeit gehabt, denn sie hät-
ten weiterhin in neun Jahren das Abitur machen 
können.  

(Ralf Witzel [FDP]: Langsame Lerner können 
das immer noch an der Gesamtschule!) 

Denn uns kommt es darauf an, Kindern, die schnel-
ler zum Abi kommen, ein gutes Abi zu ermöglichen,  

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

gleichzeitig aber Kindern, die etwas mehr Zeit dafür 
brauchen, weil Kinder unterschiedlich sind,  

(Ralf Witzel [FDP]: Gesamtschule!) 

neun Jahre Zeit zu lassen. Das war das Modell von 
SPD und Grünen. Das zu verdeutlichen, ist mir 
wichtig. 

Wenn Sie daran festgehalten hätten, wären Sie 
möglicherweise jetzt noch an der Regierung. 

(Lachen von der CDU und von der FDP) 

Sie haben es aber nicht getan, sondern Sie haben 
mit der Brechstange eine andere Reform umge-
setzt. Für diesen Scherbenhaufen tragen Sie die 
Verantwortung. Das will ich noch einmal sehr deut-
lich sagen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Einen zweiten Punkt möchte ich an Herrn Laschet 
richten, der jetzt leider nicht mehr da ist.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Schon länger 
nicht mehr!) 

Er hat mir vorgehalten, wir würden nichts tun. – Ich 
habe eben vorgetragen, dass wir genau zwei Dinge 
tun, um die missliche Situation zu optimieren.  

Die erste und wichtigste Baustelle in diesem Zu-
sammenhang ist die Optimierung des G8, damit es 
den Kindern und Jugendlichen in diesem System 
besser geht. Das betrachte ich als meinen Haupt-
auftrag. Dazu habe ich die Verbände eingeladen. 
Ich ziehe Herrn Prof. Bos zur Beratung hinzu, damit 
er bei den Eltern für den Gedanken wirbt: Was kann 
man noch tun, um Druck aus dem G8 herauszu-
nehmen, damit die Akzeptanz für G8 wächst?  

Sie müssten auch ein Interesse daran haben, dass 
die Akzeptanz für diesen verkürzten Bildungsgang 
wächst und wir nicht dauerhaft Eltern in Unmut und 
dauerhaft deshalb gestresste Kinder und Jugendli-
che haben. Das ist mein Hauptinteresse. Das habe 
ich eben bereits betont.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Nun noch einmal zum Schulversuch: Es gibt Eltern, 
die den neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium 
wollen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Das sind aber wenige! – 
Weitere Zurufe von der FDP) 

Diese Tatsache entzieht im Grunde dem Vorwurf 
den Boden, ich wollte den Gymnasien irgendetwas 
tun, wenn ich ihnen die von ihnen zum Teil ge-
wünschte Möglichkeit einräume  
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(Ralf Witzel [FDP]: Wo ist denn das Erkennt-
nisinteresse dieses Schulversuchs?) 

und sie in ihren Gremien unter möglichst breiter 
Beteiligung der Elternschaft diese Entscheidung für 
ihre Schule treffen. Wir betrachten es als demokra-
tisch, diese Entscheidung dorthin zu verlagern, wo 
sie hingehört, nämlich in die Schulkonferenz.  

(Ralf Witzel [FDP]: Wo ist das wissenschaftli-
che Erkenntnisinteresse?) 

– Herr Witzel, ich will Ihnen gern noch einmal erklä-
ren, warum wir es als vernünftig erachten, das als 
Schulversuch zu machen. Es geht, wie zumindest 
Herr Sternberg erkannt hat, nämlich nicht darum, 
einfach zum alten G9 zurückzukehren. Das begrün-
det den Schulversuch.  

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Es geht um eine langjährige, fundierte Erprobung in 
einem kompletten Durchgang an einer begrenzten 
Zahl von Schulen.  

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Angesichts des Schulversuchs geht um höchstens 
10 % der Gymnasien. Ersatzschulen können sich 
an der Erprobung beteiligen, wenn ihr Träger dies 
beantragt. Ziel des Modellvorhabens ist es, zu er-
proben, ob es Unterschiede bezüglich des Lern- 
und Schulerfolgs von Schülerinnen und Schülern in 
einem G9-Bildungsgang im Vergleich zum G8-
Bildungsgang am Gymnasium gibt und welche un-
terschiedlichen Wirkungen das auf die Eltern, die 
Schülerinnen und Schüler und die unterrichtenden 
Lehrkräfte in beiden Bildungsgängen hat. Das he-
rauszufinden, ist es allemal wert.  

Herr Bos, den Sie so gerne zitieren, hat auch ge-
sagt: Wie Sie das G8 eingeführt haben, war es 
falsch. Es wäre besser gewesen, so einen massi-
ven Umbau des Systems erst in einem Schulver-
such zu erproben, bevor man das für alle Kinder 
unvorbereitet exekutiert, wie Sie es gemacht haben.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Auf den Erfahrungen des G8-Gymnasium aufbau-
end Kindern und Jugendlichen mehr Lernzeit und 
zugleich mehr Unterrichtsstunden für individuelle 
Förderung zuzubilligen, ist ein zweiter Punkt, der 
erprobt wird.  

Liebe Frau Pieper-von Heiden, was hätten Sie mir 
denn vorgeworfen, wenn ich die fünf Stunden, die 
Sie zusätzlich bereitgestellt haben, den Gymnasien 
abgezogen hätte? Daraus hätten Sie genauso einen 
Vorwurf entwickelt und mir unterstellt, ich würde, um 
den Gymnasien zu schaden, ihnen diese Förder-
stunden wieder abziehen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Widerspruch von Ingrid Pieper-von Heiden 
[FDP])  

Wir wollen die Förderstunden im System lassen, um 
herauszufinden, wie sich zusätzliche Lernzeit auf 
den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen aus-
wirkt. Damit können Lehrerinnen und Lehrer an 
Gymnasien mehr Zeit für die Schülerinnen und 
Schüler aufwenden, um sie auf den Umgang mit 
Heterogenität, die auch an den Gymnasien Platz 
greift, vorzubereiten.  

Sollte sich, meine Damen und Herren, im Verlauf 
des Anmeldeverfahrens zum Schulversuch zeigen, 
dass sich mehr als 10 % der Gymnasien in Rich-
tung G 8/G 9 verändern wollen, ist es natürlich aus 
Sicht der Landesregierung erforderlich, das Thema 
grundsätzlich im Landtag zu behandeln, weil dies 
die Dimension eines Schulversuchs sprengen wür-
de. Es geht nämlich ausdrücklich nicht darum, am 
Parlament vorbei Fakten zu schaffen, die über die 
Dimension eines Schulversuchs hinausgehen wür-
den. Wenn sich dann aber mehr als 10 % der 
Gymnasien melden und zurück möchten, müssen 
Sie daran mitwirken, dass wir dafür die Vorausset-
zungen in diesem Parlament schaffen, weil das 
dann erneut eine Abstimmung der Eltern über Ihre 
verfehlte Schulpolitik ist. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Löhrmann. – Weitere Wortmeldun-
gen liegen im Rahmen der Aktuellen Stunde nicht 
vor. Hiermit schließe ich die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe auf: 

2 Keine außerparlamentarische Schulpolitik 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/214 

Entschließungsantrag  
der Fraktion DIE LINKE  
Drucksache 15/248 – Neudruck 

In Verbindung mit: 

Kein Einstieg in die Einheitsschule – Für 
Schulvielfalt in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/220 

Ich eröffne die Beratung. – Für die antragstellende 
Fraktion der CDU hat Herr Kollege Klaus Kaiser das 
Wort. 

Klaus Kaiser (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Es ist schon ein großes Ärgernis, 
dass die rot-grüne Minderheitsregierung plant, 
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durch die Einführung der Gemeinschaftsschule die 
größte Strukturveränderung in unserem Schulsys-
tem eben nicht durch ein Gesetz zu beginnen, 
sondern durch einen Schulversuch. Das ist unsäg-
lich.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Frau Kraft hat in ihrer Regierungserklärung noch 
davon gesprochen, sie wolle für mehr politische 
Bildung sorgen. Das heute ist die erste Lektion, die 
uns erteilt wird: Wie lerne ich, eine Strukturverände-
rung des Schulsystems einzuleiten, ohne das Par-
lament daran zu beteiligen? – Das ist ein Lehrstück 
zur Erhöhung der Politikverdrossenheit und ein 
Stück zur Entleerung unseres parlamentarischen 
Systems. 

Eines steht ganz sicher fest: Wenn die Koalitions-
vereinbarung, die Sie geschlossen haben, heute 
noch gilt, nach der Sie beabsichtigen, 30 % der 
Schulen in den nächsten fünf Jahren zu Gemein-
schaftsschulen umzuwandeln, ist das eindeutig kein 
Schulversuch mehr, sondern ein massiver Struktur-
wandel. Dadurch wird die kritische Größe erreicht, 
die den Weg zur Einheitsschule unumkehrbar 
macht. Das wollen wir von der CDU eindeutig nicht. 

(Beifall von der CDU und von Ingrid Pieper-
von Heiden [FDP]) 

Weiterhin fällt bei diesem angeblichen Schulver-
such auf: Die Anzahl der teilnehmenden Schulen 
ist nicht begrenzt. Dies ist jedoch zwingende Vor-
aussetzung für einen Schulversuch nach § 25. 
Aber natürlich wissen wir genau, warum Sie keine 
Gesetzesänderung wollen. Reiner Burger von der 
„FAZ“ hat Sie in einem Artikel unter dem Titel „Im 
Spinnennetz gefangen“ in beeindruckender Weise 
in Ihrer Strategie entlarvt. Sein richtiges Resümee – 
ich zitiere –:  

„Der alte linke Traum von einer neuen Regel-
schule soll endlich Wirklichkeit werden.“ 

Genau darum geht es Ihnen.  

Wir werden den Weg zur Einheitsschule nicht mit-
gehen. Dessen können Sie ganz sicher sein. Daran 
gibt es überhaupt keinen Zweifel. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Sigrid Beer 
[GRÜNE] – Weitere Zurufe von den GRÜ-
NEN) 

– Frau Beer, ich verstehe ja Ihre Aufregung. Ich 
komme gleich zu Ihnen. 

Die „FAZ“ stellt darüber hinaus richtig fest, dass 
nach Vorlage der Eckpunkte zur Gemeinschafts-
schule deutlich wird, dass die Entscheidungen aus-
drücklich nur bei den Schulen liegen. Richtig sagt 
Burger – ich zitiere ihn noch einmal –:  

„Schon jetzt zeigt sich, dass ein Teil der ‚Ermög-
lichungsstrategie’ darin besteht, den Elternwillen 
teilweise auszuschalten.“ 

Dieser Weg wird von Ihnen konsequent beschritten. 
Im Grundschulbereich wird durch die Wiedereinfüh-
rung der Schuleinzugsbezirke der Elternwille be-
schnitten. Die Ausweitung jetzt auch noch auf die 
Sekundarstufe I tut ein Übriges. Das kann den 
Schluss zulassen: Elternwille ist bei Ihnen offen-
sichtlich nur so lange relevant, wie er ihrer Ideologie 
dient.  

(Beifall von der CDU) 

Wir als CDU haben immer wieder betont, dass wir 
mit uns vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung auch über Änderungen in der Struktur 
sprechen lassen. Wir werden uns unserer Verant-
wortung nicht entziehen. 

Es gilt aber auch: Unser Schulsystem der Vielfalt 
braucht sich im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit 
keineswegs zu verstecken. Thomas Sternberg wird 
in einem zweiten Beitrag darauf gleich näher einge-
hen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Kaiser, möchten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Klocke zulassen? 

Klaus Kaiser (CDU): Nein, danke, heute nicht. 
Das können wir gleich klären.  

Betrachten wir unser heutiges Schulsystem in sei-
ner Differenziertheit und Diversität, können wir ge-
nau zwei Linien erkennen: Die erste Linie führt über 
den Schulabschluss in die berufliche Ausbildung. 
Die zweite Linie führt zur akademischen Ausbildung 
an einer Hochschule oder Fachhochschule. Des-
halb stelle ich für die CDU fest: Beide Wege sind 
gleichberechtigt und vor allem gleichwertig. Wir 
wehren uns dagegen, dass in der Information zur 
Gemeinschaftsschule – ich zitiere – von „besseren 
Abschlüssen“ gesprochen wird.  

Damit geht – das müssen wir schön herausarbeiten – 
eine Diskriminierung all derer einher, die diesen an-
geblich besseren Abschluss nicht erreichen wollen 
oder können. Bei uns gibt es aber bei den Schulab-
schlüssen kein „Besser“, sondern lediglich ein „An-
ders“.  

(Renate Hendricks [SPD]: Es gibt kein „Bes-
ser“?) 

Das ist ganz wichtig und belegt unser Verständnis: 
Abiturienten sind nicht die besseren Kinder. Für uns 
gilt in Gänze: Kein Kind darf verloren gehen. Des-
halb teilen wir die Arroganz, die sich in dem pro-
grammatischen Satz: „Die gymnasialen Standards 
müssen an Gemeinschaftsschulen gehalten wer-
den“, widerspiegelt, ausdrücklich nicht.  

(Gunhild Böth [LINKE]: Weiß er, was er da 
gesagt hat? – Zuruf von Bärbel Beuermann 
[LINKE]) 
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Zu den Qualitätsaspekten wird anschließend Tho-
mas Sternberg noch Stellung nehmen. Sie diskrimi-
nieren all diejenigen, die kein Abitur erreichen. Da-
mit stempeln Sie heute schon die zu Verlierern ab, 
die das neue System produzieren wird.  

(Beifall von der CDU) 

Deshalb kann es mit uns am Ende der Umstruktu-
rierung, zu der uns die demografische Entwicklung 
zwingt, kein Einheitssystem geben. Wir werden 
uns an den Lebenschancen und -perspektiven der 
Kinder und Jugendlichen orientieren müssen, die 
in das duale System, das als das beste Be-
rufsausbildungssystem der Welt gilt, gehen oder 
zu einer Hochschulausbildung kommen.  

Die von uns favorisierte und bereits heute im Ge-
setz verankerte Verbundschule geht einen stand-
orterhaltenden und damit den Erfordernissen der 
Demografie entsprechenden regionalen konsen-
sualen Weg. Die von Ihnen so sehr geförderte 
Gemeinschaftsschule ist mit einem kannibalisier-
enden Virus ausgestattet.  

Um das deutlich zu machen: Während die Ver-
bundschule primär die bestehenden Schulformen 
Haupt- und Realschule zusammenführt, wo es 
demografisch erforderlich ist, ist für die Gemein-
schaftsschule eine Angebotserweiterung bei zu-
rückgehenden Schülerzahlen zwingend vorgese-
hen. Man muss kein Mathematiker sein, um zu 
verstehen, dass damit nicht nur bestehende Schu-
len zusammengefügt und damit Standorte gesi-
chert werden, sondern immer auch durch die ver-
pflichtend vorgeschriebenen gymnasialen Stan-
dards die Schulform Gymnasium direkt angegriffen 
wird, weil auf deren Schülerinnen und Schüler 
spekuliert wird. 

Frau Löhrmann, in diesem Zusammenhang möch-
te ich meine persönliche Enttäuschung Ihnen ge-
genüber ausdrücken, weil ich glaube, dass Sie in 
einer Frage unfair sind. Ich erinnere mich genau 
an die letzte Fragestunde, in der wir die Frage 
gestellt haben: Werden Sie auch weiter Verbund-
schulen genehmigen? – Sie haben hier im Parla-
ment erklärt: Ja, wir werden weiterhin Verbund-
schulen genehmigen.  

(Minister Sylvia Löhrmann: Es ist schon eine 
genehmigt!) 

Dazu lese ich Ihnen heute aus dem „Grenzland-
Kurier“ vor. 

(Hans Christian Markert [GRÜNE]: „Grenz-
land-Kurier“?)  

– Ja, es geht um Niederkrüchten. Dort gibt es den 
Vorschlag der Gemeinde. Zitat: Wie Winzen dem 
Rat berichtete, sieht die Bezirksregierung offenbar 
nur eine Chance, in der Gemeinde eine weiterfüh-
rende Schule zu halten, die Gemeinschaftsschule. 
Zwei ebenfalls diskutierte Varianten, eine Depen-
dance der Gesamtschule Brüggen und eine Ver-

bundschule als Zusammenschluss von Haupt- und 
Realschule lehnt die Düsseldorfer Behörde ab.  

(Zuruf von der CDU: Unmöglich!) 

Frau Löhrmann, ich finde es unfair, hier den Ein-
druck der toleranten Grande Dame der Schule zu 
erwecken und gleichzeitig die Bezirksregierung 
knallhart zuschlagen zu lassen. Das geht nicht; Sie 
müssen eindeutig sagen: Wir machen es so oder 
so.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Chancenungerechtigkeit lassen wir Ihnen nicht 
durchgehen. In dieser Fragestellung bin ich persön-
lich enttäuscht. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Beweise auf den 
Tisch!) 

– Ich kann nur die Zeitung zitieren. – Wenn die 
Gymnasien, um auf die Gemeinschaftsschule zu-
rückzukommen, in den mittleren kreisangehörigen 
Städten heute von den umliegenden Orten mit 
Schülerinnen und Schülern gespeist oder versorgt 
werden, werden sie durch die Einführung der Ge-
meinschaftsschule in den umliegenden Orten von 
der Schülerschaft abgeschnitten. Wir können aber 
nicht – das müssen wir ehrlich sagen – in jedem 
Dorf eine Schulangebotserweiterung vornehmen, 
wenn ein Drittel weniger Schüler da sind. Das geht 
mathematisch und auch rechtlich nicht. Damit erwe-
cken Sie den falschen Eindruck; der Weg kann so 
nicht erfolgreich sein.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Kaiser, entschuldigen Sie, dass ich Sie ein zweites 
Mal unterbreche: Möchten Sie vielleicht eine Frage 
der Kollegin … 

Klaus Kaiser (CDU): Nein, ich verzichte heute ganz 
darauf, Fragen zu beantworten. Ich stelle mich 
demnächst wieder darauf ein.  

Bis heute gibt es von Rot-Grün keine ernsthafte und 
dauerhafte Garantie für die Schulform Gymnasium. 
Die fordern wir ein. Damit meine ich nicht, um das 
ausdrücklich zu sagen, einen Restbestand von ech-
ten Gymnasien, auf die dann die Besserverdienen-
den – das sind fast alle Grünen – ihre Kinder schi-
cken, auch wenn sie dafür recht weit fahren oder 
sogar Schulgeld bezahlen müssen. Wir sind für ein 
leistungsfähiges staatliches Schulsystem, das den 
Menschen in Nordrhein-Westfalen, den Jugendli-
chen und Kindern, gute Chancen gibt – unabhängig 
vom Portemonnaie ihrer Eltern.  

(Beifall von der FDP) 

Was Sie hier betreiben, wird dazu führen, dass die 
Segregation in unserem Lande größer wird, weil 
sich neben dem staatlichen System, das auf Dauer 
nicht mehr zureichend ist, ein privates System etab-
lieren wird, in dem der Geldbeutel der Eltern ent-
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scheidet. Das ist mit der CDU in Nordrhein-
Westfalen nicht zu machen. 

(Beifall von der CDU und von Christof Ra-
sche [FDP]) 

Meine Damen und Herren, wir wollen die Garantie 
für die Schulform Gymnasium. Wir wollen auf die 
Diversität und die Vielfalt unseres Systems setzen.  

Vor einen Schulfrieden, Frau Löhrmann, haben die 
Väter der Verfassung von Nordrhein-Westfalen ein 
Gutes gesetzt: Wir brauchen verfassungsändernde 
Mehrheiten, wenn man strukturell durchgreifen will. 
Deshalb ist es richtig, dass dafür Zweidrittelmehr-
heiten gefordert werden. Wenn Sie in der Richtung 
unterwegs sein wollen, sind wir durchaus ge-
sprächsbereit. Aber Gott sei Dank ist die Hürde sehr 
hoch gelegt, und Sie werden uns nicht als Gehilfen 
zur Einführung eines Einheitsschulsystems in Nord-
rhein-Westfalen kriegen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Wenn Herr Burger in einem „FAZ“-Artikel noch mal 
festgestellt hat: „Die fixe Idee Gesamtschule heißt 
heute Gemeinschaftsschule“ – auch das ein Zitat –, 
ist damit die Fragestellung des ersetzenden oder 
ergänzenden Schulsystems mit angesprochen. Sie 
wissen, schon einmal ist die Gesamtschule vor dem 
Verfassungsgericht gescheitert.  

(Hans Christian Markert [GRÜNE]: Gesamt-
schule?) 

Zu Recht! Deshalb gibt es heute die Gesamtschule 
als ergänzendes, nicht als ersetzendes System. 
Das ist sicherlich der richtige Weg.  

Ich will die „FAZ“ letztmalig zitieren: 

„Doch statt stolz auf die erfolgreiche Idee ihres 
Genossen Nowak zu sein, bezeichnete die SPD-
Landesvorsitzende Hannelore Kraft das sächsi-
sche Modell im Gespräch mit der CDU lapidar 
als ‚no-go-area’.“ 

(Lachen von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Wer also hier so eine doktrinäre Politik macht und 
nur zum Einheitssystem hin will, kann auf unsere 
Unterstützung nicht hoffen. 

Eines steht fest: Mit der CDU gibt es keinen Schul-
frieden, wenn am Ende ein voll integriertes, eben 
ein Einheitsschulsystem stehen soll. Ich sage ganz 
deutlich: Wir werden unparlamentarisches Vorge-
hen, wie es bei der Gemeinschaftsschule vorgese-
hen ist, genau anschauen und beklagen. Wir wer-
den jeden Widerstand gegen die ersetzende Einfüh-
rung der Einheitsschule unterstützen. Und wir wer-
den uns, Frau Löhrmann, parlamentarisch nicht 
entmündigen lassen. – Schönen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Schönen Dank, 
Herr Kaiser. – Für die FDP hat Frau Kollegin Pieper-
von Heiden das Wort.  

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Was hat diese neue rot-
grüne Minderheitsregierung bloß für ein Demokra-
tieverständnis? 

(Zurufe von den GRÜNEN: Och!) 

Während SPD und Grüne stets versuchen, das Bild 
der Partizipation aller zu zeichnen, trifft die Landes-
regierung mit der Einführung der sogenannten Ge-
meinschaftsschule eine schulpolitische Weichen-
stellung von größter Tragweite und will diese, ohne 
mit der Wimper zu zucken, am Parlament vorbei 
organisieren – mit dem simplen Trick eines Schul-
versuchs. Das wird die FDP Rot-Grün nicht durch-
gehen lassen. 

(Beifall von der FDP und von der CDU)  

Ein Parlament ist doch kein Kaffeekränzchen, das 
eine Regierung nach eigenem Ermessen beteiligen 
kann, wie es ihm gerade passt. Sollte sich die Min-
derheitsregierung über das demokratisch legitimier-
te Gremium Landtag sowie über die Köpfe der be-
troffenen Eltern, Lehrer und Schüler hinwegsetzen, 
droht es in Nordrhein-Westfalen zu rappeln wie in 
Hamburg. 

(Sören Link [SPD]: Tschaka! Wir schaffen 
es!) 

Für die FDP ist klar: Eltern, Lehrer und Schüler, die 
in der Schulkonferenz vor Ort organisiert sind, müs-
sen bei der Einführung der Gemeinschaftsschule 
ein Vetorecht haben, das die Ratsmitglieder vor Ort 
berücksichtigen müssen, bevor sie beim Land einen 
Antrag stellen können. Denn die sogenannte Ge-
meinschaftsschule ist erkennbar darauf angelegt, 
dauerhaft alle anderen Schulformen zu verschmel-
zen und den Einstieg in die Einheitsschule vorzube-
reiten.  

Es ist für die FDP selbstverständlich, dass keine 
funktionierende Realschule und kein funktionieren-
des Gymnasium gegen den Willen von Eltern, 
Schülern und Lehrern in eine Gemeinschaftsschule 
umgewandelt werden darf. 

(Sören Link [SPD]: Stellen Sie sich mal vor: 
Das ist für uns auch selbstverständlich!) 

Die FDP verlangt, dass die Schulministerin keine 
demografiefeste und gut funktionierende Schule 
auflöst, wenn die Schulkonferenz dies ablehnt.  

(Sören Link [SPD]: Wer hat das denn vor?) 

Sie hat gleich Gelegenheit, das zu bestätigen oder 
nicht. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Jetzt wird es in-
vestigativ! Ich lache mich kaputt!) 
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Bislang hat sie es nicht getan. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin, 
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche: Möchten 
Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Link zulas-
sen? 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Wenn Sie die 
Zeit sofort stoppen, gerne. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Das ist genauso 
selbstverständlich wie der Blödsinn, den Sie 
erzählen!) 

Ich habe allerdings versprochen, dass wir die schul-
politische Debatte zeitlich nicht ausufern lassen.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin, 
die Zeit wird gestoppt. 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Danke. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Link hat jetzt die Gelegenheit, seine Zwischenfrage 
zu stellen. 

Sören Link (SPD): Vielen Dank, Frau Präsidentin! 
Vielen Dank, Frau Pieper-von Heiden, dass Sie die 
Zwischenfrage zugelassen haben. – Sind Sie bereit, 
zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Landesregie-
rung und diese Schulministerin nicht planen und an 
keiner Stelle geäußert haben, Schulen gegen den 
Willen der Betroffenen aufzulösen, dass sie viel-
mehr planen, den Weg von unten nach oben zu 
gehen und das umzusetzen, was vor Ort gewollt 
ist? Sind Sie bereit, das zur Kenntnis zu nehmen? 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Nicht wirklich. 

(Widerspruch von der SPD) 

– Ich erkläre Ihnen das: In Bezug auf Ascheberg 
war die Ministerin nicht einmal in der Lage, zu sa-
gen, wie das Elternvotum eigentlich ausgefallen ist; 
sie hat versprochen, das Elternvotum nachzurei-
chen. In der Fragestunde ist sie immer ausgewi-
chen und hat lediglich gesagt, die Kommunen wä-
ren ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie 
das Votum nicht berücksichtigten würden. Das halte 
ich nicht für eine klare Aussage; sonst ist sie doch 
auch in der Lage, klare Worte zu sprechen. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Sören Link 
[SPD]) 

– Nein, Herr Link, das akzeptiere ich keinesfalls als 
klare Aussage der Ministerin. 

(Sören Link [SPD]: Sie kann die Schulen 
überhaupt nicht schließen! Das ist gesetzlich 
unmöglich!) 

Sie hätte sich viel kürzer fassen können. Sie hätte 
auf viele Rückfragen verzichten können, wenn sie in 
der Fragestunde bereit gewesen wäre, präzise zu 
antworten. Das hat sie nicht getan; sie hat die Frage 
stets umschifft. Aber heute wird sie ja die Gelegen-
heit haben, sich eindeutig zu positionieren. Darauf 
warten wir alle, Frau Löhrmann. 

Wenn die Grünen behaupten, die FDP fordere Son-
derrechte für einzelne Schulen, um notwendige 
Innovationen zu blockieren, entlarven sie sich 
selbst. Die Grünen ernennen ihre ideologisch moti-
vierte Einheitsschule zur Innovation. Dabei steht 
dem nordrhein-westfälischen Schulsystem, das in 
den vergangenen fünf Jahren eine sehr ermutigen-
de Qualitätsentwicklung durchlaufen hat, ein Flä-
chenbrand bevor, der die Erfolge der letzten Jahre 
zunichte machen wird. Als selbsterklärte Koalition 
der Einladung lädt Rot-Grün die betroffenen Schü-
ler, Eltern und Lehrer und an allererster Stelle das 
Parlament von der Mitgestaltung aus und nicht ein. 

Die Schulministerin scheint generell ein seltsames 
Verständnis von Einladungen zu haben. Erst wird 
für Donnerstag zum Bildungskongress geladen, und 
dann werden bereits am Montag davor öffentlich die 
Pflöcke eingeschlagen, am Freitag davor bereits 
vom Kabinett. Das war nichts anderes als eine Ali-
biveranstaltung. 

Pragmatisch und qualitativ zielführend zugleich wäre 
es dagegen, die Schullandschaft mit Augenmaß im 
Sinne der von der FDP vorgeschlagenen regionalen 
Mittelschule weiterzuentwickeln, in der sich Haupt-
schulen, Realschulen und Gesamtschulen bei rück-
läufigen Schülerzahlen als differenzierte Regional-
schule – ohne die differenzierten Bildungsgänge der 
Sekundarstufe I zur Disposition zu stellen – zusam-
menschließen können, wenn die Gremien der betei-
ligten Schule und ihre Träger entsprechende Be-
schlüsse fassen.  

Für die Liberalen stehen Qualität, Differenzierung 
und individuelle Förderung an allererster Stelle. 
Aber Rot-Grün reitet durch eine massive Besserstel-
lung der Gemeinschaftsschule bei den Rahmenbe-
dingungen gegenüber allen anderen Schulformen 
lieber eine Attacke auf das gegliederte gewachsene 
Schulwesen. Gemeinschaftsschulen können schon 
mit 69 statt, wie im Falle von Gesamtschulen, mit 
112 Schülern gegründet werden. Der Richtwert für 
die Klassengröße beträgt nur 24 Schüler, an Gym-
nasien, Realschulen und Gesamtschulen dagegen 
28. Der Höchstwert für integrativen Unterricht liegt 
bei 25 Schülern pro Klasse. Für die anderen Schul-
formen sind 32 bis maximal 35 Schüler zugelassen. 
Gemeinschaftsschulen bekommen automatisch den 
gebundenen Ganztag; im Ausnahmefall dürfen sie 
auch offen gefahren werden. Es gibt eine Unter-
richtsverpflichtung von 25,5 Wochenstunden für alle 
Lehrer – jetzt hören Sie genau zu! –, um Real- und 
Hauptschullehrer von ihren angestammten Schulen 
abzuwerben. Der eigene Dienstherr wirbt sie ab. 
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Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen 
lassen! 

Es gibt für Gemeinschaftsschulen automatisch eine 
halbe Lehrerstelle pro Schule als Versuchszu-
schlag, und wegen der größeren Heterogenität der 
Schülerschaft kommt noch ein Stellenzuschlag von 
einer halben Stunde pro Woche und Klasse für 
verbesserte Förderangebote hinzu. Last but not 
least: Jede Gemeinschaftsschule erhält 2.500 € 
zusätzliche Fortbildungsmittel. 

Die Minderheitsregierung reklamiert für die Gemein-
schaftsschulen in jeder Hinsicht die besten Rah-
menbedingungen und bevorzugt diese Schulform 
erkennbar gegenüber allen anderen. Das Ziel von 
Rot-Grün ist eine massive Besserstellung als Lock-
mittel zur Einführung der Gemeinschaftsschule. Die 
rot-grüne Landesregierung wird dadurch den ande-
ren Schulformen die Ressourcen streitig machen. 

Wo soll eigentlich das Drittel der Lehrer für Ihre 
gymnasialen Standards herkommen, Frau Löhr-
mann? Werden die Gymnasien, die selbst in einer 
anspruchsvollen Umbruchphase stehen, zermürbt, 
indem das Schulministerium die Ressourcen ab-
zieht? Die Gemeinschaftsschule wird das Lieblings-
kind. Alle anderen Schulen sollen den Preis für die-
se rot-grüne Ideologie zahlen.  

SPD und Grüne behaupten seit Jahren, Kinder lern-
ten in heterogenen Lerngruppen besser. Rot-Grün 
behauptet, es sei wissenschaftlich erwiesen, dass 
schwache Schüler automatisch von den starken 
lernen und umgekehrt und somit die Lernerfolge in 
heterogenen Gruppen besser seien als in den ho-
mogeneren des gegliederten Schulwesens. Das ist 
Quatsch, wissenschaftlich an keiner Stelle belegt 
und nichts als eine ideologisch motivierte Behaup-
tung. 

(Beifall von der FDP und von Dr. Gerd Ha-
chen [CDU]) 

Das weiß anscheinend auch die Minderheitsregie-
rung; sie sagt es nur nicht. Denn wenn Kinder ge-
mäß der rot-grünen Behauptung in Gemeinschafts-
schulen, also in heterogenen Lerngruppen, besser 
lernen, frage ich Sie: Warum brauchen Sie dann 
kleinere Klassen, automatisch den Ganztag, mehr 
Lehrer, mehr Förderstunden und mehr Fortbildung 
als in anderen Schulen? 

(Renate Hendricks [SPD]: So viel Ignoranz!) 

Sie haben sich doch selbst entlarvt. Nach Ihrer Auf-
fassung und Ideologie müsste es doch genau um-
gekehrt sein: 

(Beifall von Dr. Gerd Hachen [CDU]) 

Die homogeneren Lerngruppen brauchten kleinere 
Klassen, mehr Lehrer und all das. Sie haben sich 
entlarvt und in dieser Sache verstolpert. 

(Beifall von der FDP und von der CDU – Sö-
ren Link [SPD]: Da fragt man sich, warum 
man auf die Rede überhaupt antworten soll!) 

Die Minderheitsregierung will die Gemeinschafts-
schulen auf Biegen und Brechen durchsetzen und 
verhindert den Wettbewerb aller Schulen. Die FDP 
wird die Aushöhlung der anderen Schulformen nicht 
zulassen. 

Wir erwarten, dass Rot-Grün den Bestand intakter 
Schulen garantiert, den Willen von betroffenen 
Schülern, Eltern und Lehrern berücksichtigt, alle 
Schulen fair behandelt und das Parlament beteiligt. 
Tricks und unfaire Fallstricke wird die FDP der Lan-
desregierung nicht durchgehen lassen. 

Frau Ministerin, auch aufgrund der Zwischenfrage 
fordere ich Sie nochmals auf, eindeutig zu sagen, 
wie Sie das Votum der Eltern, Lehrer und Schüler 
berücksichtigen und es nicht nur einem Kuddel-
muddel vor Ort überlassen wollen. – Danke. 

(Beifall von der FDP und von der CDU – Sig-
rid Beer [GRÜNE]: Der Sprechautomat der 
FDP!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Pieper-von Heiden. – Als nächste 
Rednerin hat für die SPD-Fraktion Frau Hendricks 
das Wort. 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich in die 
inhaltliche Debatte einsteige, möchte ich zunächst 
mein Bedauern darüber ausdrücken, dass die di-
versen Pressemeldungen und Verlautbarungen der 
CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion das Ziel haben, 
die Öffentlichkeit, aber vor allem die Eltern und Leh-
rer zu verwirren. Es geht Ihnen gar nicht um eine 
wirkliche Information. Sie wollen erreichen, dass es 
Unruhe an den Schulen gibt, 

(Ralf Witzel [FDP]: Ihr Strukturchaos ist Ursa-
che der Unruhe!) 

wo wir eigentlich im Konsens mit den Beteiligten 
Veränderungen auf den Weg bringen wollen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Dass wir jemanden über unsere bildungspolitischen 
Pläne im Ungewissen ließen, ist einfach grotesk. 
Der Urheber dieser Mär möchte es gerne selber 
glauben, es stimmt aber einfach nicht. 

Herr Kaiser, Sie haben gerade gesagt: Mit der CDU 
gibt es keinen Schulfrieden. Ich finde diese Aussage 
hochgradig bedenklich, 

(Bärbel Beuermann [LINKE]: Ja!) 

weil sie nämlich ausschlägt, dass wir uns um einen 
Schulfrieden in diesem Land bemühen … 
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(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das tun Sie nicht! 
– Dietmar Brockes [FDP]: Das tun Sie nicht!) 

– Natürlich tun wir das. Aber wenn Sie nicht in der 
Lage sind, auf das zu hören, was wir Ihnen sagen, 
und es nicht mit uns gemeinsam umsetzen wollen, 
ist das Ihr Problem und nicht unser Problem. 

(Ralf Witzel [FDP]: Dann sollten Sie die Schu-
len entscheiden lassen!) 

Interessant ist übrigens, dass sowohl Herr Kaiser 
als auch Frau Pieper-von Heiden zwar ständig vom 
Gymnasium und davon reden, dass das Gymnasi-
um sturmreif geschossen wird – Frau Pieper-von 
Heiden erwähnt dann auch noch die Realschule –, 
aber die von Ihnen in der letzten Legislaturperiode 
permanent in die Hauptschuloffensive gebrachte 
Hauptschule schon gar nicht mehr erwähnt wird. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin 
Hendricks, Kollege Brockes würde Ihnen gerne eine 
Zwischenfrage stellen. 

Renate Hendricks (SPD): Gerne. 

Dietmar Brockes (FDP): Frau Kollegin, vielen 
Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Sie 
sprachen gerade vom Schulfrieden. Verstehen Sie 
darunter auch, dass den Gemeinden vor Ort wie in 
Niederkrüchten, was Kollege Kaiser erwähnt hat, 
Verbundschulen, die gesetzlich geregelt sind, von-
seiten der Bezirkregierungen verwehrt, dagegen 
aber Gemeinschaftsschulen, die bisher keinerlei 
gesetzliche Grundlage haben, aufgezwungen wer-
den? 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] – Sö-
ren Link [SPD]: Jetzt haben Sie heute zum 
ersten Mal etwas gelesen!) 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Kol-
lege, zunächst einmal handelt es sich dabei um eine 
Pressenotiz, die eben vorgelesen worden ist. Pres-
senotizen sind keine offiziellen Verlautbarungen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Dann können Sie ja de-
mentieren!) 

Ich bin aber sicher, dass das Ministerium diese 
Frage aufklären wird. Lassen Sie mich an dieser 
Stelle aber auf Folgendes hinweisen: Im Schulge-
setz hatten wir im Jahr 2005 Verbundschulen für 
alle Bildungsgänge zugelassen. 

(Ministerin Sylvia Löhrmann: Genau!) 

Sie haben dieses Schulgesetz gegen unsere Stim-
men rasant verändert und gleichzeitig § 25 zu den 
Schulversuchen eingeführt. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

In dieser Zeit haben Sie keine einzige Verbundschu-
le mit allen Bildungsgängen zugelassen, weil Ihnen 
das nämlich nicht in den Kram passte. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das Schulgesetz lässt ei-
ne Vollintegration aller Bildungsgänge gar 
nicht zu!) 

Sie wollten nicht, dass es vor Ort für Kinder und ihre 
Familien die Möglichkeit gibt, auch den gymnasialen 
Bildungsgang zu sichern, ohne dass Kinder unend-
lich weit fahren müssen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Richtig! Das wollten wir 
nicht! Das wäre eine Einheitsschule!) 

Denn diese Form der Verbundschule haben Sie 
nicht zugelassen. 

(Zuruf von Ministerin Ute Schäfer) 

Frau Ministerin Löhrmann hat in der letzten Woche 
zu einer Bildungskonferenz eingeladen und ausge-
lotet, wie weit die Bereitschaft zu einem Bildungs-
konsens in Nordrhein-Westfalen reicht. An der Bil-
dungskonferenz haben 45 unterschiedliche Verbän-
de, Eltern, Gewerkschaften und kommunale Spit-
zenverbände teilgenommen. 

Das Resümee der Bildungskonferenz, bei der es 
auch, aber nicht nur um die Gemeinschaftsschule 
ging, lautet, dass wir uns auf den Weg zu einem 
Konsens machen, den wir ausloten wollen. Umso 
mehr bedaure ich, dass die Opposition diesen Kon-
sens, den viele andere mit uns auf den Weg bringen 
wollen, schon infrage stellt. 

(Ralf Witzel [FDP]: Es gibt keinen Konsens!) 

Ich will aber auch darauf hinweisen, dass Schulfrie-
den nicht Stagnation bedeutet. Gesellschaftliche 
Veränderungen bedeuten auch, dass wir mit unse-
rem Bildungssystem auf Veränderungen reagieren 
müssen. Das haben wir bei der frühkindlichen Bil-
dung tun müssen: Wir müssen Kinder heute früher 
betreuen und ihnen eine gute Bildung anbieten. Das 
haben Sie in der letzten Legislaturperiode übrigens 
auch nicht geschafft. Das werden wir auch mit der 
Ganztagsschule tun, bei der die Nachfrage in der 
Zwischenzeit sehr groß ist. 

Das müssen wir auch bei der Inklusion tun. Das 
wissen Sie auch. Die Gesellschaft erfordert andere 
Antworten. Die Menschen in diesem Land wissen 
auch, dass diese Gesellschaft andere Antworten 
erfordert. Deshalb wollen wir mit den Menschen vor 
Ort, wenn die Menschen es wollen, Veränderungen 
ermöglichen, aber nicht gegen die Menschen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Falsch! Sie interessiert 
das Votum der betroffenen Schulkonferenz 
doch ausdrücklich nicht!) 

Insofern gehen Ihre Drohungen – Koop und Volks-
begehren und was Sie in letzter Zeit in den Raum 
stellen – ins Leere. Denn anders als Sie machen wir 
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keine Bildungspolitik gegen die Menschen, sondern 
mit den Menschen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Ralf Witzel [FDP]: Doch! Sie machen es ge-
gen die Schulen! – Ingrid Pieper-von Heiden 
[FDP]: Sie machen es gegen die Menschen!)  

Gleichzeitig möchte ich noch einmal daran erin-
nern, dass der § 25 in Ihrem neuen Schulgesetz, 
das 2006 in Kraft getreten ist, von einer schwarz-
gelben Mehrheit verabschiedet worden ist – übri-
gens gegen unsere Stimmen. 

Offenbar haben Sie aber nicht verstanden, dass 
man ohne Mehrheit in diesem Haus eine legale 
Regierungspolitik machen kann. „Am Parlament 
vorbei“ ist damit eine diffamierende Äußerung, 

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist die Wahrheit!) 

gegen die wir uns erheblich verwehren, weil es 
einfach nicht zutreffend ist. Wir schöpfen lediglich 
die Paragrafen aus, die Sie uns mit Ihrem Gesetz 
ermöglicht haben. 

(Beifall von der SPD – Ralf Witzel [FDP]: 
Rechtsmissbräuchlich tun Sie das!) 

Es hat in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen 
viele Schulversuche gegeben. Lassen Sie mich an 
einige erinnern: 

Es gab die Integration von behinderten Kindern ins 
Schulsystem. Das führt dazu, dass wir heute Erfah-
rungen haben, wie wir bei der Inklusion weiter vo-
rantreiben können. Ich möchte ins Gedächtnis ru-
fen, dass in diesem Haus Sie ehedem vehement 
einer solchen Integration widersprochen haben. 

Wir hatten den Schulversuch der Selbstständigen 
Schule, an dem 200 Schulen teilgenommen haben. 
Dieser Schulversuch ist von Ihnen in diesem Haus 
sozusagen als der Untergang des Abendlandes 
beschrieben worden. Heute wissen wir, dass es 
genau der richtige Weg ist. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Teufelswerk!) 

– Als Teufelswerk wurde das von Ihnen bezeichnet, 
sagt meine Kollegin Beer richtig. Sie haben es nicht 
gewollt. In der Zwischenzeit haben Sie das Ganze 
zur eigenständigen Schule umdeklariert. Sie wissen 
aber, dass es der richtige Weg ist. 

(Vorsitz: Vizepräsident Oliver Keymis) 

Sie haben sich auch gegen die Einführung der OGS 
gewehrt. Auch dort haben Sie einen Popanz aufge-
baut. Sie haben versucht, die Menschen zu irritie-
ren. Heute wissen wir, dass es genau der richtige 
Weg ist. 

Haben Sie doch einmal ein bisschen Vertrauen, 
dass wir Sie auch über die Ergebnisse des Schul-
versuches Gemeinschaftsschule ausreichend in-
formieren werden, weil wir natürlich mit Ihnen ge-
meinsam auch über die Erfahrungen sprechen wol-

len und schauen wollen, was wir daraus entwickeln 
können. 

Wir nutzen die bestehenden Möglichkeiten, um auf 
demografische Entwicklungen, auf ein geändertes 
Elternverhalten und nicht zuletzt auf gesellschaftli-
che Notwendigkeiten einzugehen. 

Das passiert übrigens unter einer großen Zustim-
mung auch von linken Mehrheiten, aber erst recht, 
Herr Witzel, von rechten Mehrheiten; denn die Ge-
meinschaftsschule wird vornehmlich im ländlichen 
Raum angefragt, und dort gibt es in der Regel rech-
te Mehrheiten. Offensichtlich können Sie sich gar 
nicht vorstellen, dass rechte Mehrheiten linke 
Schulpolitik, wie Sie sie wahrscheinlich bezeichnen 
würden, als durchaus attraktiv betrachten, weil sie 
die passgenaue Lösung für vor Ort ist. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Ralf Witzel [FDP]: Sie wollen 
die ködern mit einem hoch subventionierten 
Privilegiensystem!) 

Meine Damen und Herren, Sie haben das Eltern-
wahlverhalten in den letzten Jahren schlicht und 
einfach negiert. Sie haben versucht, über Grund-
schulgutachten regulative Mechanismen einzuzie-
hen, um gegen den Willen der Eltern deren Kinder 
auf die Hauptschule zu schicken. Mit Ihrer Haupt-
schuloffensive haben Sie versucht, eine Schulform 
zu stärken, die wir so nicht mehr stärken können. 
Sie haben eine Politik an der Realität vorbei ge-
macht. 

Das wollen wir nicht. Wir möchten mit der Gemein-
schaftsschule ein Angebot machen, das vor Ort die 
Mehrheit der Menschen finden soll, was den Zu-
sammenschluss von Schulen ermöglicht, was die 
Optionen ermöglicht, Kinder besser zu fördern, und 
was ausprobiert, wie wir mit heterogenen Gruppen 
Kinder besser fördern können. Ich bin bereit, mich 
davon überraschen zu lassen, was das Ergebnis 
dieses Schulversuches ist. Natürlich wird die Lan-
desregierung im Laufe des Versuches das Parla-
ment – da bin ich ganz sicher – ausreichend infor-
mieren. 

Die Gemeinschaftsschule bietet hierfür Raum und 
Möglichkeiten. Lassen Sie sich mit uns auf diesen 
Versuch ein. Sie sind weiterhin eingeladen, mit uns 
gemeinsam Schulpolitik zu machen. Ich würde mir 
sehr wünschen, dass auf Ihren Rängen ein biss-
chen mehr Sachlichkeit entsteht. 

Und vielleicht eine Erinnerung: In der 1967/1968 
geführten Debatte um die Frage der Gemein-
schaftsschule hat die FDP ähnlich argumentiert wie 
heute. Damals hat sie auch die Entwicklung über-
holt. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 



Landtag 30.09.2010 
Nordrhein-Westfalen 675 Plenarprotokoll 15/10 

 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Hendricks. – Für die Grünen-Fraktion 
spricht Herr Kollege Priggen. 

Reiner Priggen (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Inzwischen haben wir 
gut zwei Stunden lang über Schulpolitik diskutiert. 
Als Erstes halte ich fest, nachdem wir das auch das 
letzte Mal schon gemacht haben – ich habe es ganz 
aufmerksam verfolgt –: Diese Diskussion geht auf 
keinen Fall am Parlament vorbei. Vielmehr ist das 
aktuell ganz eindeutig eines unserer Hauptthemen. 
Das ist auch gut so. 

Als Zweites stelle ich fest: Es ist deutlich geworden – 
auch an den Beiträgen von Frau Böth –, dass das 
Spektrum bei der Schulpolitik in diesem Parlament 
über die fünf Fraktionen weit auseinandergeht. Wenn 
ich Frau Böth positiv verstehe, möchte sie hin zu 
einem System der skandinavischen Schule – schwe-
disches bzw. finnisches Modell –, wo die Kinder in 
einer Schule gemeinsam lernen, mit den bekannten 
positiven sozialen Erfolgen und den hohen Qualitäten 
in der Ausbildung. Wenn ich die CDU-Kollegen posi-
tiv verstehe, wollen sie garantieren, dass das Gym-
nasium bestehen bleibt und am Gymnasium nicht 
herumoperiert wird. 

Als Frau Löhrmann, Frau Beer und ich zusammen 
in Finnland waren, haben wir gelernt, dass bei ei-
nem solchen Spektrum und so weit divergierenden 
Positionen hier nicht mit einer Beschlussfassung – 
von mir aus auch mit zehn oder 20 Stimmen Mehr-
heit – etwas herzustellen ist, ohne dass es einen 
Schulkrieg in den Kommunen gibt. Man kann zwar 
etwas wollen; man kann es aber nicht per Gesetz 
über nur eine große Volkspartei machen. Das ha-
ben uns die Finnen auch gesagt. Bei ihnen ging es 
historisch nur, weil Sozialdemokraten und Konser-
vative an einem Punkt gesagt haben: Das ist für 
unser Land das Beste. – In Schweden war es ana-
log. 

Wir können es also nicht, und zwar deshalb nicht, 
weil wir keine gemeinsame Auffassung haben. Die 
Auffassungen gehen jetzt so weit auseinander, wie 
ich es eben dargestellt habe. 

Im Übrigen bedaure ich sehr, dass Herr Kaiser an 
dieser Stelle gesagt hat, es gebe keinen Schulfrie-
den mit der CDU. Ich würde ihn auch bitten – er ist 
leider nicht mehr da; er hat sich entschuldigt, weil er 
einen dringenden Termin hat –, sich noch einmal zu 
überlegen, ob er diesen Satz tatsächlich ernst 
meint. 

Wenn das Spektrum nun aber so breit ist, gibt es 
nur die Möglichkeit, die die Regierung jetzt nutzt, 
indem sie sagt: Wir setzen nicht mit dem Knüppel 
von oben mit einer Mehrheit, die man hier herstellen 
kann, irgendein Vorhaben durch, mit dem im Land 
das alles erzwungen wird, sondern wir ermöglichen 
es den Kommunen als Trägern des Schulsystems, 

dann, wenn sie aufgrund ihrer demografischen Si-
tuation mit immer weniger Kindern andere Lösun-
gen brauchen, auch einen neuen Weg mit einer 
Gemeinschaftsschule zu gehen. 

Wir erfinden auch keine Schule neu, sondern es 
handelt sich um eine Schule, die in anderen, CDU-
geführten Ländern Alltag und dort auch mehrhun-
dertfach erprobt worden ist, um das einmal klar zu 
sagen. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Das Ganze geht nicht am Parlament vorbei. Wir 
diskutieren es hier ganz intensiv. Ich will auch noch 
einmal klar sagen, was in Wirklichkeit los ist: Sie 
haben doch nur Angst davor, dass sich 200 oder 
300 Orte melden und erklären, sie wollten das ma-
chen. Das ist doch alles. Wenn es 20, 30 oder 40 
sind, ist es ein Versuch. Wenn sich mehr als 50 
melden, muss man es gesetzlich regeln. Da bin ich 
völlig bei Ihnen. Das geht nicht am Parlament vor-
bei. 

Herr Witzel, Sie definieren aber nicht – Sie machen 
das in jeder Sitzung – qua Gesetz, was tatsächlich 
nach dem Gesetz einzeln gemacht werden kann. 
Das schreiben Sie uns nicht vor. Ich bin völlig ein-
verstanden, wenn Sie sagen, dass Sie die rechtli-
chen Möglichkeiten ausnutzen wollen. Das ist völlig 
in Ordnung und auch nichts, was irgendwie zu kriti-
sieren wäre. Jeder Fraktion steht es zu, das Regie-
rungshandeln, wenn sie es kritisch sieht, rechtlich 
zu überprüfen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Das haben wir auch ge-
macht!) 

Das ist genau die Messlatte, anhand derer die Re-
gierung handeln muss. Insofern ist es völlig in Ord-
nung, dass Sie das machen. Aber Sie interpretieren 
kein Gesetz um und sagen uns, was wir tun dürfen. 
So geht es auch nicht.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege Prig-
gen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Prof. Dr. Pinkwart? 

Reiner Priggen (GRÜNE): Ja, natürlich. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP): Vielen Dank, 
Herr Priggen. Sie haben gesagt, dass Sie in Anbet-
racht der Mehrheitsverhältnisse keine grundlegen-
den Veränderungen vornehmen wollen, sondern 
dass Sie es den Leuten selbst überlassen wollen, 
welche Form sie vor Ort finden möchten. Wie erklä-
ren Sie sich vor dem Hintergrund, dass sich Rot-
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Grün als Minderheitskoalition im Koalitionsvertrag 
bis 2015 das Ziel gesetzt hat, 30 % der Schulen in 
Gemeinschaftsschulen umzuwandeln, und die 
Schulministerin angekündigt hat, die Gemein-
schaftsschulen anderen Schulformen gegenüber 
wesentlich zu privilegieren? 

(Beifall von der FDP) 

Reiner Priggen (GRÜNE): Zwei Antworten darauf. 
Die 30 % stellen keine erzwungene Maßnahme dar. 
Das ist völlig klar. Ich habe es bereits gesagt: Es 
wird einen Schulversuch geben. Aus meiner Sicht 
ist völlig klar: Wenn es mehr als 50 sind, die das 
wollen, wird es ein Gesetz geben. Ich will noch Fol-
gendes sagen, weil das gerade aus Ihrer Partei 
immer kommt: Die Räte in den Orten entscheiden 
als Träger, die für die Schulplanung verantwortli-
chen Gremien sind. 

(Ralf Witzel [FDP]: So wie in Hamburg – wie-
der an den Menschen vorbei!) 

Da haben wir einen eindeutigen Widerspruch, Herr 
Dr. Pinkwart. Sie sagen, das entscheidet die einzel-
ne Schule. Das kann nicht sein.  

(Sören Link [SPD]: Es ist auch heute nicht 
so!) 

Sie wissen ganz genau, dass das nicht geht. Wenn 
wir das umdrehen würden, wenn wir sagen würden, 
das entscheidet die einzelne Schule, dann stünden 
die Räte hier und würden sagen: Wir müssen vor 
Ort das Bildungsangebot garantieren und planen, 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

und ihr macht uns die kommunale Planungshoheit 
kaputt. Das wäre völlig verkehrt. Ich kann nur immer 
wieder das Beispiel nennen: 

(Ralf Witzel [FDP]: Ich habe es Ihnen mehr-
fach erklärt, Herr Priggen, noch im letzten 
Hauptausschuss!) 

Wenn wir in Aachen – Schwarz-Grün – sagen, dass 
wir drei Hauptschulen schließen müssen, dann 
kann doch nicht eine Hauptschule entscheiden: Das 
geht nicht. – Bei uns sind es CDU, SPD und Grüne, 
die das gemeinsam sagen. Da kann doch nicht eine 
Schule sagen, „Das geht nicht“, wenn der Träger, 
weil er die Kinder nicht mehr hat, sagt, dass er die-
se drei Schulen schließen muss und das anders 
machen will. Da geht es nicht um eine Gemein-
schaftsschule. Das ist nicht der Punkt. Sie als FDP 
können da die Rechtsverhältnisse nicht umdrehen. 
Ich will das klar sagen.  

(Beifall von den GRÜNEN – Ralf Witzel 
[FDP]: Das sagt doch niemand!) 

– Herr Witzel, das Beispiel Niederkrüchten stimmt 
sicherlich so nicht, wie Herr Kaiser es gesagt hat. In 
Niederkrüchten hat der Bürgermeister im Ältestenrat 
gesagt: Die CDU möchte gerne eine Gemein-

schaftsschule machen. Er war im Ministerium. Das 
ist im Ältestenrat sehr begrüßt worden. Insofern 
sollten wir uns das ganz genau anschauen. Herr 
Kollege Kaiser kann im Moment leider nicht da sein, 
aber das ist in der Sache nicht richtig.  

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Aus meiner Sicht ist eine Entleerung des parlamen-
tarischen Systems, wie Herr Kaiser das genannt 
hat, überhaupt nicht zu befürchten. Wir werden 
dieses Thema länger diskutieren. Ich habe es früher 
schon einmal gesagt: Wir sollten uns davor hüten, in 
den alten Stellungskriegmechanismus hineinzu-
kommen. Die Situation in der Schullandschaft ist 
kompliziert. Das ist objektiv so. Jetzt sagt die Regie-
rung, wissend, dass man nicht mit Brachialgewalt 
durch die Landschaft gehen kann: Wir erlauben 
diese Versuche, wir gucken uns das genau an. – 
Sie können sicher sein: Wenn es eine bestimmte 
Anzahl übersteigt, werden wir selber ein Interesse 
daran haben, ein Gesetz zu machen, weil wir das 
als erfolgreiche Reaktion auf das, was wir machen, 
betrachten werden.  

(Beifall von den GRÜNEN und von Sören 
Link [SPD]) 

Wir werden ein Gesetz vorschlagen, das auch nicht 
erzwingt, dass Schulen schließen. Wir werden ei-
nen Gesetzesvorschlag unterbreiten, der die Er-
kenntnisse aus diesem erfolgreich angelaufenen 
Versuch berücksichtigt, und das Gesetz auf eine 
rechtlich ganz klare Basis stellen. Dabei werden wir 
weiter miteinander ringen; das ist auch in Ordnung.  

Weil Frau Löhrmann immer so schöne Zitate hat, 
nenne ich jetzt ein schönes von Wolf Wondrat-
schek: „Auch bei hoher Geschwindigkeit steht die 
Kirche mitten im Dorf.“ – Daran sollten wir auch in 
der Debatte denken. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin Böth 
hat nun das Wort. – Bitte schön, Frau Kollegin. 

Gunhild Böth (LINKE): Danke sehr. – Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zu-
schauerinnen und Zuschauer! Wir diskutieren zur-
zeit darüber – CDU und FDP haben einen entspre-
chenden Antrag gestellt –, ob das Parlament zu 
wenig involviert ist. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Zwei Anträge!) 

Um es noch einmal zu sagen: Ich habe nicht den 
Eindruck, dass das Parlament zu wenig involviert 
ist. Richtig ist: Letzte Woche hat die Schulministerin 
zu einer Bildungskonferenz eingeladen, und zwar 
nicht nur die Parlamentarierinnen und Parlamenta-
rier, sondern ebenfalls alle Verbände, die in der 
Schulangelegenheit unterwegs sind. Da ist ganz viel 
zu dem, was jetzt mit Blick auf die Gemeinschafts-
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schule kommen soll, gesagt worden. Das ist im 
Übrigen, anders als in der Presseberichterstattung – 
sie hat mich erstaunt –, in der Bildungskonferenz 
wenig kritisiert worden. Anschließend war die Hölle 
los in der Presse. Ich weiß allerdings nicht, weshalb.  

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Denn in der Bildungskonferenz haben sich als ein-
zige – ich nenne jetzt einmal den Club – folgende 
Verbände dagegen ausgesprochen, diesen Schritt 
zu wagen, dass die Kommunen Gemeinschafts-
schulen beantragen dürfen: der Philologen-
Verband, der Verband Katholischer Lehrerinnen, 
der Realschullehrerverband 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Die waren gar nicht 
da!) 

und die Elternpflegschaft der Gymnasien. Das ist 
aber jetzt nicht der Punkt, um den es geht, 

(Zuruf von Prof. Dr. Andreas Pinkwart [FDP]) 

sondern es geht darum, dass die Gemeinschafts-
schulen für die Kommunen eine Möglichkeit sein 
sollen, ihre Schulprobleme zu lösen. Das ist auch gut 
und richtig so. Denn insbesondere im ländlichen 
Raum, aber auch im städtischen Raum haben wird 
das Problem der demografischen Entwicklung, der – 
so kann man es auch nennen – demografischen 
Gewinne. Wir haben in Zukunft weniger Schülerinnen 
und Schüler. Zurzeit haben wir das Problem, dass in 
allen möglichen Kommunen Schulen geschlossen 
werden. Einfach so, ratzfatz zu, und dann ist fertig! 
Das ist nur keine intelligente Schulpolitik, weil das 
nach einem Zufallsprinzip läuft.  

Wesentlich sinnvoller ist es, insbesondere im ländli-
chen Raum, ein Angebot zu machen. Welche Art 
von Schulangebot kann denn aufrechterhalten wer-
den? Da erstaunt es mich schon, dass Herr Kaiser 
heute hier meiner Auffassung nach zum ersten Mal 
gesagt hat, er wolle da keine gymnasialen Stan-
dards drin haben. Da bin ich jetzt wirklich platt.  

(Ralf Witzel [FDP]: Er hat nie etwas anderes 
gesagt! – Sören Link [SPD]: Herr Kaiser hat 
das wörtlich gesagt!) 

Denn ansonsten geht es doch immer zum einen um 
den Elternwillen – die Eltern wünschen dieses – und 
zum zweiten darum, was die Kommunen wollen. 
Die Kommunen wünschen sich etwas. Wenn die 
Kommune das nicht wünscht, dann hat sie es auch 
nicht drin. Das ist doch gar nicht der Punkt.  

Wenn Sie dies gleich verbieten, dann kann ich Ih-
nen jetzt schon sagen, wen Sie dann am Hals ha-
ben, nämlich den Realschullehrerverband. Der wird 
Ihnen sofort die Tür einrennen, und zwar aus dem 
Grunde, weil sich die Realschulen immer gegen das 
gewehrt haben, was Sie ins Schulgesetz hineinge-
schrieben haben, nämlich die Verbundschule, die 
Hauptschule und die Realschule zusammenzule-
gen, möglichst keine Hauptschulen mehr zu haben.  

Dann sagen die Realschulen – für meine Begriffe zu 
Recht –: Wenn man nicht wirklich etwas qualitativ 
Neues schafft, dann hat demnächst die Realschule 
sozusagen die rote Laterne. Dann sind wir die letzte 
Schulform. Dann gibt es noch das Gymnasium und 
die Realschule neben der Gesamtschule. Dann sind 
wir demnächst die Restschule. Das ist nicht das, 
was die Realschule oder der Realschullehrerver-
band wollte. Ich bin sehr erstaunt, dass Sie das 
jetzt plötzlich propagieren.  

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Frau Pieper-von Heiden, Sie haben für die FDP 
gefragt: Woher sollen denn die Lehrkräfte kom-
men? Sie würden abgeworben. – Ich bitte Sie, das 
ist doch faktenfreier Unsinn.  

(Heiterkeit von den GRÜNEN) 

Ich erkläre es Ihnen noch einmal kleinschrittig, und 
zwar auch im Angesicht der Besucherinnen und 
Besucher: Ein Kind geht nur einmal in eine Schule. 
Wenn es also in eine Hauptschule, in eine Real-
schule oder auf ein Gymnasium wandert, dann 
kann es nicht gleichzeitig in eine Gemeinschafts-
schule gehen. Wenn es also in eine Gemein-
schaftsschule geht, geht es natürlich in die andere 
Schule nicht. Das heißt, die anderen Schulen sind 
leerer – mit zwei „e“ –. Das bedeutet, wir brauchen 
überhaupt keine Lehrkräfte abzuwerben, sondern 
die sind einfach in den anderen Schulen überflüs-
sig. Das ist sogar meinen Sechstklässlern in der 
Schule einsichtig.  

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Warum Ihnen das nicht einsichtig ist, das weiß ich 
nicht.  

Sie fragen, warum Schulen im Schulversuch privi-
legiert werden. Das hat es doch schon immer ge-
geben. Ich bitte Sie, wenn eine Umstellung in der 
Schule so einfach wäre, dass man das einfach nur 
ins Gesetz schreiben müsste, so wie Sie es in der 
letzten Legislaturperiode getan haben, dann wäre 
es schön.  

Ich sage es noch einmal: Ich war Lehrerin am 
Gymnasium. Da stand plötzlich im Gesetz: Im 
Gymnasium werden alle Schülerinnen und Schüler 
individuell gefördert. Da sagten die Gymnasiallehr-
kräfte anschließend: Huch, wie machen wir das 
denn? Darauf muss man vorbereitet werden, dafür 
muss man fortgebildet werden. Das macht man 
doch nicht par ordre du mufti, indem man sagt: So, 
die können das jetzt plötzlich, nachdem sie jahre-
lang Auslese, Abschulen, Sitzen lassen betrieben 
und Nachhilfeempfehlungen gegeben haben: 
Oberstufenschüler besorgen, du wirst das schon 
irgendwie machen, oder deine Eltern regeln das. 
Wenn das jahrelang Standard am Gymnasium 
war, dann kann man doch nicht in ein Gesetz 
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schreiben: Jetzt macht ihr alles anders, und dann 
funktioniert das.  

Das bedeutet natürlich auch: Man muss mehr in 
Fortbildung investieren. Das ist es aber nicht allein. 
Man muss auch Zeit und Möglichkeiten zur Erpro-
bung geben. Das ist doch überhaupt nicht die Fra-
ge.  

Ich bin in einem Punkt bei Ihnen: Der Landtag 
muss darüber ausreichend und immer wieder in-
formiert werden.  

(Ralf Witzel [FDP]: Er muss entscheiden!) 

– Entscheiden muss er dann sowieso. Aber das 
Verfahren kennen wir doch. Wer zurzeit entschei-
det, das ist in einem Gesetz geregelt, nämlich die 
Kommunen. Das ist aber hier schon ausreichend 
gesagt worden. Der Kollege Priggen hat das ge-
sagt. Wir haben deshalb einen Entschließungsan-
trag vorbereitet, dass der Landtag immer und aus-
reichend informiert wird.  

(Lachen von der FDP – Rüdiger Sagel [LIN-
KE]: Das hat es auch bei Ihnen gegeben!)  

Wenn es dann so weit ist, zu entscheiden, dann 
werden wir auch entscheiden. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN – Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Böth. – Für die Landesregierung hat nun 
Frau Ministerin Löhrmann das Wort. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich habe be-
reits in der letzten Sitzung des Schulausschusses 
gesagt, dass ich, sobald die Eckpunkte zur Ge-
meinschaftsschule feststehen, gerne in die nächste 
Sitzung des Schulausschusses komme und die 
Punkte dort vorstelle. Insofern sage ich dem Parla-
ment und dem Schulausschuss gerne ständige 
Berichte über den Stand der Dinge zu. Das vorweg.  

Zu dem Thema „Niederkrüchten“, das von Herrn 
Kaiser angesprochen worden ist: Eine Entschei-
dung des Hauses gibt es nach den mir bis jetzt vor-
liegenden Informationen nicht. Die Gemeinde befin-
det sich im Beratungsverfahren. Ob die Bezirksre-
gierung da etwas Fälschliches herausgegeben hat, 
werde ich natürlich prüfen. Eine Entscheidung von 
mir gibt es dazu nicht. Ich kann aber auch noch 
einmal sagen, dass ich seit unserem Amtsantritt 
bereits eine Verbundschule genehmigt habe.  

Meine Damen und Herren, ich bin über die Anträge 
von CDU und FDP überrascht. Denn hier wird der 
Vorwurf erhoben, die Landesregierung würde sich 
nicht im Rahmen der geltenden Gesetze bewegen. 
Dieser Vorwurf läuft ins Leere.  

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Was sind die Fakten, denn nur um die geht es hier 
und nicht darum, wie Sie die interpretieren? – In der 
Koalitionsvereinbarung haben die Regierungsfraktio-
nen festgelegt, „längeres gemeinsames Lernen 
schulgesetzlich zu verankern“. Ich wiederhole und 
betone: schulgesetzlich verankern. Weiter heißt es – 
ich zitiere –:  

„Die Kommunen entscheiden unter Mitwirkung 
der Schulen über das Schulangebot. Die regio-
nale Schulentwicklungsplanung erfordert die Ab-
stimmung der Schulträger untereinander sowie 
mit dem Land.“  

Mit anderen Worten: Alle Beteiligten sind hier be-
nannt: der Gesetzgeber, die Kommunen und die 
Schulen. Das, meine Damen und Herren, sind die 
Fakten.  

Auf der Basis der Koalitionsvereinbarung haben wir 
uns entschlossen, zunächst in einem Schulversuch 
zu erproben, wie durch längeres gemeinsames 
Lernen in der Sekundarstufe I die Chancengerech-
tigkeit und Leistungsfähigkeit des Schulwesens 
erhöht und die Kinder dadurch zu besseren Ab-
schlüssen geführt werden können. Außerdem soll 
erprobt werden, wie im Hinblick auf die demografi-
sche Entwicklung und die sich wandelnde Ab-
schlussorientierung der Eltern weiterhin ein wohn-
ortnahes Schulangebot ermöglicht werden kann.  

Meine Damen und Herren von der FDP, Sie be-
fürchten fehlende Beteiligung der Akteure. Ich kann 
Ihnen versichern, das Gegenteil ist der Fall. Der 
Schulversuch bietet die Möglichkeit, die praktische 
Umsetzung des Konzepts Gemeinschaftsschule 
wissenschaftlich zu begleiten und die Entwicklungs-
prozesse gründlich analysieren zu lassen. Die Aus-
wertungsergebnisse werden laufend in die konzep-
tionelle Weiterentwicklung des Modellvorhabens 
einfließen. Wir werden über einen Beirat – und in 
diesen Beirat binden wir selbstverständlich die Frak-
tionen ein – fachliche Expertise auf der Grundlage 
praktischer Erfahrung erhalten.  

In diesem Entwicklungsprozess wird es selbstver-
ständlich vielfältige weitere Beratungsmöglichkeiten 
geben wie bei anderen Schulversuchen auch. Nicht 
zuletzt bietet dieser Schulversuch ebenfalls die 
Möglichkeit, zu klären, ob und unter welchen Bedin-
gungen längeres gemeinsames Lernen in hetero-
genen Gruppen zu besseren Lernergebnissen führt. 
Das ist der Kern des Versuchs.  

Meine Damen und Herren, über eines sind wir uns 
einig: Jedes Kind hat das Recht darauf, dass seine 
Stärken und Schwächen, seine Einzigartigkeit in der 
Schule gesehen und berücksichtigt werden. Wir 
müssen daher alles tun, um die Leistung und Chan-
cen aller Kinder zu verbessern. Besonders begabte 
Kinder brauchen genauso individuelle Förderung 
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wie Schülerinnen und Schüler mit besonderem Un-
terstützungsbedarf.  

Die demografische Entwicklung in Verbindung mit 
der sich wandelnden Schulabschlussorientierung 
der Eltern zwingt zum Handeln. Und die Eltern wün-
schen sich eine höhere Qualifikation und einen hö-
heren Schulabschluss. Daraus herzuleiten, wie Herr 
Kaiser das gemacht hat, ich würde andere Schulab-
schlüsse abwerten, ist doch nun wirklich an den 
Haaren herbeigezogen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Die Eltern wollen ihren Status halten und streben 
deswegen nach höherwertigen Abschlüssen für ihre 
Kinder.  

Meine Damen und Herren, diese Faktoren führen 
vor allem in den ländlichen Regionen zu Proble-
men. Um ein wohnortnahes Schulangebot zu er-
möglichen, brauchen wir hier eine Schule, die zu-
sammenwächst und die alle weiterführenden Bil-
dungsangebote in dieser Schule verankert. Ich 
füge das ausdrücklich hinzu, weil die Eltern das 
einschließlich gymnasialer Standards wünschen 
und diese höherwertige und bessere Bildung für 
ihre Kinder anstreben. Wer wollte den Eltern das 
verwehren? 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Alternative Schulangebote gewinnen aber auch in 
den Ballungszonen an Bedeutung. Hier sind eben-
so Bildungsangebote gefragt, die gymnasiale 
Standards enthalten und damit klare Perspektiven 
für den späteren Abiturerwerb aufweisen. Als 
Ganztagsschule bietet die Gemeinschaftsschule 
durch ihre größeren Zeitfenster Raum für eine 
andere Kultur des Lernens. Dieses Konzept der 
Gemeinschaftsschule erproben wir im Schulver-
such.  

Grundlage dafür ist das geltende Schulgesetz un-
seres Landes. Demnach definiert die Landesregie-
rung die Genehmigungsvoraussetzung für einen 
solchen Modellversuch im Rahmen des geltenden 
Rechts. Der Modellversuch findet auf der Basis 
einer schulgesetzlichen Regelung statt, die durch 
den demokratisch legitimierten Gesetzgeber in 
diesem Hause geschaffen wurde. 

Meine Damen und Herren von der FDP, wenn Sie 
partout verhindern wollen, dass ich einzelne Ge-
meinschaftsschulen auf Grundlage des § 25 ge-
nehmige, dann müssen Sie hier einen Antrag ein-
bringen, der den § 25 streicht oder verändert. So 
lange bewege ich mich im geltenden Recht. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Pro-
fessor Dr. Pinkwart? 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Bitte. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP): Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Ich wollte gerne fragen, ob Sie, 
wenn Sie hier jetzt einen Schulversuch planen und 
ihn evaluieren wollen und die Vergleichsschulen 
heranziehen müssen, um überprüfen zu können, ob 
Gemeinschaftsschulen zu einem gleichen oder 
besseren Erfolg führen, diese Vergleichsschulen in 
dieser Versuchsphase genauso gut ausstatten wol-
len, was die Schüler-Lehrer-Relation und auch das 
Ganztagsangebot anbetrifft, wie die von Ihnen ge-
planten Modellschulen. 

(Beifall von der FDP – Ingrid Pieper-von Hei-
den [FDP]: Sehr gut!) 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Herr Pinkwart, der von mir vorgeschla-
gene Klassenfrequenzrichtwert liegt bei 24 Schülern 
je Klasse. Und dieser Klassenfrequenzrichtwert 
entspricht dem der Hauptschule. Niemand will, dass 
sich die Lernbedingungen von Schülerinnen und 
Schülern verschlechtern, die künftig statt einer 
Hauptschule eine Gemeinschaftsschule besuchen. 
Darauf möchte ich sehr deutlich hinweisen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Oder wollen Sie im Nachhinein beschreiben, dass 
Sie die Hauptschule so massiv begünstigt hätten, 
dass eine Orientierung an der Hauptschule jetzt 
eine andere Schule, die von den gleichen Kindern 
besucht wird, begünstigen würde? Ich finde, Sie 
verwickeln sich da in eine sehr merkwürdige Dis-
kussion. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Ralf Witzel [FDP]: Sie müssen den Schlüssel 
wie bei der Gesamtschule nehmen!) 

Meine Damen und Herren, Schulversuche – auch 
das ist vielleicht für das Hohe Haus interessant – 
sind in Nordrhein-Westfalen überhaupt nichts Un-
gewöhnliches. So wurde beispielsweise der ge-
meinsame Unterricht von Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung der Sekundarstufe I seit 
den 80er-Jahren über einen längeren Zeitraum im 
Schulversuch erprobt. Nach Auswertung aller Erfah-
rungen kam es mit dem Schulgesetz 2005 zu einer 
gesetzlichen Regelung.  

Ich nehme aber auch gern ein aktuelles Beispiel: 
Derzeit erproben einige Hauptschulen die Einfüh-
rung von Herkunftssprachen als zweite Fremdspra-
che ebenfalls in einem Schulversuch. Nie hat es 
darüber ein solches Theater gegeben, wie Sie es 
jetzt hier versuchen zu veranstalten. 
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(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Ralf Witzel [FDP]: Weil die Schulen es selber 
wollten! Die haben einen Antrag gestellt!) 

Das ist eine Entscheidung der Vorgängerregierung. 
Das finde ich in Ordnung, und das finde ich gut. 
Wenn wir feststellen, dass sich das, was die Vor-
gängerregierung hier angefangen hat, bewährt, 
dann werden wir das dem zuständigen Ausschuss 
zur Beratung vorschlagen und eine entsprechende 
Änderung der APO-S I beraten. 

Was ist denn Sinn und Zweck eines Schulversuchs, 
meine Damen und Herren? – Sinn und Zweck sind 
die Erprobung von Weiterentwicklungen, die Erpro-
bung neuer pädagogischer Konzepte, die Erpro-
bung neuer Organisationsformen von Unterricht. 
Aber auf Landesebene wird durch diese Schulver-
suche nicht vom Grundsatz her die Schulstruktur 
verändert. Das bleibt selbstverständlich einem Lan-
desgesetz vorbehalten. Das haben wir im Koaliti-
onsvertrag genauso festgehalten. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Es ist, wie es ist: Anträge von Schulträgern auf Teil-
nahme am Schulversuch Gemeinschaftsschule 
entsprechend den am 17. September durch das 
Kabinett verabschiedeten Eckpunkten, die ich am 
20. September vorgestellt habe, werden gemäß 
§ 25 Schulgesetz als Schulversuche genehmigt, 
wenn sie bis zum 31. Dezember 2010 gestellt sind 
und alle erforderlichen fachlichen und rechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen. 

Ein Vetorecht der betroffenen Schulen, wie Sie, 
meine Damen und Herren von der FDP, in Ihrem 
Antrag praktisch einfordern, 

(Ralf Witzel [FDP]: Ja!) 

kann es nicht geben. Herr Priggen hat dazu das 
Notwendige gesagt, und ich will das gerne vertiefen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das war am Thema vor-
bei!) 

Das ist aus formalrechtlichen Gründen gar nicht 
möglich, weil nach Schulgesetz die Entscheidung 
über Fragen der Neugründung oder Schließung von 
Schulen ganz eindeutig eine Angelegenheit der 
Schulträger ist, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Sören Link [SPD]: Da hat sie recht!) 

Und aus guten Gründen entscheiden darüber de-
mokratisch legitimierte Kommunalparlamente und 
nicht die Schulen selbst. 

(Prof. Dr. Andreas Pinkwart [FDP]: Das ist 
Zwangsversorgung, die Sie machen!) 

Ein Vetorecht, wie Sie es fordern, käme praktisch 
einem Bestandsschutz für jede Schule gleich. 

(Ralf Witzel [FDP]: Es geht doch um ein Ver-
suchsfeld!) 

Und das können auch Sie nicht ernsthaft wollen, 
wenn Sie Schulentwicklung weiter möglich machen 
wollen. 

Ich wiederhole gern, was ich auch schon in der 
Fragestunde gesagt habe: Es soll in der Frage der 
Beteiligung an dem Schulversuch eine große Über-
einstimmung vor Ort und in der Region geben; denn 
nur wenn eine solche möglichst große Überein-
stimmung herrscht, ist die Errichtung einer Gemein-
schaftsschule wirklich erfolgversprechend. Das setzt 
voraus, dass alle Beteiligten vor Ort intensiv beraten 
werden und dass sich die Schulträger mit den El-
tern, den Schulen, der Politik und den Nachbar-
kommunen im Entscheidungsprozess austauschen. 
Das ist ganz entscheidend für die Erfolgsaussichten 
dieses Modellvorhabens. Wir verlangen eine förmli-
che Befragung der Eltern, deren Kinder für den 
Besuch der Schule infrage kommen. Die Nachbar-
kommunen müssen in den Entscheidungsprozess 
einbezogen werden. 

(Bernhard Recker [CDU]: Wie denn?) 

Es muss nachgewiesen werden, dass keine Schule 
eines nicht beteiligten Schulträgers in ihrem Be-
stand gefährdet wird, meine Damen und Herren. 
Das ist eine extrem hohe Hürde, die wir hier ma-
chen, weil wir vor Ort den Konsens suchen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Um eine solche Hürde haben Sie sich nicht ge-
schert, als es darum ging, Privatschulen im Land zu 
genehmigen. Das will ich auch noch einmal deutlich 
sagen. 

Ich werde bei der Genehmigung der Versuchsschu-
len genau hinsehen, ob die Erfolgsbedingungen 
gegeben sind. 

(Zuruf von der CDU: Das schaffen Sie mal!) 

Es gibt durch die Landesregierung keinen Zwang 
zur Errichtung von Gemeinschaftsschulen, und wir 
schaffen von Landesseite auch keine Schulform ab.  

Ich wiederhole auch gern, was ich auf der Bil-
dungskonferenz gesagt habe: Ohne eine landes-
gesetzliche Regelung zur Gemeinschaftsschule 
kann das ehrgeizige 30-%-Ziel nicht erreicht wer-
den, Herr Pinkwart. Das habe ich dort gesagt. Sie 
hätten sich informieren sollen, die Rede steht auch 
im Internet, Sie können sie gerne nachlesen. Viel-
leicht wäre es sinnvoller, wenn sich aus Ihrem 
Kreis nur Kolleginnen und Kollegen zu der Bil-
dungskonferenz äußern würden, die auch daran 
teilgenommen haben. Frau Kollegin Böth hat eben 
schon deutlich gemacht, dass die Wahrnehmung 
da offenbar sehr unterschiedlich ist. 

(Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie stellen 
in Ihrem Antrag auch die Frage, ob und inwieweit 
die Gemeinschaftsschule eine Bereicherung unse-
rer Schullandschaft sein kann. Ich kann Ihnen versi-
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chern: Ich bin zuversichtlich, dass sie eine Berei-
cherung sein wird. Dass diese Einschätzung zutrifft, 
zeigen die zahlreichen Anfragen, die mein Haus 
dazu erreichen. Seit gestern – ich habe ja als neue 
Erfahrung an den Plenartagen so eine Art Sprech-
tag – nehme ich eine neue Lage zu diesem Thema 
wahr. Es sind nicht mehr nur CDU-Bürgermeister, 
die sich nach den Möglichkeiten der Gemein-
schaftsschule und des Schulversuchs erkundigen. 
Es sind auch erste Abgeordnete der CDU, die mit 
ihren Bürgermeistern um einen Termin bei mir bit-
ten.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Gunhild Böth [LINKE]: Bravo!) 

Darüber freue ich mich. Die berate ich natürlich, 
aber ich berate sie ergebnisoffen. Und ich hoffe, 
dass die Abgeordneten der CDU, die mit ihren Bür-
germeistern kommen und Termine machen, ihren 
Bürgermeistern nicht im Vorfeld Denkverbote ertei-
len, was die Kommunen vor Ort für ihre Kinder vor-
halten und entwickeln können. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von Gunhild Böth [LINKE]) 

Unsere Beratung ist darauf ausgerichtet, was die 
beste Lösung für die jeweilige Kommune ist.  

Meine Damen und Herren, Sie denken bei der gan-
zen Diskussion irgendwie, Sie könnten mir schaden, 
indem Sie die Debatten so führen, wie Sie sie füh-
ren. Sie können mir gar nicht schaden. Sie schaden 
der örtlichen Schulentwicklung durch Ihre Haltung. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von Gunhild Böth [LINKE] – Ralf Witzel 
[FDP]: Sie schaden der Schulvielfalt!) 

Sie schaden der Kommunalpolitik, Sie schaden den 
Eltern, Sie schaden der örtlichen Wirtschaft, die 
genau weiß, dass eine gute Schule ein Standortfak-
tor ist. Vor allem aber schaden Sie den Kindern in 
den Gemeinden, für die wir ein wohnortnahes, gu-
tes Bildungsangebot vorhalten wollen. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von Gunhild Böth [LINKE] – Zuruf von der 
CDU: Sie machen hier ein Fass auf!) 

Meine Damen und Herren von der FDP, besonders 
gewundert hat mich, dass Sie offenbar selbst davon 
ausgehen, dass Ihr Antrag hier und heute keine 
Mehrheit finden wird. Wie sonst ist es zu erklären, 
dass Sie einerseits beantragen, das Modellvorha-
ben Gemeinschaftsschule nicht in die Praxis umzu-
setzen, gleichzeitig aber fordern – ich zitiere –, „die 
letztendliche Entscheidung, ob Schulen an diesem 
Schulversuch teilnehmen wollen, den betroffenen 
Schülern, Eltern und Lehrern zu überlassen.“ – Ja, 
was denn nun? Wenn wir den Schulversuch, wie 
von der FDP beantragt, nicht durchführen, können 
wir die Entscheidung zur Teilnahme kaum den 
Schülern, Eltern und Lehrern überlassen, wie eben-
falls von der FDP beantragt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich frage 
Sie ernsthaft: Wollen Sie ein Vorhaben verhindern, 
mit dem die Kommunen die Möglichkeit erhalten, 
weiterführende Schulen wohnortnah zu erhalten, 
und zwar unter Einschluss gymnasialer Bildungs-
wege? Wollen Sie wirklich verhindern, dass Schul-
träger unter Einbeziehung der Eltern und der Schu-
len und nach Anhörung der Nachbarkommunen 
selbst darüber entscheiden, ob sie längeres ge-
meinsames Lernen unter einem Dach organisieren? 
Wollen Sie nicht zur Kenntnis nehmen, dass Nichts-
tun oder alles beim Alten zu belassen, wie Sie es 
fordern, de facto bedeutet, dass immer mehr Schul-
standorte – oft die letzte weiterführende Schule am 
Ort – dann geschlossen werden müssen? Das ist 
die Konsequenz Ihrer Haltung, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von Gunhild Böth [LINKE]) 

Und immer mehr Schülerinnen und Schüler müss-
ten weite Wege zurücklegen, um ihre Schule zu 
besuchen.  

Was den Entschließungsantrag der Linkspartei 
angeht – ich habe es schon formuliert –: Selbstver-
ständlich berichte ich gerne. 

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Wie gnä-
dig!) 

– Das ist nicht gnädig, sondern für mich eine 
Selbstverständlichkeit. Das hatte ich im Schulaus-
schuss auch schon gesagt.  

Meine Damen und Herren, mit dem Schulversuch 
Gemeinschaftsschule steigen wir in die praktische 
Erprobung eines erfolgversprechenden Modells für 
die Schule der Zukunft ein. Wirken Sie doch einfach 
daran mit!  

Lassen Sie mich schließen mit Victor Hugo – Herr 
Pinkwart, wir haben ein gleiches Motto auf unseren 
Seiten –: „Nichts auf der Welt ist so mächtig wie 
eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Wir finden, die 
Zeit für die Gemeinschaftsschule in Nordrhein-
Westfalen ist gekommen. – Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Löhrmann. – Als nächster Redner spricht 
für die CDU-Fraktion Herr Prof. Dr. Dr. Sternberg. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Am 16. September, in der vor-
vorigen Plenardebatte, sagte hier in diesem Raum 
die Ministerpräsidentin Kraft zu Frau Beuermann 
von der Linkspartei: „Aber wir sollten noch einmal 
darüber reden, wo eigentlich der Unterschied zwi-
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schen Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen 
liegt.“ – Ja, wo liegt der Unterschied eigentlich? 
Was macht den Unterschied zwischen Gesamt- und 
Gemeinschaftsschulen aus? 

Meine Damen und Herren, seit gut einer Woche 
wissen wir, was der Unterschied ist. Die Eckpunkte 
für das, was Sie fälschlicherweise als Gemein-
schaftsschule bezeichnen, sind vorgelegt – obwohl 
der Begriff verfassungs- und schulgesetzwidrig ist, 
denn da ist die Gemeinschaftsschule klar definiert; 
Gemeinschaftsschule kann das Kind also nicht hei-
ßen, aber gut. Die Eckpunkte der sogenannten 
Gemeinschaftsschule zeigen: Der Unterschied zur 
Gesamtschule liegt in den 40 % weniger Kindern, 
die eine Jahrgangsstufe in der neuen Schule benö-
tigt. Statt – wir haben es schon gehört – viermal 28 
gleich 112 braucht man für die Jahrgangsstufe an 
einer dieser neuen Schulen nur dreimal 23 gleich 69 
Schüler.  

Die Zahl von 112 für eine Gesamtschule ist ja nicht 
einfach beliebig gegriffen. Der Grund liegt darin, 
dass man an diesen Schulen ein ordentliches, diffe-
renziertes Lehrangebot bieten und eine wirklich 
individuelle Förderung erreichen kann. Das hat man 
für die Gesamtschule einmal so ausgerechnet. Jetzt 
bekommen wir ein Gesamtschulmodell, bei dem 
das Ganze mit 40 % weniger Kindern möglich sein 
soll. 

Meine Damen und Herren, den Kindern in der neu-
en ersten Profilschule, wie sie in Ascheberg heißen 
soll, soll eine angemessene Bildung und Ausbildung 
für alle ihre Interessen und Begabungen in einer 
Ausrichtung an Realschule, Hauptschule und Gym-
nasium garantieren.  

Alle Untersuchungen zum Schulwesen zeigen, dass 
in solchen kleinen und undifferenzierten Systemen 
die hochbegabten Kinder nicht angemessen geför-
dert werden. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Was?!) 

Aber ich spreche jetzt einmal nicht von den Hoch-
begabten, sondern von einer ganz anderen Gruppe, 
die mir mindestens ebenso wichtig ist, weil ich 
selbst aus diesem Bereich komme, nämlich denje-
nigen, die einen Handwerksberuf ergreifen wollen. 
Ich frage mich: Wie will man mit diesen Lerngrup-
pen eine Berufsorientierung sicherstellen, wie sie 
zurzeit und gerade in den letzten Jahren ausgebaut 
und an den Hauptschulen unseres Landes sehr gut 
entwickelt worden ist? Wie kann man eine solche 
Berufsorientierung in so kleinen Einheiten, die sich 
wahrscheinlich wieder hauptsächlich auf das 
Gymnasium, auf den gymnasialen Abschluss kon-
zentrieren, gewährleisten? Ich habe den Eindruck, 
gerade in diesem Bereich der richtigen Qualifikati-
on für handwerkliche Berufe haben wir immer noch 
riesige Defizite.  

Damit ein bisschen klarer ist, dass das immer noch 
eine riesige Rolle spielt: Die Ausbildungsverträge 

im Handwerk Nordrhein-Westfalens sind im Jahr 
2009 zu 49 % mit unmittelbaren Hauptschulabsol-
venten abgeschlossen worden. Das nur als Hin-
weis darauf, dass das Kaputtreden der Hauptschu-
le nicht die tatsächlichen Ausbildungsverhältnisse 
widerspiegelt.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Abiturienten spielen nach wie vor in den handwerk-
lichen Ausbildungsberufen und übrigens auch in 
den Ausbildungsberufen der IHK fast keine Rolle. 
Im Handwerk waren es im letzten Jahr 9 %. Das 
waren übrigens hauptsächlich Goldschmiedinnen.  

Das deutsche Handwerk hat 2009 trotzdem über 
10.000 Ausbildungsplätze nicht besetzen können. 
Die hohe Zahl derjenigen, die ohne Abschluss in 
Nordrhein-Westfalen die Hauptschule verlassen 
und die nicht ausbildungsfähig auf den Arbeits-
markt kommen, muss eigentlich alle beunruhigen, 
die sich in Schulpolitik in diesem Land engagieren. 

(Beifall von der CDU) 

Ich finde es bedauerlich, dass wir ständig den Fo-
kus auf die gymnasiale Ausbildung und die Hoch-
schulzugangsberechtigung legen. 

(Beifall von der CDU – Sören Link [SPD]: 
Wer macht das denn? Zeigen Sie mir einmal 
den, der das hier macht!) 

Meine Damen und Herren, diese Menschen und 
ihre Bildungserfordernisse werden in den Debatten 
zum Schulwesen sträflich vernachlässigt. Ich glau-
be, sie werden auch in diesem neuen Schultyp ganz 
eindeutig zu kurz kommen. 

(Karl Schultheis [SPD]: Diskutieren Sie das 
einmal in Ihrer Fraktion!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ges-
tatten Sie eine Zwischenfrage? 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Bitte.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Kollege, 
vielen Dank, dass Sie eine Zwischenfrage gestat-
ten. Sie suggerieren ja mit Ihrem Redebeitrag er-
neut, dass die Landesregierung durch aktives Tun 
die Hauptschule benachteiligen wolle. Können Sie 
mir einmal sagen, wie die Schulanmeldezahlen für 
die Hauptschulen unter anderem in den Städten 
Münster, Essen und Köln zu Ihrer Regierungszeit 
aktuell für dieses Schuljahr ausgesehen haben? 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Sie brauchen 
mir nicht das Problem zu schildern. Ich komme jetzt 
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auch darauf zu sprechen. Ich bin weit davon ent-
fernt zu sagen, dass wir kein Problem in der Schul-
struktur hätten, gerade auf dem Lande. 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Die Hauptschulanmeldezahlen sind sehr stark zu-
rückgegangen – das müssen Sie mir nicht erzäh-
len –,  

(Zuruf von den GRÜNEN: Aber?) 

aus welchen Gründen auch immer. Aber wir werden 
da übrigens auch aus demografischen Gründen 
Änderungen machen.  

(Zuruf von den GRÜNEN) 

– Kleinen Moment; ich komme darauf. – Dass die 
Kommunen eine verlässliche und demografiefeste 
Schulversorgung haben wollen, ist doch völlig ein-
sichtig. Die Schulentwicklungsplanungen zeigen 
eben auch auf dem Land selbstverständlich Hand-
lungsbedarf. Da erteilt übrigens niemand irgendje-
mandem Denkverbote. 

(Beifall von Ministerin Sylvia Löhrmann) 

Nur – das sei am Rande gesagt – diese Debatten 
überdecken ständig die wirklich wichtigen Fragen 
der Bildungspolitik, wie sie die Betroffenen, die Kin-
der, die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer, sehr 
genau kennen. Vor allem die Frage, wie guter Un-
terricht möglich ist, tritt in den Hintergrund. Aber im 
Moment geht es um die Schulstruktur.  

Wir haben im geltenden Schulgesetz ein Modell, 
das eine verlässliche und faire Schulversorgung in 
der Sekundarstufe I erlaubt. Wir haben die Ver-
bundschule aus Haupt- und Realschule, wie sie in 
den vergangenen Jahren 20 Mal genehmigt worden 
ist. Das war übrigens auch der Weg, auf dem 
Ascheberg war. Wird die Verbundschule, die nach 
Gesetz möglich ist, künftig überhaupt noch geneh-
migt? Oder wird den Kommunen sehr intensiv na-
hegelegt, auf diesen neuen sehr unklaren Schultyp 
einzuschwenken? 

Meine Damen und Herren, ich kann mir durchaus 
vorstellen, dass man in diesen Verbundschulen 
noch Ausbaupotenziale hat und dass man zum 
Beispiel durch nähere Absprachen und Verträge mit 
umliegenden Gymnasien einen optimalen Übergang 
in die Oberstufe ermöglicht. Es gibt ja solche Schul-
verbünde bereits in Aachen und anderswo. Schon 
heute erwerben in Nordrhein-Westfalen 34 % der 
Realschulabsolventen eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung. Das heißt, auch die zehnjährige Ver-
bundschule, die Hauptschule und die Realschule, 
sind alles andere als Sackgassen des Bildungssys-
tems. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ges-
tatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Kollegin 
Beer? 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Gern.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau 
Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Herr Kollege. 
Ich bin ganz froh, dass ich nicht sofort dazwischen-
gekommen bin, denn jetzt habe ich vernommen, 
dass vielleicht doch eine Öffnung da sein könnte. 
Sie haben gesagt, Kooperationen mit Gymnasien 
seien vorstellbar. 

Deswegen möchte ich Sie fragen: Haben Sie ir-
gendwo gefunden, dass Gymnasien zwangsweise 
in einer Gemeinschaftsschule mitmachen sollen? 
Und warum ist es nicht vorstellbar, dass sie freiwillig 
mitmachen? Sie haben es ja gerade angedeutet. 
Das könnte ja eine interessante Auskunft sein. 

Das andere: Mir ist bekannt, dass in Ascheberg die 
Realschule die Verbundschule nicht wollte, aber 
sehr wohl die Gemeinschaftsschule. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Frau Beer, 
natürlich sind das Fragen, die im Einzelnen sehr 
genau zu diskutieren sind. Ich habe auch nicht be-
hauptet, dass Sie etwa ein Gymnasium abschaffen 
wollten. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Aha! Aber Herr Kai-
ser!?) 

Die Frage ist, auf welches Ende hin die Entwicklun-
gen laufen. Ich komme jetzt darauf zu sprechen, 
kleinen Moment noch. 

Frau Ministerin Löhrmann, Sie werden uns ja viel-
leicht noch einmal dankbar sein, dass wir die Ober-
stufe dreijährig erhalten haben. Denn wir haben auf 
diese Weise die Möglichkeit, am Gymnasium mit 
G12 das Abitur zu machen und in dem Weg über 
die Realschule und die Klasse 10 plus drei Jahre 
einen dreizehnjährigen Weg zum Abitur zu ermögli-
chen. 

Es ist aber eine Illusion und man sollte nicht be-
haupten, es handele sich bei einer Schule mit 69 
Schülern pro Jahrgang um ein wirklich differenzier-
tes Schulangebot,  

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

obwohl das landauf, landab im Moment durch mas-
sive Werbung von Ministerium, Bezirksregierung 
und einschlägig bekannten Beratern so gemacht 
wird. 

Frau Ministerin Löhrmann, Sie haben im WDR ge-
sagt, Sie hätten es nicht nötig, in irgendeiner Weise 
Druck auszuüben. 

(Sören Link [SPD]: Zeigen Sie mir einmal die 
Hauptschule, Herr Sternberg, in der 69 Erst-
anmeldungen sind!) 
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Sie würden von Anfragen überschüttet. Sie erzeu-
gen in den Kommunen zurzeit ein Gefühl, als gelte 
es, die knappe Zeit eines Sonderangebots auszu-
nutzen. Nach Sonderangebot sieht das, was Sie da 
anbieten, ja auch aus: für Lehrer zweieinhalb Stun-
den Arbeitszeit, Aufstiegsversprechen, kleinere 
Klassen, Stellenaufstockung, Fortbildungsgeld. – 
Das wird alles auf dem Silbertablett serviert, und es 
wird dazu gesagt, man müsse sich beeilen, weil 
man sonst nicht mehr dazwischenkäme. Brauchen 
Sie eigentlich solche altbekannten Tricks? 

Meine Damen und Herren, ein wichtiges Thema ist 
für mich die Frage nach den regionalen Auswirkun-
gen. Was bedeutet die Gründung eines gymnasia-
len Zweiges in ein oder zwei Dörfern oder Kleinstäd-
ten für die benachbarten Gymnasien und die Ge-
samtschulen? 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: In Münster wird das 
auch gemacht!) 

Der Wegfall von Schülern kann die Existenzfrage für 
eine solche Schule bedeuten. Sind die Gründungen 
wirklich im regionalen Konsens abgesprochen?  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Sie haben doch 
überhaupt keine Ahnung!) 

Oder setzen sich Kommunen mit ihrem durchaus 
verständlichen Wunsch nach einem Gymnasium – 
ob das nun pädagogisch sinnvoll ist oder nicht – 
gegen ihre Nachbarkommunen durch? Eine ge-
wachsene Schullandschaft wird jedenfalls durch 
voreilige Genehmigungen durcheinander gebracht 
und schlimmstenfalls platt gemacht.  

Was ist das Ziel? Frau Hendricks, Sie hatten ge-
sagt, es sei immer noch nicht klar. Ist es vielleicht 
doch die Formulierung des Parteiprogramms der 
SPD von 2007, wonach Sie – wie Sie schreiben – 
„ein vollständig integriertes, integratives System 
anstreben, das bis zum ersten qualifizierten Ab-
schluss am Ende der Sekundarstufe I führt“? 

Vielleicht ist es Ihr Trost, dass Menschen solches 
Pädagogenlatein nicht ganz durchschauen und 
nicht merken, dass es hier um nichts anderes als 
um die Einheitsschule für alle Interessen, Bega-
bungen und Bedürfnisse geht. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Oh!) 

Frau Ministerin Löhrmann, bedenken Sie das Ende 
Ihrer gegenwärtigen Schritte. Wenn Sie nun 40 bis 
50 Zwerggesamtschulen genehmigen wollen, ist 
das noch ein Schulversuch? Wenn es dann schließ-
lich in fünf Jahren die angekündigten 30 % der 
Schulen der Sekundarstufe I sein sollen – das wä-
ren 750 Schulen in Nordrhein-Westfalen –, wäre 
keine vielfältige Schullandschaft mehr möglich. 
Dann entstände der klare Weg einer Parallele zum 
englischen Schulsystem mit einem breit entwickel-
ten Privatschulsystem für diejenigen, die sich das 
noch leisten können und wollen. Wollen Sie das 
wirklich? 

Wir werden diese Fragen jedenfalls parlamentarisch 
und auch vor Ort immer wieder thematisieren 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Dann fangen Sie 
mal in Münster an! Gute Reise!) 

und Sie dazu zwingen, Ihre Schulpläne hier im Par-
lament zu diskutieren und abzustimmen. 

Es geht um das Wohl der Kinder in unserem Land. 
Sie stehen bei allen bildungspolitischen Überlegun-
gen im Mittelpunkt. Für ihre beste Förderung und 
Bildung setzen wir uns mit allem Engagement ein. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Sternberg. – Für die SPD-Fraktion hat nun 
Herr Kollege Link das Wort. 

Sören Link (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Herr Sternberg, zeigen Sie mir 
die Hauptschule, die 69 Erstanmeldungen in der 
Klasse 5 hat. Zeigen Sie mir die einmal! Dann kön-
nen Sie mir noch etwas zur Größe von Gemein-
schaftsschulen, zur Differenzierbarkeit und zum 
Unterricht an solchen Schulsystemen sagen. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

– Frau Pieper-von Heiden, zeigen Sie mir die Schu-
le, die ein Vetorecht hat, wenn sie aufgelöst, umge-
wandelt oder mit anderen Schulen verschmolzen 
werden soll! Ich sage Ihnen: Die werden Sie nicht 
finden, weil es im Schulgesetz und in den Rechts-
vorschriften unseres Landes zu Recht anders gere-
gelt ist. Verantwortlich ist der Schulträger, denn er 
stellt das Geld zur Verfügung und wurde von den 
Menschen vor Ort dafür gewählt, ein vernünftiges 
Bildungsangebot in der Region vorzuhalten. 

Herr Kaiser, es war schon bemerkenswert, wie die 
CDU in die Legislaturperiode gestartet ist. Erst hieß 
es: Wir müssen die Hauptschule und natürlich auch 
Gymnasium und Realschule verteidigen. Dann 
sprachen Sie nicht mehr von den Hauptschulen, 
sondern nur noch von den Gymnasien und den 
Realschulen. Heute fordern Sie eine Garantie für 
das Gymnasium. Ich bin gespannt auf die nächste 
Debatte und freue mich schon darauf, was Sie dann 
von uns fordern werden. 

Zum Antrag der CDU: Wir reden über einen Modell-
versuch. Dieser wurde – Frau Ministerin hat es ge-
rade dargestellt –, wie alle Modellversuche aller 
bisherigen Landesregierungen, auf einer gesetzli-
chen Grundlage beschlossen und wird auch so 
eingeführt und umgesetzt. Es gibt – das hat Frau 
Ministerin auch eben gesagt – eine frühzeitige und 
umfassende Unterrichtung des Landtags und der 
Öffentlichkeit. Genau das ist in den letzten Tagen 
und Wochen passiert. Dafür brauchen wir weder 
den Antrag der CDU noch den der FDP. Wir haben 
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ein eigenes Interesse daran, denn wir wollen die 
Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Wir wollen 
es nicht gegen, sondern mit den Menschen ma-
chen. 

Von einer tiefgreifenden Änderung der Schulland-
schaft kann beim besten Willen nicht die Rede sein; 
Herr Priggen hat gerade darauf hingewiesen. Wenn 
wir deutlich mehr Nachfrage nach Gemeinschafts-
schulen haben, als es im Moment im Schulversuch 
angelegt ist, dann seien Sie sicher – auch das hat 
Herr Priggen ganz deutlich gemacht –, dass wir im 
Parlament, wo es auch hingehört, über das Schul-
gesetz debattieren und es ändern werden. 

Zum Antrag der FDP: Ja, wir wollen ein ungerech-
tes und wenig leistungsfähiges Schulsystem über-
winden. Das stimmt. Wir wollen mehr Chancenge-
rechtigkeit für alle Kinder, gute Schulen und beste 
Bildung vor Ort sowie bessere Abschlüsse durch 
eine tatsächliche individuelle Förderung. Uns reicht 
es nicht, das nur lapidar ins Gesetz zu schreiben. 

(Ralf Witzel [FDP]: Sie wollen ein leistungs-
abgewandtes Bildungssystem ohne Verset-
zungsanforderungen und mit Abschlussga-
rantie!) 

– Wir machen das, was wir vor der Wahl verspro-
chen haben, Herr Witzel, auch wenn Ihnen das 
nicht passt. Dafür sind Sie abgewählt und wir in die 
Regierungsverantwortung gewählt worden. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Im Gegensatz zu Ihnen machen wir keine Politik 
gegen Kommunen, Eltern, Lehrer und Schüler, son-
dern wir nehmen sie gerade mit, beteiligen sie, bin-
den sie ein. Wir machen keine Schulpolitik von 
oben, sondern ermöglichen das, was vor Ort gewollt 
wird. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ges-
tatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Stern-
berg? 

Sören Link (SPD): Sehr gern. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Gut. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Herr Link, Sie 
haben gerade ausgeführt: Wir machen genau das, 
was wir vor der Wahl gesagt haben. – Erinnere ich 
mich richtig, dass die SPD in ihrem Wahlprogramm 
geschrieben hatte, dass sie nach einem Wahlsieg 
sofort eine komplette gemeinsame Beschulung aller 
Kinder bis zum Ende der Klasse 6 durchführen wür-
de? 

(Zurufe von der SPD: Nein!) 

Sören Link (SPD): Ich weiß nicht, an was Sie sich 
erinnern. Nach meiner Erinnerung haben wir ge-
sagt: Wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Wir 
bringen das im Rahmen der Möglichkeiten, die wir 
in diesem Parlament haben, ein und werden es im 
Rahmen der Koalition sukzessive und 

(Widerspruch von der CDU) 

– hören Sie mir doch zu, wenn Sie mir eine Frage 
stellen! – mit den Menschen vor Ort umsetzen. 
Schauen Sie in unser Regierungsprogramm, es 
steht darin. 

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Wir machen uns auf einen Weg, der länger ist als 
das, was ich mir vorstelle, der mehr Arbeit, mehr 
Überzeugungsarbeit erfordert. Im Gegensatz zu 
Ihnen setzen wir darauf, dass ein gutes schulpoliti-
sches Angebot vor Ort die Menschen überzeugen 
wird und eine entsprechende Nachfrage entsteht. 

Ein Beispiel dafür, wie es laufen kann, sind die 
Ganztagsschulen, die Sie am Anfang vehement 
bekämpft haben, die mittlerweile völlig unstrittig im 
Parlament und in der Bevölkerung sind. Sie sind ein 
Renner geworden, weil sie gut sind. Genau auf 
diesen Weg machen wir uns. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ges-
tatten Sie noch eine Zwischenfrage? 

Sören Link (SPD): Sehr gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Der Kollege Pink-
wart hat eine. Bitte schön. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (FDP): Sehr geehrter 
Herr Kollege Link, vielen Dank. Sie sprachen davon, 
dass Sie den Schulversuch wollen. Gleichzeitig 
sagen Sie: Wenn genügend Anmeldungen kom-
men, dann können wir auch das Gesetz ändern. Die 
Ministerin hat gesagt, sie will einen Schulversuch, 
um zu prüfen, ob das mit der Gemeinschaftsschule 
überhaupt sinnvoll ist. 

Was gilt denn jetzt? Wollen Sie ernsthaft einen 
Schulversuch durchführen, diesen auswerten und 
erst danach entscheiden, ob das sinnvoll ist, oder 
wollen Sie sich vorbehalten, ohne Auswertung des 
Versuchs zu einer gesetzlichen Änderung zu kom-
men? 

(Ralf Witzel [FDP]: Sehr gute Frage!) 

Sören Link (SPD): Sehr geehrter Herr Pinkwart, Sie 
konstruieren einen Widerspruch, den ich beim bes-
ten Willen nicht erkennen kann. 

(Zurufe von der FDP) 
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Es gibt die Variante eins: Wir haben einen Modell-
versuch. 

(Ralf Witzel [FDP]: Der soll rechtsmiss-
bräuchlich das vorhandene Schulgesetz um-
gehen!) 

– Herr Witzel, wenn es Ihre intellektuellen Fähigkei-
ten überschreitet, meine Antwort auf die Frage 
nachzuvollziehen, 

(Zurufe von der FDP: Oh!) 

dann kann ich nichts für Sie tun. Aber lassen Sie mir 
doch wenigstens die Chance, kurz zu antworten. 

(Beifall von der SPD und von der LINKEN)  

Also, Variante 1: Es gibt einen Modellversuch, und 
es gibt mehr Anträge, als wir es derzeit erwartet 
hätten. Das hat Frau Ministerin gerade dargestellt: 
Dann werden wir selbstverständlich ins Parlament 
gehen, weil wir dann sehen, dass der Bedarf im 
Land groß genug ist. Und wenn es keine hohe 
Anmeldezahl gibt, dann werden wir diesen Modell-
versuch evaluieren. Das ist doch völlig klar. Ich 
weiß auch, ehrlich gesagt, nicht, wo Sie da einen 
Widerspruch sehen. 

(Lachen von der FDP) 

Wir werden im Rahmen des Modellversuchs er-
proben, welches Potenzial in der Idee der Ge-
meinschaftsschule steckt und wie groß die Nach-
frage ist. Dabei handeln wir ganz bewusst nach 
dem Motto: Ungleiches ungleich behandeln. – Das 
ist auch der alten Landesregierung, das ist auch 
CDU und FDP nicht ganz fremd gewesen. Ich ver-
weise auf das Beispiel des Sozialindizes oder auf 
den Ganztagsausbau an Hauptschulen. Da ist 
genau das passiert. Das war damals richtig, und 
das ist auch heute richtig.  

Deswegen sagen wir: Ja, wir werden die Gemein-
schaftsschulen als Ganztagsschulen ermöglichen, 
weil wir davon überzeugt sind, dass in diesem 
Rahmen die besten Angebote für die Schülerinnen 
und Schüler möglich sind.  

Wir sagen: Ja, wir werden bereits dreizügige Ge-
meinschaftsschulen ermöglichen, weil wir wollen, 
dass ein wohnortnahes Angebot vor allen Dingen 
im ländlichen Raum auch in Zukunft gemacht wer-
den kann.  

Wir sagen: Ja, wir wollen kleinere Klassen an den 
Gemeinschaftsschulen ermöglichen, weil wir eben 
nicht damit zufrieden sind, dass die individuelle 
Förderung bloß im Schulgesetz steht. Deshalb 
orientieren wir uns an den Vorgaben, zum Beispiel 
den Klassenfrequenzrichtwerten der Hauptschule. 

Wir sagen Ja zu einer Unterrichtsverpflichtung von 
25,5 Lehrerwochenstunden, wie es an Gymnasien, 
an Gesamtschulen üblich ist, weil wir die Lehrkräf-
te darin unterstützen wollen, sich neben dem Un-
terricht auch noch in ausreichendem Umfang um 

die Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler zu 
kümmern und ihre sonstigen dienstlichen Aufga-
ben wahrzunehmen.  

Wir sagen Ja zu einem Stellenzuschlag von 0,5 
Stunden pro Klasse und pro Woche für Gemein-
schaftsschulen, weil es beim gemeinsamen Lernen 
tatsächlich einen erhöhten Förderungs- und Diffe-
renzierungsbedarf gibt. Und den wollen wir unter-
stützen. 

Wir sagen Ja zu einem Versuchszuschlag von 0,5 
Lehrerstellen pro Gemeinschaftsschule, weil wir 
eine gute Schulentwicklung wollen.  

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Das geht 
automatisch, haben Sie gesagt!) 

Dafür brauchen die Schulen ein Stück Entlastung.  

Zu guter Letzt sagen wir Ja zum Zuschlag bei den 
Fortbildungsmitteln von 2.500 €, weil wir großen 
Wert darauf legen, dass gute Fortbildung im neuen 
Aufgabenbereich angeboten wird und auch tatsäch-
lich wahrgenommen werden kann.  

Wir stehen hinter dem Modellversuch der Landes-
regierung. Wir wollen die Gemeinschaftsschule vor 
Ort mit den Kommunen, mit den Eltern, mit den 
Lehrern und mit den Schülern einführen. Wir sind 
überzeugt davon, mit dem Eckpunktepapier ein 
gutes Angebot auf den Tisch gelegt zu haben. Ich 
bin mir sicher, dass das Modellprojekt ein Erfolg 
wird. Und wer weiß, meine Damen und Herren von 
der CDU und von der FDP, vielleicht kommen SPD 
und Grüne ja schneller mit einer Schulgesetzände-
rung ins Parlament, als es ihnen derzeit lieb zu sein 
scheint.  

Ich danke Ihnen jedenfalls und freue mich auf die 
bildungspolitische Debatte hier im Landtag, aber mit 
Sicherheit auch im ganzen Land. – Glück auf! 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Link. – Für die grüne Fraktion spricht nun 
Kollege Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Als Abgeordneter aus 
dem ländlichen Raum freue ich mich ganz beson-
ders, mich bei diesem Thema einmischen zu dür-
fen, mich hier einbringen zu können; denn gerade 
im ländlichen Raum wird dieses Thema, die Schul-
frage, intensiv diskutiert und beraten. 

Wenn ich mir das hier heute so anhöre, habe ich 
aber manchmal das Gefühl, dass das Kämpfe im 
Elfenbeinturm sind und dass Sie noch gar nicht 
begriffen haben, was auf dem Land eigentlich los 
ist, was da passiert 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Zurufe von der FDP) 
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– das sage ich Ihnen – und wie viel Angst die Men-
schen haben, ihre Schule vor Ort zu verlieren. Des-
halb ist Handeln notwendig.  

Ich erkläre Ihnen einmal, warum die Schulfrage im 
ländlichen Raum so intensiv diskutiert wird; dann 
verstehen Sie das vielleicht. 

(Zuruf von der CDU: Das wissen wir!) 

– Nein, das wissen Sie, glaube ich, nicht. – Die 
Schulfrage wird deshalb intensiv diskutiert, weil die 
weiterführenden Schulen wegzubrechen drohen. 
Und wenn die weiterführenden Schulen in den klei-
neren Orten, in Orten mit 10.000 Einwohnern, weg-
brechen, dann haben diese Orte ein massives Prob-
lem. Dann bekommen sie nämlich keine Firmenan-
siedlung hin, dann ziehen keine jungen Familien 
mehr dahin, dann stirbt solch ein Ort. Das ist das 
Problem. Das wissen die Ratspolitiker dort. Deshalb 
reden sie auch mit uns gerne über dieses Thema.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Sie müssen die Schulfrage mal ganz anders ange-
hen. Ich sage Ihnen, warum vor allem die Schulen 
gefährdet sind: weil nämlich auch die Eltern und 
Kinder im ländlichen Raum hohe Bildungsabschlüs-
se anstreben. Die Kinder wollen das Abitur machen. 
Das ist auch gut so. Viele Kinder nehmen mittlerwei-
le enorm weite Schulwege auf sich, weil sie in 
Nachbarorte fahren müssen, und das nur deshalb, 
weil das Schulsystem nicht angepasst worden ist, 
weil es in den kleineren Orten nur Hauptschulen 
gibt.  

(Manfred Palmen [CDU]: Das ist Unsinn!) 

Ich frage Sie an dieser Stelle: Halten Sie es eigentlich 
für richtig, dass Kinder morgens um halb sieben – 
jetzt kommt der Winter – an der Bushaltestelle ste-
hen, nur weil Sie in den kleinen Orten die Schulstruk-
tur nicht angepasst haben? 

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN – Widerspruch von CDU und 
FDP) 

Das ist nämlich Ihre ideologische Verbohrtheit ge-
wesen: dass Sie die Anforderungen der Menschen 
an das heutige Schulsystem überhaupt nicht wahr-
genommen haben! 

(Manfred Palmen [CDU]: In den 60er- und 
70er-Jahren sind alle so früh gefahren!) 

– Auf den Einwurf möchte ich gar nicht reagieren.  

Das zweite Problem – außer dem Wahrnehmungs-
problem, dass Sie nicht angepasst haben – ist na-
türlich, dass die Kinder fehlen, dass wir einfach 
immer weniger Kinder haben.  

Nehmen wir mal Hückeswagen. Hückeswagen ist 
eine Kommune mit 15.000 Einwohnern. Dort wur-
den vor ein paar Jahren noch 150 Kinder einge-
schult, jetzt sind es noch 100. Es ist doch völlig klar, 

dass dann, wenn so weitergemacht wird wie bisher, 
die Schule vor Ort nicht gehalten werden kann.  

(Unruhe von der CDU) 

– Herr Palmen, sind Sie fertig mit Ihrem Zwiege-
spräch? Dann würde ich gerne weitermachen. 

(Manfred Palmen [CDU]: Sie reden für das 
Parlament, nicht für mich!) 

– Doch, ich rede auch für Sie, hoffe ich. Ich hoffe, 
auch für Sie! 

(Sören Link [SPD]: Dann gehen Sie doch 
raus, wenn Sie quatschen wollen, Herr Pal-
men!) 

Hückeswagen, meine Damen und Herren, das ich 
hier genannt habe, ist nur ein Ort unter vielen im 
ländlichen Raum. Hückeswagen gibt es ganz viele 
in NRW. Hückeswagen heißt an anderer Stelle 
Ascheberg, Billerbeck, Wachtendonk, Morsbach 
oder Lichtenau. Überall dort machen sich engagier-
te Kommunalpolitiker – auch Ihrer Partei – auf den 
Weg. Sie reden mit uns darüber, wie denn die 
Schule vor Ort zukunftsfähig gemacht werden kann. 
In diesem schwierigen Moment, den wir gerade im 
ländlichen Raum haben, kommt doch unser Ange-
bot einer Gemeinschaftsschule genau zur rechten 
Zeit.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Zuruf von Christof Rasche [FDP] – Weitere 
Zurufe) 

– Wir haben die Gemeinschaftsschule; sie ist deut-
lich besser.  

(Christof Rasche [FDP]: 10.000 Einwohner – 
und Sie lehnen es ab! – Gegenruf von Minis-
terin Sylvia Löhrmann: Das stimmt doch 
nicht! – Weitere Zurufe – Glocke) 

Auf unser Angebot einer Gemeinschaftsschule ha-
ben die Kommunen in NRW fünf Jahre lang gewar-
tet. Sie haben sich stattdessen in Wirklichkeit weg-
geduckt. Sie haben das Problem ausgesessen und 
totgeschwiegen.  

Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass 
Sie von der FDP in Ihrem Antrag ein Vetorecht für 
die Schulen fordern.  

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist klar, wenn Sie den 
Menschen nur alles politisch vorschreiben 
wollen!) 

Ich habe den Eindruck, dass Sie die Realität über-
haupt nicht wahrnehmen, wie im ländlichen Raum 
Politik gemacht wird.  

(Zuruf von Ilka von Boeselager [CDU]) 

In den kleineren Orten, meine Damen und Herren, 
sind die Schulträger immer in die Überlegungen der 
Kommune einbezogen. Sie diskutieren dort mit. 
Häufig genug sind sie auch als Mitglieder im Schul-
ausschuss.  
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(Minister Guntram Schneider: Herr Laumann 
kennt das!) 

Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. Abge-
sehen vom ländlichen Raum gibt es nirgendwo 
sonst eine solch intensive Diskussion zwischen 
Schule und Schulträger. Daher ist Ihr Vetorecht 
völlig überflüssig.  

Aber auch Ihre anderen Kritikpunkte halten einer 
Überprüfung überhaupt nicht Stand. Die kleinen 
Zuschläge und zusätzlichen Ressourcen, die wir 
bereitstellen wollen, sind doch nur die Konsequenz 
aus den besonderen Anforderungen einer neuen 
Schulform. Das hat es bei früheren Schulversuchen 
genauso gegeben.  

Die Gemeinschaftsschule, meine Damen und Her-
ren, ist ein ehrgeiziges Projekt, das viel zusätzliches 
Engagement der Lehrer, der Eltern und auch der 
örtlichen Politik einfordert. Sie dabei zu unterstüt-
zen, ist überhaupt keine Bevorzugung, sondern 
angemessen und gerecht.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Ralf Witzel [FDP]: Ach so!) 

Zum Schluss möchte ich gerade an die Damen und 
Herren von der CDU-Fraktion appellieren. Denn mir 
ist der ländliche Raum sehr wichtig. Ich hoffe, Ihnen 
ist er auch wichtig. Ich glaube, dass gerade die 
Gemeinschaftsschule ein richtiger Schritt für die 
Schule der Zukunft ist.  

Deshalb bitte ich Sie: Verzichten Sie auf so destruk-
tive Anträge wie diejenigen, die Sie heute vorgelegt 
haben. Lösen Sie endlich die Blockade in Ihren 
Köpfen.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Reißen Sie die 
Mauer ein!) 

Bringen Sie sich konstruktiv in die Debatte um die 
Schule der Zukunft ein. Öffnen Sie sich endlich für 
unser gutes Konzept der Gemeinschaftsschule, 
gerade weil es für die Kommunen im ländlichen 
Raum so wichtig ist.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Rüße. – Für die FDP-Fraktion spricht nun 
Herr Kollege Witzel.  

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Frau Ministerin Löhr-
mann, Sie haben heute in diesem Parlament eine 
sehr große Chance. Sie haben nämlich die Gele-
genheit, ein klares Signal für Schulfrieden – wir 
wollen ihn – zu setzen;  

(Lachen von Rüdiger Sagel [LINKE] – Sigrid 
Beer [GRÜNE]: Das ist ja unglaublich! – Rü-

diger Sagel [LINKE]: Das glauben Sie doch 
selbst nicht!) 

Sie haben die Teilnehmer der Bildungskonferenz 
aufgefordert, Stellung zu beziehen. Ich habe Ihnen 
dort für die FDP gesagt – das wissen Sie –: Wir 
haben ein großes Interesse an Schulfrieden.  

Ich habe Ihnen zum Zweiten gesagt: Wir sind zu 
Veränderungen am Status quo bereit, weil man sich 
aufeinander zu bewegen muss.  

Aber ich habe Ihnen auch sehr klar gesagt – das 
fordere ich für die FDP-Landtagsfraktion ein –, dass 
Sie Schulfrieden nicht voraussetzungsfrei bekom-
men, sondern dass dies mit dem Bekenntnis ein-
hergehen muss, sich von ideologiegetriebener Bil-
dungspolitik zu lösen. Das ist die Voraussetzung 
dafür. 

(Beifall von der FDP und von der CDU – Karl 
Schultheis [SPD]: Dann fangen Sie doch an! 
– Rüdiger Sagel [LINKE]: Dann reißen Sie 
die Mauer ein! – Weitere Zurufe) 

Deshalb sagen wir Ihnen ganz klar – deshalb ist 
auch die Frage ganz entscheidend – bei allen Ne-
belkerzen, die Sie werfen, dass es die Freiwilligkeit 
der Schulen gibt.  

Jetzt erzählen Sie hier nicht – höflich formuliert – 
wenig überzeugend, was alles rechtlich nicht geht. 
Herrn Priggen musste ich schon mehrfach Nachhilfe 
geben, wie dieses Vetorecht gemeint ist.  

(Lautes Lachen von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

– Ich habe das erst vor einer Woche sehr ausführ-
lich im Hauptausschuss tun müssen. Heute erzählt 
er den gleichen Unsinn schon wieder.  

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Völlig klar ist für uns alle hier: Es muss quantitative 
Anpassungen geben, wenn Schulen die Vorausset-
zungen nicht mehr erfüllen oder wenn sie die An-
meldezahlen nicht mehr aufweisen. Das ist jedem 
klar.  

(Markus Töns [SPD]: Nachhilfe wäre für Sie 
auch mal angebracht!) 

Hier geht es um die Frage: Wie verfahren Sie mit 
einer intakten Schule, die anmeldestabil ist, die die 
Voraussetzungen des gültigen Schulgesetzes und 
damit alle Voraussetzungen nach Recht und Gesetz 
erfüllt, die qualitativ gute Arbeit leistet, bei der es 
kein Defizit gibt, was man am landesweiten Lern-
standstest ablesen kann, und bei der die Schulge-
meinde die Meinung vertritt: Wir sind eine funktio-
nierende Hauptschule bzw. eine funktionierende 
Realschule bzw. ein funktionierendes Gymnasium 
und wollen genau das bleiben? 

(Beifall von der FDP – Zurufe von der SPD 
und von den GRÜNEN) 
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Da erklärt Frau Löhrmann – und das eben ange-
sichts eines Schulversuchs, vorbei am regulären 
Schulrecht! –,  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Der Schulversuch ist 
Schulrecht!) 

dass sie nicht bereit ist – das könnte sie problemlos 
bei allen Nebelkerzen des Kommunalrechts, die sie 
wirft, tun –, nach der Devise vorzugehen: Für mich 
als Schulministerin dieses Landes gilt,  

(Zuruf von Matthi Bolte [GRÜNE]) 

dass ich, wenn ich von den im Schulgesetz veran-
kerten Regelschulformen abweiche und per Son-
dergenehmigung einen Schulversuch genehmige, 
das nicht gegen den Willen der Beteiligten in der 
Schule vor Ort tue.  

(Beifall von der FDP und von der CDU – Zu-
rufe von den GRÜNEN)  

Ich sage den Grünen: Warum das so wichtig ist, 
sehen Sie in Hamburg. Sie haben in Hamburg näm-
lich eine kommunalpolitische Mehrheit für eine 
grundlegende Schulreform gehabt. Politisch gab es 
die Mehrheiten beim Schulträger, aber Sie haben 
sie nicht in der Bevölkerung gehabt.  

(Zuruf von Hans Christian Markert [GRÜNE]) 

Da sind Menschen mit einem Volksentscheid auf 
die Straßen gegangen und haben mehrheitlich ge-
zeigt, dass dort, wo Grüne Verantwortung für Bil-
dung in der Landespolitik tragen, diese Politik bei 
den Menschen in den Schulen, bei den Eltern oder 
bei den Schülern keine Unterstützung mehr findet.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: In Nordrhein-Westfa-
len wollen die Menschen Gemeinschafts-
schulen!) 

Politisch haben Sie wie bei Ihrem Gemeinschafts-
schulmodell alle Mehrheiten dafür gehabt, aber Sie 
haben die Menschen dafür nicht gehabt. Deshalb 
sagen wir: Das muss die entsprechende Vorausset-
zung sein.  

(Beifall von der FDP und von der CDU – Zu-
ruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege Witzel, 
Sie kommen jetzt zum Schluss, denn Ihre Redezeit 
ist zu Ende.  

(Karl Schultheis [SPD]: Das ist auch gut so!) 

Ralf Witzel (FDP): Gut, Herr Präsident. Deshalb, 
Herr Präsident, komme ich zum Ende.  

Mein Vorredner hat gerade ausgeführt – es ist inte-
ressant, das im Plenarprotokoll nachzulesen –, dass 
diese sogenannten Gemeinschaftsschulen bei den 
Ressourcen natürlich bevorzugt werden. Wir fordern 
Sie auf: Wenn Sie von Ihrem Konzept überzeugt 

sind, machen Sie es subventionsfrei. Denn wenn 
Sie von Ihrem Konzept überzeugt sind, haben Sie 
auch keine Angst vor fairem Wettbewerb.  

(Zuruf von Hans Christian Markert [GRÜNE]) 

Wenn sie von Ihrem Konzept überzeugt sind, dann 
bekommen nicht die Schüler kleinere Klassen, die 
Lehrer Stundenbefreiung und mehr Weiterbildung 
und die Eltern den Ganztag dazu, sondern dann 
stellen Sie sich einem fairen Wettbewerb auf Au-
genhöhe! Dann sind Menschen wirklich frei zu ent-
scheiden.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Witzel. – Für die Fraktion Die Linke spricht 
nun Frau Beuermann.  

Bärbel Beuermann (LINKE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe 
Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne! Sie, 
Herr Kaiser, sprachen in Ihrem Redebeitrag vorhin 
zur Drucksache 15/239 von „Skandalen“. – Das ist 
richtig. Es geht nämlich um die Skandale, die Sie 
mit Ihrer Schulpolitik in NRW betrieben haben. Das 
sind Skandale. Diese Skandale und Verfehlungen 
sollen jetzt ansatzweise behoben werden. 

Noch etwas: Von der Umsetzung nicht nur linker 
Schulträume sind wir in NRW durchaus noch ent-
fernt. Ich hoffe, dass wir die Menschen, SPD und 
Grüne mitnehmen können, um diesen Weg gemein-
sam zu gehen. Die Visionen von heute werden die 
Realitäten von morgen sein: Die chancengerechte 
inklusive Bildung in einer Schule für alle sollte unser 
aller Bestreben sein. 

(Beifall von der LINKEN) 

In Richtung FDP und Demokratieverständnis! Liebe 
Frau Pieper-von Heiden, wer hat denn in der letzten 
Legislaturperiode rigoros eine Top-Down-
Schulpolitik ohne Einbindung aller Beteiligten be-
trieben? 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Angela Freimuth) 

Meine Damen und Herren von CDU und FDP, mit 
einer Drohung, den Schulfrieden zu gefährden, 
kommen Sie nicht weiter. Tut mir leid, das ist lächer-
lich, 

(Beifall von der LINKEN) 

zeigt aber auch Ihre Hilflosigkeit.  

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung: Es ist 
schon – das haben auch andere hier im Saal mitbe-
kommen – peinlich, wie geballtes Halbwissen von 
Einzelnen hier auch noch vehement nach außen 
getragen wird. 

Ich freue mich aber immer wieder über Redebeiträ-
ge, die belegen, dass einige in der CDU durch akti-
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ves Zuhören durchaus lernwillig und lernfähig sein 
können. Das zeigt die Auseinandersetzung mit der 
Thematik. Herr Dr. Sternberg, Sie haben gefragt: 
Worin besteht der Unterschied zwischen einer Ge-
meinschaftsschule und einer Gesamtschule? – Ich 
würde mich auf eine Diskussion mit Ihnen – wenn 
auch jetzt nicht im Plenum, sondern im Schulaus-
schuss – freuen.  

Noch etwas: Es wäre sicherlich von Vorteil, wenn 
sich die Redner der CDU vor ihren Redebeiträgen 
abstimmten und miteinander kommunizieren wür-
den, wie die genaue Linie der CDU in der Schulpoli-
tik aussieht. Die hat sich mir heute nämlich noch 
nicht ganz erschlossen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns diesen 
Schulversuch im Sinne der Kinder in NRW und ihrer 
Zukunft mit allen Beteiligten kritisch-konstruktiv 
begleiten, was vonseiten der Linken – das muss ich 
zugeben – durchaus mit Bauchschmerzen verbun-
den ist. Machen wir uns aber gemeinsam auf den 
Weg und seien wir auf das Ergebnis gespannt. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall 
von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Beuermann. – Als nächste Red-
nerin hat für die Landesregierung Frau Ministerin 
Löhrmann das Wort. Bitte sehr, Frau Ministerin. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Die Rechtslage ist eindeutig: Auch 
bei Modellversuchen gibt es keine Abweichungen 
von den auch verfassungsgesetzlich geschützten 
Rechten der Gemeinden unseres Landes. Damit 
keine Unklarheiten entstehen, möchte ich darauf 
hinweisen, Herr Witzel. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Frau Pieper-von Heiden, bei der Gelegenheit will ich 
aber gerne noch meine Antwort auf Ihre Frage 
betreffend Ascheberg nachholen, denn seit vorges-
tern liegt mir ein aktueller, wenngleich noch nicht 
abschließender Sachstand vor: 

Die Schulkonferenzen beider beteiligter Schulen, 
der Hauptschule und der Realschule, haben im Jahr 
2007 jeweils einen Beschluss über die Errichtung 
einer allgemeinen Sekundarschule gefasst. Dabei 
hat die Hauptschule dahingehend votiert, dass die 
zu errichtende Schule in integrierter Form geführt 
werden soll, die Realschule hingegen hat sich für 
eine nach Schulformzweigen getrennte Organisati-
onsform entschieden. 

Im Rahmen des Modellversuchsantrags „Profilschu-
le Ascheberg“ im Jahr 2009 hat keine erneute Betei-

ligung der betreffenden Schulkonferenzen stattge-
funden. 

Nach Auffassung meines Hauses ist für die Teil-
nahme am „Schulversuch Gemeinschaftsschule“ 
eine erneute Beteiligung und Anhörung der Schul-
konferenzen erforderlich. Die Gemeinde Ascheberg 
hat zugesichert, ein solches Verfahren noch durch-
zuführen.  

Nach telefonischer Rücksprache mit der Gemeinde 
tagt die Schulkonferenz der Hauptschule am 30. 
September. Die Realschule wird im Laufe dieser 
Woche auch noch eine Entscheidung herbeiführen. 

Nach Einschätzung der Gemeinde werden beide 
Schulen grundsätzlich der Einrichtung einer Ge-
meinschaftsschule zustimmen, jedoch bei ihren 
widerstreitenden Voten hinsichtlich der Organisati-
onsform bleiben. Die Gemeinde wird die gegensätz-
lichen Beschlüsse bei ihrer Abwägung zur Organi-
sation der Versuchsschule berücksichtigen. Die 
Gemeinde hat sozusagen eine gemeinwohlorientier-
te Entscheidung zu treffen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche … 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Nein, ich möchte jetzt keine Zwischen-
fragen mehr zulassen, weil ich noch einen zweiten 
Hinweis in Richtung der Kolleginnen und Kollegen 
der CDU geben möchte: 

Die Debatte hat eins gezeigt: Es gibt Veränderun-
gen bei der CDU, die ich ausdrücklich begrüße. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Nicht nur Herr Kaiser hat – in der schönen Radio-
sendung in der letzten Woche – gesagt, Billerbeck 
solle eine Gemeinschaftsschule bekommen, wenn 
es sie wolle, er habe im Einzelfall nichts dagegen. 
Auch Herr Sternberg hat heute verkündet: Wenn es 
vor Ort so gewünscht wird, stimmt die CDU zu. – 
Das begrüße ich ausdrücklich!  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich möchte noch etwas anmerken, Herr Sternberg. 
Das ist mein letzter Satz. Besonders schön an Ihren 
Ausführungen fand ich folgende Korrektur: Herr 
Rüttgers hat im Wahlkampf immer vor den Mam-
mutschulen gewarnt; eine solche Mammutschule 
wäre, so Herr Rüttgers, auch die Gemeinschafts-
schule. Heute haben Sie gesagt, Gemeinschafts-
schulen seien zu klein, wenn es sich um dreizügige 
Schulen handele. Ich finde: Das ist eine gute Ent-
wicklung. Lassen Sie uns weiter diskutieren. Tragen 
Sie mit dazu bei, dass die Gemeinschaftsschule für 
die Kinder vor Ort eine gute Schule wird. – Danke 
schön. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
mir zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Wir 
sind am Schluss der Beratung und können zur 
Abstimmung kommen: 

Ich lasse zunächst über den Antrag der Fraktion 
der CDU Drucksache 15/214 abstimmen. Die an-
tragstellende Fraktion hat um direkte Abstimmung 
gebeten. Wir stimmen somit unmittelbar über den 
Inhalt des Antrags ab. Wer zustimmen möchte, den 
darf ich um das Handzeichen bitten. – Das sind die 
Abgeordneten der Fraktion der CDU und der Frakti-
on der FDP. Gegenstimmen? – Das sind die Abge-
ordneten der Fraktion der SPD, der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Ent-
haltungen? – Keine Enthaltungen. Damit hat der 
Antrag hier im Hause nicht die notwendige Mehrheit 
gefunden und ist abgelehnt.  

Ich lasse zweitens über den Entschließungsan-
trag der Fraktion Die Linke Drucksache 15/248 – 
Neudruck – abstimmen. Ich habe eine Frage, die 
nicht zu klären war: Ist dieser Neudruck bereits 
verteilt worden?  

(Ralf Witzel [FDP]: Nein!) 

Dann darf ich Sie einen Augenblick um Ihre ge-
schätzte Aufmerksamkeit bitten. Im Neudruck des 
Entschließungsantrags soll der erste Satz nach „Der 
Landtag fordert die Landesregierung auf“ mit den 
Worten „im Rahmen des Schulversuchs“ beginnen 
anstelle der Worte „nach der ersten Genehmigung 
eines Schulversuchs“. Das ist die Änderung, die die 
Fraktion Die Linke mit dem Neudruck vorgenommen 
hat. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist gestern schon 
verteilt worden!) 

Nach Klärung der Beratungsgrundlage darf ich über 
den Entschließungsantrag abstimmen lassen. Wer 
dem Inhalt des Entschließungsantrags der Fraktion 
Die Linke in Form des Neudrucks zustimmen möch-
te, darf ich um das Handzeichen bitten. –  

(Zurufe von der CDU und von der FDP: Och!) 

Das sind die Abgeordneten der Fraktion Die Linke, 
der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen.  

(Beifall von der LINKEN) 

Gegenstimmen?  

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN: 
Uih!) 

Das sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP. Enthaltungen? – Keine 
Enthaltungen. Damit ist der Entschließungsantrag 
der Fraktion Die Linke angenommen. 

(Beifall von der LINKEN – Rüdiger Sagel 
[LINKE]: Unglaublich!) 

Ich lasse drittens abstimmen über den Inhalt … 

(Zurufe von der SPD und von der LINKEN) 

– Ich kann die allgemeine Begeisterung durchaus 
nachvollziehen. 

Trotzdem lasse ich jetzt drittens über den Antrag 
der Fraktion der FDP abstimmen. Auch hier hat die 
antragstellende Fraktion um direkte Abstimmung 
gebeten. Deswegen lasse ich über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 15/220 abstimmen. Wer dem 
Inhalt zustimmen möchte, bitte Handzeichen. – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der CDU. 

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN: 
Oh!) 

Gegenstimmen? –  

(Zurufe von der CDU und von der FDP: Ah!) 

Das sind die Abgeordneten der SPD, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke. 
Damit ist der Antrag abgelehnt; er hat nicht die 
notwendige Mehrheit gefunden. Ich frage nur für 
das Protokoll: Gibt es zu diesem Antrag auch Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe auf: 

3 Mindestanforderungen an ein modernes Lan-
despersonalvertretungsgesetz 

Antrag 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/199 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Die Linke der Abgeordneten Con-
rads das Wort. Bitte schön. 

Anna Conrads (LINKE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin!  

(Vizepräsidentin Angela Freimuth bittet um 
Ruhe.) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit unserem heuti-
gen Antrag wollen wir einen weiteren Schritt gehen, 
damit NRW zum Mitbestimmungsland Nummer eins 
in Deutschland wird. Deshalb ist es notwendig, dass 
wir uns heute auf klare Mindestbedingungen und 
Mindestanforderungen an ein neues Landesperso-
nalvertretungsgesetz verständigen.  

Frau Kraft – wo ist sie; ist sie noch da? –, ansonsten 
liebe Kolleginnen und Kollegen von den Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen und SPD, Sie haben im 
Wahlkampf angekündigt, das Landespersonalver-
tretungsgesetz in den ersten 100 Tagen zu novellie-
ren und die De-facto-Abschaffung der Mitbestim-
mung in NRW rückgängig zu machen. Sie haben im 
Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass das LPVG 
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unverzüglich, also ohne Verzögerung, novelliert 
wird. Davon ist bis jetzt aber noch nicht viel zu se-
hen.  

Ich fordere Sie deshalb auf: Halten Sie Ihre Wahl-
versprechen, geben Sie den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern und den Beamten in den Be-
hörden und Verwaltungen endlich ihre Mitbestim-
mungsrechte wieder, und sorgen Sie dafür, dass 
diese deutlich erweitert werden! 

(Beifall von der LINKEN) 

Die in unserem Antrag formulierten Mindestbedin-
gungen enthalten die wesentlichen Punkte, die im 
Eckpunktepapier des DGB NRW vom November 
2009 enthalten sind. Uns reicht es nicht aus – das 
sage ich ganz deutlich –, wenn mit dem Gedanken 
gespielt würde, lediglich die Verschlechterungen 
von 2007 zurückzunehmen. Wir wollen die Mitbe-
stimmung ausbauen.  

Mit der Zerstörung der Mitbestimmung durch die 
abgewählte CDU/FDP-Landesregierung wurde bei-
spielsweise der Privatisierung öffentlicher Dienst-
leistungen, dem rasanten Abbau von Personal, der 
willkürlichen Umsetzung der Beschäftigten Tür und 
Tor geöffnet, und in den klammen Kommunen wer-
den ohne jedes Mitspracherecht von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern Aufgaben privatisiert. Reguläre 
Arbeitsverhältnisse wurden abgebaut und durch 
Leiharbeitarbeiterinnen und Leiharbeiter ersetzt, 
Beispiel: Uniklinikum Essen. Die Verhältnisse dort 
kennen Sie alle. Das ist doch ein Skandal, sagen 
wir. 

(Beifall von der LINKEN) 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
der öffentliche Dienst wurde in den letzten Jahren 
immer weiter ökonomisiert, und trotzdem gelten im 
Landespersonalvertretungsgesetz nicht die gleichen 
Mitbestimmungsrechte wie in der privaten Wirt-
schaft, also wie nach dem Betriebsverfassungsge-
setz. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Denn wir 
brauchen im öffentlichen Dienst endlich auch Mitbe-
stimmungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten.  

Die Zerstörung des LPVG im Jahr 2007 hat zu ei-
nem Missverhältnis zwischen Personalräten und 
Dienststellenleitung geführt. Wir brauchen aber ein 
Verhältnis auf Augenhöhe von Personalräten und 
Dienststellenleitung.  

Das Evokationsrecht, also das Recht der Dienststel-
lenleitung, Entscheidungen der Einigungsstelle und 
Dienstvereinbarungen einseitig außer Kraft zu set-
zen, muss abgeschafft werden; das muss weg. 

(Beifall von der LINKEN) 

Denn für uns gilt: Wenn die Einigungsstelle ent-
scheidet, muss die Entscheidung für alle gelten und 
nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. 

(Beifall von der LINKEN) 

Wenn wir eine gute und effektive Personalratsarbeit 
ermöglichen wollen, brauchen wir auch Ressour-
cen. Deshalb brauchen wir die Angleichung der 
Freistellungsmöglichkeiten an das Betriebsverfas-
sungsgesetz sowie Sonderregelungen für kleine 
Einrichtungen. Es ist völlig unverständlich, dass im 
öffentlichen Dienst nicht das gelten soll, was in der 
Privatwirtschaft gang und gäbe ist.  

Werte Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grü-
nen, stimmen Sie der Überweisung unseres Antrags 
zu, und lassen Sie uns dann gemeinsam dafür sor-
gen, dass NRW wieder schnellstmöglich zum Mit-
bestimmungsland wird. – Vielen Dank für die Auf-
merksamkeit.  

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Conrads. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der CDU der Abgeordnete 
Preuß das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.  

Peter Preuß (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich wende mich zu-
nächst einmal ausdrücklich nicht an die Linken.  

Die Diskussion über das LPVG erweist sich zuneh-
mend als schwere Belastung für die rot-grüne Lan-
desregierung. Seit 2007 hören wir, dass das von 
Schwarz-Gelb in Kraft gesetzte LPVG wieder rück-
gängig gemacht werden soll. Frau Ministerpräsiden-
tin Kraft hat auf Podiumsdiskussionen und auf Pres-
sekonferenzen immer wieder behauptet, einen Ge-
setzentwurf in der Schublade zu haben. Dieser ist 
aber bis heute nicht vorgelegt worden. 

Jetzt treiben die Linken die Minderheitsregierung 
wie eine Entenmutter ihre Küken vor sich her, indem 
immer neue und höhere Anforderungen an das 
LPVG gestellt werden. Die Landesregierung weiß 
natürlich, dass jede Umsetzung ihrer Ankündigun-
gen und jede Änderung am bestehenden Gesetz 
der Verfassung entsprechen muss.  

Sie haben drei Möglichkeiten: 

Erstens. Sie lassen das Gesetz so, wie es ist, und 
prüfen im Rahmen der Evaluation sachgerecht, an 
welchen Stellen Mitbestimmung nicht funktioniert. 
Dem würden wir uns auch stellen. Dann müssten 
Sie allerdings von Ihren großspurigen Ankündigun-
gen abrücken. 

Zweitens. Sie führen das LPVG 1:1 in den Stand 
von vor 2007 zurück. Dann bekennen Sie sich aller-
dings zum Rückschritt, verneinen das Interesse an 
einer funktionsfähigen modernen Verwaltung und 
schaffen im Übrigen einen verfassungswidrigen 
Zustand. 

Drittens. Sie machen ein völlig neues LPVG. Ich 
sage Ihnen aber voraus, dass der Gesetzentwurf in 
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der Schublade bleiben wird, weil die Interessen der 
beteiligten Verbände dermaßen unterschiedlich 
sind, dass man sich mit jeder Veränderung eine 
blutige Nase holen würde. 

Wenn die Regierung sich überhaupt über die Haus-
haltsberatungen hinaus noch länger hält, wird es 
einen Gesetzentwurf geben, der bei allen beteiligten 
Verbänden – den verschiedenen Gewerkschaften, 
den Kommunalen Spitzenverbänden und den Per-
sonalvertretungen – wegen der unterschiedlichen 
Interessenlagen höchst umstritten sein und eine 
Protestwelle nach sich ziehen wird. Das LPVG wird 
ein Mosaiksteinchen werden, das neben der unsäg-
lichen Haushalts- und Finanzpolitik dieser Landes-
regierung, die von Schulden geprägt ist, zu einem 
Kollaps in den Verwaltungsstrukturen führen wird. 

Wir haben uns seinerzeit den Herausforderungen 
gestellt, Bürokratie abgebaut und eine umfassende 
Verwaltungsstrukturreform in Angriff genommen. 
Die Reform des Landespersonalvertretungsgeset-
zes 2007 dient der Aufrechterhaltung einer funktio-
nierenden und effizienten Verwaltung. Die Verwal-
tungsstrukturreform mit der Zusammenlegung und 
Schließung zahlreicher, teilweise überflüssiger Äm-
ter und Entscheidungsebenen hat natürlich auch 
Anpassungen im Personalvertretungsrecht erforder-
lich gemacht, auch um Entscheidungen zu be-
schleunigen und von bürokratischem, hemmendem 
Ballast zu befreien. 

Wir haben sogar die individuellen Rechte des Ein-
zelnen gestärkt. Es muss gerade bei den Linken 
eine Horrorvorstellung auslösen, dass es Menschen 
gibt, die ihre Interessen eigenverantwortlich wahr-
nehmen wollen. Die Warnungen bei der Umsetzung 
des Reformvorhabens vor drei Jahren, die Demo-
kratie sei gefährdet, wurden von der Wirklichkeit als 
Polemik enttarnt. Das partnerschaftliche Miteinan-
der von Personalrat und Vorgesetzten in den Be-
hörden und Verwaltungen war und ist jederzeit ge-
währleistet. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Sie müss-
ten mal in einem Betrieb arbeiten! Dann 
wüssten Sie, was das heißt!) 

Ich darf eine Äußerung von Herrn Minister Schnei-
der zitieren, die er noch als DGB-Vorsitzender auf 
einer Podiumsdiskussion, die wir gemeinsam ge-
führt haben, gemacht hat. Er sagte: Egal, was im 
LPVG steht, die Mitbestimmung wird funktionieren. 

Es ist blanker Unsinn, zu behaupten, ein großes 
Stück Demokratie würde zerschlagen. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Genau das haben 
Sie gemacht!) 

Dieser Vorwurf der Linken ist geradezu lächerlich. 

Bei unserer Reform waren zwei Grundsätze zu 
beachten: 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Sie sind doch Radi-
kalprivatisierer!) 

Das Personalvertretungsrecht muss die Interessen 
der Beschäftigten im Blick haben, ohne die Ent-
scheidungen der Legislative zu blockieren. Die aus 
dem Demokratieprinzip entwickelte Verantwor-
tungsgrenze muss sicherstellen, dass die Exekutive 
als Entscheidungsträger die Vorgaben der Legislati-
ve um- und durchsetzen kann. Deshalb klingt das 
Gerede von der Augenhöhe vielleicht gut, ist aber in 
der Sache falsch. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Sie wollen 
den Untertanen!) 

Auf Augenhöhe befinden sich Legislative, Exekutive 
und Judikative. In einem Rechtsstaat ist es undenk-
bar, dass die Verwaltung infolge der viel zitierten 
Augenhöhe gesetzgeberisches Handeln oder das 
der Regierung auf der Ebene der Mitbestimmung 
blockieren kann. 

Das Bundesverfassungsgericht hat betont, dass die 
Legislative – also das Parlament – die Exekutive 
nicht in eine Lage versetzen darf, in der vom Ge-
setzgeber beschlossene Maßnahmen nur um den 
Preis von Zugeständnissen durchgesetzt werden 
können. Kurzum: Die Legislative darf die Regierung 
nicht durch Personalvertretungen blockieren. Wenn 
Sie Mitbestimmung bei wirtschaftlichen Entschei-
dungen, bei Modernisierungen und bei Privatisie-
rungen einfordern, dann verleugnen Sie die Legiti-
mation und die Verantwortlichkeit des demokratisch 
gewählten Parlaments. 

Mitbestimmung hat immer die Funktionsfähigkeit 
der Verwaltung und effiziente Verwaltungsentschei-
dungen im Blick zu haben. Das ist im beiderseitigen 
Interesse von Dienstherren und Mitarbeitern. Zu-
sammen mit den Interessen der Beschäftigten bil-
den diese Vorgaben natürlich ein Spannungsfeld. 
Dieses hat die schwarz-gelbe Landesregierung 
seinerzeit aber im Konsens aufgelöst. Es ging uns 
um die Rückbesinnung auf den Kernbereich und 
das richtige Maß der Mitbestimmung und um den 
Ausgleich der Interessen von Dienstherren und 
Mitarbeitern. Das ist CDU und FDP gelungen. Das 
war richtig so. Einer Generalrevision der Reform 
bedarf es nicht, insbesondere nicht in Form von 
sogenannten Mindestanforderungen. – Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Preuß. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Körf-
ges das Wort. Bitte schön, Herr Abgeordneter.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Preuß, es 
könnte in diesem Hause alles so schön sein, wenn 
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Sie nicht nach wie vor diesem Irrglauben von „Privat 
vor Staat“ anhängen würden. 

(Beifall von der LINKEN) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Wer versucht, einen 
Gegensatz zwischen demokratisch legitimierten 
Entscheidungen in Parlamenten und Kommunalpar-
lamenten und Mitbestimmung zu konstruieren, ist 
weder inhaltlich noch bezogen auf verfassungs-
rechtliche Diskussionen auf der Höhe der Zeit. 

Wir sind der Meinung: Das bedingt einander und 
schließt sich nicht aus. Ich empfehle, sich in dieser 
Hinsicht durchaus einmal mit der einschlägigen 
Fachliteratur zu beschäftigen. Herr Preuß, das Ge-
setz bleibt sicherlich nicht in der Schublade. Ich 
habe Ihnen aber eines voraus: Mit einer solchen 
Politik bleiben Sie mit Sicherheit in der Opposition. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Wir haben in der letzten Wahlperiode einen drama-
tischen Vertrauensverlust in die abgewählte Lan-
desregierung und die sie tragenden Fraktionen 
gehabt. 

(Minister Guntram Schneider: So ist es!) 

Das Landespersonalvertretungsgesetz und seine 
Deformation durch Schwarz-Gelb war ein maßgeb-
licher Schritt zur Wahlniederlage. Das LPVG in der 
von Ihnen geänderten Form hat die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer von der Augenhöhe weg 
hin zu einer anderen Form der Mitbestimmung ge-
führt. Sie haben Nordrhein-Westfalen geschadet. 
Unser Markenzeichen war immer, dass auf Augen-
höhe miteinander gearbeitet wird. Wir waren stolz 
auf das modernste und beste Landespersonalver-
tretungsgesetz. 

Wir haben angekündigt, das an die Erfordernisse 
einer auch im öffentlichen Dienst geänderten Ar-
beitsumwelt anzupassen. Sie haben das LPVG 
nach Ihrer Machtübernahme ruiniert und uns von 
der Spitze ans Ende der Bewegung gebracht. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Ich bin Ihnen schon fast dankbar, Herr Preuß, dass 
Sie die Verwaltungsstrukturreform angesprochen 
haben. Denn die Motive sind durchschaubar. Ei-
gentlich wollte ich es nicht machen. Aber an der 
Stelle erinnere ich an die Diskussionen zu den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Mitwir-
kung bei der angeblichen Verwaltungsstrukturre-
form, die hier, aber auch vor Ort geführt worden 
sind. Es gibt das böse Wort, dass man die Frösche 
nicht fragen soll, wenn man den Sumpf trockenle-
gen will. Von diesem Geist sind Sie in Bezug auf die 
Beschäftigten nach wie vor besessen und werden 
von ihm umgetrieben. 

(Minister Guntram Schneider: So ist es! So 
war es!) 

Damit können Sie in NRW keinen Staat machen. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Wir haben uns mit einem Gesetz zu beschäftigen, 
das 330.000 Beschäftigte im Landesdienst und fast 
die gleiche Anzahl in den Kommunen betrifft. Wir 
haben uns darüber hinaus damit zu beschäftigen, 
dass das auch eine Signalwirkung hat. Denn im 
Gegensatz zu Ihnen gehen wir von der Vorausset-
zung aus, dass es eine unabdingbare Bedingung für 
die vernünftige Modernisierung und eine zeitgemä-
ße Ausgestaltung der Verwaltung ist, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Sachverstand 
im Wege der Mitbestimmung rechtzeitig und frühzei-
tig einbringen können, meine Damen und Herren. 
Das macht den Unterschied zwischen Ihrer und 
unserer Position aus. 

Zu dem, was Frau Conrads gesagt hat, will ich ein 
paar deutliche Ansagen machen. Uns liegen auch 
die Eckpunkte der Gewerkschaften vor. Ich gehe 
davon aus, dass sie hier allgemein bekannt sind. 
Wir haben uns am 16. Juli mit dem Thema beschäf-
tigt und gesagt, dass wir es gemeinsam mit allen 
auf den Weg bringen, die mitmachen wollen und 
guten Willens sind. Das schließt alle Fraktionen im 
Hause ein. 

Das schließt allerdings auch ein, dass wir Betroffe-
ne zu am Verfahren Beteiligten machen. Das ist für 
uns ganz wichtig. Herr Preuß, Sie schrecken uns 
nicht mit Ihrer Ankündigung, dass Interessen ge-
geneinander stehen. Wir wollen so früh wie möglich 
die Beteiligten in die Verfahren einbeziehen. Ich bin 
dem Innenminister und seinem Haus dankbar dafür, 
dass es diese Verfahren schon gibt. 

Wir werden uns Teile der Anliegen der Gewerk-
schaften genauso wie Teile der Anliegen anderer 
Betroffener genau anschauen. Ich denke, ich bin 
kein schlechter Prophet, wenn ich vorhersage, dass 
wir diesen Anliegen auch zum großen Teil folgen 
werden. Zu 90 % ist das, was mir im Augenblick 
vorliegt, absolut mehrheitsfähig. Über den Rest wird 
man sich im Detail unterhalten müssen. Es ist aber 
allemal besser, das im Vorfeld zu klären. 

Ich kann mir gut vorstellen, warum die Reihen der 
CDU-Fraktion im Augenblick so leer sind. Denn es 
ist nicht nur Die Linke als neue Fraktion hier im 
Hause. Auch Teile der CDU-Fraktion haben seiner-
zeit mit geballten Fäusten in der Tasche der Ände-
rung des LPVG zugestimmt. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wenn es eines Beleges dafür bedarf, erinnere ich 
an die eindrucksvollen persönlichen Erklärungen, 
die von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus 
der CDU-Fraktion im Anschluss an die Abstimmung 
abgegeben worden sind. 

(Zuruf von Manfred Palmen [CDU]) 
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Ich richte an genau diejenigen in der CDU-Fraktion 
einen Appell; vielleicht lesen sie das im Protokoll 
nach: 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Laumann 
ist nicht da! Herr Palmen kann das ausrich-
ten!) 

– Herr Laumann ist nicht da, aber Herr Palmen 
kann es ausrichten. 

Sie haben jetzt die Möglichkeit, das, was Sie in 
Nordrhein-Westfalen in den Sand gesetzt haben, im 
Wege der tätigen Reue mit uns gemeinsam wieder 
in Ordnung zu bringen. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Ich zitiere an der Stelle gerne aus dem Lukasevan-
gelium, Kapitel 15, Vers 7: „Im Himmel ist mehr 
Freude über einen reuigen Sünder als über 99 Ge-
rechte.“ 

(Manfred Palmen [CDU] erhebt sich von sei-
nem Platz.) 

– Herr Palmen, wenn Sie jetzt schon rausgehen, 
können Sie den Herrschaften sagen, dass wir unse-
re Einladung durchaus an das ganze Haus richten, 
uns dabei zu helfen, das Personalvertretungsgesetz 
nicht nur wieder in Ordnung zu bringen, sondern auf 
den nötigen Stand zu modernisieren. Natürlich sind 
auch christdemokratische Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer herzlich eingeladen. 

Meine Damen und Herren, jetzt wird sicherlich von 
uns erwartet, dass wir etwas über die Zeitabläufe 
sagen. Dieser Erwartung will ich auch entsprechen. 
Ich habe eben für meine Fraktion, ich denke aber 
auch für weite Teile der Beteiligten ausdrücklich 
gelobt, dass schon ein Gesprächsprozess im Gan-
ge ist und dass sich der Minister schon mit den 
Beteiligten zusammengesetzt hat. 

Insoweit gehe ich davon aus, dass wir uns Ende 
des Jahres mit einem formalen Referentenentwurf 
auseinandersetzen können. Herr Preuß, lassen Sie 
sich überraschen: Darin wird vieles stehen, was auf 
eine breite Zustimmung stößt. 

Wir wissen auch, wo die Beschäftigten in den Ver-
waltungen und Behörden der Schuh drückt. Wir 
werden rechtzeitig zur Vorbereitung auf die Wahlen 
zu den Personalvertretungen ein fertiges Gesetz 
verabschiedet haben.  

Ich bin jetzt einmal mutig und sage hier für meine 
Fraktion – und sicherlich für viele andere, die auch 
wollen, dass wir nun zügig zu Beschlüssen kom-
men –: Wir gehen davon aus, dass wir das, was in 
der letzten Wahlperiode gegen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gerichtet und auch gegen die 
wohlverstandenen Interessen von Kommunen und 
Land gerichtet verändert worden ist, wieder in eine 
richtige Form, in eine neue, moderne Form bringen 
werden, und zwar noch vor der Sommerpause im 
kommenden Jahr. 

Meine Damen und Herren, wir stehen bei den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch 
bei der breiten Öffentlichkeit gemeinsam im Wort, 
dass wir als diejenigen, die nach der Landtagswahl 
hier Verantwortung übernehmen, beim Landesper-
sonalvertretungsgesetz unseren Worten Taten 
folgen lassen. Das wird geschehen. 

Wir sind dankbar dafür, dass wir jetzt die Möglich-
keit haben, uns im Rahmen eines ordentlichen 
Beratungsverfahrens in den Ausschüssen intensiv 
mit dem zu beschäftigen, was uns von denjenigen, 
die sich im Verfahren einbringen wollen, nahege-
bracht wird. 

Ich bitte Sie an dieser Stelle – das hat auch etwas 
mit meiner eigenen Identität zu tun –, nicht die 
kommunale Familie zu vergessen. Die Kommunen 
haben sicherlich aus Sicht des Arbeitgebers, aber 
auch aus Sicht derjenigen, die an einer funktionie-
renden Verwaltung interessiert sind, ein erhebli-
ches Interesse daran, dass das Ganze hier auf 
einen guten Weg gebracht wird. 

Ich denke, dass wir eine Menge zu tun haben. Wir 
haben uns das vorgenommen. Wir werden es an-
packen, und wir werden termingerecht zu einem 
guten Ergebnis kommen. Ich freue mich darauf, 
dass Nordrhein-Westfalen – da greife ich das Wort 
von Frau Conrads auf – demnächst wieder das 
Mitbestimmungsland Nummer eins in Deutschland 
sein wird. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Körfges. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der 
Abgeordnete Bolte das Wort. Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der Linksfraktion, Sie machen es uns ja nicht 
ganz einfach. Denn wieder einmal hat Ihre Initiative 
einen durchaus sinnvollen Kern. Ich kann auch 
etwas wiederholen, was wir in der letzten Debatte 
schon festgestellt haben: dass es einen breiten 
Konsens gibt, nämlich von der Linkspartei bis in 
weite Teile der CDU hinein: Demokratie darf nicht 
an der Behördentür haltmachen. Das haben wir im 
ganzen Novellierungsprozess immer gesagt. Auch 
beim letzten Mal haben wir das gesagt. 

Weil genau diesem Ansatz in der schwarz-gelben 
Novelle nicht entsprochen wurde, haben wir Grüne – 
auch da waren wir in einem breiten Konsens mit dem 
gesamten gewerkschaftlichen Spektrum und einer 
ganzen Reihe von Parteien – es stets kritisiert. Star-
ke Mitbestimmung gehört zu einem leistungsfähigen 
öffentlichen Dienst dazu. Es war immer gut, dass 
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Nordrhein-Westfalen bei der Mitbestimmung ganz 
weit vorne war. 

Die schwarz-gelbe Novellierung des LPVG hat nicht 
nur die Rolle NRWs als Mitbestimmungsland Num-
mer eins beendet oder gefährdet, sondern auch 
tatsächlich die Vertrauensbasis zwischen Personal-
räten und Dienststellenleitungen mutwillig zerstört. 
Dort ist also reichlich Porzellan zerschlagen worden, 
das wir als Koalition jetzt zu kitten haben. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Ich habe schon bei der Debatte im Juli dieses Jah-
res ganz klar gesagt – dabei bleibt es auch –: Die 
Wiederherstellung der gleichen Augenhöhe – Herr 
Preuß hat vorhin erklärt, dass ihm dieser Begriff 
nicht gefällt – zwischen Personalräten und Dienst-
stellen wollen wir nicht als eine einfache Rückab-
wicklung der Änderungen von Schwarz-Gelb durch-
führen, weil wir erkennen, dass es an der Sache 
vorbeiginge, einfach nur alles wieder zurückzuneh-
men. Vielmehr wollen wir im Dialog mit allen Betei-
ligten für ein modernes Dienstrecht sorgen. 

Zu einem modernen Dienstrecht – das sage ich 
ganz klar – gehört starke Mitbestimmung unabding-
bar dazu. Das ist doch selbstverständlich; denn – 
auch das wiederhole ich so gerne wie gebetsmüh-
lenartig – wichtige Entscheidungen scheitern nicht 
an breiter Beteiligung und nicht an starken Perso-
nalräten. 

Wenn wir von Demokratie sprechen – und da haben 
wir tatsächlich einen Dissens mit den Kolleginnen 
und Kollegen von der Linksfraktion, glaube ich –, 
dann müssen wir den Grundsatz „Betroffene zu 
Beteiligten machen“ auch realisieren. Wir haben vor 
zwei Monaten ein Verfahren beschlossen, das die-
sen Grundsatz aus meiner Sicht deutlich besser 
durchbuchstabiert als das, was Sie jetzt vorschla-
gen. Wenn es nach uns geht, sollen am neuen 
LPVG nämlich alle, um die es geht, beteiligt werden. 
Das halte ich für ein demokratisches Kernstück 
unseres Vorhabens. 

Genau dies wollen Sie letzten Endes heute von der 
Linksfraktion aus konterkarieren; denn Sie gehen 
jetzt frei nach dem Motto vor: Es ist ja nett, dass ihr 
euch treffen wollt, damit wir einmal darüber gespro-
chen haben; was herauskommen soll, haben wir 
aber schon einmal vorbereitet; das haben wir hier 
schon aus der Schublade gezogen. – Genau das 
wird es mit uns nicht geben. 

(Anna Conrads [LINKE]: Das sind doch die 
Eckpunkte des DGB!) 

Wir sind natürlich bereit, Ihre Punkte im Beratungs-
verfahren aufzunehmen. Es bleibt aber beim Kurs: 
Was aus der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 
wird, wird nicht mehr hier aus dem Landtag über die 
Köpfe der Beteiligten hinweg entschieden. 

(Anna Conrads [LINKE]: Das will doch auch 
keiner!) 

Wir haben einzelne Rahmenbedingungen festge-
legt, Frau Conrads; das haben Sie gerade gesagt. 
Aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, 
den Katalog, den wir festlegen, so abschließend zu 
fassen, dass wirklich alles und jedes geregelt ist. 
Wir wollen nichts vorwegnehmen. Gemeinsam mit 
den Beteiligten wollen wir ein Gesetz erarbeiten, mit 
dem die Beteiligten dann auch leben können. 

Es mag sein, dass das auch etwas Zeit braucht. Es 
mag sein, dass das für die Linksfraktion nicht 
schnell genug geht oder dass das Ergebnis nicht 
schön, nicht hoch und nicht weit genug ist. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Für die 
Personalräte, nicht für unsere Fraktion!) 

Ich glaube aber, dass wir dieses Verfahren so durch-
ziehen sollten, weil es wichtig ist, nicht nur bunte 
Sammlungen von Ideen vorzulegen, sondern in ei-
nem breiten demokratischen Prozess ein neues 
LPVG zu entwickeln. Diesen Weg halten wir weiter-
hin für richtig. Deswegen halten wir auch daran 
fest. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bolte von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. – Für die Fraktion der FDP hat nun als 
nächster Redner der Abgeordnete Engel das Wort. 
Bitte schön, Herr Abgeordneter. 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich sage Ihnen gleich 
zu Beginn klipp und klar: Die FDP-Fraktion steht 
unverändert und geschlossen hinter dem Landesper-
sonalvertretungsgesetz, wie wir es in der 14. Legisla-
turperiode beschlossen haben. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Das ist ja 
nichts Neues! – Hans-Willi Körfges [SPD]: 
Das überrascht uns jetzt alle!) 

– Das haben Sie auch erwartet; das ehrt Sie. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Da sind wir 
schon Hellseher!) 

Nennen Sie mir ein konkretes Beispiel, wo die Mit-
bestimmung in den Dienststellen unseres Landes 
nicht funktioniert. 

Natürlich wollen wir den Dialog; das ist überhaupt 
keine Frage. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Es will nur keiner mit 
Ihnen sprechen! Das frustriert Sie ja so!) 

Aber nicht immer und überall, wo Entscheidungen 
getroffen werden, muss es so weit reichende förmli-
che Mitbestimmungsrechte des Personalrates ge-
ben. Reichweite und Grenze verfassungskonformer 
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Mitbestimmung im öffentlichen Dienst müssen zu-
dem dem Letztentscheidungsrecht des Dienstherrn 
genügen. Auch der Dienstherr ist an einem ver-
trauensvollen Umgang auf Augenhöhe mit den 
Beschäftigten interessiert, will sie mitnehmen und 
ist auf ihre Motivationsarbeit angewiesen.  

Sie tun hier immer so, als ob allein strenge Geset-
ze die Grundlage eines vertrauensvollen Umgangs 
auf Augenhöhe sind und als ob seit dem neuen 
LPVG alle Dienststellenleitungen mit dem Rasen-
mäher durch die Gegend laufen und die Entschei-
dungen nur noch über den Kopf der Beschäftigten 
und Personalräte getroffen werden. Das ist doch 
Unfug. Wie gesagt: Nennen Sie mir einige konkre-
te Negativbeispiele!  

Wir haben bereits in der letzten Plenarwoche zum 
Thema Mitbestimmung diskutiert. Die SPD möchte 
durch die Teilrückabwicklung des LPVG – Zitat, 
Herr Körfges – „ihren Fröschen den Teich zurück-
geben“, wie es Herr Schmeltzer hier letztes Mal 
formuliert hat. Blöd nur, dass an Ihrem Froschteich 
Die Linke mit einem großen Netz aus Maximalfor-
derungen sitzt und Ihnen die Frösche damit wegfi-
schen will.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Die sind alle vom 
DGB, die kennen wir auch!) 

So der Antrag der Linken. – Bereits im letzten Ple-
num haben Sie von den Linken durch Ihre Enthal-
tung die Verabschiedung eines Antrags der Minder-
heitsregierung zum Thema unterstützt, worin die 
Landesregierung aufgefordert wird, schnellstmöglich 
einen Gesetzentwurf für ein Landespersonalvertre-
tungsgesetz vorzulegen. Das wurde eben auch 
noch einmal thematisiert.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Engel, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche: 
Die Frau Abgeordnete Löhrmann möchte Ihnen 
gerne eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die 
zu? 

Horst Engel (FDP): Das finde ich sehr nett, Frau 
Abgeordnete Löhrmann. Gerne, Frau Löhrmann, 
aber nach der Plenarsitzung.  

(Allgemeine Heiterkeit) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das kann man 
wohl als Nein interpretieren.  

(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: Wollen Sie auch 
über Gemeinschaftsschulen mit mir spre-
chen?) 

Horst Engel (FDP): Schauen wir mal! 

(Britta Altenkamp [SPD]: Auch auf diese Art 
und Weise werden Sie keine Frau finden, die 
mit Ihnen reden will! – Allgemeine Heiterkeit) 

Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da sonst noch 
kommt. Das passt jetzt eigentlich: an der Spitze 
unseres Landes ein Frauenduo – Sie haben eben 
ein schönes Beispiel gebracht –, eigentlich ist es ein 
Trifolium, wie wir an dem Auftritt von Frau Böth 
heute sehen konnten. Um im Bild zu bleiben: Ka-
melle und Strüssjer sind ja schon im Angebot. Ich 
zitiere aus dem Antrag der Linken:  

„Alle Personalversammlungen finden in der Ar-
beitszeit, für Lehrkräfte in der Unterrichtszeit 
statt.“  

(Demonstrativer Beifall von der LINKEN) 

„Zudem sollen weitere Freistellungsmöglichkei-
ten erschlossen werden!“ 

Es fehlt nur noch der Hinweis für Westfalen und für 
das Rheinland: Die drei tollen Tage zählen als Un-
terricht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das 
Thema nicht so ernst wäre, würde ich jetzt schlie-
ßen: Linke Personalräte, Kölle Alaaf! – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Engel. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Jäger das 
Wort. Bitte schön, Herr Minister. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Herzlichen Dank. – Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Preuß – er ist schon nicht mehr 
da – hatte das LPVG als eine schwere Belastung 
für die rot-grüne Landesregierung bezeichnet. 
Wenn man bei diesem LPVG überhaupt von einer 
schweren Belastung reden will, dann ist es eine 
schwere Belastung für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Nordrhein-
Westfalen.  

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Ich will darauf gleich im Weiteren noch eingehen. 
So viel vorab: Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist 
im privaten Sektor deshalb so gut in Deutschland 
abgewettert worden, weil insbesondere in großen 
Unternehmen die Betriebsräte an den Anpassungs-
prozessen während dieser Wirtschaftskrise nicht nur 
beteiligt waren, nicht nur auf Augenhöhe waren, 
sondern im Rahmen des Betriebsverfassungsge-
setzes ihre Eigenschaft als Co-Manager mit gestal-
tet haben. 

(Manfred Palmen [CDU] schüttelt mit dem Kopf.) 
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Wenn Sie sich – Herr Palmen, Sie schütteln jetzt mit 
dem Kopf – mit den Arbeitsdirektoren und Vorstän-
den großer deutscher Unternehmen wie Thys-
senKrupp oder ähnlichen unterhalten, dann werden 
die Ihnen bestätigen, dass es die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter waren, die in schwierigen Anpas-
sungsprozessen während der Finanz- und Wirt-
schaftskrise ihren Beitrag geleistet haben.  

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Herr Palmen, gleiches Geld für den öffentlichen 
Dienst. Kaum ein Sektor in unserer Gesellschaft war 
in den letzten 20 Jahren einem so massiven Wan-
del unterzogen und wird ihn auch weiterhin vor sich 
haben, weil es ein laufender Prozess ist, wie der 
öffentliche Dienst.  

Wir sind der Auffassung, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nicht nur 
ein Kostenfaktor mit zwei Ohren sind, sondern dass 
es hier um mündige Menschen geht, die ihre Erfah-
rungen, ihre Kompetenzen in diese Veränderungs-
prozesse einbringen sollen, sogar müssen. Das 
geht nur über eine ausreichende Mitbestimmung, 
die Sie, Herr Palmen, abgeschafft haben. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möch-
te noch einmal deutlich machen, wie dieser Prozess 
mit dem Landespersonalvertretungsgesetz, Frau 
Conrads, angelegt ist, wobei die große Überein-
stimmung besteht, was wir anpacken sollten, und 
wobei ich um ein wenig Geduld des Parlamentes 
bitte.  

Richtig ist, dass wir als Sozialdemokraten zugesagt 
haben, in den ersten 100 Tagen mit den Gewerk-
schaften ein neues LPVG zu verhandeln. Diese 
Verhandlungen sind notwendig nicht nur vor dem 
Hintergrund, dass wir den alten Gesetzesstand des 
Jahres 2007 wiederherstellen wollen, sondern weil 
es auch ausdrückliche Wünsche aus den Berufs-
verbänden, aus den Gewerkschaften gibt,  

(Ralf Witzel [FDP]: Zurück in die Vergangenheit!) 

das in die Jahre gekommene Landespersonalvertre-
tungsgesetz des Jahres 2007 nicht nur im Sinne der 
Wiederherstellung der Mitbestimmung zu verän-
dern, sondern eine deutliche Modernisierung und 
eine Anpassung an die Veränderungen im öffentli-
chen Dienst vorzunehmen.  

Was bedeutet das? Ich lege großen Wert darauf, 
dass diese Modernisierung auch tatsächlich stattfin-
den kann. Das bedeutet, dass wir uns über Dinge 
unterhalten müssen wie: Wo findet beispielsweise 
die Personalvertretung in gemeinsamen Einrichtun-
gen des Bundes und des Landes statt? Wo findet 
die Beteiligung nach dem Örtlichkeitsprinzip der 
Schwerbehindertenbeauftragten statt?  

Wir haben es zu tun mit den Berufsgruppen Lehrer, 
Polizeibeamte, Hochschulangestellte – wissen-
schaftlich/nicht wissenschaftlich –, Polizeibeamte, 
Kommunalbeamte, Staatsanwälte, Richter, die alle 
aus ihren beruflichen Perspektiven heraus in einzel-
nen Dingen eine Modernisierung des bis 2007 gel-
tenden Landespersonalvertretungsgesetzes wün-
schen.  

Dagegen gespielt haben die entsprechenden Be-
rufsverbände, die Frau Conrads, eben nicht nur aus 
Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschafts-
bundes bestehen, sondern bei denen es auch Or-
ganisationen gibt wie die DpoLG, dbb, die komba, 
die ebenfalls Anspruch darauf haben, in einem sol-
chen Gesetzgebungsverfahren ordentlich angehört 
zu werden.  

Ich schaue einmal zurück, wie die Diskussion 2007 
um die Veränderung des LPVGs abgelaufen ist: 
Die Kritik aus den Gewerkschaften und von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war zu Recht 
hauptsächlich auf die letztendliche Abschaffung 
der Mitbestimmung in Nordrhein-Westfalen gerich-
tet. Aber auch – und nicht minder – groß war das 
Erschrecken darüber, wie der damalige Gesetz-
entwurf ohne die Beteiligung der Berufsverbände 
oder der Gewerkschaften durch dieses Parlament 
gepeitscht worden ist. Diesen Fehler werden wir 
nicht wiederholen. Im Gegenteil: Wir werden die 
Betroffenen dieses Gesetzgebungsverfahrens 
ausdrücklich mitnehmen und ihre Wünsche, wenn 
dies sozusagen im Abstimmungsprozess konsen-
sual erfolgt, auch einbauen und in diesen Prozess 
mitnehmen.  

(Beifall von der SPD) 

Das hat natürlich Einfluss auf die Dauer, bis wir 
einen solchen Gesetzentwurf vorlegen können. Ich 
habe gerade deutlich gemacht, wie viel Moderni-
sierungswunsch und Modernisierungsbedarf ne-
ben der nahezu identischen Auffassung über die 
Wiederherstellung der Mitbestimmung besteht und 
wie groß der technische Bedarf ist, Modernisie-
rungs- und Aktualisierungsprozesse in dieses Ge-
setzgebungsverfahren einfließen zu lassen.  

Mein Haus arbeitet mit Hochdruck daran. Wir ha-
ben bereits Anfang August – als Landesregierung 
frisch im Amt – die ersten Gespräche mit den Spit-
zen der Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen 
über unseren Wunsch, möglichst zügig eine Re-
form des Landespersonalvertretungsgesetzes 
vorzulegen, geführt. Mein Haus führt seitdem in-
tensive Abstimmungsprozesse auf Arbeitsebene 
mit den daran zu beteiligenden Gewerkschaften 
durch. Wir sind innerhalb der Landesregierung 
dabei, eine Ressortabstimmung zu entwickeln, die 
nicht einfach ist, weil es im Hochschulbereich be-
sondere Anforderungen gibt. Es gibt im Kommu-
nalbereich andere Anforderungen, was das Lan-
despersonalvertretungsgesetz angeht. Aber auch 
daran arbeiten wir mit Hochdruck.  
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Ich will Ihnen versprechen – und dabei muss ich 
meine eigene Geduld auch wirklich strapazieren – 
diesen Prozess konsensuell anzulegen und mit 
den Beteiligten bis zum Ende des Jahres abzu-
schließen und den Spitzenverbänden und den 
Gewerkschaften im Rahmen des Beteiligungsver-
fahrens einen Gesetzentwurf zuzuleiten, den ich 
selbstverständlich auch dem Parlament zur Verfü-
gung stellen werde,. 

Ich hoffe, dass wir Ihnen im Frühjahr des nächsten 
Jahres einen abgestimmten Gesetzentwurf, der 
seine Stationen im normalen Gesetzgebungsver-
fahren gefunden hat, unter Eigenbeteiligung und 
möglichst unter Einschluss der Wünsche der Be-
rufsverbände und der kommunalen Spitzenver-
bände vorlegen können.  

Ich bin der Auffassung, dass wir das Stück Demo-
kratie, das nach 35 Jahren im Jahre 2007 kaputt 
gemacht worden ist, wieder flicken müssen. Aber 
es reicht nicht, nur einen Flicken daraufzusetzen, 
sondern es muss ein Gesamtwerk vorgelegt wer-
den, das den Anforderungen im öffentlichen Dienst 
genügt – sowohl was die Behördenleitungen auf 
der einen Seite als auch vor allem was die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf der anderen Seite 
angeht. 

Meine Erfahrung ist, dass Sie immer nach Beispie-
len suchen, wo Mitbestimmung nicht funktioniert. 
Die kann ich Ihnen in sehr großer Zahl nennen. 
Aber alleine, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht mehr das Gefühl haben – das wird 
auch bestätigt –, dass ihre Kompetenzen, dass 
ihre Fähigkeiten, dass ihre Erfahrungen in Ent-
scheidungsprozesse der Behörde eingebracht 
werden, hat dazu geführt, dass sie wirklich „Privat 
vor Staat“ machen und sagen: Ich stelle mich doch 
lieber um 16 Uhr an die Stempeluhr und mache 
privat, und der Staat soll doch machen, was er will.  

Wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wieder in die Entscheidungsprozesse hereinholen. 
Wir brauchen Sie dabei und wollen, dass Nord-
rhein-Westfalen ein Mitbestimmungsland ist, wo 
Demokratie im öffentlichen Dienst herrscht. Ich 
bitte allerdings das Parlament um etwas Geduld, 
damit wir einen ordentlichen Vorschlag machen 
können. Ich bin mir sehr sicher, dass der Vor-
schlag dann hier im Parlament eine breite Mehrheit 
findet. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Jäger. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der CDU der Abgeordnete Palmen 
das Wort. Bitte sehr, Herr Abgeordneter.  

Manfred Palmen (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Was ich eigentlich an der gan-

zen Diskussion vermisse, ist die Frage: Warum 
haben wir eigentlich 2007 das LPVG geändert?  

(Zuruf von der SPD: Das fragen wir uns alle!) 

– Herr Stotko, dass Sie Rechtsanwalt sind, wundert 
mich bei manchen Dingen. Eigentlich müssten Sie 
wissen, dass der Hauptgrund dafür die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts von 1995 
zum schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsge-
setz war.  

Vor 15 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht 
eine Stärkung der Personalhoheit des Dienstherrn 
entschieden gefordert und hat dazu drei Grundsätze 
aufgestellt.  

Erstens: die sogenannte Schutzzweckgrenze. Ent-
scheidungen der Legislative dürfen nicht blockiert 
werden.  

Zweitens: eine Verantwortungsgrenze. Die Exekuti-
ve muss Entscheidungen und Vorgaben der Legis-
lative umsetzen. Ich wiederhole: Sie muss umset-
zen.  

Drittens: Die Legislative darf die Regierung nicht 
durch die Personalvertretung erpressbar machen.  

Deshalb haben wir beschlossen, zurück zum Ur-
sprung der Mitbestimmung, dem Interessenaus-
gleich des Dienstherrn und der Mitarbeiter zu ge-
hen, so wie es seit vielen Jahrzehnten im Bundes-
personalvertretungsgesetz für über 2 Millionen Ar-
beitnehmer in dieser Bundesrepublik gehandhabt 
wird. Mit dieser 1:1-Übernahme des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes haben wir für etwa 800.000 
Arbeitnehmer hier im Land, Herr Minister für Inneres 
und Kommunales, Landesbedienstete, Kommunal-
bedienstete, Sparkassenbedienstete etc., dieses 
Gesetz eingeführt.  

In den drei Jahren – ich habe im Innenministerium, 
wie Sie sicher wissen, dabei eine gewisse Mitver-
antwortung getragen – habe ich nicht eine einzige – 
ich sage es noch einmal: nicht eine einzige – Be-
schwerde eines Personalrates, einer Gewerkschaft, 
eines Verbandes, von irgendjemandem gesehen, in 
der beklagt worden wäre, dass es keine Mitbestim-
mung mehr gebe.  

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Da sind Sie 
aber sehr schlecht informiert!) 

– Ich bin sehr gut informiert, Herr Zimmermann. Ich 
habe auch von Ihnen kein Schreiben gesehen.  

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Das war ja 
auch ziemlich zwecklos!) 

Ich habe von Ihnen kein Schreiben ans Innenminis-
terium gesehen.  

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Die Protes-
te auf der Straße haben Sie aber mitbekom-
men?) 
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Sie können ja mit Ihrer Mehrheit beschließen, was 
Sie für richtig halten. Sie müssen uns aber zumin-
dest zugestehen, dass wir mit unserer Mehrheit 
damals unter Beachtung der Grundsätze, die ich 
eben genannt habe, ein neues LPVG gemacht ha-
ben, das 1:1 das Bundespersonalvertretungsgesetz 
abbildet, mit dem seit vielen Jahrzehnten 2 Millionen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt werden.  

(Beifall von der CDU – Wolfgang Zimmer-
mann [LINKE]: Aber gegen die Betroffenen!) 

– Ihre Einstellung, was dagegen und was dafür 
spricht, werden wir an anderer Stelle noch einmal 
diskutieren müssen, aber bestimmt nicht bei diesem 
Gesetz, denn Sie werden sich mit Ihren Vorstellun-
gen bestimmt nicht durchsetzen. Warum? – Herr 
Minister Schneider – ich fand diese Äußerung sehr 
erfrischend – hat damals eigentlich das völlig Rich-
tige gesagt. Und jeder, der viele Jahre mit dem 
Personalvertretungsgesetz zu tun hatte – das hat-
ten Sie ja auch –, kann das bestätigen. Egal, was 
im LPVG steht: Die Mitbestimmung funktioniert. 

(Zuruf von Minister Guntram Schneider: 
Nein!) 

Und sie funktioniert auch im Wesentlichen. Das hat 
er auf einer Podiumsdiskussion so gesagt. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Das hat der 
nicht gesagt, der Herr Schneider!) 

Im Übrigen ist klar: Das angeblich modernste 
LPVG der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen 
war in großen Teilen verfassungswidrig. Seit 1995 
haben die rot-grünen Landesregierungen die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht 
beachtet und das LPVG nicht geändert – anders 
als andere Landesregierungen. 

(Minister Guntram Schneider: Das ist doch 
Unsinn!) 

Wenn wir also von dem besten und modernsten 
Personalvertretungsrecht der Zukunft sprechen, 
hätte ich noch den Vorschlag, dass Sie ein verfas-
sungsgemäßes machen. 

(Minister Ralf Jäger: Das haben wir auch 
vor!) 

– Wir werden es sehen, Herr Minister. 

Wir werden also darauf achten, ob das Ministerium 
für Inneres und Kommunales demnächst einen 
Entwurf vorlegt, in dem alle Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichtes und im Übrigen auch des 
Bundesverwaltungsgerichtes beachtet sind. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Gunhild Böth) 

Was den Zeitablauf angeht: Herr Minister, Sie ken-
nen die Geschäftsordnung des Landtages sehr 
genau. Sie waren auch sehr vorsichtig, anders als 
Kollege Körfges, der im Moment entschuldigt ist, 
weil er eine Besuchergruppe hat. Die kommunalen 

Spitzenverbände sind zu beteiligen, ebenso alle 
Verbände und alle Gewerkschaften.  

Das will ich Ihnen auch noch sagen: Sie haben 
eben behauptet, wir hätten unser LPVG ohne Betei-
ligung der Gewerkschaften und Verbände durchge-
peitscht. Herr Schneider saß damals als Vorsitzen-
der des Gewerkschaftsbundes des Landes mit am 
Tisch. 

(Minister Guntram Schneider: Ich sage dazu 
gleich etwas!) 

Wir hatten alle Beteiligten, genauso wie es vorge-
geben war, eingeladen. 

(Zuruf von Minister Guntram Schneider) 

– Wir haben länger als eine Viertelstunde diskutiert. 
Wir haben beschlossen, das in dieser Form durch-
zusetzen. Ich kann mich erinnern, dass Herr Jäger 
gerade am Mikrofon gesagt hat: Wir sind auch ent-
schlossen, unser LPVG durchzusetzen. – Wo ist 
denn da ein vorwerfbares Verhalten zu erkennen?  

Es stimmt also nicht, und ich sage das ausdrücklich 
für das Protokoll: Wir haben dabei alle Beteiligungs-
rechte des Parlamentes, so wie es in der Ge-
schäftsordnung vorgesehen ist, gewahrt. 

(Beifall von der CDU) 

Zum Schluss ein Wort an die Linken: Wir hätten ein 
großes Stück an Demokratie zerschlagen, hat Frau 
Conrads geschrieben. 

(Zurufe von der LINKEN: Richtig!) 

Da kann ich nur sagen: Da haben Sie mehr Erfah-
rung als wir! 

(Beifall von der CDU und von der FDP – An-
na Conrads [LINKE]: Das war ja sehr knapp! 
Das ist immer so, wenn man keine Argumen-
te mehr hat!) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Pal-
men. – Als Nächster spricht für die SPD-Fraktion 
Herr Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kolle-
ge Palmen, ich hätte ja von der FDP als Gesamt-
aussage zu diesem Antrag nichts Anderes erwartet. 
Von der CDU und insbesondere von Ihnen –
vielleicht fälschlicherweise – hatte ich mehr erwar-
tet. 

(Zuruf von Manfred Palmen [CDU]) 

Es hilft ja auch nicht, irgendetwas über meine Pro-
fession zu sagen oder zu erzählen, dass Sie einmal 
Verantwortung im Innenministerium hatten, die Sie 
aber Dank der Wählerinnen und Wähler dieses 
Landes nicht mehr haben. Das will ich hier einmal 
ganz deutlich sagen. 
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(Beifall von der SPD – Zuruf von Manfred 
Palmen [CDU]) 

Während Sie dazwischen schreien, was ich bei 
Ihnen auch nicht getan habe, will ich Sie einmal 
zitieren. Sie sagten: Wir haben 1:1 das Personalver-
tretungsrecht des Bundes angewandt. – Für Nord-
rhein-Westfalen ist der Bund nicht der Maßstab. 
Wann verstehen Sie das endlich? Wir wollen in 
Nordrhein-Westfalen das Mitbestimmungsland 
Nummer eins sein. Da hilft nicht der Bund und hel-
fen auch nicht andere Länder. Wir machen das 
gemeinsam mit den Betroffenen, machen sie zu 
Beteiligten und entwickeln ein LPVG gemeinsam 
mit dem Innenminister, bei dem es hinterher nicht 
diesen Terz gibt, den Sie hatten. 

(Manfred Palmen [CDU]: Das wird das Ver-
fassungsgericht entscheiden!) 

Eines will ich Ihnen ganz klar sagen: Schauen Sie 
sich die Wahlanalysen doch an! Dass Ihnen das 
gerade im Innenministerium als ehemaliger Staats-
sekretär weh tut, dass ausgerechnet das Klientel, 
das Sie glaubten zu vertreten, Sie bei der Land-
tagswahl nicht mehr gewählt hat, das muss Ihnen 
doch zu denken geben – mal ganz ehrlich. Da habe 
ich mehr von Ihnen erwartet. 

(Beifall von der SPD – Manfred Palmen 
[CDU]: Sie haben 34,4 % bekommen!) 

– Ja, ja. Und dann kommt Ihre Formulierung, die 
Mitarbeiter müssten geführt werden. Das ist genau 
das, was wir nicht wollen. Es geht nicht darum, dass 
Mitarbeiter geführt werden. Es geht darum, auf Au-
gehöhe miteinander Dinge zu entscheiden. Das 
Weltbild, das Sie da haben, ist das falsche,  

(Manfred Palmen [CDU] schüttelt den Kopf) 

ebenso das Weltbild, Sie hätten die Beteiligungs-
rechte nach der Geschäftsordnung des Parlaments 
gewahrt. 

Darum geht es doch gar nicht. Das müssen Sie 
sogar. Es geht darum, dass wir sagen: Wir beteili-
gen schon im Vorfeld, bei der Entstehung eines 
Referenten- und Gesetzentwurfs, die Betroffenen. 
Darüber freuen die sich. Dafür danken sie uns auch. 
Wir werden sie einbinden. Deshalb wird am Ende 
ein LPVG stehen, das auch eine Mehrheit im Par-
lament bekommt, und dies auch gerne mit der CDU. 

Deshalb will ich an etwas anderes erinnern, Herr 
Kollege Palmen. Das ist das, was mich leider – ich 
sage das auch zu denjenigen, die neu im Parlament 
sind – ein wenig entsetzt. Sie blenden unsere Ple-
nardebatte, die wir hier am 19. September 2007 
geführt haben, völlig aus. Was ist da bei Ihrem 
schwarz-gelben Gesetzentwurf gewesen? Da ist der 
Kollege Post am Ende der Debatte an das Redner-
pult getreten und hat die Möglichkeit einer persönli-
chen Erklärung nach § 46 unserer Geschäftsord-
nung gewählt. 

(Zuruf von Manfred Palmen [CDU]) 

Was hat der Kollege Post für insgesamt sieben 
CDU-Abgeordnete erklärt? – Er sagte: Uns geht die 
Eindämmung von Mitbestimmung zu weit. – Recht 
hat er an diesem Tag gehabt, Herr Kollege Palmen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Für diejenigen, die die Abstimmungszahlen nicht 
mehr so gut kennen: An diesem Tage wurde mit 
98:85 abgestimmt. Hätten diese sieben CDU-
Abgeordnete ihrem Gewissen entsprechend abge-
stimmt, wäre das LPVG 2007 so nicht geändert 
worden. Dann hätten wir die Diskussion heute 
überhaupt nicht. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Sie als Staatssekretär gemeinsam mit Ihrem Frakti-
onsvorsitzenden und dem CDA-Chef, der jetzt leider 
nicht anwesend ist, haben sie in Ihrer Fraktion ein-
genordet.  

Beim neuen LPVG braucht diese Koalition nur eine 
Stimme. Wir brauchen nicht sieben. Fünf der sieben 
Abgeordneten sind noch da. Ich hoffe auf diese fünf, 
dass Sie mit uns gemeinsam für ein modernes Mit-
bestimmungsrecht in Nordrhein-Westfalen stimmen. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Zum Schluss unserer Debatte will ich Ihnen noch 
einmal das antun, was die damalige Fraktionsvorsit-
zende und heutige Ministerpräsidentin Ihrem ehe-
maligen und abgewählten Ministerpräsidenten da-
mals in der Debatte nach der Regierungserklärung 
vorgetragen hat. Ich helfe Ihnen – mit Erlaubnis der 
Präsidentin – mit einem Zitat: 

„Durch eine maßgebliche Beteiligung der Arbeit-
nehmer an der Betriebs- und Wirtschaftsführung 
soll die soziale Gleichberechtigung hergestellt, 
der Mensch ganz allgemein wieder in den Mittel-
punkt der Wirtschaft gestellt werden. Die deut-
schen Gewerkschaften stehen damit vor einer 
überaus großen und verantwortungsreichen 
Aufgabe.“ 

Von wem ist das Zitat – Sie werden es hoffentlich 
wissen und es während Ihrer Zeit im Innenministeri-
um nicht vergessen haben -? – Karl Arnold hat es in 
seiner Regierungserklärung am 17. Juni 1947 ge-
sagt. 

(Zuruf von Manfred Palmen [CDU])  

Ihr ehemaliger Ministerpräsident hat versucht, in 
die Fußstapfen von Herrn Rau zu treten; das ist 
ihm nicht gelungen.  

(Zuruf von der CDU) 

Sie schaffen es nicht einmal mehr, in die Fußstap-
fen Ihres ehemaligen Ministerpräsidenten Arnold 
zu treten.  
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Wir freuen uns auf die Diskussion. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke sehr, Herr 
Stotko. – Als Nächstes redet für die Fraktion Die 
Linke Herr Zimmermann. 

Wolfgang Zimmermann (LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-
Westfalen, die Personalräte und die Gewerkschaf-
ten haben am 9. Mai dieses Jahres aufatmen kön-
nen, aufatmen können, weil durch die Abwahl von 
Ihnen, meine Damen und Herren der CDU und der 
FDP, die Möglichkeit eröffnet wurde, dass wir im 
öffentlichen Dienst wieder zu Verhältnissen zurück-
kehren können, in denen man wirklich von Mitbe-
stimmung sprechen kann und der Zerschlagung – 
ich sage das ganz klar und ganz bewusst – der 
Mitbestimmung im öffentlichen Dienst ein Ende 
gesetzt wird. 

(Zuruf von der CDU: Schwachsinn!) 

Die im öffentlichen Dienst agierenden Gewerkschaf-
ten machen sich allerdings große Sorgen darüber, 
dass sich die Landesregierung, Herr Minister, ein 
bisschen zu viel Zeit für die Wiedereinführung der 
Mitbestimmung nimmt. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang noch einmal die Presseerklärung des 
Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Erin-
nerung rufen, die ich schon in meiner Rede zur 
Regierungserklärung angeführt habe, der die Regie-
rungsfraktionen aufgefordert hat, die Mitbestimmung 
in NRW unverzüglich wiederherzustellen.  

(Beifall von der LINKEN – Minister Ralf Jäger: 
Das machen wir! Unverzüglich!) 

– Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Minister.  

Wir wollen aber auch daran erinnern, dass bereits in 
der Plenarsitzung im Juli ein Antrag beschlossen 
worden ist, mit dem die Wiederherstellung der Mit-
bestimmung in einem modernen LPVG erreicht 
werden soll. 

(Minister Ralf Jäger: Ein modernes LPVG?) 

– Genau, bereits im Juli. Deshalb hatten wir die 
Erwartung, dass es etwas zügiger vorangeht. Viel-
leicht hätte in diesem Zeitrahmen Juli bis Ende Sep-
tember schon etwas mehr getan werden können. 

Sie müssen nämlich eins wissen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen – hier spreche ich ganz bewusst die 
Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen und 
auch Herrn Minister Jäger an –: In den Berichten 
von verschiedenen und zahlreichen Personalräten 
wie auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschaf-
tern, die wir erhalten, beklagen sie sich darüber, 
dass den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes, 
vielen Vorgesetzten, Abteilungsleitungen, völlig klar 
ist, dass es eine Änderung in diesem Lande geben 

wird. Diese Zeit nutzen sie jetzt. Sie nutzen diese 
Zeit vielfach, um noch Versetzungen und Umset-
zungen durchzusetzen. Sie nutzen diese Zeit für die 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben, indem sie sie 
an private, profitorientierte Firmen vergeben. Das 
müssen wir verhindern. Und das können wir nur 
verhindern oder zumindest eindämmen, indem wir 
jetzt ganz schnell zu den eben von mir beschriebe-
nen Veränderungen kommen. 

Wir fordern die Landesregierung auf: Setzen Sie 
dieser arbeitnehmerfeindlichen Politik, die aufgrund 
dieses unsäglichen, von der Vorgängerregierung 
novellierten Landespersonalvertretungsgesetzes 
noch immer im öffentlichen Dienst betrieben wird, 
ein Ende und legen Sie, wie im Koalitionsvertrag 
festgeschrieben, unverzüglich einen Gesetzentwurf 
auf Basis der DGB-Eckpunkte vor. Die Gewerk-
schaften wollen nämlich nicht länger warten, und sie 
sollen auch nicht länger warten. Aber vor allen Din-
gen geht es nicht nur darum, Herr Kollege Körfges – 
er ist wohl gerade nicht hier –, dass der Zustand 
des 1994er-Gesetzes wieder herbeigeführt wird. 
Hier beziehe ich mich auf die Eckpunkte des DGB 
unter dem damaligen Vorsitzenden Guntram 
Schneider. Das sage ich auch in Richtung von 
Herrn Bolte. Herr Kollege Bolte, Sie werfen uns 
einen „Blumenstrauß“ vor, den wir aufgeschrieben 
hätten. Sie kennen offensichtlich die Eckpunkte des 
DGB nicht. Das sind die Eckpunkte des DGB und 
der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst. Die 
haben diese Eckpunkte festgelegt und über die 
sollten wir uns auch einigen. Diese haben wir im 
Wesentlichen in unseren Antrag geschrieben. 

(Beifall von der LINKEN) 

Deshalb geht es jetzt darum, das unverzüglich in 
Gang zu setzen. Ich hoffe, dass wir nicht dabei blei-
ben, das alte Gesetz wiederherzustellen und es nur 
an der einen oder anderen Stelle zu modernisieren, 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

sondern es geht darum, die Mitbestimmungsrechte 
in diesem Lande deutlich zu erweitern. – Danke, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Zim-
mermann. – Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr 
Engel. 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich hatte in der ers-
ten Runde aus dem Antrag der Linken zitiert: „Alle 
Personalversammlungen finden in der Arbeitszeit, 
für Lehrkräfte in der Unterrichtszeit statt.“ Zudem 
sollen weitere Freistellungsmöglichkeiten erschlos-
sen werden. – Ich habe mich dann in der Vergan-
genheit gefragt, Herr Zimmermann und Frau Con-
rads – auch an Sie und die ganze Fraktion Die Lin-
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ke –: Glauben Sie das alles selber, was Sie hier so 
vertonen? 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Ja, was 
glauben Sie denn!) 

Glauben Sie das wirklich, oder verkaufen Sie sich 
nur so gut? Ich bin bei dieser Frage, die ich selber 
zu beantworten versucht habe, beim Studium der 
Literatur auf einen Zeitungsartikel gestoßen. Da 
wurde ein Politiker gefragt, wer denn seine Lieb-
lingsschauspielerin sei. Die Antwort war – wahr-
scheinlich kennen Sie den Artikel –: Sarah Wagen-
knecht.  

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Die sitzt 
hier doch gar nicht!) 

Und dann las ich weiter folgendes Zitat in diesem 
Artikel:  

Der Linken-Parteivorsitzende Klaus Ernst gönnt sich 
gern ein bisschen mehr. Er kassiert 13.000 € im 
Monat, fährt einen Porsche 911  

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Zum The-
ma, Herr Engel!) 

und wettert trotzdem gegen die Unternehmer und 
Reichen. Er sagt: Mir macht es einfach Spaß, mit 
meinem Luxusauto zu fahren. – Einen Widerspruch 
zu den politischen Forderungen der Linkspartei 
sieht er nach eigenen Worten nicht. Zitat: Wir predi-
gen Wein, aber wir trinken ihn auch. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Herr En-
gel, wir sprechen gerade über die Mitbe-
stimmung!) 

Und ihre Vorzeigekommunistin, Antikapitalistin und 
Anklägerin der Unternehmer in diesem Land, Sahra 
Wagenknecht, möchte nicht beim Hummeressen im 
Nobelrestaurant fotografiert werden.  

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Hummer ist 
doch lecker!) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Engel, darf 
ich Sie kurz unterbrechen?  

Horst Engel (FDP): Warum bitte? 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Die Geschäftsord-
nung sieht vor, dass ein Redner oder eine Rednerin 
nicht vom Verhandlungsgegenstand abweichen 
sollte.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der LIN-
KEN – Zurufe von der CDU: Oh!) 

Horst Engel (FDP): Also, Frau Präsidentin, woher 
wissen Sie, was ich jetzt sagen will? Ich bleibe im 
Thema. 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Vielleicht können 
Sie uns ja erklären, was das mit dem LPVG zu tun 
hat. 

(Beifall von der LINKEN) 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin, halten Sie 
sich bitte zurück!  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fahre 
in dem Zitat fort: 

(Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Für Sozialismus zu sein, heißt, Wein predigen und 
meinetwegen auch Hummer, aber, Herr Ernst, für 
alle. Ich bin für eine Gesellschaft, in der alle Men-
schen Hummer essen können. – Gegenfrage: Wol-
len Sie Hummer für alle wirklich realisieren, indem 
Sie Konzerne verstaatlichen? Ihr ehemaliger Partei-
vorsitzender Oskar Lafontaine kassierte lange Zeit 
ausgerechnet vom Springer-Konzern dicke Honora-
re für Kolumnen. 

Ende des Zitates. 

(Ralf Michalowsky [LINKE]: Am Thema vor-
bei!) 

Meine Zweifel sind …  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Engel, das 
war eigentlich gerade ein Verweis zur Sache. Ich 
möchte mich jetzt nicht gezwungen sehen, daraus 
einen Ordnungsruf zu machen. 

(Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Für die Landesregierung spricht Herr Minister 
Schneider. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Ich habe nicht die Absicht, die Hummer-
Debatte fortzusetzen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Es geht ja um Mitbestimmung. Ich habe ums Wort 
gebeten, weil ich hier mehrmals als Kronzeuge für 
die völlig verfehlte, auch zum Teil bösartige Mitbe-
stimmungspolitik der abgewählten Landesregierung 
herangezogen worden bin. 

(Zuruf von der CDU: Unglaublich!) 

– In der Tat, das ist unglaublich.  

(Theo Kruse [CDU]: Der alten Landesregie-
rung Bösartigkeit zu unterstellen!) 

– Ich komme gleich noch darauf. Das ist ein abend-
füllendes Thema für mich, auch persönlich. 

Erstens. Natürlich wird Mitbestimmung bleiben als 
eine Grundlage von Wirtschaftsdemokratie unab-
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hängig davon, ob eine Landesregierung, die nach 
fünf Jahren abgewählt worden ist, Verschlechterun-
gen in ein Gesetz schreibt. 

Zweitens. Es gibt doch zu denken, wenn in den 
letzten Jahren bei Gesprächen mit Ministern der 
alten Regierung auf die Frage, warum denn die 
Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten 
abgeschafft worden ist, immer geantwortet wurde: 
Weil wir es so beschlossen haben. – Es gibt keine 
sachliche Begründung dafür. 

Im Übrigen gibt es nach wie vor Dienststellen im 
Lande, die stillschweigend nach dem alten Gesetz 
verfahren, weil sich das alte Gesetz, das auf Her-
bert Schnoor zurückzuführen ist, hervorragend be-
währt hat. 

Nun zu den Abläufen: Ich hatte mit Herrn Minister-
präsident Dr. Rüttgers eine Verabredung, wonach 
wir ein neues modernes LPVG machen wollten und 
dabei völlig andere Strukturen legen wollten gegen-
über den formalen Anhörungsrechten, die natürlich 
gesetzlich garantiert sind. Die Gewerkschaften soll-
ten von Beginn an, also noch bevor überhaupt ein 
Referentenentwurf entsteht, in den politischen Mei-
nungsbildungsprozess einbezogen werden. Das 
war für uns eine Herausforderung. 

Herausgekommen ist dann das formale Anhörungs-
recht, das gesetzlich gegeben ist, und das wurde 
nicht nur lieblos, sondern höchst formal zelebriert. 
Ich glaube, das erste Gespräch mit Herrn Palmen 
dauerte etwa 15 Minuten.  

(Manfred Palmen [CDU]: Eine Stunde 15 Mi-
nuten!) 

Da war für uns klar, da war für die nordrhein-
westfälischen Gewerkschaften klar: Jetzt muss ge-
handelt werden. So kann man in Nordrhein-West-
falen mit Gewerkschaften nicht umgehen.  

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Letztendlich war das Ende dieses Prozesses der 
9. Mai, 18:05 Uhr, als die Sache entschieden war. 

Es geht nicht um die Wiederherstellung des alten 
Rechts. Das ist zu billig. Es gibt neue Herausforde-
rungen in der öffentlichen Verwaltung. Es geht dar-
um, ein modernes Dienstrecht zu schaffen. Da 
kommt es nicht auf 20 oder 30 Tage mehr an. Da 
gehen wirklich Genauigkeit und Seriosität vor Zeit. 
Ich bin ganz sicher, dass mein Kollege Ralf Jäger 
und sein Haus hervorragend arbeiten und die Ge-
werkschaften einschließlich der Berufsverbände in 
großer Übereinstimmung dieses neue Gesetz tra-
gen werden. 

Meine Bitte nochmals: Setzen Sie nicht Legenden in 
die Welt, um Ihre an mangelnder Demokratie lei-
dende Politik in der Vergangenheit zu legitimieren. 

(Zuruf von der CDU: Unglaublich!) 

Dem ist nicht so. Das werden Sie mir nicht anhän-
gen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN – Zurufe von Josef Hoven-
jürgen [CDU]) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Minis-
ter Schneider. – Für die CDU-Fraktion spricht Herr 
Palmen. 

Manfred Palmen (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die letzten Äußerungen 
des Herrn Ministers Schneider geben mir Veranlas-
sung, noch einmal Stellung zu nehmen. 

Seine erste Äußerung war, wir hätten eine bösartige 
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
vorgenommen. 

(Zurufe von der CDU – Minister Guntram 
Schneider: Richtig!) 

Sie haben eben gesagt, Sie würden dazu noch 
etwas sagen. Ich habe es vermisst. Sie haben dazu 
nichts gesagt. 

Seine zweite Äußerung war, wir hätten die Mitbe-
stimmung abgeschafft, und auf diese Äußerung hin 
hätten ihm Minister erklärt: Weil es so beschlossen 
ist. 

(Minister Guntram Schneider: Ich kann Ihnen 
Namen nennen!) 

Es gibt – das werden Sie möglicherweise gar nicht 
wissen – seit 2006 eine über sechshundertseitige 
Doktorarbeit, die sich mit dem nordrhein-westfäli-
schen Landespersonalvertretungsgesetz und seiner 
verfassungsmäßigen Einordnung in die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts von 1995 und 
zwei Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-
richts in der Folge befasst und dezidiert klarstellt, 
warum das nordrhein-westfälische Landespersonal-
vertretungsgesetz verfassungswidrig war. Ich weiß, 
dass Mitarbeiter im Innenministerium, die damit 
befasst waren, Herrn Innenminister Behrens ent-
sprechende Vermerke zur Änderung vorgelegt 
haben. Ich weiß auch, wo das kaputt gegangen ist. 
Wenn hier angemahnt wird, bei uns hätten sieben 
Kollegen ihre Bedenken geäußert – das haben wir 
zugelassen, weil wir es für richtig halten, dass 
jeder sagen darf, was er will –, dann möchte ich 
wissen, … 

(Thomas Stotko [SPD]: Wäre ja noch schö-
ner, wenn Sie das nicht zulassen würden!) 

– Herr Stotko, Sie waren nicht dabei. 

… wie viele Leute bei der SPD anderer Meinung 
waren, aber sie nicht sagen durften. 

(Beifall von der CDU – Widerspruch von der 
SPD) 
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Ein letzter Punkt: Es ist eine Unverschämtheit, Herr 
Minister … 

(Markus Töns [SPD]: Ja, das ist es, Herr 
Palmen! Das ist eine Unverschämtheit!) 

– Herr Töns, am besten hören Sie erst mal zu. Sie 
wissen doch gar nicht, was ich sagen will. 

(Christof Rasche [FDP]: Das ist ihm doch 
sowieso egal! Das will er doch gar nicht wis-
sen!) 

Es ist eine Unverschämtheit, uns mangelnde De-
mokratie vorzuwerfen. Ich wiederhole: 2 Millionen 
Mitarbeiter in der Bundesrepublik arbeiten nach 
dem alten BPersVG und dem neuen LPVG. 

(Markus Töns [SPD]: Sie haben Ihren Mitar-
beitern misstraut! Darum haben Sie dieses 
Gesetz gemacht!) 

Und das soll verfassungswidrig, rechtswidrig, un-
modern usw. sein? Ich sage Ihnen: Sie basteln ein 
Gesetz für die Gewerkschaften. Darum geht es, um 
nichts anderes. 

(Markus Töns [SPD]: Ach, ist doch Quatsch!) 

Entwaffnender als Herr Schneider hätte man es 
nicht sagen können. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Palmen, wür-
den Sie eine Zwischen- bzw. jetzt eine Endfrage 
des Abgeordneten Sagel zulassen? 

Manfred Palmen (CDU): Bitte sehr. 

Rüdiger Sagel (LINKE): Herr Kollege Palmen, kön-
nen Sie sich daran erinnern, dass der Fraktionsvor-
sitzende der FDP, Herr Dr. Papke, damals gesagt 
hat: „Wir müssen den Sumpf mit den quakenden 
Fröschen trockenlegen“? 

(Horst Engel [FDP]: Hat er nie gesagt!) 

– Genau das hat er gesagt. – Es ging darum, das 
LPVG grundlegend zu verändern. 

Manfred Palmen (CDU): Um mit den Legenden 
aufzuräumen: Niemand in diesem Parlament hat in 
der vergangenen Legislaturperiode je dieses Zitat 
gebraucht. Der Schöpfer dieses Zitats, das eine Ärz-
tin nach einer Personalversammlung wiedergegeben 
hat, ist der weiland Bundestagsabgeordnete Friedrich 
Merz. Er hat diese Äußerung getan, niemand in die-
sem Parlament, weder Herr Papke noch – was mir 
immer unterstellt wird – ich. 

(Beifall von der CDU – Christof Rasche 
[FDP]: Das weiß Herr Sagel auch ganz ge-
nau!) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Pal-
men. – Wir sind damit am Schluss der Beratung und 
kommen zur Abstimmung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Antrags der Fraktion Die Linke Drucksache 15/199 
an den Innenausschuss – federführend –, an den 
Ausschuss für Kommunalpolitik sowie an den 
Haushalts- und Finanzausschuss. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung soll im federfüh-
renden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 
Wer möchte dieser Empfehlung zustimmen? – Die 
Linke, die SPD, die Grünen, CDU und FDP. Damit 
ist er einstimmig angenommen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Überwiesen!) 

– Überwiesen, ja. Ich habe gefragt, wer der Empfeh-
lung zustimmt. Die Empfehlung war die Überwei-
sung. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

4 Neuordnung der Rundfunkfinanzierung darf 
nicht zur Mehrbelastung und Ausforschung 
der Bürger und Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen führen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/219 

Die Beratung eröffnet für die antragstellende Frakti-
on Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die FDP-Landtags-
fraktion verfolgt das Ziel, das System der Rund-
funkgebühren und deren Einzug einfacher, ver-
ständlicher und gerechter zu gestalten. Zugleich 
wollen wir Bürger und Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen möglichst gering belasten. 

Wer diese Zielsetzungen verfolgt, der kann nicht mit 
dem zufrieden sein, was zumindest aktuell Ver-
handlungsstand des Rundfunkstaatsvertrags ist. 
Deshalb ist es wichtig, dass das Parlament den 
Vertretern der Landesregierung die notwendigen 
Hinweise für den weiteren Beratungsgang mit auf 
den Weg gibt. 

Was ist der Sinn und Zweck, eine gerätebezogene 
Gebühr abzuschaffen und eine geräteunabhängige 
einzuführen? – Richtig, eine geräteunabhängige 
Gebühr soll künftig den Vorteil haben, dass sie eben 
nicht mehr an Endgeräte gekoppelt ist und dass von 
allen Gebühren- und Beitragszahlern beliebig viele 
Empfangsarten, natürlich auch online, und Emp-
fangsorte genutzt werden können. Ziel ist quasi die 
All-inclusive-Flatrate. 

Nach Ansicht der FDP-Landtagsfraktion wäre es 
deshalb gerecht, wenn jeder Erwachsene, der über 
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einer bestimmten Einkommensgrenze liegt, monat-
lich einen Rundfunkbeitrag zahlt. Das nennt sich in 
unserem Modell die „personenbezogene Medienab-
gabe“. Jeder zahlt einmal und kann dann öffentlich-
rechtlichen Rundfunk kostenlos nutzen, egal von wo 
und mit welchem Gerät. Das wäre in der Tat eine 
gerechte und transparente Lastenverteilung. 

Diese Gerechtigkeit schafft das neue Modell – so 
wie es aktueller Verhandlungsstand ist – von Haus-
halts- und Betriebsstättenabgabe leider gerade 
nicht, sondern der vorgelegte Vierzehnte Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag führt zu Doppelbelastungen 
und Ungerechtigkeiten, ja sogar zu Kostensteige-
rungen; denn statt der Geräteabhängigkeit der Ge-
bühr hat man sich nun zwischenzeitlich auf eine 
orts- bzw. nutzungsabhängige Abgabe verständigt. 
Das ist momentan als Neuschaffung angedacht. 

Schauen wir deshalb darauf, was dem Privatnutzer 
nach jetzigem Stand der Verhandlungen zukünftig 
drohen kann: Bald gilt der Grundsatz, dass völlig egal 
ist – jeder Wohnungsinhaber muss einmal eine 
Rundfunkgebühr von derzeit knapp 18 € entrichten –, 
ob die Wohnung 20 oder 300 m² groß ist, ob in der 
Wohnung ein Single mit einem einzigen Radio oder 
eine siebenköpfige WG mit ebenso vielen Plasma-
fernsehern wohnt. Im letzten Fall liegt die Pro-Kopf-
Belastung bei monatlich unter 3 € und jährlich 36 €, 
für den Single bei monatlich 17,98 € und jährlich rund 
215 €. 

Dies kann nicht sinnvoll und gerecht sein. Deshalb 
ist es so wichtig, dass die Minderheitsregierung in 
den nächsten Wochen für Nordrhein-Westfalen die 
Interessen der Nutzer, der Bürger und der Unter-
nehmen im Visier hat, um zu Verbesserungen zu 
kommen.  

Je mehr Personen unter einem Dach leben, desto 
billiger wird nach den jetzigen Überlegungen der 
Ministerpräsidenten die Rundfunkgebühr. Das ist 
in vielen Fällen nicht nachvollziehbar, vor allem 
auch deshalb nicht, weil es dadurch zu ungerech-
ten und völlig systemwidrigen Doppelzahlungen 
und Doppelbelastungen kommt. 

Wenn also ein Arbeitnehmer A mit seinem Auto 
zur Arbeit fährt, zahlt er künftig keine Rundfunkge-
bühr für sein Kfz. Fährt er allerdings als Selbst-
ständiger S mit seinem Auto zum Kunden, zahlt er 
neben der Rundfunkgebühr für seine Wohnung in 
Höhe von jährlich rund 215 €, die er ohnehin ent-
richtet – wie vorhin erwähnt –, zusätzlich rund 72 € 
jährlich für seinen Pkw, den sogenannten Drittel-
rundfunkbeitrag. Auch der arbeitswillige Berufs-
pendler, der bereit ist, in einer anderen Stadt – 
selbst die Mühen und die Trennung von seiner 
Familie in Kauf nehmend – seine Tätigkeit auszu-
üben, sich dort einen Unterschlupf zu suchen und 
nur am Wochenende bei der Familie am Heimatort 
zu sein, zahlt für eine kleine Einzimmerwohnung 
72 € als zusätzlichen Drittelrundfunkbeitrag. 

Aber aufgepasst! Derjenige, der als Kapitalanlage 
eine große Einzimmerferienwohnung mit 70 m² an 
Dritte vermietet, zahlt hierfür keinen zusätzlichen 
Beitrag. Derjenige, der eine kleine Zweizimmerfe-
rienwohnung von 30 m² vermietet, zahlt wegen der 
zweiten Raumeinheit die besagten 72 € jährlich. 

All das zeigt, dass vieles von dem, was aktuell 
angedacht wird, so keinen Sinn macht und verwir-
rend ist. Vor allem ist es systemwidrig bezogen auf 
die großen Linien und Ziele, die man hatte: weg-
zukommen von der Zersplitterung in Einzelfälle hin 
zu einem neuen einfachen und transparenten Sys-
tem der Medienabgabe. Das ist für die nachteilig 
Betroffenen nicht nachvollziehbar und wird zu 
Recht als ungerecht empfunden. 

Die Kuriositäten gehen weiter – auch bei den Be-
messungsgrundlagen für Unternehmen, vor allem 
abhängig von der Anzahl der Betriebsstätten. 
Denn hier findet nach dem aktuell diskutierten § 5 
eine aberwitzige Staffelung statt. Die jährliche Be-
lastung des Einmannbetriebes beträgt danach 72 € 
jährlich. Die jährliche Belastung für einen Betrieb 
mit 480 Beschäftigten an einem Standort beträgt 
dann 3,60 € pro Beschäftigtem. Im genannten 
Beispiel ist also die jährliche Pro-Kopf-Belastung 
des Einmannbetriebes bzw. des Selbstständigen 
um rund das 24-Fache höher. Dazu kommen auch 
für ihn – wie erwähnt – weitere 72 € jährlich für das 
nicht ausschließlich privat genutzte Kfz und für die 
private Wohnung. 

Was zu den Kuriositäten der Betriebsstättenrege-
lung im Entwurf führt, zeigt auch folgender Fall: Ein 
Unternehmer mit 480 Beschäftigten an nur einer 
Betriebsstätte muss nämlich künftig nur acht Rund-
funkbeiträge entrichten, während ein kleiner 
Handwerksbetrieb – ein Bäcker, ein Florist, ein 
Bauunternehmer, ein Metzger – mit zehn kleinen 
Filialen und jeweils fünf Beschäftigten ganze zehn 
volle Rundfunkbeiträge von derzeit knapp 18 € 
monatlich, 2.158 € jährlich, entrichten muss. Damit 
drohen massive Kostensteigerungen gerade für 
kleine und mittlere Betriebe, von denen bei der 
Struktur unserer Wirtschaft in besonderer Weise 
das Handwerk betroffen ist.  

Wir als FDP-Landtagsfraktion halten es nicht für 
gerecht, zu welchen neuen Belastungen es 
kommt, zu welchen Kostensteigerungen es kommt. 
Wir haben in den letzten Wochen gerade mit vielen 
kleinen und mittleren Unternehmen gesprochen, 
die uns ganz seriös basierend auf den Entwurfs-
fassungen der MPK und der dortigen Staatsver-
tragsgrundlagen vorrechnen, dass sie demnächst 
ein Mehrfaches an Kosten zu erwarten haben. Das 
war sicherlich nicht Sinn und Zweck dieser Sys-
temreform. 

Wir rechnen Ihnen viele Beispiele konkret am Ein-
zelfall durch. Man sollte sich das einmal detailliert 
anschauen, viel mehr, als es hier in der General-
debatte im Plenum möglich ist. Wenn uns die Zeit 
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im Fachausschuss dafür bleibt, dann sehen Sie, 
dass aus dieser Reform oftmals eine Vervierfa-
chung, eine Verfünffachung, eine Versechsfa-
chung der Kosten resultiert. Das halten wir nicht 
für gerecht.  

Deshalb setzen wir als FDP-Landtagsfraktion uns 
dafür ein und geben diese dringende Aufforderung 
auch all denjenigen mit, die jetzt noch im Verhand-
lungsprozess sind, in den Gesprächsrunden, die 
anstehen, diesen Punkten nachzugehen. Die 
nächste ganz grundlegende Runde wird ja Ende 
Oktober stattfinden. Auch dort sollte NRW auf 
Länderebene die Punkte ansprechen, die sich in 
der mittlerweile erfolgten Konkretisierung als nicht 
nachvollziehbar und nicht erfolgversprechend er-
wiesen haben.  

Das ist unser Appell an die Landesregierung: sich 
im Interesse der Bürger, der Zuschauer, der Zuhö-
rer 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der am 
Standort Nordrhein-Westfalen ansässigen Unter-
nehmen dafür einzusetzen, dass Inkonsistenzen 
unterbleiben, dass es durch die Systemreform unter 
dem Strich nicht zu einer Mehrbelastung kommt und 
wir hier noch die nötigen Korrekturen auf den Weg 
bringen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Wit-
zel. – Es spricht jetzt für die CDU-Fraktion Frau 
Westerhorstmann. 

Maria Westerhorstmann (CDU): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Die Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks ist ein Thema, welches uns 
nicht nur heute in diesem Hohen Hause beschäftigt. 
Jeder hat schon einmal erlebt, wie schnell eine hit-
zige Diskussion in der Familie, aber auch im Be-
kanntenkreis entbrennt, wenn es um das Thema 
„Rundfunkgebühren“ geht. In der Regel gibt es dazu 
zwei Anlässe: die Qualität der Programminhalte und 
die Höhe der eingezogenen Gebühren.  

(Ralf Witzel [FDP]: Sehr richtig!) 

In meiner Eigenschaft als Mitglied des WDR-
Rundfunkrates werde ich natürlich auch immer wie-
der auf dieses Thema angesprochen. Umso wichti-
ger ist es mir heute, einen Blick auf die aktuellen 
Entwicklungen zu werfen. Ich freue mich, dass ich 
zu diesem Antrag einiges sagen darf. 

Meine Damen und Herren, die Arbeiten an der No-
velle der Rundfunkfinanzierung bewegen sich jetzt 
in einer entscheidenden Phase. Es kommt darauf 
an, die klaren Leitlinien der Reform nicht aus den 
Augen zu verlieren.  

Die Beratungen der Bundesländer sind derzeit in 
vollem Gang. Nachdem sich bereits im Juni die 
Ministerpräsidenten auf ein Eckpunktepapier geei-
nigt haben, wird am 11. Oktober eine Anhörung auf 
Ebene der Rundfunkreferenten stattfinden. Hier 
sollen verschiedene noch offene Fragen geklärt 
werden, unter anderem auch Punkte, die im uns 
vorliegenden Antrag angesprochen werden. So wird 
es um die Regelungen für Filialbetriebe, Geräte in 
Pkws, Sonderregelungen für Hotel- und Gästezim-
mer, das Befreiungsrecht für Behinderte und den 
einmaligen Meldedatenabgleich gehen. Die Regie-
rungschefs der Länder werden dann vom 20. bis 
22. Oktober über den Referentenentwurf entschei-
den. Danach erfolgen die notwendigen Anhörun-
gen auf der Fachebene und die Unterrichtung der 
Landesparlamente. Die Unterzeichnung des 15. 
Rundfunkstaatsvertrags ist für den 15. Dezember 
dieses Jahres vorgesehen.  

Meine Damen und Herren, erklärtes Ziel der Län-
der ist es, die Finanzierung für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk auf eine zeitgemäße Grund-
lage zu stellen, die Kontrollbedürftigkeit innerhalb 
des Systems deutlich zu reduzieren und vor allem 
auch die Privatsphäre der Rundfunkteilnehmer zu 
schonen.  

Mit dem geräteunabhängigen Rundfunkbeitrags-
modell entfallen Doppelbelastungen innerhalb 
einer gemeinsamen Wohnung zum Beispiel für 
Kinder mit eigenem Einkommen. In der Grund-
struktur soll der neue Beitrag pro Haushalt in der 
Wohnung erhoben und alle Nutzungsmöglichkeiten 
der dort lebenden Personen, also insbesondere 
Fernsehen, Hörfunk, Telemedien, PC und Autora-
dio abdecken.  

Gleiches soll auch im nicht privaten Bereich gelten. 
Dort soll der Beitrag pro Betriebsstätte gestaffelt 
nach der Zahl der Mitarbeiter erhoben werden. Für 
Kleinbetriebe mit bis zu vier Mitarbeitern gilt ein 
ermäßigter Beitragssatz in Höhe eines Drittels des 
regulären Beitragssatzes. Die Höhe des Beitrags 
soll bedingt durch den Modellwechsel nicht über 
den bisherigen Beitrag von 17,98 € steigen.  

Die bisherige Differenzierung zwischen Grund- und 
Fernsehgebühr fällt zukünftig weg. Grundsätzlich 
kann die CDU-Landtagsfraktion den im Juni be-
schlossenen Eckpunkten zustimmen. Wichtig ist 
für uns, dass die Gebührenhöhe nicht steigt.  

Herr Witzel, der enorme bürokratische Aufwand, 
den Sie gerade mit Ihrem Modell gefordert haben, 
ist der Sache nicht dienlich. Für uns ist es wichtig, 
dass wir eine Vereinfachung herbeiführen und 
dass die Zersplitterung ein Ende hat.  

Aber natürlich nehmen wir auch die im Hinblick auf 
die Reform geäußerte Kritik aufmerksam zur 
Kenntnis. Wir werden sicherlich an vielen Punkten 
noch einmal darüber reden müssen.  
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Datenschützer kritisieren die künftige Rolle der 
GEZ im Hinblick auf die Sanktionsinstrumente und 
Datensammlungen. Presseberichten zufolge sollen 
durch den Staatsvertrag beauftragten Dritten er-
hebliche Auskunftsrechte gegenüber jedem voll-
jährigen Bürger bewehrt mit Straf- und Bußgeldan-
drohung eingeräumt werden.  

Unternehmen, die über mehrere Betriebsstätten 
und Fahrzeuge verfügen, zeigen sich mit den ge-
fundenen Regelungen noch nicht einverstanden 
und fürchten erhebliche Mehrbelastungen. Über 
diesen wichtigen Punkt müssen wir sicherlich noch 
reden. Insbesondere müssen wir die Tatsache 
besprechen, dass sich aufgrund der haushaltsbe-
zogenen Gebühreneinzüge die Höhe der Gesamt-
summe, die den Anstalten zur Verfügung steht, 
nicht erhöhen soll. Wenn das der Fall sein sollte, 
könnte man sicherlich über die betrieblichen Ge-
bührenhöhen sprechen.  

Meine Damen und Herren, wir nehmen diese Be-
denken sehr ernst. In der Anhörung müssen hierzu 
konstruktive Lösungen gefunden werden. Aller-
dings ist davon auszugehen, dass die Recherchen 
im privaten Bereich durch die Beauftragten der 
Rundfunkanstalten nachlassen. Das ist auch gut 
so. Zu begrüßen ist, dass es Kontrollen im häusli-
chen Bereich, ob Geräte vorhanden sind, nicht 
mehr geben wird.  

Im Zusammenhang mit der Rolle von Dritten, die 
mit dem Beitragseinzug und mit Ermittlung von 
Beitragsschuldnern beauftragt werden können, 
stellt sich allerdings die Frage nach der Verhält-
nismäßigkeit. Noch geklärt werden muss, ob die 
Erhebung der Rundfunkgebühren einen weitge-
henden Datenabgleich und weitere Maßnahmen 
rechtfertigt. Hierbei geht es schließlich nicht um die 
Bekämpfung schwerer Straftaten, sondern um 
Beitragszahlungen. Übermäßige Datensammlun-
gen sind kritisch zu hinterfragen.  

Problematisch ist aus unserer Sicht die Einbezie-
hung der Kraftfahrzeuge im gewerblichen, ge-
meinnützigen und öffentlichen Bereich, weil hierbei 
doch wieder der Gerätebezug hergestellt wird – 
ebenso bei Hotels, Gästezimmern und Ferienwoh-
nungen. Dies ist nach den eingangs dargestellten 
Grundsätzen systemwidrig.  

Eine andere Prämisse ist jedoch die Gebührensta-
bilität. Sie ist, solange keine wirklich gesicherten 
Daten vorliegen, ohne diese Systemwidrigkeiten 
nicht zu gewährleisten. Anderenfalls müssten die 
Rundfunkanstalten das Risiko von Ausfällen tra-
gen. Eine klare Regelung wäre diesbezüglich wün-
schenswert. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Landtags-
fraktion setzt sich für folgende Grundsätze ein:  

Erstens. Gebührenstabilität. Bürger und Unter-
nehmen dürfen nicht stärker belastet werden. 
Zugleich müssen den öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten aber ausreichende Mittel zur Verfü-
gung stehen, um ihren Handlungsauftrag und die 
Qualität ihrer Programme zu gewährleisten.  

Zweitens. Einfachheit des Systems. Der Leitge-
danke der Reform der Rundfunkgebühren ist die 
Idee einer geräteunabhängigen Abgabe, sprich: 
einer Haushalts- und Betriebsstättenabgabe. Der 
Aufwand bei der Erhebung wird dadurch erheblich 
verringert. Sollten bestehende Systembrüche im 
derzeitigen Entwurf des 15. Rundfunkstaatsver-
trags nicht noch verändert werden, ist zum Beispiel 
die bisher noch vorgesehene Berücksichtigung 
nicht privater Kraftfahrzeuge mit hohem bürokrati-
schem Aufwand verbunden.  

Drittens. Mittelstandsfreundlichkeit. Die Belastung 
von mittelständischen Unternehmen soll nicht stei-
gen, und der Verwaltungsaufwand soll nicht un-
verhältnismäßig hoch sein. Es muss für Familien-
betriebe auch weiterhin rentabel bleiben, zum Bei-
spiel kleine Ferienzimmer zu vermieten.  

Viertens. Soziale Gerechtigkeit. Auch weiterhin 
sollen die Möglichkeiten der Beitragsbefreiung für 
solche Menschen erhalten bleiben, denen ausrei-
chende Mittel für die Mitfinanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks fehlen.  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 
einmal ausdrücklich klarstellen, dass wir die kriti-
schen Stimmen zur Reform des Rundfunkgebüh-
renmodells ernst nehmen. Wir sind optimistisch, 
dass es in den Verhandlungen gelingen kann, 
einen Interessenausgleich zu erzielen. Daher 
stimmen wir der Überweisung in die Ausschüsse 
zu. – Ich danke Ihnen fürs Zuhören.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau 
Westerhorstmann. – Für die SPD-Fraktion spricht 
nun Herr Bovermann.  

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Rund-
funkgebühren. Natürlich zahl’ ich.“ So lautet der 
aktuelle Slogan der GEZ, den wir sicherlich alle 
schon als Fernseh- oder Radiospot gesehen bzw. 
gehört haben. Zahlen werden wir Bürger in Zukunft 
weiterhin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Doch könnte alles einfacher, gerechter und trans-
parenter werden. Der Besuch der Rundfunkgebüh-
renbeauftragten könnte der Vergangenheit ange-
hören, die Diskussion um moderne Empfangsgerä-
te, Notebooks und Smartphones endlich beendet 
werden.  

Das sind zumindest einige der Ziele, die der 15. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag verfolgt. Die Re-
form sieht eine neue Bemessungsgrundlage vor: 
Nicht mehr der Besitz eines Empfangsgerätes ist 
der Anknüpfungspunkt, sondern die Menschen 
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selbst. Dabei kommt es übrigens nach wie vor nicht 
darauf an, ob ich tatsächlich eine Fernseh- oder 
Rundfunksendung empfange, sondern ausschlag-
gebend für die Erhebung eines Beitrags ist das 
Angebot von Rundfunksendungen.  

Das, Herr Witzel, ist auch der zentrale Punkt. Sie 
gehen von dem Individuum aus, das ein bestimmtes 
Produkt konsumiert. Wir gehen von dem Angebot 
aus, das bereitgestellt wird und zu dessen Finanzie-
rung wir als Bürgerinnen und Bürger beitragen.  

Nun legt die FDP einen Antrag vor, in dem sie ihre 
Sorge zum Ausdruck bringt, die Ziele und Erwar-
tungen könnten nicht erreicht werden. Die FDP! 
Man reibt sich verwundert die Augen. Die Eckpunk-
te zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung wur-
den bereits im Juni vorgestellt. Die Vorarbeiten rei-
chen natürlich noch viel weiter zurück. Wo war da 
die FDP? – Antwort: In der Regierung! Die Verhand-
lungen wurden noch unter Schwarz-Gelb aufge-
nommen. Die FDP hätte also längst Einfluss neh-
men können. Nun will sie nicht dabei gewesen sein 
und Kritik üben. Meine Damen und Herren, Glaub-
würdigkeit sieht anders aus. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wir haben es also mit einem neuen Typus von 
FDP-Antrag zu tun, in dem sie auf vorsichtige Dis-
tanz zum ehemaligen Koalitionspartner geht. Man 
konnte das aus den Reden von Frau Wester-
horstmann und Herrn Witzel heraushören. Man 
könnte auch von einem Versuch der Profilbildung 
angesichts schwindender Umfrageergebnisse 
sprechen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Ihre Umfragewerte sind 
aber auch nicht die besten!) 

– Wir arbeiten daran, Herr Witzel. 

Was ist nun der Kern der Kritik? – Die FDP möchte 
lieber eine personenbezogene Medienabgabe ha-
ben, also eine Art Kopfsteuer. Diese Vorstellung 
habe – Zitat aus dem Antrag – „bedauerlicherwei-
se … bislang keinen ausreichenden Eingang in die 
Verhandlungen … gefunden“.  

Tatsächlich haben die Ministerpräsidenten – darun-
ter auch der ehemalige Ministerpräsident von Nord-
rhein-Westfalen Dr. Jürgen Rüttgers – für ein Haus-
haltsmodell und gegen eine Kopfpauschale votiert. 
Sie stützen sich auf ein Gutachten, das Paul Kirch-
hof verfasst hat. Der Heidelberger Professor kommt 
zu dem Ergebnis, dass ein Rundfunkbeitrag am 
besten auf Personengruppen und nicht auf einzelne 
Personen bezogen sein sollte und dass sich dafür 
am ehesten Haushalte und Betriebsstätten eignen. 
Die Erhebung einer Gebühr pro Haushalt bzw. pro 
Betrieb ist einfach, gerecht und transparent. 

Der Alternativvorschlag der FDP, nämlich eine Er-
hebung nach der Personenzahl, verlangt – das hat 
gerade auch schon Frau Westerhorstmann ausge-
führt – mehr Bürokratie. Wie, Herr Witzel, können 

Sie es mit Ihrer Forderung nach Datenschutz ver-
einbaren, dass Sie zu dem Zweck sehr viel stärker 
personenbezogene Daten erheben müssen? 

(Ralf Witzel [FDP]: Günstiger für den Nutzer!) 

– Es sind eben nicht nur rein ökonomische Kriterien, 
die hier eine Rolle spielen. Dazu komme ich gleich 
noch. 

Über diese grundsätzliche Frage hinaus nennt die 
FDP in ihrem Antrag drei Kritikpunkte:  

Erstens werden hohe Belastungen für Unterneh-
men und insbesondere für den Mittelstand und 
Handwerk befürchtet. 

Der Entwurf sieht allerdings schon eine Staffelung 
des Beitrags nach der Anzahl der Arbeitnehmer in 
einem Betrieb vor. Gerade hat uns Herr Witzel 
vorgerechnet, welche Spezialfälle es dort geben 
kann. Ich will das hier nicht vertiefen; wir werden 
uns das sicherlich im Ausschuss im Einzelnen 
anschauen und sorgfältig prüfen, ob diese Staffe-
lung vielleicht noch stärker differenziert werden 
muss, um Klein- und Mittelbetriebe zu berücksich-
tigen. 

Der zweite Kritikpunkt, den Sie vortragen, betrifft 
die Gebühreneinzugszentrale, die nach Ihren Wor-
ten ein bundesweites Zentralregister für Einwoh-
nerdaten ist. Ich glaube, Sie vergessen dabei, 
dass diese GEZ eine sehr effiziente Arbeit leistet, 
wenn Sie die Verwaltungskosten betrachten. Man 
wird berücksichtigen müssen, dass sich die GEZ in 
ihrer Arbeit natürlich ändern muss, dass wir aber 
sonst erst neue Strukturen schaffen würden. Das 
würde weitere Kosten verursachen. 

Drittens malt die FDP das Schreckgespenst finan-
zieller Mehrbelastungen an die Wand. Über Ge-
bührenaufkommen nach der Reform kann man 
bislang nur spekulieren. Der Finanz- und Struktur-
ausgleich muss noch ausgehandelt werden. Auf-
grund des Entwurfs wissen wir bisher nur, dass die 
Höhe der Gebühr bei 17,98 € festgeschrieben und 
in der Gesamtsicht eine Aufkommensneutralität 
erzielt werden soll. 

Über alle diese Punkte, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, werden wir in den Fachausschüssen aus-
führlich diskutieren können.  

Interessant ist, was der FDP-Antrag nicht anspricht 
und Herr Witzel mit keinem Wort erwähnt hat. Das 
sind die Menschen, die soziale Dimension dieser 
Thematik. Das kommt bei Ihnen gar nicht vor. Die 
Befreiung vom Rundfunkbeitrag beispielsweise 
liegt uns Sozialdemokraten sehr am Herzen. Des-
halb wird gleich meine Kollegin Inge Howe zu die-
sem Bereich noch etwas sagen. 

Wir verstehen den Antrag der FDP trotz seiner 
grundsätzlichen Schwäche als Einladung und 
freuen uns auf die Diskussion im Medienaus-
schuss sowie im Wirtschaftsausschuss. Dann wer-
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den wir auch die weiteren Erkenntnisse aus den 
Anhörungen im Oktober einfließen lassen. 

Ich bedanke mich fürs Zuhören im Plenarsaal und 
draußen an den Empfangsgeräten. – Danke 
schön. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Bo-
vermann. – Als Nächstes spricht für die Grünen 
Herr Keymis.  

Oliver Keymis (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Jetzt zäumen wir das 
Pferd noch einmal andersherum auf. Ich fange 
also nicht mit politischen Umfragewerten an, weil 
sie uns nicht weiterführen, sondern damit, dass 
RTL, die große Fernsehgruppe von Bertelsmann, 
dieses Jahr eine enorme Umsatzsteigerung gehabt 
hat. Sie hat gegenüber dem Vorjahr einen Zu-
wachs von 46 % erzielen können.  

Das zeigt, dass dieser Markt sehr lebendig ist, hin 
und her schwankt und wir bei über 4 Milliarden €, die 
allein die RTL-Gruppe einnimmt, über große Sum-
men reden. Zum Vergleich: Bei ARD und ZDF reden 
wir mit Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur 
über rund 7,2 Milliarden €. Das sind die öffentlich-
rechtlichen Gebühren, die wir alle gemeinsam auf-
bringen. Wir haben also in Deutschland ein Zwei-
Säulen-Modell: Rundfunk privat organisiert – ich 
habe nur die RTL-Gruppe mit den rund 4 Milliarden 
Umsatz herausgegriffen – und auf der anderen Seite 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinem An-
gebot im Radio, im Fernsehen und im Internet. 

Wir müssen uns über diese Grundsätze unterhalten, 
wenn wir über die Gebührenfrage sprechen und uns 
den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ver-
gegenwärtigen. Das vermisse ich in Ihrem Antrag, 
Herr Witzel. Deshalb haben Sie noch einen gestellt, 
in dem es um die Qualitätsfrage geht und über den 
wir gleich reden. Sie hätten es auch zusammenpa-
cken können, dann hätten wir es offener diskutieren 
können. Denn natürlich hat die Qualitätsfrage etwas 
mit Geld zu tun, und selbstverständlich hat die Fra-
ge, wie man grundsätzlich zu diesem Rundfunksys-
tem aufgestellt ist, etwas mit den von Ihnen im An-
trag aufgeworfenen Betrachtungen zu tun.  

Ich kann nur feststellen: Durch das, was die FDP 
seit vielen Jahren im Landtag und in anderen Zu-
sammenhängen veranstaltet, will sie letztlich den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk kleiner haben, weil 
sie sagt: Der Markt ist auseinandergerückt; die Pri-
vaten brauchen eine faire Chance. – Das sind ja die 
hintergründigen Argumente Ihrer Anträge.  

Dies trifft aus meiner politischen Betrachtung unserer 
Rundfunklandschaft alles gar nicht zu. Vielmehr ha-
ben wir auf der einen Seite einen verfassungsrecht-
lich gebotenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk – mit 

der Verpflichtung, ihn auch sauber und anständig zu 
finanzieren. Darüber diskutieren wir gerade. Auf der 
anderen Seite haben wir ein privates System, das 
den Menschen seit Mitte der 80er-Jahre zusätzlich 
Angebote, werbefinanziert, unterbreitet.  

Machen Sie sich eines klar, Kolleginnen und Kolle-
gen: Wir alle bezahlen natürlich auch den werbefi-
nanzierten Rundfunk. Denn mit jedem Produkt, das 
wir kaufen, bezahlen wir die Werbung mit, von der 
dieser Rundfunk lebt. Es ist also auch eine Form 
von Gebühr, ohne dass wir es Gebühr nennen. Es 
ist eben in die Butter und in den Käse eingepreist. 
Das ist halt so. Manchmal ist auch das, was man im 
privaten Fernsehen sieht, Käse, manchmal sogar 
auch im öffentlich-rechtlichen. Damit sind wir schon 
beim Schluss dieser Klammer. 

In Bezug auf die Gebührenfrage muss ich mich dem 
anschließen, was Kollege Bovermann gerade zu 
Recht kritisiert hat. Es ist schon eine gewisse Dreis-
tigkeit, Herr Kollege Witzel, das Oppositionsfeeling 
herauszuposaunen nach dem Motto: Wir haben 
einen Antrag gestellt, in dem wir deutlich machen, 
welch tolle Truppe wir sind; wir kämpfen für die 
verlorenen Menschen und Rundfunkgebührenzahle-
rinnen und -zahler.  

Klar, das macht die FDP immer. Nur ist komischer-
weise am 10. Juni, als der Ministerpräsident noch 
Dr. Rüttgers hieß und die Regierung von CDU und 
FDP getragen war, dieses, was Sie jetzt so harsch 
kritisieren, beschlossen worden. Es war also in der 
Zeit, die Sie in Nordrhein-Westfalen regieren durf-
ten, vom Wähler dazu beauftragt, Herr Witzel, ge-
nügend Zeit, dieses zu regeln.  

Mit der Übernahme der Regierungsverantwortung 
durch Rot-Grün haben wir es mit der Realität zu tun, 
dass das bereits von den Ministerpräsidenten ge-
meinsam beschlossen ist. Wir bekommen es jetzt 
als Landtag vorgelegt. Wir können es zur Kenntnis 
nehmen. Sie wissen, wir können als Landtag nur 
zustimmen oder ablehnen; aber wir haben sehr 
wenige Möglichkeiten – das sieht die Rundfunk-
staatsvertragsgesetzeslage so vor –, im Einzelnen 
Einfluss zu nehmen. Wir werden tun, was wir kön-
nen. Es gibt Gespräche, und am 11. Oktober die 
Anhörung, und man wird auf einiges eingehen. 

Eines haben Sie übrigens richtig beschrieben: Das 
Datenschutzthema ist aus grüner Sicht noch nicht 
geregelt. Wir müssen die beim Datenabgleich zwi-
schen den Meldeämtern und den Rundfunkanstal-
ten ausgetauschten Daten, wenn überhaupt, nur 
ganz, ganz kurz speichern, also austauschen und 
dann wieder löschen. Wir müssen natürlich darauf 
achten, dass die GEZ lediglich auf die Daten der 
Meldeämter zugreift und bitte nicht auf die aller 
öffentlichen Stellen, nach dem Motto: Jeder kann in 
dem Datenpool herumwühlen.  

Ich glaube auch, dass die Rundfunkanstalten Daten 
nicht untereinander austauschen sollten. Dann 
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kommt noch einmal ein Geflecht in Gang, was wir 
aus Datenschutzgründen überhaupt nicht für richtig 
halten.  

(Demonstrativer Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Die Auskunftspflicht der Wohnungseigentümer – 
etwa über Mitbewohner – finde ich auch einschrän-
kungswürdig. Über den Grundsatz der Datenspar-
samkeit sind wir uns vielleicht über Parteigrenzen 
hinweg einig. Es ist sicher wichtig, das gemeinsam 
zu betrachten.  

Ich bin auch dafür, bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen sehr genau zu überlegen, wie wir dafür 
sorgen, dass sie bei dieser Gebühr nicht ungerecht 
berücksichtigt werden. Auch das sollte man sich 
noch einmal genau anschauen.  

Ich bin wie Kollege Bovermann der Meinung, dass 
die Möglichkeit, aus sozialen Gründen von der 
Rundfunkgebühr befreit zu werden, erhalten bleibt. 
Das sind in Nordrhein-Westfalen nach einem Stand, 
der vielleicht nicht ganz aktuell ist, gut 10 % der 
Rundfunkgebührenzahlerinnen und -zahler, die 
keine Gebühren zahlen, weil sie sie nicht aufbringen 
können. Dass diese Befreiungstatbestände erhalten 
bleiben, ist vom Prinzip her richtig und so vorgese-
hen.  

Dass es sich nicht mehr um eine gerätebezogene 
Gebühr handelt, ist nicht nur ein Vorschlag Ihrer 
Gruppe, sondern schon seit vielen Jahren auch der 
Grünen. Wir haben das ebenfalls Mediengebühr 
genannt; manchmal stimmen die Begriffe glückli-
cherweise überein. Dass das jetzt so kommen soll, 
begrüßen wir im Grundsatz sehr, sodass vieles von 
dem, was zentral angedacht ist, richtig ist. Das hat 
auch einen Grund. Dem Vorschlag der Ministerprä-
sidentin vom 10. Juni liegt das zugrunde – da waren 
viele Regierungen beteiligt, auch grün regierte Län-
der haben mitverhandelt –, was Prof. Kirchhof auf 
der Basis der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts in den vergangenen Jahrzehnten in 
einem sehr wichtigen und grundlegenden Gutach-
ten zusammengetragen hat. Die verschiedenen 
Rundfunkurteile sind maßgeblich für das, was hier 
passiert.  

Insofern ist das, was herausgekommen ist, aus 
grüner Sicht im Grundsatz richtig und zielführend. 
Die Details, über die wir noch diskutieren werden, 
auch im Haupt- und Medienausschuss sowie im 
Wirtschaftsausschuss unseres Landtags, werden 
wir dort im Einzelnen aufführen und erörtern. Ich 
hoffe, dass die Anhörung, Frau Ministerin, noch ein 
bisschen Spielraum in der Diskussion unter den 
Staatskanzleien ermöglicht.  

Eine Sorge habe ich allerdings: Ich habe mit Schre-
cken in der „FAZ“ gelesen, was Staatsminister Jo-
hannes Beermann gesagt hat. Er ist der Chef der 
Staatskanzlei in Sachsen. Dem Magazin „promedia“ 
hat er dicke Worte ins Blatt diktiert und fragt unter 
anderem: Brauchen wir das Erste, das ZDF und die 

dritten Programme? Gehört die Unterhaltung von 
Balletten und Blasorchestern zum Auftrag einer 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt?  

Mir ist, ehrlich gesagt, gar kein Blasorchester be-
kannt. Ich halte diese Fragen für gefährlich. Natür-
lich ist ein Rundfunksinfonieorchester ein Qualitäts-
apparat. Natürlich ist ein Chor ein Qualitätsmaßstab 
und hat was damit zu. Zum Beispiel ist die WDR-
Bigband, was unser Land betrifft, ein Weltexport-
schlager. Die spielt nicht nur in NRW erfolgreich. 
Man muss über solche Dinge nicht so diskutieren. 
Vor allen Dingen dann nicht, wenn man die Verfas-
sungsrechtsprechung zum Thema Rundfunk in 
Deutschland kennt. Diese sollte sich der Kollege 
Beermann aus Sachsen noch einmal anschauen. 
Wenn wir seinem Vorschlag folgen, bekommen wir 
politische Probleme.  

Ich hoffe, Sie haben Kraft und Lust, sich damit ausei-
nanderzusetzen, den Sachsen in die Schranken zu 
weisen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – 
auch mit der neuen Gebühr – zu seinem Recht zu 
verhelfen. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Key-
mis. – Für die Fraktion Die Linke sprich jetzt Herr 
Michalowsky. 

Ralf Michalowsky (LINKE): Frau Präsidentin! Mei-
ne Damen und Herren! Liebe Besucher auf den 
Rängen! Wir reden hier über ein Thema, von dem 
jeden Monat ca. 80 Millionen Menschen in Deutsch-
land betroffen sind. Das vorliegende und zur Dis-
kussion stehende Modell zur Erhebung der Rund-
funkgebühren verabschiedet sich von dem Grund-
satz, dass man nur für etwas bezahlt, das man auch 
nutzt und verbraucht. Niemand käme auf die Idee – 
hören Sie bitte einmal weg, Herr Finanzminister –, 
auch diejenigen mit einer Kraftfahrzeugsteuer zu 
belasten, die überhaupt kein Fahrzeug besitzen 
oder benutzen. 

Aber die Finanznot treibt ja bekanntlich seltsame 
Blüten. Ich erinnere nur an die aktuelle Sonnen-
bankabgabe in Essen, die zwar gesundheitspoli-
tisch sinnvoll ist, aber auf Fantasien der Kämmerer 
hindeutet, die uns in den nächsten Monaten sicher 
noch weiter überraschen werden. 

Beim Rundfunk will man ebenfalls einen neuen Weg 
gehen. Zahlen sollen auch diejenigen, die über-
haupt keine Rundfunk- und Fernsehgeräte besitzen. 
Wenn es eine öffentlich-rechtliche Zeitungsland-
schaft gäbe, dann würden Sie wahrscheinlich auch 
denjenigen Geld aus der Tasche ziehen, die eine 
ausgeprägte Holzallergie haben und deswegen 
keine Zeitungen lesen. 

Wir wollen, dass nur diejenigen für den Rundfunk 
zahlen, die ihn auch nutzen. Wer nur das Radio 
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oder ein neuartiges Empfangsgerät wie den PC 
oder das Handy nutzt, soll nur die Grundgebühr 
zahlen, die Unternehmen sollen wie bisher über die 
Rundfunkgebühr an der Finanzierung des Rund-
funks beteiligt werden, und die bestehenden Regeln 
zur Befreiung von der Gebührenpflicht aus sozialen 
Gründen müssen beibehalten werden. 

(Vereinzelt Beifall von der LINKEN) 

Die Zahlung der Rundfunkgebühr an die GEZ sollte 
für befreite Personen – das ist neu – auf Antrag die 
Behörde übernehmen, die die Leistungen zahlt, 
deren Erhalt die Voraussetzung für eine Befreiung 
von der Gebührenpflicht ist. Das bringt Mehrein-
nahmen von ca. 800 Millionen € für die Sender. Wir 
wollen zusätzliche Befreiungen für Bibliotheken, 
Hochschulen und Feuerwehren. Die Zweit- und 
Drittgebühr für Zweitwohnungen und Gartenhäu-
schen sowie für Dienstwagen bzw. Arbeitszimmer 
muss abgeschafft werden. Das ergibt eine Minder-
einnahme von 160 Millionen €. 

(Vorsitz: Präsident Eckhard Uhlenberg) 
Zum Datenschutz: Die Datenschutzbeauftragten 
haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. 
Das gesamte Gebühreneinzugs- sowie Befreiungs-
verfahren ist entsprechend den Empfehlungen der 
Datenschutzbeauftragten zu verändern. Wir brau-
chen neben ELENA und Google keine weitere Da-
tenkrake. 

(Beifall von der LINKEN) 

Die GEZ muss transparenter, bürgerfreundlicher 
und bürgernäher umgestaltet werden. Die Fang-
prämien der Kontrolleure sind abzuschaffen, und die 
Gebührenbeauftragten müssen einen Verhaltens-
kodex einhalten. Potenzielle Gebührenzahler dürfen 
nicht wie Kriminelle, sondern müssen wie Kundin-
nen und Kunden behandelt werden.  

Zur Werbefreiheit: ARD und ZDF sollten mit Aus-
nahme von Sportübertragungen werbe- und spon-
soringfrei sein. Das bedeutet Mindereinnahmen von 
ca. 500 Millionen €.  

Würde unser Modell umgesetzt, hätten ARD, ZDF 
und Deutschlandradio bei gleichbleibender Gebüh-
renhöhe Mehreinnahmen von ca. 140 Millionen €. 
Bei der Gesamtsumme ist das ein Tropfen auf den 
heißen Stein, aber immerhin gäbe es keine Ein-
nahmenminderung. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die Landesregierung hat Frau 
Ministerin Dr. Schwall-Düren das Wort. 

Dr. Angelica Schwall-Düren, Ministerin für Bun-
desangelegenheiten, Europa und Medien: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Derzeit wird die Neuordnung der Finanzierung 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks breit diskutiert. 
Die FDP hat richtig dargelegt – das haben wir auch 
schon mehrfach von anderen Kolleginnen und Kol-
legen gehört –, dass hierzu am 10. Juni 2010 Eck-
punkte durch die Regierungschefs der Länder vor-
gestellt worden sind. Insofern erscheint es als eine 
Selbstverständlichkeit – dennoch freut es mich –, 
dass Frau Westerhorstmann sich grundsätzlich 
hinter diese Eckpunkte gestellt hat. Ich kann mich 
nur wundern, dass Herr Witzel eine ganz andere 
Position einnimmt. 

Welche Ziele werden mit dieser Neuausrichtung der 
Finanzierung verfolgt? – Es soll ein faires und ge-
rechtes Gebührenmodell eingeführt werden, und die 
Kontrolldichte soll abgesenkt werden. Das wollen 
wir auch. Ich sehe nicht, dass das durch den FDP-
Vorschlag erreicht werden kann. Ich kann außer-
dem nicht erkennen, wie mit den Vorstellungen, die 
Sie, Herr Michalowsky, vorgetragen haben, eine 
Vereinfachung des Systems erreicht werden kann. 

Wir wollen eine Abkehr vom Gerätebezug der Ge-
bühr, weil dieser in der komplexen Medienwelt kei-
nen Sinn mehr hat. Ich erinnere in diesem Zusam-
menhang nur an die Diskussion über die PC-
Gebühr. 

Meine Damen und Herren, ich finde es gut, dass 
auch die FDP sich an dieser Diskussion beteiligt. 
Wie Herr Staatssekretär Eumann bereits in der letz-
ten Woche im Hauptausschuss dargelegt hat, wird 
angestrebt, noch im Dezember dieses Jahres einen 
entsprechenden Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
zu unterschreiben. Das geht nur, wenn auf der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz Ende Oktober eine Ei-
nigung über die Inhalte erzielt wird. Dazu wird die 
schon angesprochene Anhörung am 11. Oktober in 
Berlin stattfinden. Dort werden all die Fragen, die 
heute hier angesprochen worden sind, diskutiert 
werden. 

Denn nicht nur Sie bekommen entsprechende Brie-
fe, sondern auch ich werde mit berechtigten Fragen 
konfrontiert, zum Beispiel mit derjenigen, ob die 
Beteiligung der kleineren und mittleren Betriebe an 
der Rundfunkfinanzierung richtig austariert ist. Es ist 
schon gesagt worden, dass die Eckpunkte vorse-
hen, dass pro Betriebsstätte mit bis zu vier Beschäf-
tigten lediglich ein Drittel des Beitrages bezahlt wer-
den soll. Das wären derzeit ca. 6 € pro Monat. Eine 
Betriebsstätte von fünf bis 14 Beschäftigten müsste 
einen Rundfunkbeitrag, also knapp 18 € pro Monat, 
und die nächstgrößere Kategorie, die bis 49 Be-
schäftigte, zwei Rundfunkbeiträge, also knapp 36 € 
pro Monat, bezahlen. 

Ausgangspunkt dieser Überlegungen – das wollen 
wir bitte nicht vergessen, wenn wir über die Finan-
zierung sprechen – war, dass die bisherigen Anteile 
des privaten und des nichtprivaten Bereichs zur 
Rundfunkfinanzierung im Lot bleiben sollen. Auf 
dieser Grundlage wurden Schätzungen vorgenom-
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men, die sich in den Staffelungen niederschlagen, 
die ich soeben beschrieben habe. 

Die Briefe und Anrufe, die wir bekommen, die Ge-
spräche, die wir führen, geben aber durchaus An-
lass, darüber noch einmal im Detail nachzudenken. 
Deswegen sollte die Anhörung abgewartet und 
anschließend ernsthaft geprüft werden, ob sich 
weiterer Änderungsbedarf ergibt. 

Weiterhin muss die Frage politisch diskutiert wer-
den, ob der Ausgangspunkt „Beschäftigter“ richtig 
ist. Denn teilweise wird eingewandt, dass man Teil-
zeit- und Vollzeitbeschäftigte nicht gleichsetzen 
sollte. Nicht nur die Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen, sondern auch die anderen Länder ste-
hen einer Änderung in dieser Frage durchaus offen 
gegenüber. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Ein weiterer Punkt, der schon angesprochen wor-
den ist, wird der Datenschutz sein. Selbstverständ-
lich darf es nicht sein, ist aber auch nicht beabsich-
tigt und in den bisherigen Formulierungen nicht 
angelegt, dass aus der GEZ ein bundesweites Zent-
ralregister für persönlichste Einwohnerdaten wird. 
Deswegen werden gerade die bisherigen Daten 
soweit wie möglich auch im neuen System verwen-
det. Das bedeutet konkret, dass es völlig genügt, 
wenn für eine Wohnung ein Beitrag gezahlt wird. 
Dann hat es gerade nicht zu interessieren, wer in 
dieser Wohnung wohnt. So wird auch bisher formu-
liert. 

Das ist übrigens auch einer der wichtigen Vorteile 
der Umstellung auf das vorgeschlagene neue Bei-
tragssystem. Bisher musste zum Teil an der Haus-
tür erfragt werden, ob jemand ein Fernsehgerät, ein 
Hörfunkgerät oder zum Beispiel einen Computer 
bereithält. Dies ist in Zukunft nicht mehr notwendig. 
Ebenfalls fällt eine gesonderte Gebühr für Computer 
nicht mehr an. Ich darf daran erinnern, dass gerade 
diese Frage Anlass für die Diskussion und die an-
stehende Neuordnung gewesen ist. 

Wir gehen aus diesem Grunde auch davon aus, 
dass es bei den Beauftragten erhebliche Einspa-
rungen geben wird. Wir haben mit der GEZ die 
größte Gemeinschaftseinrichtung von ARD und 
ZDF mit über 1.000 Beschäftigten in Nordrhein-
Westfalen. Es sollte auch einmal gesagt werden, 
dass es sicher kein leichter Job ist, den die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter dort bisher engagiert aus-
geübt haben. 

Bei der Systemumstellung wird die GEZ noch ein-
mal stark gefordert sein. Nach der Etablierung des 
neuen Systems werden allerdings langfristig Ein-
sparungen auch bei der GEZ erreicht werden kön-
nen.  

Wir gehen davon aus, dass das Aufkommen aus 
den Rundfunkbeiträgen in der gesamten Höhe dem 

bisherigen Aufkommen aus der Rundfunkgebühr 
entsprechen wird. 

Dieses Ziel war nicht einfach zu erreichen, da hier 
komplizierte Berechnungen erfolgen mussten. Es 
gab verschiedene Stellschrauben, wie man sicher 
feststellen kann. Eine ist übrigens die Staffelung der 
Betriebsstätten nach Anzahl der Beschäftigten. 

Auch die Belastung der Haushalte soll sich nicht 
ändern. Der Umstieg erfolgt beitragsneutral. Das 
bedeutet konkret – ich glaube, das ist den Bürgerin-
nen und Bürgern sehr wichtig –: Bisher beträgt die 
Rundfunkgebühr 17,98 €. Auch in Zukunft wird die 
Rundfunkgebühr 17,98 € betragen: Also einmal 
keine Kostensteigerung. Auch die Verteilung zwi-
schen Privathaushalten auf der einen und den 
nichtprivaten Zahlern, also den Unternehmen und 
der öffentlichen Hand auf der anderen Seite, soll 
erhalten bleiben. 

Man muss natürlich hinzufügen, dass diese Be-
rechnungen auf Schätzungen beruhen. Sie werden 
zur Sicherheit noch von der Kommission zur Ermitt-
lung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, der 
berühmten KEF, überprüft. Wie Sie wissen, wird die 
KEF im nächsten Jahr wieder einen Bericht vorle-
gen. Daraus werden dann die Einzelheiten auch 
bezüglich dieser Überprüfung hervorgehen. 

Denn selbstverständlich lässt sich nicht mit allerletz-
ter Sicherheit ausschließen, dass sich manche Ein-
nahmen anders entwickeln als gedacht. Sollten die 
Rundfunkanstalten aber entgegen den Erwartungen 
mehr Geld einnehmen, als Ihnen zusteht, wird ihnen 
das nach dem bisherigen Verfahren von der KEF 
wieder abgezogen. Umgekehrt gilt allerdings auch, 
dass in der nächsten Gebührenperiode eine Anpas-
sung nach oben erfolgen kann, wenn die Einnah-
men wider Erwarten niedriger ausfallen sollten. 

Meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen zu An-
fang den Zeitablauf geschildert. Daraus geht hervor, 
dass noch im Oktober wichtige Entscheidungen 
fallen werden. Sie können aber sicher sein, dass die 
Landesregierung das eben von mir Vorgetragene in 
die Verhandlungen einbringen wird. Über die Ver-
handlungen und die gegebenenfalls erzielten Er-
gebnisse wird Ihnen die Landesregierung gerne in 
der November-Sitzung des Haupt- und Medien-
ausschusses berichten. Dies wird dann sicherlich 
auch – davon bin ich überzeugt – zu einer abge-
wogenen Entscheidungsfindung im Ausschuss 
beitragen können. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Für die SPD-Fraktion liegt mir noch 
die Wortmeldung von Frau Howe vor. 
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Inge Howe (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Gestatten Sie mir, 
dass ich noch einige andere Aspekte in die jetzige 
Diskussion einbringe. Schließlich reden wir nicht nur 
über irgendein Finanzierungsmodell, sondern über 
etwas, was die in Deutschland lebenden 82 Millio-
nen Menschen potenziell betrifft. Allein in Nordrhein-
Westfalen sind es 18 Millionen Menschen. Daher 
möchte ich die menschliche Komponente hier ein 
Stück weit mit einbringen. 

Herr Witzel, Ihr Antrag zeigt genau diese Notwen-
digkeit. Das gilt auch für Frau Westerhorstmann. 
Wo bleibt bei Ihnen eigentlich der Mensch? Er bleibt 
irgendwo auf der Strecke. Sie reden über Probleme, 
über Betriebe, über Probleme in Unternehmen und 
über Pkws. Die Probleme der Menschen sprechen 
Sie aber nicht an. Sie haben zwar das Wort „Bürger“ 
und auch das Wort „Mensch“ erwähnt, aber nicht 
die Probleme, die sich da auftun. Es sind die Prob-
leme dieser Menschen, über die wir an dieser Stelle 
auch reden müssen und die hier mit angeführt wer-
den müssen. 

Im Jahr 2007 hatten wir schon einmal einen Antrag 
zu zusätzlichen Befreiungstatbeständen gestellt. 
Diesen Antrag haben Sie von CDU und FDP erster 
Klasse beerdigt. 

Herr Michalowsky, zu Ihnen kann ich nur Folgendes 
sagen – jetzt ist er leider nicht da –: Menschen, die 
weder Rundfunk- noch Fernsehgeräte noch einen 
Internetanschluss besitzen, brauchten bisher noch 
nie Gebühren zu zahlen und brauchen auch zukünf-
tig keine Gebühren zu zahlen. Das, was Sie da 
ausgeführt haben, war ein bisschen falsch, glaube 
ich. 

(Ali Atalan [LINKE]: Das hat er auch nicht be-
hauptet!) 

In Ihren Redebeiträgen waren auch einige Punkte 
enthalten, die wirklich an den Realitäten vorbeige-
hen. Als ehemalige Vorsitzende und jetzige stellver-
tretende Vorsitzende des Petitionsausschusses 
verwundert es mich, dass Sie von der Linkspartei an 
dieser Stelle lediglich über die Finanzierung und 
über Millionenbeiträge reden, während die hilfebe-
dürftigen Menschen bei Ihnen nur eine ganz margi-
nale Rolle spielen. 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Das ist 
nicht richtig! Das ist falsch!) 

Hier besteht bei Ihnen sicherlich noch ein bisschen 
Nachbesserungs- und Nachholbedarf. 

Im Antrag der FDP kommen, wie nicht anders zu 
erwarten war, der soziale Bereich und das Schutzin-
teresse der entsprechenden Menschen überhaupt 
nicht vor. 

In der letzten Legislaturperiode haben Sie im Jahr 
2007 in Ihrem Redebeitrag zu unserem Antrag von 
SPD und Grünen auch die Auffassung vertreten, 

dass es bei einer Überprüfung und Neuordnung der 
Rundfunkgebühren keine Salamitaktik geben dürfe. 

(Ralf Witzel [FDP]: Genau!) 

– Genau. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Und was machen Sie? – Sie machen jetzt Salami-
taktik, indem Sie einfach nur Teilbereiche heraus-
greifen, diese ausführlich beschreiben und das in 
Ihren Forderungen an den Landtag auch noch ein-
mal begründen. 

(Beifall von Oliver Keymis [GRÜNE]) 

Das ist nichts anderes als Lobbyismus pur. 

(Ralf Witzel [FDP]: Ach, für wen denn? Für 
die Menschen!) 

Die Menschen, die der Fürsorge des Staates bedür-
fen, kommen bei Ihnen wirklich nicht vor. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Der Petitionsausschuss des Landtags Nordrhein-
Westfalen hat allein in der letzten Legislaturperiode 
650 Petitionen von hilfebedürftigen Menschen nur zu 
dem Punkt „Rundfunk- und Fernsehgebühren“ be-
handelt. Und – das sage ich jetzt auch einmal ganz 
stolz und klopfe allen Mitgliedern des Petitionsaus-
schusses hiermit sinnbildlich auf die Schulter – nur 
aufgrund der intensiven Arbeit des Petitionsaus-
schusses ist es gelungen, den Befreiungskatalog für 
Rundfunkgebühren auf jetzt zwölf Tatbestände zu 
erweitern. Vorher waren es acht. Wir haben mit gro-
ßer Mühe und viel Arbeit vier zusätzliche Tatbestän-
de dort hineinverhandelt. Darauf sind wir auch stolz. 

Das reicht aber noch nicht. Es fallen immer noch 
viele, viele Menschen durch das Raster. Genau dort 
muss die Politik ansetzen. Das ist genauso ein 
Schwerpunkt wie Unternehmen und Betriebe, die 
wir natürlich auch nicht außer Acht lassen sollten. 
Erst dann ergibt sich ein ganzheitliches Bild. Genau 
das vermisse ich in Ihrem Antrag. 

Dabei handelt es sich zum Beispiel um im Niedrig-
lohnsektor tätige Menschen, die nach Abzug der 
Gebühren weniger Geld in der Tasche haben als 
SGB-II-Empfänger. Das sind Menschen, die Wohn-
geld erhalten – frühere Sozialhilfebezieher. Wenn 
man von ihren Einkünften die Rundfunkgebühren 
abzieht, liegen sie noch unter dem Sozialhilfesatz. – 
Das sind die Realitäten. 

Studentinnen und Studenten, die kein BAföG bezie-
hen, weil ihr Fall gerade an der Grenze ist, und 
ihren Eltern auf der Tasche liegen, sind auch nicht 
befreit. Dort besteht ebenfalls ein großer Bedarf. 
Empfänger von Studienstipendien werden auch 
nicht befreit. 

Darum sollten Sie sich auch einmal kümmern. Sie 
sind doch die Partei der Fortschrittlichen und setzen 
sich so sehr für junge und gebildete Menschen ein. 
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Hier haben Sie ein großes Betätigungsfeld; das 
kann ich Ihnen sagen. 

Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres, die 
ein Taschengeld von 150 bis 170 € bekommen, 
müssen davon 17,98 € Rundfunkgebühren bezah-
len. Das sind weit mehr als 10 %. Finden Sie das 
sozial gerecht? Meinen Sie, dass diese Menschen 
unsere Fürsorge nicht nötig haben? Ich denke, 
schon. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Selbst Menschen, die einen zeitlich begrenzten 
Zuschlag zum Arbeitslosengeld II erhalten – und 
seien es nur 50 Cent im Monat –, müssen Rund-
funkgebühren bezahlen und sind damit schlechter 
gestellt als alle anderen Menschen hier. 

(Günter Garbrecht [SPD]: Das schaffen sie 
auf Bundesebene ja gerade ab! Deshalb 
kann man von diesem Fall ja nicht mehr re-
den!) 

Behinderte Menschen mit einem zusätzlichen Ein-
kommen müssen auch einen Beitrag bezahlen. Er 
liegt zwar nur bei einem Drittel; ein Drittel ist für 
solche Menschen aber auch viel Geld. 

In Ihrem Redebeitrag im Jahr 2007 haben Sie auch 
darauf abgehoben, dass es doch eine sogenannte 
Härtefallklausel gibt. 

(Ralf Witzel [FDP]: Ja, richtig!) 

– Ja, natürlich gibt es diese Härtefallklausel. For-
maljuristisch muss sie nämlich in jedem Staatsver-
trag enthalten sein, weil er sonst gar nicht gültig ist. 

Aber was passiert denn in der Realität mit dieser 
Härtefallklausel? Soll ich es Ihnen sagen, und zwar 
aus der Erfahrung der Stunden und Monate, die ich 
mit diesem Staatsvertrag und dem sozialen Aus-
gleich für Menschen verbracht habe? – Gar nichts 
passiert damit! Nicht einmal die Grenzfälle werden 
positiv beurteilt. In den zehn Jahren, die ich an die-
sem Thema arbeite, haben wir vielleicht vier bis fünf 
Fälle über die Härtefallklausel geregelt bekommen – 
bei einer Eingabenflut von Zigtausenden von Petiti-
onen in zehn Jahren. Finden Sie, dass das eine 
gerechte Maßnahme ist? – Ich jedenfalls nicht.  

Ich kann nur sagen: Hier gibt es riesen Nachbes-
serungsbedarf. Wir hatten am Wochenanfang eine 
Tagung aller Petitionsausschussvorsitzenden. Das 
Problembewusstsein in anderen Bundesländern ist 
nicht so groß, weil die Bevölkerungszahl viel ge-
ringer ist als in Nordrhein-Westfalen. Wir mit unse-
ren 18 Millionen haben hier ein Alleinstellungs-
merkmal.  

Sie haben in Ihrem Antrag geschrieben: Die Minis-
terpräsidentin möge sich enthalten, wenn diese 
Tatbestände nicht geregelt werden. – Ich kann Sie 
nur bitten – ich appelliere an Sie –: Sorgen Sie 
dafür, dass die anderen Ministerpräsidenten der 
schwarz-gelb regierten Bundesländer Nachbesse-

rungen vornehmen. Dann kann unsere Minister-
präsidentin ihrem Begehren auch zustimmen. 
Dann haben wir nämlich die Gesamtheit geregelt 
und nicht nur Einzelbereiche. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der 
Beratung. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Antrags der Fraktion der FDP Drucksache 15/219 
an den Haupt- und Medienausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung soll im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem 
seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Wer stimmt der Überweisung 
nicht zu? – Wer enthält sich? – Damit ist die Über-
weisung einstimmig beschlossen.  

Wir kommen nun zu: 

5 Hohe Gebühreneinnahmen verpflichten zu 
hochwertigem Rundfunk 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/217 

Ich eröffne die Beratung. Für die FDP hat der Herr 
Abgeordnete Witzel das Wort. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wie bei dem Vorpunkt 
schon angekündigt: Wichtig ist nicht nur die Frage 
der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks, sondern auch die der Qualität oder, etwas 
einfacher gesagt: Man muss sich schon Gedanken 
machen, wo die Unterschiede in der Qualität liegen, 
wenn es „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ im privaten 
Fernsehen gibt und „Die verbotene Liebe“ im öffent-
lich-rechtlichen.  

Bei vielen Sendungen muss man sich genau die 
Frage stellen: Was ist der öffentlich-rechtliche 
Mehrwert, der es dann auch rechtfertigt, dass der 
Staat mit seinen Staatsverträgen und besonderem 
Aufwand entsprechend regulierend tätig wird.  

Wir wollen als FDP-Landtagsfraktion ausdrücklich 
gutes Radio und qualitätsvolles Fernsehen. Wie 
man die Begriffe entsprechend definiert, muss si-
cherlich im Einzelfall neu entschieden werden, muss 
den technischen Erfordernissen im Zeitalter der 
digitalen Revolution, muss einer Vielfalt von immer 
mehr Sendern angepasst werden, die es auf dem 
Markt gibt. 
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Da kommt etwa ein Stadtsender wie center.tv neu 
auf den Markt und berichtet über viele kleine Ereig-
nisse in und um Köln herum. Dieses gefühlsbetonte 
Heimatfernsehen des ausschließlich eigen- und 
werbefinanzierten TV Kanals erfreut sich einer be-
achtlichen Beliebtheit  

(Beifall von der FDP) 

und bedeutet auch für Formate wie der „Lokalzeit“ 
des WDR eine ernst zu nehmende Konkurrenz. 

Wir müssen deshalb ehrlich die Gegenfrage stellen: 
Muss es – in der Gesamtsumme – der weltweit 
teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk sein, mit 
dem wir es in Deutschland zu tun haben? Oder geht 
es nicht perspektivisch, je mehr private Angebote 
vorhanden sind, etwas günstiger für die Nutzer? Wir 
müssen das unter anderem im Zusammenhang mit 
Qualitätsstandards, die die Rechtfertigung für das 
öffentlich-rechtliche System darstellen, sehen.  

Wir als FDP-Landtagsfraktion vertreten eine klare 
Position. Wir wollen ausdrücklich einen starken, 
leistungsfähigen, ausgewogenen und unabhängigen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der für uns gerade 
deshalb auch ein starker Rundfunk und eine starke 
Säule Rundfunk ist, wenn er eben nicht nur Privates 
kopiert, sondern sein eigenes qualitätsorientiertes 
Senderprofil aufweist und sich seines spezifischen 
öffentlichen Auftrages bewusst ist. 

Deshalb wollen wir, dass in angemessener Weise 
die sich verändernden Zuschauer- und Hörerwün-
sche mit berücksichtigt werden. Wir glauben, dass 
diese in Übereinstimmung mit Gebührenzahlerinte-
ressen zu bringen sind, wenn dies denn politisch 
gewollt ist. Anspruch und Maßstab betreffend die 
Qualität müssen entsprechend hoch sein, weil den 
Öffentlich-Rechtlichen die Bereitstellung hinreichend 
hoher Volumina an Mitteln garantiert wird.  

Seit der letzten Gebührenerhöhung zum 1. Januar 
2009 sind die GEZ-Erträge von 7,2 Milliarden € im 
Jahre 2008 auf insgesamt 7,6 Milliarden € angestie-
gen. Der WDR als Anstalt für Nordrhein-Westfalen 
rechnet im Jahr 2010 mit Erträgen von 1,354 Milli-
arden €, davon 1,123 Milliarden € aus Rundfunkge-
bühren. Angesichts der Aufwendungen in Höhe von 
1,411 Milliarden € haben wir trotz des hohen Ge-
bührenaufkommens einen noch abzudeckenden 
Fehlbetrag von 56 Millionen €. 

Das heutige Rundfunksystem hat mit den Vorstel-
lungen der Gründungsväter allerdings nicht mehr 
viel gemein. Die technische Entwicklung hat völlig 
neue Übertragungswege erschlossen. Rundfunk ist 
deshalb auch nicht mehr ein so beschränktes Gut, 
das so knapp ist, wie es früher einmal war, sondern 
es ist mittlerweile auf verschiedensten Verbrei-
tungswegen verfügbar.  

Deshalb gibt es inzwischen auch eine Vielzahl von 
Programmen und Sendungen. Immer mehr Sende-
minuten, mehr Sender, mehr Internetangebote ste-

hen allen Bürgern als Informations- oder Unterhal-
tungsquelle zur Verfügung. Inzwischen existieren 
über 20 öffentlich-rechtliche TV-Programme und 
über 60 Radioprogramme. 

(Oliver Keymis [GRÜNE]: Sehr gut!) 

Hinzu kommen eine Vielzahl digitaler Angebote, 
eine Vielzahl von Videotext- und Internetseiten, die 
mit gebührenfinanzierten öffentlichen Sendeanstal-
ten konkurrieren, heute insbesondere auch im kos-
tenintensiven Unterhaltungs- und Sportbereich im-
mer stärker mit privaten Sendern. Ihr Markenzei-
chen und Kompetenzvorsprung bei Information, 
Bildung und Kultur schwinden indes nach verbreite-
ter Einschätzung. Eine qualitative Verflachung be-
stimmter Programme und Verlagerung von Informa-
tionsformaten zugunsten von Unterhaltungsforma-
ten in die neuen Digitalkanäle werden zu Recht von 
Zuschauern immer stärker beklagt.  

Wir alle kennen die entsprechenden Beispiele. Es 
gibt viele Sendungen, von denen ohne das einge-
blendete Sendesymbol niemand wüsste, ob sie 
eigentlich von einem öffentlich-rechtlichen Veran-
stalter oder von einem privaten stammen.  

Hier obliegt der Politik die Verantwortung, mit der 
Rahmensetzung dafür zu sorgen, dass das, was mit 
den Geldern des Gebührenzahlers produziert, von 
öffentlicher Seite aus organisiert und durch Staats-
vertrag abgesichert wird, den nötigen Qualitätsstan-
dards entspricht.  

Deshalb ist es schon sehr wichtig, sich dieses 
Fundaments bewusst zu werden. Sie alle kennen 
sicherlich auch die jüngsten Äußerungen des ZDF-
Intendanten Markus Schächter zu dem Thema. 
Immer wieder kommt ja die Qualitätsdebatte des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks hoch, immer 
dann, wenn es wieder sehr offenkundige Fälle gibt, 
bei denen man sich fragt: Ist denn all das, was da 
finanziert worden ist, nur rein öffentlich-rechtlicher 
Grundversorgungsauftrag, oder verfolgt das nicht 
vielleicht das Ziel, immer stärker mit Privaten zu 
konkurrieren? Ich denke, der Public-Value, dem 
wir bei den Öffentlich-Rechtlichen verpflichtet sind, 
muss immer unstreitig vorhanden sein.  

Wir haben ja die KEF, die regelmäßig alle zwei 
Jahre fein säuberlich die Kostenentwicklung im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk auflistet und einen 
sehr interessanten Einblick in das Innenleben von 
ARD, ZDF & Co. erlaubt. Insgesamt kommt man, 
wenn man sich den letzten Bericht von Ende 2009 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs für die öffentlich-
rechtlichen Sender anschaut, auf immerhin 330 
stolze Seiten Informationen plus Anlagenteil. Es ist 
schon sehr interessant, auf welche Einzelheiten 
man dort stößt, insbesondere wenn man sich die 
Kostenexplosion anguckt, die es im Bereich von 
Online-Medien, neuen Telemedien gibt, welche 
großen Millionenbeträge dort ausgegeben worden 
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sind für Seiten wie sportschau.de, börse.ARD.de 
und Kinderkanal oder kikaninchen.de.  

Entscheidend ist für uns, dass all das, was öffent-
lich-rechtlicher Grundversorgungsauftrag ist, in 
den Vollprogrammen stattfindet. Dafür sind doch 
ARD und ZDF da. Deshalb ist es doch nicht in 
Ordnung, wenn immer mehr zusätzliche öffentlich-
rechtliche Spartenkanäle geschaffen werden müs-
sen, damit dort das gesendet und veranstaltet 
wird, was eigentlich der Programmauftrag des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, der sich nur 
eben in den regulären Kanälen immer weniger 
wiederfindet, weil es dort immer mehr vergleichba-
re Angebote zu denen der privaten Konkurrenz 
gibt.  

Es ist daher sehr entscheidend, dass genau das 
geschieht, worauf der Wert und die Rechtfertigung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks liegt, und 
zwar in der Qualität: dass Dinge bereitgestellt wer-
den, die eben nicht nur marktgängig sind, dass 
Informationen angeboten werden und dass es 
kulturelle Angebote gibt, die sich eben nicht nur in 
einem werbefinanzierten Medium halten können. 
Es gibt eine öffentliche Verantwortung, dass diese 
Programme zur Verfügung gestellt werden, auch 
wenn sie sich rein unter kommerziellen Gesichts-
punkten nicht tragen würden.  

Es kommt darauf an, dass solche Programme in 
den öffentlich-rechtlichen Hauptprogrammen zu 
finden sind, dass sie eben nicht an die Ränder 
gedrückt werden, sondern dass entsprechende 
Sendungen wirklich im Schaufenster des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks stehen, für jedermann 
sichtbar, dass diese Sendungen dort auch Pro-
grammhighlights sind, denen man sich in besonde-
rer Weise verpflichtet fühlt, und endlich einmal der 
schleichende Trend beendet wird, immer mehr 
Sparten neu zu gründen, Inhalte aus den öffent-
lich-rechtlichen Hauptprogrammen auszulagern, 
weil sie der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch 
anbieten muss, dies aber in seinem eigentlichen 
Hauptmedium nicht tun will.  

Wir sind der Meinung, der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk hat eine Zukunft, braucht eine Zukunft, 
aber rechtfertigt sich durch die Qualität seiner An-
gebote. Da, wo Verbesserungsbedarf besteht, 
möchten wir uns weiterhin dafür einsetzen, dies zu 
vervollkommnen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die CDU-Fraktion hat das 
Wort Herr Abgeordneter Krautscheid. 

Andreas Krautscheid (CDU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir durch den 
Antrag der FDP die Gelegenheit haben, nicht nur 

über die Gebühren und deren Eintreibung zu disku-
tieren, sondern auch über die Frage, wofür diese 
Gebühren ausgegeben werden.  

Allerdings muss ich dem Kollegen Witzel in einem 
Punkt, der seinen Antrag angeht, schon wider-
sprechen. Der Antrag hat die Überschrift „Hohe 
Gebühreneinnahmen verpflichten zu hochwertigem 
Rundfunk“. Diese Position teile ich nun gar nicht, 
denn es sind nicht die hohen Einnahmen, die zur 
Qualität verpflichten, sondern der Auftrag und die 
Verfassung.  

Meiner Ansicht nach ist es wichtig, sich das vor 
Augen zu führen; denn es gibt in der Tat eine be-
sondere Form der Privilegierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks durch den Staat, durch die 
Gesetzgebung, einen besonderen Schutz, eine 
Entwicklungsgarantie, die de facto auch eine Fi-
nanzierungsgarantie beinhaltet. Wer derartigen 
besonderen staatlichen Schutz genießt, muss 
eben auch entsprechend seines Auftrags zur Viel-
falt in der Meinungsbildung beitragen, der muss in 
den Bereichen Information, Kultur, auch Unterhal-
tung Vielfalt und Qualität bieten, um diese beson-
dere Privilegierung zu rechtfertigen.  

Ich will einen Gedanken aufnehmen, den der Kol-
lege Keymis in der letzten Runde angesprochen 
hat, ein Zitat vom Kollegen Staatsminister Beer-
mann aus Sachsen, der die entsprechende Ar-
beitsgruppe der Länder leitet und sagt: Wir müs-
sen verstärkt über den Auftrag diskutieren. – Ich 
finde es schon richtig, darüber zu diskutieren, ob 
wir die derzeit 65 öffentlich-rechtlichen Radiopro-
gramme brauchen, ob es notwendig ist, all diese 
auch noch hier in digitalisierter Form empfangen 
zu können. Es geht also nicht nur darum, fünfmal 
den WDR zu hören, sondern hinzu kommen in 
Zukunft im digitalen Radio alle 65 Programme, 
glasklar empfangbar. Ich denke, da werden schon 
Doppelungen zu entdecken sein: 21 TV-
Programme, fünf analoge Spartenkanäle, jeweils 
drei digitale Spartenkanäle bei ARD und ZDF. Da 
ist schon die Frage berechtigt: Was ist Grundver-
sorgung, und was geht darüber hinaus?  

(Beifall von der FDP) 

Das ist nicht nur eine quantitative Frage, sondern 
auch eine qualitative Frage.  

(Ralf Witzel [FDP]: Richtig!) 

Ich rate, dass wir diese Diskussion führen, weil sie 
genau wie die Gebühren mit der Frage der Akzep-
tanz zu tun hat.  

(Beifall von der FDP) 

Wir wünschen uns als überzeugte Anhänger des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine möglichst 
hohe Akzeptanz bei denen, für die dieser Rund-
funk veranstaltet wird. Dann muss man darüber 
diskutieren, warum sich große Teile der Gesell-
schaft, insbesondere der jungen Menschen aus 
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dem Konsum dieser öffentlich-rechtlichen Pro-
gramme heute schon weitgehend ausklinken. 
Wenn wir wissen, dass sich an manchen Abenden 
bei ARD oder ZDF der Altersschnitt bei weit über 
60 Jahren befindet, dann kann mit den Program-
men nicht alles zum Besten stehen.  

(Beifall von der FDP) 

Die Frage lautet also: Brauchen wir so viele Kanä-
le? Und vor allem: Brauchen wir so viele öffentliche 
Kanäle?  

Ich nehme einmal das Beispiel der digitalen und der 
Spartenkanäle. Ich denke, dass es im digitalen Zeit-
alter mit 300, 400 Programmen, die wir heutzutage 
im Fernsehen empfangen können, sehr darauf an-
kommt, eine Marke zu bilden. Natürlich weiß jeder, 
dass es zunächst einmal für das Überleben wichtig 
ist, wo man auf dem EPG, bei dem elektronischen 
Programmführer, landet. Ist man auf der Position 1, 
2, 3, 4, 5 oder auf 37 und verschwindet da irgend-
wo? Aber das kann es alleine nicht sein.  

Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Marke darzu-
stellen, damit die Konsumenten im digitalen Zeital-
ter eine klare Vorstellung davon haben, was ihnen 
dieses Programm bietet. Insofern finde ich es in 
der Entwicklung schon besorgniserregend – so-
wohl bei ARD als auch bei ZDF –, wenn wir eine 
immer stärkere Spezialisierung in den Digitalpro-
grammen beobachten. Soll heißen: Die Kinderpro-
gramme fallen aus dem Hauptprogramm heraus 
und landen im Kinderkanal, die Kulturprogramme 
kommen entweder zu Arte oder zu 3sat, die Infor-
mationsprogramme aus dem Hauptprogramm in 
den Infokanal.  

Es kommt also zu einer immer stärkeren Verspar-
tung, die zu einer Gleichförmigkeit im Hauptpro-
gramm führt, die ich für problematisch halte. Es 
kann nicht sein, dass wir an manchen Tagen hin-
tereinander nur noch Krimi plus Volksmusik und 
anschließend eine Talkrunde sehen. Wo finden 
sich noch hinreichend Dokumentationen, wo die 
entsprechenden Auslandsberichte etc.? Es kann 
nicht sein, dass die hochwertigen Programme alle 
irgendwo in dem Zeitraum 23 Uhr und später ver-
steckt werden. 

Es geht also auch um die Frage der Kannibalisie-
rung innerhalb der Sender: Wie binde ich im digita-
len Zeitalter die Zuschauer, insbesondere die jün-
geren ein? Da gibt es spannende Versuche. Das 
ist – das gebe ich gerne zu – ein kleiner Wider-
spruch zu dem eben Gesagten. ZDFneo ist ein 
wunderbarer Versuch, spannende und interessan-
te Unterhaltung insbesondere für jüngere Zielgrup-
pen zu machen. 

(Oliver Keymis [GRÜNE]: Hört, hört!) 

Allerdings hätte ich mir die eine oder andere Serie 
amerikanischer oder sonstiger Provenienz, die 
jetzt bei ZDFneo läuft, durchaus auch im ZDF-

Hauptprogramm vorstellen können. Das hätte den 
einen oder anderen jüngeren Zuschauer auch 
dorthin gelockt. Da müssen also diejenigen, die die 
Programme entwickeln, sehr genau überlegen, wie 
weit sie das Hauptprogramm von ARD und ZDF 
noch weiter entkernen wollen. 

Der nächste Punkt, den ich ansprechen will, ist 
nicht von regionalem Patriotismus geprägt, weil 
dieser Sender in Nordrhein-Westfalen zu Hause 
ist, sondern er hat auch etwas mit Programmquali-
tät und mit der Frage zu tun: Was wollen wir uns 
von den Rundfunkgebühren leisten, und was tun 
die Sender für ein solches Programm? Ich rede 
von dem Sender Phoenix, der mit beachtlichem 
Personalbestand noch in Bonn – Gott sei Dank – 
angesiedelt ist. Mein Eindruck ist, dass sich dieser 
Sender eine beachtliche Kernzuschauerschaft 
erarbeitet hat und hochwertige Programmanteile 
bietet, 

(Zustimmung von Horst Engel [FDP]) 

gleichzeitig aber durchaus die Besorgnis da ist, 
dass die beiden Elternteile, die Phoenix unterhal-
ten, nämlich WDR und ZDF, dieses gewachsene 
Baby im digitalen Zeitalter vielleicht nicht mehr 
ganz so ernst nehmen oder so lieb haben. Es wür-
de mich freuen, wenn wir einen Konsens darüber 
entwickeln könnten, dass sich die Nordrhein-
Westfalen allemal als Sachwalter von Phoenix 
verstehen. 

(Zustimmung von Horst Engel [FDP]) 

Meinen Nachfolger im Fernsehrat des ZDF, Herrn 
Eumann, bitte ich diese Fahne weiterzutragen. Ich 
glaube, wir müssen ein Auge darauf werfen – in 
Köln und in Mainz. 

Nächster Punkt, den ich ansprechen möchte, ist 
die Frage, die eben auch schon angeklungen ist, 
nämlich: Was gehört zu diesem Auftrag, und was 
gehört zu den Verbreitungswegen auf der digitalen 
Seite? Um es etwas präziser zu formulieren neh-
me ich einmal die Diskussion über die Apps, die 
wir in den letzten Monaten gehabt haben. Das 
betraf die Frage, ob es richtig ist, dass öffentlich-
rechtliche Anstalten jeden Verbreitungsweg und 
den vielleicht auch noch als erste und mit teurem 
Geldeinsatz nutzen? 

(Ralf Witzel [FDP]: Das kann nicht das Ziel 
sein!) 

Gibt es hier vielleicht – das muss man diskutieren; 
das ist nicht gesetzlich geregelt – auf der einen 
Seite die Legitimation, das Programm, für das man 
einen Auftrag hat, über jeden Verbreitungsweg 
auszuspielen, und gleichzeitig vielleicht auch eine 
gewisse Verpflichtung und Rücksicht, auf neue 
junge Marktteilnehmer auf privater Seite zu neh-
men? Es kann nicht der Sinn sein, dass, wenn ein 
neuer Markt wie bei den Apps entsteht, die Öffent-
lich-Rechtlichen als Erste mit Masse und so ho-
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hem Geldeinsatz in den Markt hineingehen, dass 
für andere junge neue Teilnehmer dort kein Platz 
mehr ist. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Das ist eine Geschichte, bei der wir sehr genau 
hinschauen müssen, dass da auch ein fairer Wett-
bewerb entsteht. 

Ich nehme ein besonders simples und prägnantes 
Beispiel, bei dem offensichtlich schon einmal ein 
Versuch schiefgegangen ist. Wir wissen, dass 
nicht jeder digitale Spartenkanal erfolgreich sein 
kann. Da ist schon manch einer gescheitert. Aber 
wenn ich mir anschaue, welche Bemühungen es 
im Markt schon gegeben hat, zum Beispiel im digi-
talen Spartenbereich einen Krimisender aufzubau-
en, und ich dann einmal nachzähle, wie viel „Tator-
te“ und „Tatort“-Wiederholungen in einer Woche in 
den insgesamt 22 ARD-Programmen auftauchen, 
dann wundert es mich nicht, dass man einen priva-
ten Krimisender nicht gestemmt bekommt. 

(Beifall von der FDP) 

Ich glaube, auch darauf müssen wir ein Auge wer-
fen. 

Ich will einen Punkt erwähnen, der bezüglich der 
Frage, welchen Umfang, welche Qualität wir im 
öffentlich-rechtlichen Bereich in den nächsten Jah-
ren haben wollen, in den letzten Monaten große 
Wellen geschlagen hat. Das ist die Frage, was 
Öffentlich-Rechtliche im Internet dürfen. Was ha-
ben wir mit diesem Dreistufentest jetzt erreicht? 
Ich habe die entsprechende Arbeitsgruppe im ZDF 
anderthalb Jahre geleitet. Das war verdammt viel 
Arbeit, aber ich glaube sie war gut und sinnvoll, 
weil doch einiges zutage getreten ist – positiv wie 
negativ –, was wir ohne den Test nicht gelernt 
hätten. 

Das Eine ist: Es gibt überhaupt keinen Zweifel 
daran, dass es zum Auftrag der Öffentlich-
Rechtlichen gehört, gerade für jüngere Zielgruppen 
dieses Angebot und ein darüber hinaus gehendes 
Angebot auch im Internet zu präsentieren. Es kann 
überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass die-
ses angesichts der Neutralität der Verbreitungs-
wege völlig richtig ist. Gleichzeitig ist aber ange-
sichts der Kreativität auch der Online-Redaktionen 
durchaus schwierig zu sagen: Was gehört im In-
ternet noch zum Auftrag, und was gehört nicht 
mehr dazu? 

Es ist gut und richtig gewesen, dass die Sender, 
der WDR genauso wie das ZDF – hier kenne ich 
die Zahlen ganz gut – zig Tausende Seiten aus 
dem Netz entfernt haben. 

(Oliver Keymis [GRÜNE]: Das ist falsch!) 

– Doch, ich glaube, dass das richtig ist, 

(Zustimmung von Ralf Witzel [FDP]) 

weil man selber gemerkt hat, dass nicht alles dort-
hin gehört, Kollege Keymis. Ich habe eine Vielzahl 
von Beispielen dafür. Es gibt im Internet Angebote 
der Öffentlich-Rechtlichen, die nicht zum Auftrag 
gehören: ob das Spiele sind oder andere Dinge. 
Es ist schön, dass es so etwas gibt, aber das muss 
man nicht mit Gebühren finanzieren. 

(Ralf Witzel [FDP]: Sehr richtig!) 

Wenn ich eine Jugendsendung oder eine Krimisen-
dung mache, dann muss ich im Internet nicht auch 
noch Games anbieten. Das können andere tun. Das 
gehört nicht mehr zum öffentlich-rechtlichen Auftrag. 
Und zu den Gewinnspielen: Schauen Sie sich mal 
an, was auf den Seiten rund um das „Aktuelle 
Sportstudio“ an Gewinnspielen, an Geschicklich-
keitsspielen, an sportlichen Wettbewerben angebo-
ten wurde. Das alles muss nicht sein; denn es ge-
hört nicht mehr zum Informationsauftrag. 

Umgekehrt – nur damit der Kollege Keymis vielleicht 
wieder ein bisschen versöhnt ist –: Ich glaube – das 
haben wir auch aus dem Dreistufentest gelernt –, 
dass wir noch einmal an die Verweildauerkonzepte 
so, wie sie bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern 
ziemlich ähnlich praktiziert werden, was ja super 
komplex ist – wie lange dürfen Serien und zeitge-
schichtliche Inhalte drin bleiben? – heran müssen; 
die sind zu eng gehalten. Es kann zum Beispiel 
nicht richtig sein, dass wir zeithistorische Doku-
mente nach einigen wenigen Monaten schon aus 
dem Netz entfernen; die können aus meiner Sicht 
deutlich länger angeboten werden. 

Der letzte Punkt zu diesem Thema: Wir haben 
beim Dreistufentest auch durch die ökonomischen 
Gutachten gelernt, dass im Moment, so wie die 
Werbemärkte im Online-Bereich aussehen, die 
öffentlich-rechtlichen Angebote in diesem Online-
Werbemarkt eine relativ geringe Verdrängungswir-
kung haben. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sich 
das deutlich ausbauen und steigern wird, wenn die 
mobilen Endgeräte stärker genutzt werden: Wenn 
man also mobiles Internet stärker auch öffentlich-
rechtlich nutzen kann, wird auf dem dortigen Pro-
grammbukett öffentlich-rechtliches Programm an-
deres stärker verdrängen. Darauf müssen wir ei-
nen Blick werfen. 

Zum Abschluss: Nicht nur der Zeitpunkt, zu dem 
wir über Gebühren diskutieren, ist der richtige, 
auch über den Auftrag und die Qualität des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks ist zu diskutieren. Das 
ist eine permanente Aufgabe. Kein Mensch wird 
Gebühren gerne freiwillig und in vollem Unfang 
jederzeit fröhlich bezahlen. Es ist wichtig für die 
Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 
dass die, die zu seinen möglichen Kunden gehö-
ren, die Qualität schätzen und das Programm ken-
nen  

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 
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und dass wir mittelfristig auch – dabei bleibe ich – 
über die Frage einer fairen Verteilung der Finanz-
mittel zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem 
Rundfunk diskutieren. Dazu gehört für mich, dass 
mittelfristig der öffentlich-rechtliche Rundfunk wer-
befrei ist.  

(Beifall von Ralf Witzel [FDP] und von Ralf 
Michalowsky [LINKE]) 

Ich kann mir im öffentlich-rechtlichen Programm 
wunderbar eine Wetterkarte vorstellen, ohne vorher 
irgendein Mittelchen für meinen Kreislauf angeboten 
zu bekommen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Ganz genau!) 

Es könnte ein Markenzeichen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks sein, ohne Werbeeinnahmen 
gutes Programm für möglichst viele Zuschauer zu 
machen. Dafür wollen wir dann auch gerne Gebüh-
ren bezahlen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Ralf 
Witzel [FDP]: Gute Rede!) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die SPD-Fraktion hat der Ab-
geordnete Vogt das Wort. 

Alexander Vogt (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren hier 
den Antrag der FDP-Fraktion mit der Überschrift 
„Hohe Gebühreneinnahmen verpflichten zu hoch-
wertigem Rundfunk“. Das Ziel, einen hochwertigen, 
aber auch unabhängigen Rundfunk zu haben, ist 
sicherlich unzweifelhaft und wichtig für die Demo-
kratie. 

Im weiteren Antragstext kommt aber eine Reihe von 
Fragen auf. Wenn wir darüber diskutieren, inwieweit 
der Landtag für die Qualität des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks zuständig ist, stellt sich die 
Frage, welche Möglichkeiten und welches Recht wir 
als Abgeordnete haben, die Programminhalte der 
Sender zu beeinflussen und zu bestimmen. Hierbei 
ist insbesondere die Staatsferne des Rundfunks zu 
beachten, auf die sicherlich auch der Antragsteller 
Wert legt. 

Programmverantwortlich ist beim WDR laut WDR-
Gesetz die Intendantin. Der Landtag wirkt durch die 
Rundfunkstaatsverträge mittelbar auf den Rundfunk 
ein. Wenn der Landtag Änderungen für notwendig 
hält, so muss er dafür Sorge tragen, dass der ent-
sprechende Rundfunkstaatsvertrag geändert wird. 

Meine Damen und Herren von der FDP, Sie schrei-
ben in Ihrem Antrag, die Programmqualität der Öf-
fentlich-Rechtlichen habe abgenommen und müsse 
wieder gesteigert werden. Der Zuschauer habe den 
Qualitätsverlust bei einigen Programmen registriert 
und bemängelt. – Hierbei sollten Sie schon genauer 
beschreiben, woran der Qualitätsverlust festge-

macht wird und welche Sender betroffen sind. Si-
cherlich gibt es bei jedem Programm Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Die grundlegende Frage ist 
aber: Erfüllt das System, das wir jetzt haben, seinen 
Zweck? – Und diese Frage kann eindeutig mit Ja 
beantwortet werden.  

Die öffentlich-rechtlichen Sender liefern ein Pro-
gramm, das den Ansprüchen nach Kultur, Informa-
tion, Bildung, Beratung und Unterhaltung gerecht 
wird. Auch im internationalen Vergleich haben sich 
unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk und auch das 
Zwei-Säulen-Modell bewährt. Sendungen des WDR 
wie die „Aktuelle Stunde“ oder die „Lokalzeit“ berich-
ten aus NRW für NRW. 

Meine Damen und Herren, wenn wir aber über eine 
gewünschte Steigerung der Qualität diskutieren, 
müssen wir über den Begriff der Qualität sprechen. 
Die Definition von Qualität im Rundfunk wird seit 
Jahrzehnten diskutiert. Qualität kann nicht nur an 
den erzielten Einschaltquoten festgemacht werden, 
sie könnte unter anderem genauso am Informati-
onsgehalt oder an der Zugänglichkeit von Beiträgen 
gemessen werden.  

Der kürzlich ausgeschiedene Direktor der Landes-
anstalt für Medien, Dr. Norbert Schneider, beschrieb 
den Qualitätsanspruch schon 1996. Herr Dr. 
Schneider prognostizierte, dass Qualität bei stei-
gendem Wettbewerb der Programmanbieter und 
verschiedenen Medienarten untereinander zwangs-
läufig zu einer wichtiger werdenden Frage wird, die 
über die zukünftige Marktposition des Programm-
anbieters entscheide. Ich möchte hierbei die Gele-
genheit nutzen und Herrn Dr. Schneider für seine 
17-jährige Tätigkeit an der Spitze der Landesanstalt 
für Medien noch einmal herzlich danken. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Erfolgreiche und gut erarbeitete Nachrichten sind 
nicht nur bei den öffentlich-rechtlichen Sendern 
wichtig und zu finden, auch private Sender können 
hochwertige Informationsvermittlung betreiben; 
beispielhaft ist hier die Nachrichtensendung „RTL 
Aktuell“ zu nennen. 

Aber noch mal zur Qualitätsdiskussion: Qualität 
kann nicht von wenigen subjektiv festgelegt werden. 
Eine Qualitätsdebatte kann nur erfolgreich sein, 
wenn sie als breiter gesellschaftlicher Diskurs ange-
legt ist.  

Meine Damen und Herren von der FDP, Sie be-
mängeln in Ihrem Antrag die Ausweitung des Pro-
gramms auf Spartenkanäle. Man kann sicherlich 
darüber sprechen, ob die derzeitige Entwicklung in 
die richtige Richtung geht. Es gibt aber sehr erfolg-
reiche und positive Beispiele, Herr Witzel. Richtig ist 
zum Beispiel das Programmangebot des Kinderka-
nals KI.KA, aber auch des Programms 3sat, das in 
Kooperation mit Österreich und der Schweiz ge-
schaffen wurde. Auch der Sender ARTE in Koope-
ration mit Frankreich ist bei einem zusammenwach-
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senden Europa eine gute Ergänzung. Ein weiteres 
positives Beispiel und eine Bereicherung ist der 
Sender Phoenix, der seinen Sitz in NRW hat. 

Ob ARD und ZDF jeweils einzeln drei zusätzliche 
Digitalprogramme betreiben sollen oder ob es bes-
ser wäre, gemeinsame Kooperationen – ähnlich wie 
bei KI.KA oder Phoenix – zu entwickeln, ist durch-
aus diskussionswürdig. Dass Sie aber in Ihrem An-
trag, Herr Witzel, das generelle zusätzliche Angebot 
zum Vollprogramm von ARD und ZDF bemängeln, 
ist nur schwer nachvollziehbar; denn im Zwölften 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag haben die Länder 
das lineare Angebot beauftragt. Dies geschah am 
1. April letzten Jahres mit Zustimmung der FDP 
hier im Landtag. Die von den öffentlich-rechtlichen 
Sendern abverlangte Beschränkung auf die Kern-
kompetenz muss gleichzeitig das Ziel haben, mög-
lichst viele Zuschauergruppen zu erreichen. 

Wir werden Ihren Antrag mit in den Haupt- und 
Medienausschuss überweisen. Hier wird eine wei-
tere Diskussion stattfinden, bei der sicherlich ne-
ben den angesprochenen Punkten auch über eine 
mögliche Werbefreiheit und damit einhergehende 
Qualitätssteigerung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks diskutiert werden wird.  

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat der Abgeordnete Keymis das Wort. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Wir hatten das Thema ja schon beim vorhe-
rigen Tagesordnungspunkt anreißen können; jeden-
falls ich habe es schon getan. Ich glaube, dass 
Qualität nicht immer nur mit Geld zu tun hat. Inso-
fern muss man da auch Unterscheidungen treffen.  

Vor diesem Hintergrund ist der Titel eigentlich schon 
falsch, mit dem Sie den Antrag überschrieben ha-
ben: „Hohe Gebühreneinnahmen verpflichten zu 
hochwertigem Rundfunk“. Das ist nicht die Entspre-
chung, sondern wir haben einen verfassungsrechtli-
chen Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk. Dem wollen wir und sollen wir gemeinsam 
nachkommen. Dazu gehört auch die Bestands- und 
Entwicklungsgarantie. Herr Witzel, Sie wissen das 
alles. Insofern müssen wir uns darüber auch nicht 
noch einmal grundsätzlich verständigen. 

Ich nehme natürlich mit Interesse zur Kenntnis – 
auch vom Kollegen Krautscheid in seinen Ausfüh-
rungen hier noch einmal dargelegt –, dass man jetzt 
Diskussionen über die Vielfalt des öffentlich-
rechtlichen Angebots führen soll. Ich habe den Ein-
druck, dass die Angebote insgesamt – jedenfalls die 
Media-Daten – sehr breit in der Bevölkerung wahr-

genommen werden. Gerade die Aufspaltung auf 
verschiedene Interessens- oder auch Hörerszena-
rien macht die Sache ja interessant.  

Es hören eben bestimmte Menschen 1LIVE mit 
einem gleichwohl hohen Informationsgrad, obwohl 
es sich sicher um ein eher jugendlich-populär ange-
legtes Programm handelt. Es hören eben ganz viele 
Leute WDR 2. Ich bleibe mal in unserem Sendege-
biet hier im Bereich Nordrhein-Westfalen. Andere 
hören WDR 3, die anderen WDR 4. Welche, die 
lieber nur Wortbeiträge und davon sehr viele hören, 
hören vor allem WDR 5.  

Genau diese Vielfalt ist natürlich aufwendig, braucht 
Geld und braucht natürlich qualitätvolle Redakteu-
rinnen und Redakteure, die sich über diese Arbeit 
jeden Tag Gedanken machen. Sie braucht auch 
Nähe zu den Menschen, die diese Programme hö-
ren. Ich habe den Eindruck, insbesondere beim 
WDR, aber auch bei vielen anderen ist das doch 
sehr, sehr wesentlich gewährleistet.  

Ich empfinde diese Art von Anträgen, Herr Witzel, 
als ziemlich kleinkariert, vor allem vor dem Hinter-
grund der Diskussionen, die wir in der Welt sicher 
an vielen Punkten führen müssen, und angesichts 
der großen Probleme, die diese Welt überall be-
lasten. Die Tatsache, dass wir uns hier für 60 Cent 
am Tag dieses breite öffentlich-rechtliche Programm 
in seiner Vielfalt, mit seinen Möglichkeiten usw. 
leisten können, sollte uns stolz, froh und glücklich 
machen. Diese Debatten über 17,98 € oder 17,92 € 
und die Frage, ob jetzt dieses Filmprojekt oder jener 
Musikantenstadl für den einen qualitätvoll ist und für 
den anderen nicht, langweilen mich ehrlich gesagt 
etwas. Denn ich glaube, im Grundsatz gefährden 
wir mit solchen Gesprächen 

(Ralf Witzel [FDP]: Qualität!) 

– auch mit Qualitäts-Zwischenrufen übrigens – die-
ses System an sich. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Mein Eindruck ist ein ganz anderer: Sie sprechen im 
Sinne bestimmter Lobby-Verbände. VPRT ist das 
Stichwort. Das ist der Privatrundfunklobbyverband. 
Die haben natürlich ein Interesse daran, dass Leute 
wie Sie in die Parlamente gehen und Anträge wie 
diesen stellen, damit mal grundsätzlich über die 
Qualität geredet wird. Wer spricht eigentlich über 
die Qualität der Privatangebote?  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Wo diskutieren wir das hier im Landtag?  

Herr Präsident, Herr Krautscheid hat eine Zwischen-
frage. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordneter 
Krautscheid, Sie sitzen auf dem falschen Platz. Sie 
sitzen auf dem Platz des Abgeordneten Uhlenberg.  
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(Allgemeine Heiterkeit) 

Sie haben das Wort. 

Andreas Krautscheid (CDU): Ich weiß, dass das 
Amtsanmaßung ist, Herr Präsident. Ich hoffe, in 
Ihrem Sinne zu sprechen.  

Herr Abgeordneter Kollege Keymis, Sie fragen, 
warum keiner über die Qualität der Privaten spricht. 
Sehen Sie nicht den Unterschied? Die einen wer-
den mit staatlich eingeforderten Geldern alimentiert, 
und die anderen müssen sich selber finanzieren. 
Deshalb reden wir über die Frage „Qualität“.  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Ich gebe jetzt dem 
Herrn Abgeordneten Keymis das Wort. Bitte schön.  

Oliver Keymis (GRÜNE): Ich bin für die Frage sehr 
dankbar, Herr Kollege Krautscheid, die mich dazu 
bringt, Ihnen den kleinen Vorwurf nicht ersparen zu 
können, dass man eigentlich nicht aus dem Amt in 
die Sprecherfunktion wechselt. Ich habe mir das 
vorige Legislatur aus Ihren Reihen immer wieder 
anhören müssen. Insofern müssen wir das an der 
Stelle noch einmal erwähnen. Aber das ist nicht der 
Punkt. 

Die Antwort lautet: Nein, ich glaube, dass wir quali-
tätvolle Angebote in beiden Säulen brauchen, nicht 
nur im Öffentlich-Rechtlichen. Es handelt sich eben 
um ein System, in dem alle um Qualität ringen. 

Wenn wir aber den Informationsgehalt, sozusagen 
den Anteil an Information, im Privaten und im Öf-
fentlich-Rechtlichen vergleichen, dann werden Sie 
schnell feststellen, Herr Kollege Krautscheid, dass 
das vehement auseinanderklafft. Ich verweise zum 
Beispiel auf „RTL Aktuell“ bei RTL. Gibt es da ei-
gentlich noch eine Sendung mit Informationen? – 
Ich wüsste noch eine: „Nachtjournal“ heißt die. 
Dann ist aber Feierabend. Mehr ist da nicht. Der 
Rest ist Unterhaltung und fröhliches Beisammen-
sein.  

(Ralf Witzel [FDP]: Was ist denn mit dem 
Nachrichtensender n-tv?) 

Also meine Antwort ist klar: Diese von Ihnen gestell-
te Frage kann so gar nicht beantwortet werden, weil 
Qualität für alle einen Anspruch darstellt, egal ob ich 
mich privat über Werbeeinnahmen finanziere oder 
eben über öffentlich-rechtliche Gebühren. 

Damit läuft die Zeit wieder. – Ich komme auf den 
Punkt zurück, auf den ich kommen wollte. Ich habe 
gesagt, 60 Cent pro Tag kostet uns dieses breite 
Angebot. Ich meine, dass wir da auch einiges hin-
zunehmen haben. Natürlich gibt es Leute hier im 
Hohen Hause, die den „Musikantenstadl“ samstags 
abends als nicht besonders qualitätvoll und unter-
haltend empfinden. Aber bitte schön erhebt euch 
doch nicht, Kolleginnen und Kollegen! Es gibt Millio-

nen Menschen, die genau das gerne gucken wollen 
und verdammt noch mal dafür auch Gebühren be-
zahlen. Also: Ich bin der erste Grüne, der sich öf-
fentlich dazu bekennt, dass auch dieses Programm 
seinen öffentlich-rechtlichen Wert hat, wenn auch 
nicht den, den ich persönlich für den entscheiden-
den im Leben hielte.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Ich will auch insbesondere Angebote für Kinder und 
Jugendliche ansprechen. Vergleichen Sie bitte ein-
mal gründlich, was die Privaten anbieten und gern 
auch im Internet an Spielangeboten machen, mit 
dem, was der Öffentlich-Rechtliche gerade in die-
sem Bereich anbietet. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Carina Gödecke) 

Sie können es de facto fast nicht vergleichen, denn 
vieles von dem – das gilt nicht für alle privaten An-
gebote in dem Bereich – ist im Öffentlich-
Rechtlichen ausgesprochen qualitätvoll und hebt 
sich weit von dem ab, was Private unseren Kindern 
und Jugendlichen anbieten. 

Ich halte es auch für falsch, darüber zu diskutieren, 
dass es keinen öffentlich-rechtlichen Mehrwert mehr 
gibt. Der ist doch in den letzten Jahren aus meiner 
Sicht erheblich verstärkt worden. Denken Sie an 
diese berühmten Themenabende vor allem im Ers-
ten Deutschen Fernsehen, bei denen über eine 
ganze Woche hinweg bestimmte gesellschaftlich 
relevante Themen interessant mit Filmen und Bei-
trägen aufbereitet werden usw. Es gibt viele solche 
Angebote. Auch große gesellschaftliche Debatten 
finden doch nicht im Privaten statt, sondern sie fin-
den – nehmen Sie diese unsäglichen Sarrazin-
Geschichten – im Öffentlich-Rechtlichen statt, und 
das ist auch gut so.  

Ich finde, wir diskutieren hier an einer falschen Stel-
le. Die Frage nach Qualität ist letztlich eine Frage 
danach: Können wir die Öffentlich-Rechtlichen ein-
schränken, oder können wir sie irgendwie kleiner 
machen? Das steht bei Ihnen dahinter, Herr Witzel, 
und das wissen die Menschen draußen im Land. 
Die FDP steht für „Privat vor Staat“, andere sagen 
„Privat und Staat“, manche sogar „Staat vor Pri-
vat“. Das unterscheidet sich ein Stück weit. 

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, be-
trifft das Internet – da offenbart sich das Ganze –: 
Wenn das Internet für Sie nur ein Markt ist, dann 
ist es sicher richtig, zu sagen, dass es in diesem 
Markt ein Ungleichgewicht, Unfairness gibt. Wenn 
das Internet aber die digitale Spiegelung des öf-
fentlichen Lebens an sich ist – so wie ich es be-
greife –, mit allem Mist, aber auch allem Guten 
darin und mit der Tatsache, dass dort kein rechts-
freier Raum herrscht, dann ist es ein Forum, in 
dem auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei-
nen sehr breiten Platz einnimmt. 
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Mich erreichen Anrufe, Zuschriften von Bürgerin-
nen und Bürgern, die sagen: Ich bezahle meine 
Gebühr, aber dafür will ich auch sehen, was im 
Netz geboten wird, und nicht alles herausgelöscht 
bekommen. Deshalb halte ich eine Initiative wie 
die depub.org, durch die Sendungen, die andere 
aufgenommen haben, wieder hineingestellt wer-
den, für richtig. Die Öffentlich-Rechtlichen mussten 
sie löschen, aber sie stehen doch im Netz – zum 
Beispiel die „Tagesschau“ der letzten 20 Jahre – 
und stoßen offenbar auf Interesse. 

Die Internetgemeinde ist durchaus sehr an-
spruchsvoll bei dem, was sie im Netz sucht. Viel 
davon findet sie im öffentlich-rechtlichen Angebot. 
Deshalb muss das aus meiner und aus Sicht der 
Grünen nicht eingeschränkt, sondern – Herr Wit-
zel, es wird Sie ärgern – ausgebaut werden. Es 
müssen mehr öffentlich-rechtliche Angebote ins 
Netz, 

(Ralf Witzel [FDP] schüttelt den Kopf.) 

und zwar werbefrei – da sind wir uns einig – und 
finanziert aus dem Gebührenaufkommen, das wir 
heute einnehmen. 

Ich sage noch einen Satz: Wer über Werbefreiheit 
bei den Gebühren spricht, wie der Kollege Kraut-
scheid gerade – Sie haben beifälligst geklatscht, 
Herr Kollege –, 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

der sollte nicht gleichzeitig fordern, dass die Ge-
bühren bei 17,98 € eingefroren werden. Dann 
müsst ihr ehrlich sein und sagen: Das kostet etwas 
mehr im Monat, zum Beispiel 20 € pro Empfänger, 
Empfängerin von Rundfunkangeboten. 

(Ralf Witzel [FDP]: Warum denn?) 

Dann sind wir bei einer Größenordnung, in der 
man möglicherweise werbefrei anbieten kann. 
Kompensatorisch muss das laufen. 

Die Menschen haben inzwischen ganz viel von der 
Qualität wahrgenommen. Sie reisen alle, Herr Wit-
zel, und wissen, dass das öffentlich-rechtliche 
Angebot in Italien und Frankreich – am schlimms-
ten ist es in Amerika – über weite Strecken eher 
schrecklich ist bzw. es gar nicht gibt. Die privaten 
Angebote kann kaum noch jemand ertragen. Wenn 
das Ganze dann möglicherweise noch von Herrn 
Berlusconi staatsgesteuert stattfindet, wird es um-
so schlimmer. 

Seien wir dankbar und froh, dass wir dieses Ange-
bot für 60 Cent pro Tag haben, bei einigen Quali-
tätsdebatten, die wir durchaus führen können. Die 
Qualitätsfrage selbst beantworten die Redakteu-
rinnen und Redakteure jeden Tag mit ihrer Arbeit. 
Dafür bin ich dankbar. 

Vielen Dank für Ihren Antrag. Wir werden ihn noch 
ein bisschen diskutieren, aber am Ende wird er 
dahin kommen, wo er hingehört: ins Altpapier. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keymis. – Als Nächster hat Herr Mi-
chalowsky für die Fraktion Die Linke das Wort. 

Ralf Michalowsky (LINKE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Öffentlich-Rechtliche 
und Private konkurrieren um Aufmerksamkeit. Das 
Maß an jeweils erzeugter Aufmerksamkeit wird 
durch Einschaltquoten ermittelt. Im privaten Rund-
funksystem korreliert diese mit der Höhe der Wer-
beeinnahmen. Auf Letzteren basiert das Ge-
schäftsmodell der Privaten. Im überwiegend gebüh-
renfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunksys-
tem hingegen bezeichnet Werbefinanzierung ledig-
lich einen Nebenaspekt. 

Dennoch ist eine Tendenz zur Banalisierung und 
Verflachung des Programmangebots, wie sie der 
originären Eigenlogik der Privaten und ihres auf 
Quote ausgerichteten wirtschaftlichen Wettbe-
werbsdrucks entspringt, zunehmend auch bei den 
Öffentlich-Rechtlichen zu beobachten. Mit der Dua-
lisierung des Rundfunksystems gab es eine Ent-
wicklung, die man als Selbstkommerzialisierung 
bezeichnen kann. Obgleich von den Programmver-
antwortlichen vehement in Abrede gestellt, lässt 
sich eine Konvergenz von öffentlich-rechtlichen 
Angeboten hin zu den Programmformaten der Pri-
vaten nicht länger in Abrede stellen. Unter unab-
hängigen Fachleuten erscheint lediglich das Aus-
maß an Konvergenz streitig, nicht aber der Befund 
selbst. 

Erkennbare Defizite in der Programmqualität und 
der Unabhängigkeit der Programmgestaltung sind 
allem Anschein nach hausgemacht. Auch werden 
die öffentlich-rechtlichen Anstalten durch Schleich-
werbungsskandale und durch eine nach parteipoliti-
schen Erwägungen erfolgte Personalpolitik ge-
schwächt. Forciert wird dieser Prozess darüber 
hinaus durch einen von Eigeninteressen geleiteten 
ökonomisch-journalistischen Komplex. Darunter 
sind wirtschaftliche Eigeninteressen von Moderato-
renproduzenten ebenso wie jene von kommerziell 
agierenden Beteiligungsgesellschaften und solche 
der leitenden Programmverantwortlichen von ARD 
und ZDF selbst zu erfassen. 

Im Kontrast zur Machtposition dieses Interessen-
konflikts befinden sich die programmgestaltenden 
Rundfunkmitarbeiter und -mitarbeiterinnen system-
bedingt im Nachteil. Zwar können sie sich auf ihre 
Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit des 
Rundfunks gegenüber staatlichen Eingriffen beru-
fen, aber nicht gegenüber ihren eigenen Rundfunk-
anstalten und Führungskräften. Eine Stärkung der 
organisatorischen Binnenpluralität durch Einführung 
gesetzlich verpflichtender Redakteursstatute ist 
daher ebenso erforderlich wie eine grundlegende 
Modernisierung des öffentlichen Funktionsauftrags. 
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(Beifall von der LINKEN) 

Die Medienlandschaft befindet sich in einem tiefgrei-
fenden wirtschaftlichen, technischen und kulturellen 
Umbruchprozess. Mit der Pluralisierung der Verbrei-
tungswege von digitalen Medieninhalten bedarf es 
einer zukunftsorientierten publizistischen Vielfaltsi-
cherung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk behält 
auch im Digitalzeitalter einen besonderen Funkti-
onsauftrag. Um den Bedingungen einer sich ver-
ändernden Medienwelt gerecht zu werden, muss 
er die mit der Digitalisierung verbundenen Entwick-
lungspotenziale wahrnehmen und nutzen können. 
Daher und angesichts der enormen Dynamik des 
Internets darf den öffentlich-rechtlichen Sendean-
stalten keine formale Beschränkung in der Wahl 
des zu erbringenden digitalen Angebots auferlegt 
werden. 

Sicherzustellen ist allerdings, dass eine neue digi-
tale Aktivität im Rahmen des Budgets erfolgt und 
nicht über eine stetige Erhöhung der Rundfunkge-
bühren in Rechnung gestellt wird. Als Orientie-
rungsrahmen gilt hier: Der Empfang der Öffentlich-
Rechtlichen muss für die Bürgerinnen und Bürgern 
im Digitalzeitalter, in dem die Kosten für Medien-
nutzung insgesamt steigen, bezahlbar bleiben. Nur 
so kann die gesellschaftliche Akzeptanz des ge-
bührenfinanzierten Rundfunks auch künftig auf-
rechterhalten werden. 

Der Prozess der Kommerzialisierung allerdings 
wirkt hier als Entwicklungshemmnis. Wer in einer 
Welt, in der die Grenzen zwischen ökonomischen 
und inhaltlichen Aspekten, zwischen Werbung und 
Medium zunehmend verschwinden, die öffentliche 
Funktion nicht mehr eindeutig belegen kann, setzt 
seine Existenzberechtigung aufs Spiel. 

Daher gilt es, der zunehmenden Tendenz zur Selbst-
kommerzialisierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks Einhalt zu gebieten. Nur so lässt sich seine 
Akzeptanz und Gebührenfinanzierung bei den Bürge-
rinnen und Bürgern langfristig sicherstellen und die 
zunehmende Konkurrenzsituation zu privaten Rund-
funkanbietern aufheben. 

Nur so kann in der nächsten Runde im Kommer-
zialisierungsprozess, wie sie die europäische 
Fernsehrichtlinie mit der Verbesserung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für Werbung 
und der weitgehenden Freigabe von Product Pla-
cement einleiten wird, etwas Substanzielles entge-
gengesetzt werden. Nur so wird schließlich dem 
Druck des Wettbewerbsrechts und der EU-
Kommission langfristig zu widerstehen sein.  

(Beifall von der LINKEN) 

Ein Werbe- und Sponsoringverbot mit Ausnahme 
des Sports, dessen Rechteerwerb oft mit entspre-
chenden Werbe- und Sponsoringauflagen verbun-
den ist, wäre dazu ein erster wichtiger Schritt.  

Entgegen anderslautender Behauptung sind Wer-
be- und Sponsoringfreiheit durchaus finanzierbar: 
entweder über das Einsparpotenzial und Um-
schichtungspotenzial in den bestehenden Haushal-
ten der öffentlich-rechtlichen Anstalten oder aber 
über die Kompensation des Ausfalls durch Gebüh-
renbefreiungen durch Träger der sozialen Leistun-
gen. Wir plädieren für Letzteres. Ich hatte beim 
letzten Tagesordnungspunkt schon ausgeführt, 
dass es da zu erheblichen Mehreinnahmen 
kommt. 

Ein nächster Schritt bestände in einer klaren Tren-
nung zwischen öffentlich-rechtlichen und kommer-
ziellen Bereichen. Dies könnte in einem Zweisäu-
lenmodell à la BBC geschehen, die zwischen ge-
bührenfinanzierten und kommerziellen Tätigkeiten 
strikt unterscheidet, oder durch eine generelle 
Auflösung von Beteiligungen an kommerziellen 
Unternehmen sowie des Gebotes, Auslagerungen 
von Produktionen zu unterbinden. Die Frage der 
Konditionen für outgesourcte Sendungen könnte 
auf diese Weise ebenso wie die Problematik der 
Moderatorenproduktion, bei der die Moderatoren 
hohe Gagen und Gehälter zugleich mit Gewinnen 
aus ihren Unternehmenstätigkeiten beziehen, ge-
löst werden.  

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die 
Stärkung des Kreativpotenzials der Sendeanstalten. 
Ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, in dem 
Kreative mehr und die Verwaltung weniger zu sagen 
hat, würde das Programmangebot auch für jüngere 
Generationen wieder attraktiver machen. Um sie 
zurückzugewinnen, bedarf es entgegen den Behaup-
tungen der Programmverantwortlichen nicht eines 
Werbeumfelds. Entwicklungsoffenheit und Dekom-
merzialisierung bilden die grundlegenden Vorausset-
zungen für die Modernisierung des öffentlich-
rechtlichen Funktionsauftrags im Digitalzeitalter. Geld 
ist nicht alles. Manches lässt sich auch durch struktu-
relle Veränderungen erreichen. – Danke schön. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Michalowsky. – Für die Landesregie-
rung hat jetzt Frau Ministerin Schwall-Düren das 
Wort. 

Dr. Angelica Schwall-Düren, Ministerin für Bun-
desangelegenheiten, Europa und Medien: Frau 
Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Herren! Ich 
habe diesen Antrag durchaus mit einiger Verwunde-
rung gelesen; denn die dort vorgetragenen Kritik-
punkte, Herr Witzel, betreffen auch Fragen, bei 
denen die FDP in der Vorgängerregierung gestal-
tend mitgewirkt hat.  

Die neue Landesregierung lehnt die Forderungen 
dieses Antrages rundum ab. 

(Ralf Witzel [FDP]: Schade!) 
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Kernpunkt ist dabei, dass Sie mit diesem Antrag 
einerseits den Auftrag des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks gegenüber den geltenden Staatsverträ-
gen einzuengen versuchen. Darüber hinaus sehen 
wir darin einen Eingriff in die Programmautonomie 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, speziell des 
WDR. Diesen Eingriff, Herr Witzel, wollen wir nicht 
hinnehmen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Zunächst zur Einengung des Programmauftrages! 
Sie schreiben in Ihrem Antrag – ich darf zitieren –: 

„Die Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks sind insbesondere Kultur, Informati-
on, Bildung und Beratung. Unterhaltung, das 
dem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil ent-
spricht, darf und soll das öffentlich-rechtliche 
Programm in ausgewogenem Maße abrunden.“ 

Lieber Herr Witzel, dies entspricht nicht dem Pro-
grammauftrag, wie er in § 11 Abs. 1 Satz 4 des 
Rundfunkstaatsvertrages beschrieben wird. Dieser 
Satz lautet nämlich – ich darf auch hier zitieren –: 

„Ihre Angebote“ 

– das heißt die Programme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks – 

„haben der Bildung, Information, Beratung und 
Unterhaltung zu dienen.“ 

Das bedeutet, dass im Rundfunkstaatsvertrag die 
Unterhaltung ganz klar ein gleichberechtigtes Ele-
ment des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Dies 
wird durch den letzten Satz dieser Bestimmung 
noch einmal unterstrichen, wonach auch Unterhal-
tung einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil 
entsprechen soll.  

Ich kann es nur als zynisch empfinden, wenn hier 
abfällig über Sendungen mit Blasorchestern geredet 
wird, wo wir doch wissen, dass angesichts des de-
mografischen Wandels oft gerade alleinstehende 
ältere Menschen große Freude daran haben, den 
„Musikantenstadl“ ins Wohnzimmer geliefert zu 
bekommen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich 
mir eine scherzhafte Bemerkung erlauben darf, die 
die WDR Big Band mir verzeihen möge: Sie beweist 
doch, dass ein „Blasorchester“ auch Unterhaltung 
bieten kann, die höchsten Ansprüchen genügt.  

Sie sehen also, meine Damen und Herren: Es gibt 
einen fundamentalen Gegensatz zwischen dem, 
was Sie in Ihrem Antrag fordern, und dem Staats-
vertrag. Bei Ihnen soll Unterhaltung das Programm 
nur abrunden, während nach dem Staatsvertrag 
und unserem Verständnis Unterhaltung ein gleich-
berechtigtes Element des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks ist.  

Über diese Formulierung – das ist umso erstaunli-
cher, dass Sie mit diesem Antrag kommen – ist ja 

ausführlich diskutiert worden. Sie wissen genau: 
Diese Formulierung wurde von der vorherigen Lan-
desregierung und dem früheren Ministerpräsidenten 
Dr. Rüttgers unterschrieben. Daran waren auch Sie 
beteiligt, Herr Witzel. 

Den Ansatz der Einengung verfolgen Sie auch im 
Übrigen weiter. Nach der von Ihnen vorgeschlage-
nen Beschlussfassung soll der Landtag zur Pro-
grammgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks Stellung nehmen. Der Landtag! So soll er 
nach Ihrer Auffassung bekunden, dass er einen 
kostenintensiven Ausbau der digitalen Spartenkanä-
le zulasten des Senderaufwands und der Qualität 
beim Hauptprogramm kritisch verfolgt.  

Ich gebe ja zu, dass man diese Frage kritisch disku-
tieren kann. Dann stellt sich aber sogleich die Fra-
ge, welches das richtige Forum für eine solche Dis-
kussion ist. Beim WDR ist für die Programme die 
Intendantin verantwortlich. Sie, Herr Witzel, sind 
Mitglied des WDR-Rundfunkrates. Der WDR-Rund-
funkrat berät nach § 16 Abs. 4 WDR-Gesetz die 
Intendantin in allgemeinen Programmangelegenhei-
ten. Sie haben also durchaus die Möglichkeit, dort 
Ihre Thesen zu vertreten.  

Für die heutige Diskussion möchte ich allerdings 
Folgendes zu bedenken geben: Ich achte die 
Staatsfreiheit des Rundfunks sehr hoch. Ein ganz 
wichtiges Element dieser Staatsfreiheit ist die Pro-
grammautonomie. Nach meiner Auffassung sollte 
man diese wichtigen Grundsätze im Hinterkopf 
haben, bevor der Landtag in allgemeiner Debatte 
inhaltliche Aussagen zu Programmentscheidungen 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks trifft.  

Der Landtag hat sich wiederholt mit Fragen des 
Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks be-
fasst. Dies geschah aber richtigerweise im Rah-
men der Debatte zu den entsprechenden Rund-
funkstaatsverträgen und ihrer landesgesetzlichen 
Umsetzung.  

Zuletzt, meine Damen und Herren, geschah dies 
intensiv im Zusammenhang mit dem 12. Rund-
funkänderungsstaatsvertrag und der Novellierung 
des WDR-Gesetzes. Auch dazu hat die vorherige 
Landesregierung klare Entscheidungen getroffen. 
Sie hat im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
die Fernsehprogramme, wie sie jetzt nach § 11 
des Rundfunkstaatsvertrags definiert sind, festge-
legt.  

Das darf ich auch Ihnen, Herr Krautscheid, in Erin-
nerung rufen, weil Sie in diesem Zusammenhang 
vorhin eine kritische Bemerkung gemacht haben. 
Denn das sind auch die von Ihnen, Herr Witzel, 
genannten digital verbreiteten Fernsehprogramme.  

(Beifall von Oliver Keymis [GRÜNE]) 

Sie waren also selbst bei der Bestätigung dieses 
Staatsvertrages dabei.  

(Beifall von Oliver Keymis [GRÜNE]) 
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Darüber hinaus haben Sie bei der letzten Novellie-
rung des WDR-Gesetzes auch für den WDR die 
Hörfunkprogramme im Einzelnen festgelegt. Wo 
wollen Sie denn jetzt etwas ändern? 

Ich verstehe nicht, warum Sie in der vorigen Legis-
laturperiode diese Regelungen im Rundfunkstaats-
vertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
im WDR-Gesetz speziell für den WDR treffen und 
auf einmal, kaum dass eine andere Regierung da 
ist, daran nicht mehr festhalten wollen.  

Noch ein weiterer Punkt ist mir aufgefallen: Einer-
seits sprechen Sie schon in der Überschrift Ihres 
Antrags von hohen Gebühreneinnahmen des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks. Das klingt so, als wären 
Ihnen die Einnahmen zu hoch.  

(Ralf Witzel [FDP]: 7,6 Milliarden €!) 

Andererseits zitieren Sie ausdrücklich in Ihrem An-
trag aus dem letzten Bericht der Kommission zur 
Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten.  

Herr Kollege Witzel, Sie wissen doch ganz genau, 
dass die Rundfunkgebühr in einem detailliert festge-
legten Verfahren ermittelt wird, bei dem die KEF die 
ganz entscheidende Rolle spielt. Dadurch wird si-
chergestellt, dass die Rundfunkanstalten weder zu 
wenig noch zu viel Geld erhalten. Ich habe darauf 
schon vorhin bei der Frage der Neuordnung der 
Rundfunkgebühren abgehoben. Dieses Verfahren 
entspricht dem eben genannten Grundsatz der 
Staatsfreiheit des Rundfunks. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum 
Schluss noch zwei Bemerkungen. Die FDP setzt 
sich am Schluss Ihres Antrags für einen aufmerk-
sameren Vollzug des im Rundfunkstaatsvertrag 
festgelegten Dreistufentests ein. Dabei vermisse ich 
die Aktualität.  

Wie Sie als Mitglied des WDR-Rundfunkrats wis-
sen, hat gerade der WDR-Rundfunkrat intensiv und 
aufmerksam – Sie waren dabei –  

(Ralf Witzel [FDP]: Ja!) 

den Dreistufentest für den Telemedienbestand des 
WDR vollzogen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Ja, eben!) 

Nach der entsprechenden Prüfung der Rechtsauf-
sicht ist das Verfahren mit der Veröffentlichung der 
Telemedienkonzepte abgeschlossen worden.  

An dieser Stelle, meine Damen und Herren, möchte 
ich den ehrenamtlichen Gremienmitgliedern des 
WDR, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des WDR für die Bewältigung dieses sehr auf-
wendigen und arbeitsintensiven Verfahrens aus-
drücklich danken.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Zurzeit gibt es also keinen aktuellen Dreistufentest. 
Deshalb vermisse ich den aktuellen Bezug dieses 
Punktes.  

Auch wenn die Landesregierung Ihrem Antrag aus 
den genannten Gründen insgesamt ablehnend ge-
genübersteht, dürfen Sie dennoch davon ausgehen, 
dass die Landesregierung, wie im letzten Punkt 
Ihres Antrags formuliert, bei den Verhandlungen zur 
Reform des Rundfunkgebührenmodells und zu zu-
künftigen Staatsverträgen sowie bei Fragen der 
Werbung und des Sponsorings eine aktive Rolle im 
Sinne des Gebührenzahlers und eines anspruchs-
vollen öffentlich-rechtlichen Rundfunks einnehmen 
wird.  

Hierzu muss ich allerdings bemerken, dass die ent-
sprechende Initiative von Ministerpräsident Beck am 
Widerstand einiger „B-Länder“ gescheitert ist. Wir 
verfolgen dieses Anliegen weiter – allerdings, Herr 
Witzel, unter strikter Beachtung des Grundsatzes 
der Staatsfreiheit des Rundfunks. – Herzlichen 
Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Beratung.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt uns die Überweisung des Antrags der FDP-
Fraktion Drucksache 15/217 an den Haupt- und 
Medienausschuss. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. Möchte jemand dagegen stimmen? – Sich 
enthalten? – Das ist nicht der Fall. Dann haben wir 
den Antrag einstimmig überwiesen.  

Ich rufe auf:  

6 Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ver-
dienen den besonderen Schutz durch das 
Strafrecht 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/211 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Herrn Kruse das Wort.  

Theo Kruse (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ganz ohne Frage 
leben wir in Zeiten der Veränderungen und erheb-
licher finanzieller Herausforderungen. Die Besin-
nung auf die wesentlichen Aufgaben des Staates 
ist mehr als geboten. Losgelöst von allen Differen-
zen und Auseinandersetzungen darf es aus Sicht 
der CDU-Fraktion keinen Zweifel daran geben, 
dass die Vermeidung von Straftaten und die Ge-
währung eines Höchstmaßes an innerer Sicherheit 
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zu den originären Aufgaben eines freiheitlich-
demokratischen Rechtsstaates gehören.  

(Beifall von der CDU) 

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass sie in 
Nordrhein-Westfalen sicher leben können. Innere 
Sicherheit ist kein Selbstzweck, sondern eine we-
sentliche Bedingung für unsere Lebensqualität und 
Voraussetzung für die Stabilität unserer Gesell-
schaft. Die Bevölkerung steht einer konsequenten 
Sicherheitspolitik außerordentlich zustimmend ge-
genüber. Das belegen alle Umfragen der letzten 
Jahre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU 
lässt keinen Zweifel daran, dass wir unsere Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten in der Erfüllung 
dieser Aufgabe in jeder Hinsicht unterstützen. Denn 
ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass wir ein hohes 
Maß an Sicherheit genießen können. Es ist unsere 
Pflicht, der Polizei die personellen, die technischen 
und auch die rechtlichen Mittel an die Hand zu ge-
ben, um die Bevölkerung in unserem Land wirksam 
vor Gefahren zu schützen. 

Ausdrücklich einzubeziehen sind in dieses Gesamt-
konzept die Feuerwehren und die Rettungskräfte, 
die vielfach und dankenswerterweise häufig freiwillig 
und ehrenamtlich geprägt sind. Alle im Bereich der 
inneren Sicherheit Tätigen haben im Grundsatz die 
uneingeschränkte Rückendeckung durch die Politik 
verdient. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in den letzten 
Jahren registrierten wir eine zunehmende Respekt-
losigkeit und Aggressivität gegenüber Polizeibeam-
ten, gegenüber Sicherheits- und Rettungskräften. 
Hierfür gab und gibt es eine Vielzahl von Beispielen. 
Die Medien berichten darüber immer wieder, nahe-
zu an fast jedem Wochenende zum Beispiel anläss-
lich eines Bundesligaspieltages. Wir alle kennen die 
Nachrichten nicht nur rund um den 1. Mai oder das 
Hamburger Schanzenviertel oder sonstige Groß-
veranstaltungen, die Nachrichten von Randale, von 
Zerstörungswut und Vandalismus, von Nazide-
monstrationen und Gegenaufmärschen, von Stra-
ßenschlachten quer durch Deutschland. Die Zei-
chen stehen oft auf brandgefährlich, die gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen haben zugenommen.  

Dabei geht es oft nicht um die Sache, es geht nicht 
immer um die Verdeutlichung von Interessenlagen, 
möglichen Missständen oder politischen Stand-
punkten, sondern vielfach geht es nur um Gewalt, 
plump und dumpf gegen unsere Polizei, gegen die 
Sicherheits- und Rettungskräfte. Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, angesichts schwindender 
Anerkennung von Grundwerten zeigt sich heute 
eine deutlich verminderte Hemmschwelle gegen-
über der Anwendung von Gewalt, die häufig in 
blinder Zerstörungswut und Aggressivität endet. 

In den letzten Monaten und Jahren ist eine drasti-
sche Zunahme von Art und Umfang der tätlichen 

Angriffe auf unsere Polizei sowie unsere Sicher-
heitskräfte zu verzeichnen. Auch die zahlreichen 
Sachbeschädigungen wie zum Beispiel brennende 
Autos und/oder eingeworfene Fensterscheiben 
haben ein Ausmaß erreicht, das nicht zu akzeptie-
ren ist. Dabei ist besonders erschreckend, dass 
das Demonstrationsrecht nicht nur von der linken 
und/oder von der rechten Szene missbraucht wird; 
zunehmend sind es auch unpolitische, lediglich auf 
Gewalterlebnisse versessene Randalierer, die die 
Bemühungen der Polizei zunichte machen bzw. 
die Rettungsmaßnahmen von Feuerwehren und 
Rettungskräften behindern. Ähnliche Beobachtun-
gen lassen sich für die Sportveranstaltungen ma-
chen. Vor allem im Umfeld von Fußballspielen hat 
die Zahl von gewalttätigen Ausschreitungen dras-
tisch zugenommen: Fast 1,3 Millionen Einsatzstun-
den der Polizei des Bundes und der Länder sind 
mittlerweile pro Spielsaison erforderlich, um Sicher-
heit und Ordnung zu gewährleisten. Wochenende 
für Wochenende kommt es zu gewalttätigen Ausei-
nandersetzungen zwischen Fangruppierungen, die 
sich nicht selten offen zur Gewalt bekennen. 

Immer häufiger gerät die Polizei, geraten die Si-
cherheits- und Rettungskräfte zwischen die Fron-
ten oder werden selbst Ziel gewalttätiger Angriffe. 
Wir können und dürfen es nicht zulassen, dass die 
Gewalt gegenüber Polizisten und Sicherheitskräf-
ten weiter zunimmt. Neben der politischen und 
gesellschaftlichen Ächtung von Gewalt als Mittel 
politischer Auseinandersetzung sind die Schaffung 
verbesserter gesetzlicher Grundlagen zur effekti-
ven Bekämpfung von Gewalt gegenüber Polizisten 
und Sicherheitskräften sowie eine konsequente 
und angemessene strafrechtliche Verfolgung not-
wendig. Deswegen unser Antrag. 

Denn es bestehen Lücken im Strafgesetzbuch, und 
zwar nicht nur dann, wenn es an einer konkreten 
Vollstreckungssituation fehlt, sondern auch dann, 
wenn es um Rettungskräfte und Sanitäter geht. Die 
erfahren nämlich durch das Strafgesetzbuch über-
haupt keinen besonderen Schutz. Erforderlich ist 
aus unserer Sicht ein strafrechtlicher Sanktionsrah-
men, der den Besonderheiten der veränderten 
Einsatzrealität in adäquater Weise Rechnung trägt. 

(Beifall von der CDU) 

Der Gesetzgeber – sprich: wir alle – dürfen keinen 
Zweifel daran lassen, dass wir auf Seiten derer 
stehen, die sich in besonderer Weise für das Allge-
meinwohl einsetzen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind nicht 
bereit, zu akzeptieren, dass Randale und blinde 
Gewaltexzesse als fester Bestandteil der sogenann-
ten Spaßgesellschaft verharmlost werden. Wir sind 
ebenso für ein entschiedenes Auftreten der Polizei 
und der Sicherheitskräfte. Wo Deeskalationskon-
zepte nicht zum Erfolg führen, muss mit der gebote-
nen Härte durchgegriffen werden. Ein Zurückwei-
chen vor gewalttätigen oder gewaltbereiten De-
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monstranten kommt für uns nicht infrage. Wir wol-
len, dass auch die Justiz gegen Randalierer und 
Chaoten beherzt durchgreift. Beleidigung, Körper-
verletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeam-
te oder Landfriedensbruch sind keine Bagatelldelik-
te, sondern Straftaten, die von der Justiz mit aller 
Konsequenz verfolgt werden müssen. 

(Beifall von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ge-
setzgeber muss ein deutliches Zeichen setzen, 
dass er diejenigen, die in seinem Auftrag für die 
Einhaltung von Regeln des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens, zur Durchsetzung von Recht und 
Gesetz, zur Bekämpfung der Kriminalität Tag für 
Tag unterwegs sind, besonders schützt. Wenn der 
Respekt vor der Polizei und den Sicherheits- und 
Rettungskräften verlorengeht, haben alle Bürge-
rinnen und Bürger das Nachsehen. 

Die SPD hat das Anliegen an uns herangetragen, 
den Antrag nicht heute zu entscheiden, sondern im 
Ausschuss zu beraten. Wir können diesem Anlie-
gen entsprechen. – Ich bedanke mich sehr herzlich 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kruse. – Als Nächster spricht für die 
SPD-Fraktion Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie 
mich in dieser Debatte ein wenig auf die rechtli-
chen Aspekte Ihres Antrags eingehen. Zunächst, 
Herr Kruse, begrüße ich sehr, dass wir im 
Rechtsausschuss noch einmal im Detail darüber 
diskutieren können. 

Wir beschäftigen uns erneut mit einem Thema, das 
eigentlich in den Bund gehört. Denn dort liegt die 
Gesetzgebungskompetenz. Dennoch sind wir auf-
gerufen, die Initiative zu ergreifen, wenn es die Si-
tuation von Beschäftigten des Landes und der 
Kommunen betrifft. Bei diesen Fragen des Schutzes 
nicht nur von Polizisten und Feuerwehrleuten sind 
wir vielleicht manchmal etwas näher am Thema 
dran als unsere Kollegen im Bundestag. Wir alle 
gemeinsam haben als Legislative mit Sicherheit die 
Aufgabe, an der Seite derjenigen zu stehen, die bei 
Ausführung unserer Gesetze im wahrsten Sinne 
des Wortes ihre Knochen hinhalten. Das, meine 
Damen und Herren, verdient Respekt. 

(Beifall von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Die weitere Diskussion wird zeigen, ob dies mit 
Ihrem Vorschlag, verehrte Kolleginnen und Kollegen 
der CDU, gelingen kann. 

Das in Ihrem Antrag skizzierte Ziel ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Ihr Antrag teilt sich in zwei Abschnitte:  

Der erste Teil Ihres Antrags beschäftigt sich mit 
Ideen rund um den bestehenden § 113 Strafgesetz-
buch: Widerstand gegen Vollstreckungsmaßnah-
men. Die Innenministerkonferenz hat im Mai be-
sorgt auf die steigende Zahl von Übergriffen gegen 
Polizisten reagiert, und der Bundesrat hat sich be-
reits in einer Gesetzesinitiative an dieses Problem 
gemacht. Ferner gibt es – das wissen Sie – einen 
Entwurf der Bundesjustizministerin zu diesem The-
ma. Sie sehen, dieses Thema ist auf der Bundes-
ebene schon angekommen und wird dort schon 
diskutiert.  

Wenn man die bereits vorhandenen Entwürfe zu-
sammenfasst, geht es zum einen darum, den Straf-
rahmen auf bis zu drei Jahre zu erweitern und damit 
an die Nötigung anzupassen. Zum Zweiten geht es 
darum, den Schutzbereich des § 113 um Hilfeleis-
tende der Feuerwehr und Rettungskräfte zu erwei-
tern. Die Strafbarkeitslücken im Bezug auf den Beg-
riff „Waffe“ sollen ebenfalls geschlossen werden.  

Sie sehen also, verehrte Kolleginnen und Kollegen 
der CDU, der erste Teil Ihres Antrags befindet sich 
zumindest auf der Bundesebene bereits in der Um-
setzung. Es bliebe zu fragen, ob Sie Bedenken 
haben, dass Ihr liberaler Koalitionspartner auf Bun-
desebene das alles mitträgt. Die CDU-Bundestags-
fraktion kritisierte zuletzt noch im April den aktuellen 
Entwurf des Bundesjustizministeriums als nicht 
weitgehend genug und forderte stattdessen eine 
Strafverschärfung auf über vier Jahre, also noch 
etwas mehr, als Sie heute mit Ihrem Antrag formu-
lieren. 

Die Diskussion hier im Landtag führen wir stellver-
tretend für den Bundesgesetzgeber. Wir sollten sie 
aber nicht nutzen, um hier einen Stellvertreterstreit 
zu führen. Machen Sie bitte den Rechtsausschuss 
des Landtags nicht zu Ihrem Koalitionsausschuss 
der schwarz-gelben Bundesregierung, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen!  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich bin mir aber ganz sicher, dass Kollege Dr. Orth 
als Vorsitzender des Rechtsausschusses das auch 
nicht zulassen wird. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

Wir haben übrigens unsere Meinung, die ich hier 
vertreten darf, mit unseren Kollegen der Bundes-
tagsfraktion abgestimmt.  

Im Zwischenergebnis streiten Sie also darüber, ob 
drei oder vier Jahre Straferweiterung angemessen 
sind. Wir würden gerne grundsätzlich die Frage 
stellen: Reicht eine Strafverschärfung bei den Fäl-
len, die wir gemeinsam bekämpfen wollen, tatsäch-
lich aus? Wenn Sie in den Zwischenbericht des 
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersach-
sen „Gewalt gegen Polizisten“ schauen, gibt es 
darin einige interessante Thesen.  



Landtag 30.09.2010 
Nordrhein-Westfalen 729 Plenarprotokoll 15/10 

 

Eine These: 25 % der Übergriffe finden bei der 
Festnahme von Tätern statt, also Personen, denen 
bereits eine konkrete Strafverfolgung droht. Es 
drängt sich die Frage auf, ob diese Personen bei 
einem weiteren Strafrahmen von Gewalt abge-
schreckt werden.  

Es werden zudem eher männliche als weibliche und 
eher jüngere als ältere Beamte Opfer von Übergrif-
fen. Es wäre interessant zu fragen: Was machen 
die älteren und was machen die weiblichen Kolle-
gen bei der Polizei anders? Gibt es eine Strategie 
der Deeskalation, die besser geeignet sein kann als 
eine Strafverschärfung?  

(Zuruf von der CDU) 

– Das habe ich nicht gesagt. Sie müssen mir zuhö-
ren! Ich habe nur gefragt, ob es grundsätzlich eine 
Strategie der Deeskalation geben kann. Diese Fra-
ge beantworten Sie in diesem Antrag nicht. Ich bin 
gespannt darauf, wie wir diese Diskussion im 
Rechtsausschuss führen werden. 

Der erste Zwischenbericht aus Niedersachsen 
kommt übrigens zu keinem Ergebnis, was die Prä-
ventionsmaßnahmen angeht. Die Frage wird noch 
offen gelassen. Ich hoffe, dass wir den abschlie-
ßenden Bericht aus Niedersachsen vorliegen ha-
ben, wenn wir das im Rechtsausschuss diskutieren. 

Der Zwischenbericht sagt auch nichts dazu, ob es 
tatsächlich zu mehr Gewalt gegen Helfer gekom-
men ist. Es ist klar, es geht nur um die Gewalt ge-
gen Polizei. Hierzu gibt es, soweit ich informiert bin, 
leider noch wenig belastbare Zahlen. Auch hier 
wäre zunächst eine weitere Analyse hilfreich. Las-
sen Sie uns das Gespräch mit den Feuerwehrleuten 
und Rettungskräften suchen. Die haben mit Sicher-
heit auch eine sehr dezidierte Meinung, die wir uns 
anhören können.  

Grundsätzlich sehe ich zu diesem ersten Abschnitt 
Ihres Antrags keine unüberwindlichen Gegensätze. 
Ich gehe auch davon aus, dass Herr Minister Kut-
schaty für die Landesregierung diese Diskussion 
konstruktiv und sachlich begleiten wird.  

Beim zweiten Teil Ihres Antrags, liebe Kolleginnen 
und Kollegen der CDU, also bei den Ziffern 2 und 4, 
wird es deutlich schwieriger. Sie fordern einen ganz 
neuen Tatbestand, nämlich den § 115 Strafgesetz-
buch, beschrieben als „Tätlicher Angriff auf Amts-
träger“. Mir drängen sich da einige rechtssystemati-
sche Fragen auf: Sie schaffen mit dem neuen § 115 
Strafgesetzbuch eine Verdoppelung der Tatbestän-
de; § 113 Strafgesetzbuch soll ja unverändert fort-
bestehen. Es wird also häufig Fälle geben, die bei-
den Tatbeständen unterfallen, und nur selten Fälle, 
die in die Lücke fallen. 

Problematisch erscheint mir zudem Ihr Vorschlag, 
den Schutzbereich über konkrete Vollstreckungs-
maßnahmen hinaus auszudehnen. Ihr Formulie-
rungsvorschlag lautet – ich zitiere –: „Wer einen 

Amtsträger … in engem Zusammenhang mit dem 
Dienst tätlich angreift, wird … bestraft.“ Dies erfasst 
eine unzählige Fülle von Beispielen. Damit wäre 
beinahe jede Tat gegen einen Amtsträger auch von 
diesem neuen Tatbestand erfasst. Mit Blick auf den 
Gleichheitsgrundsatz sehe ich die Möglichkeit zur 
Strafausweitung als begrenzt an, meine Damen und 
Herren von der CDU. Es gäbe nämlich zwei Katego-
rien von Opfern: zum einen die Amtsträger und zum 
anderen die übrigen Opfer – und das, obwohl der 
konkrete Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
bereits unter Strafe gestellt ist. 

Sie schaffen zudem einen völlig unbestimmten 
Rechtsbegriff, der im Strafrecht ungeeignet und vor 
dem Hintergrund des Bestimmtheitsgrundsatzes 
eher bedenklich ist. Oder wie meinen Sie den Beg-
riff „in engem Zusammenhang mit dem Dienst“? 
Darüber können wir wahrscheinlich schon jetzt hef-
tig diskutieren.  

Lassen Sie mich noch kurz darauf hinweisen, dass 
es in § 113 Abs. 4 Strafgesetzbuch eine Ausnahme-
regelung für Täter gibt, die irrig annehmen, sie seien 
einer rechtswidrigen Vollstreckung ausgesetzt. Wie 
wollen Sie diese Idee auf den neuen § 115 Strafge-
setzbuch übertragen? Dazu schweigen Sie sich 
aus. Mit Sicherheit wird das noch eine sehr span-
nende Diskussion. 

Vielleicht können Sie unsere Zustimmung aber dazu 
bekommen, dass Sie den Begriff „Amtsträger“ sehr 
weit fassen. Denn es gibt mit Sicherheit nicht nur 
bei der Feuerwehr und bei der Polizei, sondern 
auch in zahlreichen Behörden Personen, die Opfer 
von Gewalttaten werden. Aber bevor man das mit 
einer Strafverschärfung angeht, braucht man be-
lastbare Zahlen dazu, wie Gewalt in diesen Fällen 
verhindert werden kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verur-
teilen Gewalt gegen Personen generell. Das muss 
sich auch im Strafrecht deutlich widerspiegeln, da-
mit wir einer gewaltfreien Gesellschaft näherkom-
men. Besonders Gewalt gegen Polizistinnen und 
Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte ver-
urteilen wir. Lassen Sie uns besonnen und sachlich 
über die Möglichkeiten und dieses sehr sensible 
Thema diskutieren. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wolf. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich 
zu Ihrer Jungfernrede. – Die nächste Rednerin ist 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Kolle-
gin Hanses. Bitte schön. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Lieber Herr Kruse, lieber Herr Biesen-
bach, liebe CDU, es ist leider richtig, dass die Zahl 
der schwerwiegenden Gewaltübergriffe auf Polizis-
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tinnen und Polizisten in NRW gestiegen ist. Auch 
wir sind der Ansicht, dass Polizistinnen, Feuerwehr-
leute und Rettungskräfte vor Gewaltübergriffen 
bestmöglich geschützt werden sollten. Soweit d’ac-
cord. 

Jedoch werden Gewalttaten nicht verhindert, indem 
man die Einführung einer eigenen Strafnorm fordert. 

(Zuruf von Theo Kruse [CDU]) 

– Wollten Sie direkt dazwischenrufen, Herr Kruse? 
Gerne. 

Die Einführung einer neuen Strafnorm hilft über-
haupt nicht. Denn der Großteil von Gewalttaten 
geschieht im Affekt. 80 % aller Gewalttaten gesche-
hen im Affekt, das heißt, die Täterinnen und Täter 
machen sich im Moment der Tat keine Gedanken 
über das Strafmaß. Schon jetzt stehen gewalttätige 
Angriffe auf Polizeibeamtinnen, Rettungskräfte und 
Feuerwehrleute – und nicht nur gegen diese Perso-
nengruppen – unter Strafe. Als Beispiele seien nur 
die Straftatbestände der gefährlichen Körperverlet-
zung, der Beleidigung oder des Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte genannt. Diese Strafdrohun-
gen schrecken jedoch überhaupt nicht ab. Eine 
gefährliche Körperverletzung kann mit Freiheitsstra-
fe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft 
werden; im StGB ist also schon jetzt ein breites 
Spektrum für das Strafmaß vorgesehen. 

Grundsätzlich gilt: Jede Straftat ist abzulehnen und 
konsequent strafrechtlich zu verfolgen. Dies gilt 
auch gerade, wenn sie gegen Polizistinnen und 
Polizisten gerichtet ist. Dazu reichen jedoch die 
aktuellen Straftatbestände aus. Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte kann nach § 113 StGB mit 
bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Wenn je-
mand einen Polizisten bei einer Vollstreckungs-
handlung bedroht oder angreift und dabei eine Waf-
fe einsetzt, liegt der Strafrahmen bei sechs Monaten 
bis fünf Jahre – auch hier wieder ein breites Spekt-
rum. 

Warum ein Amtsträger auch in engem Zusammen-
hang mit seinem Dienst – Sie hatten das Beispiel 
der An- und Abreise zum und vom Dienstort ge-
nannt, Herr Biesenbach – anders geschützt werden 
soll als andere Menschen, leuchtet uns nicht sein. 
Auch diesbezüglich gilt für uns der Gleichheits-
grundsatz. Wir wollen kein Zweiklassenstrafrecht. 
Alle Menschen haben das Recht auf Schutz vor 
Gewalt.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Genauso wenig überzeugt die geforderte Erstre-
ckung des § 113 StGB auf jegliche Diensthandlung 
von Polizeibeamten. Sinn und Zweck der besonde-
ren Strafandrohung des § 113 StGB ist es, das 
Gewaltmonopol des Staates abzusichern und die 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger zur Hinnahme 
von Vollstreckungshandlungen zu veranlassen. 

Polizeibeamte und -beamtinnen sind als Vollstre-
ckungsorgane besonders geschützt. Das gilt nicht in 
gleichem Maße für andere Diensthandlungen. 

Überhaupt ist es verfehlt, im wörtlichen Sinne vom 
Schutz des Beamten durch das Strafrecht zu spre-
chen. Mit höheren Strafandrohungen ist weder hier 
noch sonst wo ein messbarer Präventionserfolg 
verbunden. 

Wir sollten besser auf die Ursachen schauen. Ich 
möchte Sie an die Worte unserer Ministerpräsiden-
tin in ihrer Regierungserklärung erinnern: Vorsorge 
ist besser als Nachsorge. – Es gibt noch weitere 
berühmte Frauen, die dieses Ziel gerade verfolgen. 
Prävention ist wichtiger als Repression. Dieses Ziel 
verfolgt die Bundesjustizministerin, Frau Leutheus-
ser-Schnarrenberger. Diese beiden Frauen haben 
Recht. Diese Ziele und Methoden teile ich ausdrück-
lich. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Ein einseitiger Blick, eine schwere Bestrafung der 
Täter, führen nämlich nicht zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der Situation für von Gewalt bedrohte 
Amtsträgerinnen und Amtsträger. Es nützt über-
haupt nichts, einen neuen Straftatbestand zu schaf-
fen. 

Vielmehr bedarf es aus unserer Sicht folgender 
Dinge: Erforschung der Ursachen von Gewalt und 
der insgesamt gesteigerten Gewalt gegen Vollstre-
ckungsbeamte im Besonderen, im Zusammenhang 
damit die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen 
sowie eine nachhaltige Reaktion und Verfolgung 
von Gewalttaten sind unser Ziel. Etwa im Rahmen 
des Täter-Opfer-Ausgleichs haben wir erheblich 
bessere Erfolge. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, dass 
ich mich über diesen Antrag sowieso gewundert 
habe. Ihnen hätte doch eigentlich klar sein müssen, 
dass es in diesem Haus für eine solche Position 
keine Mehrheit gibt. 

(Theo Kruse [CDU]: Dann fragen Sie mal die 
Bürgerinnen und Bürger! Woher wissen Sie 
das denn?) 

– Herr Kruse, warum haben Sie das nicht in der 
letzten Legislaturperiode angestrebt? Und Sie stel-
len zurzeit die Bundesregierung. Beim Strafgesetz-
buch handelt es sich nun einmal um ein Bundesge-
setz. Warum setzen Sie es nicht einfach um, wenn 
das Ihr dringendes Ziel ist? 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Sie haben also in diesem Hause keine Mehrheit – 
weder vor der Landtagswahl noch nach der Land-
tagswahl –, Sie haben im Bundestag dafür keine 
Mehrheit, und das ist auch gut so. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Liebe CDU, damit stehen Sie ganz alleine. 
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Trotzdem bin ich froh über die Überweisung. Ich 
hoffe, dass wir im Ausschuss gemeinsam schauen 
können, wie die Situation wirklich ist und wie wir 
durch gemeinsame Ziele etwas ändern und dazu 
beitragen können, dass sich die Situation deutlich 
verbessert und es weniger Gewalt gibt. Ich kann 
aber jetzt schon für meine Fraktion ankündigen, 
dass wir dazu andere Maßnahmen vorschlagen 
werden. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Hanses. – Als Nächster hat für die 
FDP-Fraktion Herr Kollege Engel das Wort. 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Das Wichtigste vor-
weg: Wir werden folgende Veränderung in § 113 
StGB bekommen: 

– eine Erhöhung des Strafrahmens, 

– keine tatbestandliche Sonderregelung für Poli-
zeibeamte, 

– die Einbeziehung von Feuerwehr und Rettungs-
kräften in den Schutzbereich des § 113 StGB 
sowie 

– eine Ergänzung des Regelbeispiels in § 113 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 StGB um das Mitsichführen 
von gefährlichen Werkzeugen. 

Das haben wir in der nächsten Kabinettsvorlage in 
Berlin zu erwarten. 

Nun zum Zusammenhang. Respektlosigkeit und 
Aggressivität gegenüber Polizeibeamten haben ein 
Ausmaß erreicht, das Anlass zur Sorge bietet. Übri-
gens gilt das gleichermaßen gegenüber Einsatzkräf-
ten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und sogar 
gegenüber Journalisten. 

Ausgelacht, angemacht, beleidigt, geschubst, ange-
spuckt, mit Flaschen beworfen, geschlagen und 
getreten oder mit Waffen attackiert und verletzt – 
Einsatzkräfte berichten immer häufiger davon, dass 
sie im alltäglichen Dienst verbal oder tätlich ange-
griffen werden. Dabei ist es gerade der engagierten 
Arbeit unserer Polizei zu verdanken, dass wir in 
NRW ein hohes Maß an Sicherheit genießen dür-
fen. 

Dafür gebühren unseren Polizeibeamten nicht nur 
Dank, Anerkennung und Solidarität. Unsere Polizei-
beamten verdienen unser aktives Engagement für 
einen besonderen Schutz vor tätlichen Angriffen 
während der Ausübung ihres Dienstes – auch durch 
das Strafrecht. 

Ich begrüße für meine Fraktion insoweit die bereits 
in der letzten Legislaturperiode ergriffenen umfang-
reichen Maßnahmen zur Verbesserung des Schut-
zes und der Sicherheit der NRW-Polizeibeamten im 

täglichen Dienst wie etwa die kontinuierliche und 
kostenintensive Verbesserung des passiven Schut-
zes der Polizeibeamten unter anderem durch 
Schutzwesten, Helme, Einsatzmehrzweckstock, die 
Videoeigensicherung in Einsatzfahrzeugen, die 
Entwicklung neuer Einsatz- und Sicherheitskonzep-
tionen und die eigene Studie zur empirischen Erfas-
sung des Phänomens der Gewalt gegen Polizeibe-
amte. 

Steigende Respektlosigkeit, sinkende Hemm-
schwellen und höhe Aggressivität, Gewaltbereit-
schaft und Brutalität lassen sich nicht allein durch 
eine bessere Schutzausstattung der Beamten und 
Studien beheben. Wenn sich unsere Beamten, für 
die wir eine Fürsorgepflicht haben, im alltäglichen 
Dienst allein gelassen bis wehrlos fühlen mit diesem 
Verfall von Erziehung und Werten und dem schwin-
denden Respekt vor Autoritätspersonen, wenn sich 
betrunkene Jugendliche pöbelnd gegen Polizeibe-
amte solidarisieren, die in der Düsseldorfer Altstadt 
ihren Dienst tun, sodass man dort am Wochenende 
mit Hundertschaften agieren muss, wenn eine Strei-
fenwagenbesatzung aus Eigensicherungsgründen 
nicht mehr alleine in gewisse Stadtviertel fahren 
kann, wenn vermummte Gestalten aus sinnfreien 
oder politischen Motivationen heraus gezielt im Mob 
Polizeibeamte angreifen, wenn Demonstrationen, 
Fußballspiele und Feste vermehrt als Gelegenheit 
für sogenannte erlebnisorientierte Freizeitgestaltung 
in Form von Gewalt oder Zerstörungsexzessen wie 
motivlose Randale genutzt werden und dabei Poli-
zeibeamte, nur weil sie eine Uniform tragen, als 
Staatsfeinde angesehen werden und versucht wird, 
sie zu verletzen oder gar zu töten, und man sich 
durch die bloße Anwesenheit von Polizeibeamten 
provoziert fühlt, dann muss Politik ein deutliches 
Zeichen setzen. 

(Beifall von der FDP) 

Darin sind wir uns hier zumindest mit der CDU-
Fraktion einig. Die CDU-Fraktion weiß, dass wir – 
wie auch schon in der letzten Legislaturperiode – an 
einem Punkt einen kleinen Dissens haben.  

Wir stehen hinter unseren Polizeibeamten in Nord-
rhein-Westfalen. Noch im März dieses Jahres ha-
ben wir unsere Forderungen ja in dem gemeinsam 
mit der CDU gestellten Antrag Drucksache 
14/10858 festgehalten. Diesen Antrag haben die 
SPD, die Grünen und der heutige Linke Herr Sa-
gel, damals fraktionslos, abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
der Punkt, bei dem wir mit der CDU nicht auf einer 
Linie liegen, ist die rechtstheoretische Frage, ob es 
eines neuen, allein auf den Begriff „Tätlicher An-
griff auf einen Amtsträger“ ausgerichteten Straftat-
bestandes § 115 StGB bedarf. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Da liegen Sie mit 
uns auf einer Linie!) 
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Hier übernimmt die CDU die Position der Gewerk-
schaft der Polizei 1:1. Das kann man zwar ma-
chen. Wir halten es aber im Ergebnis rechtssyste-
matisch und aus praktischen Gründen für nicht 
überzeugend. 

Wer einen Amtsträger tätlich angreift, soll danach 
mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft 
werden. Der geltende, nahezu immer in Tateinheit 
mit verwirklichte Tatbestand der versuchten oder 
vollendeten einfachen Körperverletzung nach 
§ 223 StGB sieht hierfür aber bereits eine Frei-
heitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. Wo ist der 
Mehrwert? 

Nach dem Entwurf des § 115 Abs. 2 soll in beson-
ders schweren Fällen eine Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren verhängt wer-
den. Exakt dies sieht indes bereits der geltende 
Straftatbestand des § 224 StGB wegen versuchter 
oder vollendeter gefährlicher Körperverletzung vor. 

Ich frage Sie: Wann liegt ein tätlicher Angriff vor, 
der nicht auch eine versuchte Körperverletzung 
ist? So gut wie nie! Deshalb bringt der Entwurf 
praktisch auch keinen Mehrwert für einen besse-
ren Schutz der Beamten, sondern führt zu einem 
rechtlichen Systembruch und überzeugt uns nicht. 

Ich freue mich auf die Debatte im Fachausschuss. – 
Möglicherweise wird der Kollege Orth noch auf den 
einen oder anderen Aspekt eingehen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Engel. – Für die Fraktion Die Linke 
hat jetzt Frau Conrads das Wort. 

Anna Conrads (LINKE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Der Antrag, den die 
CDU vorgelegt hat, behandelt ein Thema, welches 
an vielen Stellen in letzter Zeit hohe emotionale 
Wellen geschlagen hat. Deshalb scheint es aus 
unserer Sicht dringend geboten zu sein, an dieser 
Stelle ein bisschen die Aufgeregtheit aus der Debat-
te zu nehmen und sich das Ganze noch einmal in 
Ruhe anzuschauen. 

Zunächst wollen wir einmal eine Begriffsklärung 
bezüglich des Antrages vornehmen. Der Titel ist ein 
wenig unscharf, finde ich. Es werden zwar Feuer-
wehr und Rettungskräfte genannt; aber schon im 
Antrag wird nur von Studien in Bezug auf die Polizei 
gesprochen. Also seien Sie doch ehrlich! Es geht 
Ihnen um die Polizei. Bei der Union bemerke zu-
mindest ich auch immer wieder einen Strafrechts-
verschärfungs-Fetisch. 

(Heiterkeit und Beifall von Bärbel Beuermann 
[LINKE]) 

Schauen wir uns einmal an, was sich hinter den 
angeblichen Zahlen und Erkenntnissen versteckt, 
und werfen dann einen Blick in die Polizeiliche Kri-
minalstatistik. 

In der Diskussion über Gewalt gegen die Polizei 
spielen sogenannte Widerstandshandlungen eine 
große Rolle. Es wird regelmäßig nicht zwischen 
Widerstands- und Angriffshandlungen unterschie-
den. Man muss einmal schauen, was denn unter 
diese Widerstandshandlungen fällt und wie sie defi-
niert werden. Zum Beispiel fallen Handlungen wie 
das Nichtbefolgen einer Weisung oder das Er-
schweren einer polizeilichen Handlung unter den 
Widerstandsbegriff. Darunter fallen auch – das hat 
Bundestagsvizepräsident Thierse vorgemacht; man 
braucht nur nach Stuttgart zu gucken – friedliche 
und gewaltfreie Sitzblockaden, die in der letzten Zeit 
natürlich häufiger praktiziert werden. Da kann man 
auch einen deutlichen Anstieg von Widerstands-
handlungen festmachen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Außerdem zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik, 
dass die Zahl der Widerstandshandlungen unter 
Alkohol- und Drogeneinfluss zugenommen hat. Das 
bedeutet auch, dass das gestiegene Widerstands-
problem in Wirklichkeit ein Alkohol- und Drogen-
problem ist. 

Abgenommen hat laut Polizeilicher Kriminalstatistik, 
soweit ich das herauslesen konnte, aber die Gefähr-
lichkeit der Widerstandshandlungen. Das Mitführen 
von Schusswaffen und ihr Gebrauch haben in den 
letzten Jahren abgenommen. 

Was die Angriffe angeht, so lassen sich aus einem 
Artikel in der Zeitschrift „Polizei heute“ von 2009 
folgende Punkte zusammenfassen: 

Erstens. Der überwiegende Teil der Angriffe geht 
von betrunkenen Personen aus. Alkohol setzt die 
Hemmschwelle zur Gewalt herab, auch gegenüber 
Polizisten. – Das ist nichts Neues. 

Zweitens. Das Einschreiten der Polizei wird als 
rechtswidrig empfunden, gemessen an den eigenen 
Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit. 

Drittens. Die Gewalt gegen Polizisten wird ange-
wandt, weil man sich der Strafverfolgung entziehen 
will. – Das ist gerade auch schon genannt worden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich: Was soll denn 
hier eine Strafrechtsverschärfung bringen? Die er-
hofften Wirkungen des Strafrechts setzen doch 
darauf, dass wir einen rational handelnden Täter 
haben, der Entdeckungsrisiko, Sanktionswahr-
scheinlichkeit und seinen subjektiven Gewinn durch 
die Straftat abwägt. Davon kann bei diesen Täterty-
pen aber überhaupt keine Rede sein. 

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin 
Conrads, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbre-
che: Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen? 

Anna Conrads (LINKE): Nein, möchte ich nicht.  

Zu den Zahlen: Dass keine deutsche Innenverwal-
tung seriöse Zahlen über Umfang und Ausmaß des 
Berufsrisikos liefert, zeigt, dass hinter der zur Schau 
getragenen Sorge um die Beamtinnen oft wenig 
substanzielles Interesse steckt. 

Die von der CDU genannten Studien des Kriminolo-
gischen Forschungsinstitutes Niedersachsen muss-
ten mit Mitteln der GdP finanziert werden – wie auch 
die Bundes-KFN-Studie, weil sich der Bund und 
sechs Länder nicht beteiligten. Grund dafür war 
unter anderem, dass man befürchtete, die Daten 
könnten gegen die Polizeien verwendet werden 
oder in anderen Kontexten falsch interpretiert wer-
den. 

Keines der 17 Innenressorts veröffentlicht eine Sta-
tistik über verletzte, krankgeschriebene oder getöte-
te Polizisten. Stützt man sich auf die registrierten 
Zahlen der Verletzungen, die die Berufsgenossen-
schaften herausgeben, dann ergeben sich für 2009 
für die Bundespolizei rund 45 dieser Verletzungen 
und Unfälle auf 1.000 Polizisten. Zweifellos ist jeder 
einer zu viel. Diese Quote liegt aber sogar noch 
unter den Zahlen der Holzwirtschaft, der Bauwirt-
schaft sowie der Nahrungs- und Genussmittelbran-
che. 

Diejenigen von Ihnen, die eine Verschärfung des 
Strafrechts zum Schutz der Beamtinnen fordern, 
täten gut daran, die dünne empirische Basis ihrer 
Behauptungen in Rechnung zu stellen und einstwei-
len von Kampagnen abzusehen, die in jeder Wider-
standshandlung einen Angriff auf den Staat sehen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Außerdem – das hat die Kollegin von den Grünen 
gerade schon gesagt – wendet sich auch Die Linke 
gegen die Schaffung eines neuen Straftatbestandes 
und gegen ein Zweiklassenstrafrecht, das einen 
besonderen Strafrechtsschutz für Amtsträger ge-
währleistet. 

Sehr verehrte Damen und Herren, niemand bestrei-
tet, dass es Gewalt gegen Polizistinnen und Polizis-
ten gibt. Gegenwärtig sind wir aber Zeugen einer 
Kampagne, in der ein Symptom zum eigentlichen 
Problem stilisiert wird. 

Wer Gewalt gegen die Polizei nicht auch als Frage 
nach einer weniger gewalthaften Polizei und einer 
weniger gewalthaften Gesellschaft thematisiert, der 
wird weder Polizei und Rettungskräften noch Bürge-
rinnen helfen können. Hilfreich und sachgemäßer 
wäre es, vor allem in Bezug auf Demonstrationen 
darüber zu reden, wie Polizeieinsätze auf Deeskala-
tion vorbereitet und demokratisch nachbereitet wer-
den können – das steht auch im Wahlprogramm der 

Grünen – und wie Polizisten Unterstützung und 
Ansprechpartner durch eine Ombudsstelle bekom-
men können. Dazu gehört auch, sehr verehrte 
Damen und Herren, Übergriffe durch die Polizei 
auf Zivilisten zu thematisieren, die Amnesty Inter-
national veröffentlich hat.  

(Beifall von der LINKEN) 

Ich gehe davon aus, dass Sie die Menschen-
rechtsorganisation Amnesty International kennen, 
die just eine Studie zur Polizeigewalt vorgelegt hat. 

Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
dazu gehört auch, die Kennzeichnungspflicht für 
die Polizisten wie in Berlin auf die Tagesordnung 
zu setzen. Für die setzt sich auch der Deutsche 
Anwaltverein ein. – Den vorliegenden CDU-Antrag 
werden wir ablehnen.  

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall 
von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Conrads. – Für die Landesregierung 
spricht jetzt Herr Minister Kutschaty. 

Thomas Kutschaty, Justizminister: Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
dem Antrag spricht die CDU das Thema Aggressivi-
tät und Gewalt an, die Polizeibeamten, Feuerwehr-
leuten und sonstigen Rettungsdienstkräften entge-
gengebracht wird. In der Tat handelt es sich um ein 
sehr ernst zu nehmendes Problem.  

Die CDU Fraktion meint, dafür die Lösung gefunden 
zu haben: Es muss eine neue Strafvorschrift her, 
der § 115 StGB, eine Vorschrift, die tätliche Angriffe 
auf Amtsträger im Dienst und auch danach unter 
Strafe stellt. Sie vermuten offensichtlich: Wenn wir 
eine neue Strafnorm schaffen, lösen wir das Prob-
lem. 

Bevor ich auf diese Vermutung näher eingehe, las-
sen Sie mich Folgendes bemerken. Wo war denn in 
den letzten fünf Jahren die Gesetzgebungsinitiative 
der CDU für die Schaffung eines § 115 StGB hier im 
Hause? Da gab es keine, und zwar deswegen, weil 
man sich in der damaligen Koalition noch nicht ein-
mal einigen konnte, ob wenigstens der im Strafge-
setzbuch vorhandene § 113, der seit jeher tätliche 
Angriffe auf Vollstreckungsbeamte mit Strafe be-
droht, verschärft werden soll – von einem neuen 
§ 115 ganz zu schweigen.  

Das ist aber bei Weitem noch nicht alles an Wider-
sprüchlichkeiten. Zum jetzigen CDU-Antrag lassen 
Sie mich, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ein 
bisschen in die Historie blicken.  

Zunächst darf nicht unerwähnt bleiben, dass die 
vorherige Landesregierung daran mitgewirkt hat, 
eine sächsische Gesetzesinitiative, die in die von 
der CDU jetzt geforderte Richtung ging, abzuweh-
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ren. Im März 2009 hatte nämlich der Freistaat 
Sachsen im Bundesrat einen Gesetzgebungsantrag 
vorgelegt, der genau das vorsah, was Sie, sehr 
geehrte Damen und Herren Vertreter der CDU, 
heute hier verlangen, nämlich die allgemeine Straf-
barkeit von tätlichen Angriffen auf Vollstreckungs-
beamte nicht nur bei der Vornahme einer konkreten 
Diensthandlung, sondern während des gesamtes 
Dienstes und auch nach Dienstschluss. 

Anstatt diesen Antrag zu unterstützen, stimmte 
Nordrhein-Westfalen im April 2009 im Bundesrats-
rechtsausschuss für eine Vertagung auf unbestimm-
te Zeit. Im Innenausschuss des Bundesrates sah 
das genauso aus. Nordrhein-Westfalen und 13 wei-
tere Länder setzten durch, dass der sächsische 
Antrag – noch einmal: der sächsische Antrag sah so 
aus wie Ihr Antrag heute – auf unbestimmte Zeit 
vertagt wurde.  

Mit anderen Worten: Eine Gesetzesinitiative wurde 
von Ihnen auf Eis gelegt. Wenn das, meine Damen 
und Herren, kein widersprüchliches Verhalten ist! 

(Beifall von der SPD) 

Des Weiteren: Die Gewerkschaft der Polizei hatte 
sich im Dezember letzten Jahres direkt an den da-
maligen Ministerpräsidenten gewandt und um Un-
terstützung für einen neuen Straftatbestand gewor-
ben, eben jenen Vorschlag, den die CDU heute in 
ihrem Antrag zitiert. Diese Unterstützung wurde 
verweigert. Herr Dr. Rüttgers äußerte zwar Ver-
ständnis für das Anliegen, in der Sache aber ver-
tröstete die Gewerkschaft auf die Innenministerkon-
ferenz.  

Aber wie verhielt sich Nordrhein-Westfalen denn 
dann auf der Innenministerkonferenz im Mai dieses 
Jahres? – Ich möchte den Antragstellern den Be-
schluss der Innenministerkonferenz vom 28. Mai, 
auf den Sie sich berufen, in Erinnerung bringen. Der 
Beschluss hatte elf Punkte. Einer davon entfiel auf 
die Forderung nach einer Ausdehnung von § 113 
StGB auf normale Dienstverrichtungen. Die übrigen 
Punkte betreffen weitgehend die Erkenntnisgewin-
nung und Prävention vor Gewalt – wichtige Berei-
che im Übrigen, auf die ich gleich noch kurz einge-
hen werde. 

Nirgends ist in diesem Beschluss die Rede von 
einem neuen Gesetz oder gar einer Bestrafung von 
Taten, die nach Dienstschluss verübt werden. Am 
Ende des Beschlusses findet sich erstaunlicherwei-
se noch eine Protokollnotiz von Nordrhein-
Westfalen. Hinsichtlich einer Verschärfung und 
Ausdehnung des Strafrechts heißt es dort wörtlich in 
der Protokollnotiz, es stehe ein ausreichender Straf-
rahmen zur Verfügung. Es gebe gar keine rechts-
freien Räume bei Straftaten gegen Polizisten, und 
ein Überbietungswettbewerb bei der Ausweitung 
abstrakter Strafdrohungen sei nicht zielführend – so 
die damalige Landesregierung.  

Ich fasse zusammen: Die CDU Fraktion fordert hier 
etwas, was sie selbst, als sie noch die Möglichkeit 
dazu hatte, erstens zu keinem Zeitpunkt in Erwä-
gung gezogen hat, zweitens in Form des sächsi-
schen Antrags im Bundesrat torpediert hat und drit-
tens in der Innenministerkonferenz ausdrücklich 
abgelehnt hat. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das Problem, dass 
Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
diensten immer häufiger Opfer sinnloser Aggressivi-
tät und gewaltsamer Übergriffe werden, ist zu ernst, 
als dass man es zum Anlass für solche Anträge 
nehmen sollte. 

(Vorsitz: Vizepräsident Oliver Keymis)  

Darüber, wie man dieses Problems Herr werden 
kann, gibt es seit geraumer Zeit eine fundierte wis-
senschaftliche und rechtspolitische Diskussion, die 
schon lange über den Ruf nach neuen Strafgeset-
zen hinausgeht. Dabei sind sich alle Beteiligten in 
einem Punkt einig: Um Gewalttätigkeiten zu verhin-
dern, müssen wir zunächst wissen, wo die Ursa-
chen für Gewalttätigkeiten liegen, denn nur so kann 
einer fortschreitenden Verrohung effektiv und gezielt 
vorgebeugt werden. Allein mit neuen Strafnormen 
lässt sich diese Entwicklung jedoch nicht umkehren.  

Es sind Studien in Arbeit oder bereits abgeschlos-
sen, die uns helfen, die Hintergründe der Gewalt zu 
verstehen. Die statistischen Erhebungen der Polizei 
werden seit Jahren verfeinert, um möglichst aussa-
gekräftige Daten über das Phänomen zu gewinnen. 
Dies und mehr kann in dem Beschluss der Innen-
ministerkonferenz nachgelesen werden.  

Zurzeit lässt sich, einigermaßen gesichert, Folgen-
des sagen: Es hat in den letzten Jahren einen An-
stieg von Widerstandshandlungen gegeben. Es war 
immer häufiger Alkohol im Spiel. Dieser Anstieg ist 
beinahe ausschließlich auf die jüngeren Altersgrup-
pen zurückzuführen.  

Es ist mehr als fraglich, ob nicht junge Menschen an 
den Strafverschärfungen des Erwachsenenstraf-
rechts ohnehin vorbeigehen, wenn sie noch nach 
dem Jugendgerichtsgesetz verurteilt werden oder 
ob sich alkoholisierte Täter wirklich von neuen Ge-
setzen beeindrucken oder von einer Straftat abhal-
ten lassen.  

Meine Damen und Herren, der Schutz der Einsatz-
kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten 
hat für die Landesregierung eine hohe Priorität. Um 
ihn zu gewährleisten, sind neue Strafvorschriften 
jedoch weder das einzige noch das beste Mittel. 
Viel größeren Erfolg versprechen vorbeugende 
Maßnahmen, gerade wenn die Täter jung oder jung 
und alkoholisiert sind. Hier sieht die Landesregie-
rung den richtigen Anknüpfungspunkt. 

Zugegeben, Präventionsarbeit ist schwerer, lang-
wieriger und aufwendiger, als dem Strafgesetzbuch 
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einfach einen weiteren Paragrafen hinzuzuführen. 
Sie setzt auch nicht erst ein, wenn sich Gewalttäter 
und Polizist bereits gegenüberstehen, sondern viel 
früher, nämlich bei den Gründen für den Verlust von 
Anerkennung für die Arbeit der Polizei und von Ret-
tungsdiensten. 

Prävention kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen 
wirken und in ganz verschiedenen Lebensberei-
chen. Dabei geht es nicht allein darum, was strafbar 
ist oder nicht. Ebenso wichtig sind die Adjektive 
sozial und gerecht. Zu Gewalt gegen diejenigen, 
die für eine funktionierende Gesellschaft unent-
behrlich sind, wird sich nämlich am ehesten hinrei-
ßen lassen, wer am Rande unserer Gesellschaft 
steht.  

Vor diesem Hintergrund verweise ich auf den Koa-
litionsvertrag von SPD und Grünen. Die darin ver-
einbarten Ziele werden den Zusammenhalt in der 
nordrhein-westfälischen Gesellschaft wieder stär-
ken und unter dem Stichwort „Partner Staat“ zur 
Auflösung des von vielen noch immer empfunde-
nen Gegensatzes Bürger – Verwaltung bzw. Bür-
ger – Staat beitragen.  

Prävention, meine Damen und Herren, heißt aber 
auch, dass wir unsere Polizei so ausrüsten und 
vorbereiten, dass sie gewaltsamen Angriffen 
bestmöglich begegnen kann. Zu den teilweise 
schon seit dem Jahre 2000 ergriffenen Maßnah-
men zählen unter anderem die Ausstattung mit 
persönlichen Unterziehschutzwesten, die Einfüh-
rung von Pfefferspray, neue Konzepte beim 
Einsatztraining und aktuell auch die Ausstattung 
des Wachdienstes mit Schutzhelmen und 
Einsatzmehrzweckstöcken.  

Gleichwohl – und das ist mir durchaus bewusst – 
wird es trotz Vorbeugung nach wie vor zu Übergrif-
fen kommen, und diese Übergriffe müssen bestraft 
werden. Mit neuen Strafgesetzen alleine ist es 
dabei aber nicht getan. Wichtig ist, vorhandene 
Normen nachhaltig durchzusetzen. Symbolisches 
Strafrecht in Form von neuen Gesetzen, die in der 
Praxis fraglich sind, führen nur dazu, dass die Be-
deutung des Strafgesetzbuches als schärfste Waf-
fe des Staates beschädigt wird. Ich halte es daher 
für vorrangig, dass Verstöße gegen das geltende 
Recht, insbesondere gegen § 113 des Strafge-
setzbuches, sowie die Körperverletzungs- und 
Beleidigungstatbestände konsequent und wirksam 
verfolgt werden.  

Dieses Ziel wird die Landesregierung – auch das 
können Sie im Koalitionsvertrag nachlesen – mit 
Nachdruck verfolgen.  

Sollte es erforderlich sein, kann auch der Bundesge-
setzgeber einen Beitrag leisten. Gesetzentwürfe – 
und das ist von den Vorrednern schon angesprochen 
worden – liegen zur Diskussion vor. Es gibt sowohl 
eine weitere Bundesratsinitiative als auch einen Re-
ferentenentwurf der Bundesjustizministerin, die sich 

sehr ähnlich sind und für eine Verfeinerung und Er-
gänzung des § 113 sprechen.  

Einer neuen Gesetzesinitiative aus dem Landtag 
heraus zur Schaffung eines § 115 und einer aus-
sichtslosen Gesetzesinitiative mit den Maximalfor-
derungen, wie sie der CDU jetzt vorschweben, 
bedarf es jedoch nicht. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Kutschaty. – Für die CDU-Fraktion spricht 
nun Herr Kollege Biesenbach.  

Peter Biesenbach (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Kopfschütteln reicht 
nicht, wenn man hier die einzelnen Beiträge wer-
ten möchte. Herr Kutschaty, wenn Sie glauben, 
den Inhalt des Antrags damit als überflüssig zu 
belegen, dass Sie nichts machen, als Historie zu 
betreiben, dann sollten sich das unsere Polizeibe-
amten, unsere Feuerwehrleute und die Sanitäter 
einfach merken. Ich werde auch auf die Wertung 
gar nicht eingehen. Denn dazu brauchen wir nur 
die Protokolle zu verschicken, dann weiß jeder, 
was Sie von denjenigen, die bewusst, teils beruf-
lich, teils ehrenamtlich, für uns alle ihre Haut zu 
Markte tragen, halten.  

Ich will auch ganz deutlich sagen, dass Sie unsere 
Intention nicht verstanden haben. Vielleicht liegt 
das an uns, vielleicht hätten wir das erklären sol-
len.  

(Zuruf von der SPD: Wir haben alles verstan-
den!) 

– Dann hören Sie vielleicht einmal zwei Minuten zu. 
Wir können auch im Ausschuss darüber sprechen.  

Ich will damit anfangen, dass hier gesagt wurde, wir 
wollen kein Zwei-Klassen-Wahlrecht. – Wir möch-
ten, dass Polizeibeamte auf dem Weg zur Dienst-
stelle und auf dem Heimweg – um dieses Beispiel 
einmal zu nehmen – in Uniform fahren. Die öffentli-
chen Nahverkehrsunternehmen bieten an, sie sogar 
kostenfrei fahren zu lassen, damit Uniformträger in 
den Bussen und Bahnen sichtbar sind. Es gibt ein 
Stück Sicherheit.  

Alleine aber die Uniform ist doch der Grund, warum 
sie ganz häufig attackiert werden. Es gibt kein Zwei-
Klassen-Wahlrecht derart, dass wir sie mehr schüt-
zen wollten als andere, aber die Uniform gefährdet 
heute in besonderem Maße ihren Träger, weil sie 
den Polizeibeamten erkennbar macht. Das ist die 
Wirklichkeit, und da wollen wir ein Stückchen helfen.  

Die Zahl, von der Sie gesprochen haben – Herr 
Wolf, Sie auch –, und der Begriff „Strategie der De-
eskalation“ – dann sollten wir uns einmal damit be-
schäftigen, wie denn die Übergriffe aussehen. Ich 
kündige jetzt schon an, dass wir, damit dieses Wis-
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sen die Runde hier erreicht, zu diesem Antrag eine 
Anhörung beantragen werden. Da sollen doch ein-
mal die Polizeibeamten selbst und die Gewerk-
schaften deutlich machen, worum es uns geht.  

Wir wollen – und das ist der Gedanke – nicht neben 
§ 113 einen neuen § 115 einführen. Die Regelung 
des § 113, die Feuerwehrleute, Polizeibeamte und 
Sanitäter betrifft, wollen wir in den § 115 integrieren. 
Warum? Weil wir eine Systematik erleben möchten, 
die die gegenwärtig vorhandenen Lücken einfach 
schließt.  

Ich will Ihnen anhand eines Beispielfalls aufzeigen, 
wo die Lücken sind: Polizeibeamte begleiten eine 
Demonstration. Und um seinem Unmut gegen Staat 
und Polizei Ausdruck zu verleihen, wirft einer, der 
am Straßenrand steht, auf einen Polizeibeamten 
einen Stein, einen schönen kräftigen Stein. Er weiß, 
das hat sein Verteidiger klug vorstellen können, 
dass die Schutzkleidung gut genug ist, dass es nicht 
zu einer Verletzung kommt. Das Ergebnis: Frei-
spruch.  

Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass der Un-
rechtsgehalt, der in dem Motiv steckt, bestraft wer-
den kann.  

(Beifall von der CDU) 

Sie sagen ganz simpel: Ist uns egal, keine Körper-
verletzung, kann dahin bleiben.  

Ein paar andere Beispiele: Es brennt. Die Feuer-
wehr wird gerufen, nachts kurz vor 23 Uhr, und trifft 
neben dem Brand auf eine größere Ansammlung 
von Menschen, die hektisch das Geschehen kom-
mentieren. Beim aufgeregten Geschnatter bleibt es 
nicht. Alsbald werden die Rettungskräfte durch eine 
größer werdende Anzahl Jugendlicher behindert, 
die den Einsatzkräften in einer unverständlich ag-
gressiven Art und Weise entgegentreten. Die Feu-
erwehr konnte nicht eingreifen, sie konnte nicht 
löschen. Erst musste die Polizei kommen und dafür 
sorgen, dass sie an den Brandherd herankamen.  

Sie sagen: Das interessiert uns nicht. Das ist kein 
Fall von § 113.  

(Zuruf) 

– Kommen Sie, gucken Sie rein! – Wir wollen, dass 
auch das bestraft werden kann.  

Anderes Beispiel: Hamburg, Schanzenviertel. Da 
gibt es eine Truppe, die durch das Schanzenviertel 
rennt und sich mit Polizeibeamten prügelt. Das ist 
der § 113. Dann haben Sie die Prügelei hinter sich 
und wenden sich nun in einer anderen Straße Sani-
tätern zu und behindern die Sanitäter dabei, einer 
verletzten Frau zu helfen.  

Sie wollen das strafrechtlich nicht ahnden, wir 
schon. Wir sagen: Rettungskräfte müssen an die 
verletzte Person herankommen.  

Ein letztes Beispiel, das auch keinen Straftatbe-
stand enthält: Da wird ein Notarzt herbeigerufen. 
Der KTW ist bereits da. Auf dem Weg dorthin muss 
der Notarzt durch eine Straße, in der er auf eine 
Gruppe von leicht angetrunkenen Menschen trifft, 
die sich einen Spaß daraus machen, den Notarzt 
nicht durchzulassen, und grölen: Die Straße gehört 
uns! 

Wir wollen das ahnden, Sie wollen es nicht, denn 
Sie wollen § 113 anwenden, der aber nicht passt. 
Das sind die Situationen, denen wir mit unserem 
Antrag – ganz simpel – gerecht werden wollen. 

Es geht uns rechtssystematisch auch noch um 
etwas anderes. Wir haben im Augenblick selbst 
beim 113 sehr viele Probleme tatsächlicher und 
rechtlicher Art in den Verfahren, weil wir für ein 
Verfahren nicht nur den Erfolg, sondern auch den 
Vorsatz für eine Körperverletzung nachweisen 
müssen. Jeder, der mit Forensik Erfahrungen hat, 
weiß, dass das genau der Punkt ist, wo man wun-
derschön ansetzt.  

Wir möchten das dogmatisch nicht. Wir möchten 
die Motivation, den Unrechtsgehalt bestrafen kön-
nen. Deswegen ist unser Vorschlag der, dass wir 
die Handlung greifen und nicht den Erfolg. Und an 
der Stelle müssen Sie sich irgendwann entschei-
den, ob Sie mitgehen oder ob Sie den Erfolg be-
strafen wollen mit all den Problemen, die Sie im 
Vorsatzbereich und im Verfahrensbereich haben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ges-
tatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bia-
las? 

Peter Biesenbach (CDU): Ja. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Kollege Bialas. 

Andreas Bialas (SPD): Herr Biesenbach, wenn Sie 
beschreiben, dass Sie sich schützend vor die Poli-
zei stellen wollen, dann bin ich und sind viele bei 
Ihnen. Auch die Analyse von Herrn Kruse war sehr 
klug. Ich frage mich nur – die Bundesregierung steht 
Ihnen doch nicht oppositionell gegenüber, und es ist 
doch ein Bundesgesetz –: Wie wirken Sie denn auf 
der Bundesebene auf Ihre eigene Partei ein, damit 
diese – Sie hatten ja auch mal eine Bundesrats-
mehrheit – das mit ihrem Koalitionspartner umsetzt? 

Peter Biesenbach (CDU): Wenn Sie uns nach wie 
vor die Bundesratsmehrheit zurechnen, wäre das ja 
prima, aber die haben wir leider nicht mehr. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Das tat weh, Pe-
ter! – Weitere Zurufe) 
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Zweiter Punkt: Natürlich reden wir auch mit unserer 
Bundestagsfraktion, und natürlich wissen Sie, dass 
es in der dortigen Koalition ähnliche Überlegungen 
gibt wie bei uns. Wir waren uns hier ja auch nicht 
einig. Aber das hindert uns nicht zu sagen, das 
Angebot zu unterbreiten. Sie brauchen doch nur 
mitzumachen, wenn Sie in der Sache einverstanden 
sind. 

(Theo Kruse [CDU]: Das ist eine Einladung!) 

Wir werden Ihnen hier demnächst häufiger noch 
Vorschläge auf den Tisch legen, bei denen wir uns 
in der Koalition auch nicht einig waren. Aber jetzt 
immer zu sagen, das hätten wir doch machen kön-
nen, greift nicht, denn wir wollen eine Entscheidung 
in der Sache. Wenn Sie sagen, Ihnen seien die 
Einsatzkräfte – Sanitäter, Notärzte und Polizeibe-
amten – wichtig, dann lassen Sie uns doch auf die 
Einladung zurückkommen, bei vernünftigen Vorha-
ben etwas gemeinsam zu tun. Sie haben dazu die 
Chance. Wir wollen die Sache im Ausschuss bera-
ten – einverstanden. Danach sollten wir es aber tun.  

Diese Fragen brauchen Sie dann nur mit uns ge-
meinsam zu beantworten, aber bei der rechtsdog-
matischen wollen Sie es wie bisher vom Erfolg ab-
hängig machen, mit all den Zweifeln, die da sind. 
Wir können ja auch Richter befragen, wo die Tü-
cken liegen. Wir können auch einmal die Betroffe-
nen befragen, wo die Tücken liegen. Wenn wir den 
Unrechtsgehalt greifen wollen und nicht den Erfolg, 
dann müssen wir es vorverlegen. Die Entscheidung 
treffen Sie. 

Wenn ich dann weiter höre, dass Sie über Präventi-
on und Deeskalation arbeiten wollen, dann lassen 
Sie uns dazu hier doch einmal Polizeibeamte hören. 
Die sollen einmal beschreiben, wie das möglich ist. 

Herr Kutschaty, man kann nicht sagen: Wir brau-
chend das alles nicht. – Ich schätze Sie nach wie 
vor anders ein. Ich habe Sie im Ausschuss erlebt. 
Bleiben Sie in der Güte, die Sie da hatten, und fan-
gen Sie nicht an, auf das Niveau zu gehen, das Sie 
gerade eben hier gezeigt haben! 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Biesenbach. – Als nächster Redner ist für 
die SPD Herr Kollege Yetim gemeldet. 

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Biesenbach, dieser An-
trag ist das, was wir gemeinhin in der Politik und Sie 
sicher auch bei sich selbst als Schaufensterantrag 
bezeichnen. Die Intention dieses Antrags, von der 
Sie gesprochen haben, kann ich überhaupt nicht 
nachvollziehen. Dass es natürlich Gewalt auch ge-
genüber Polizisten, auch gegenüber Feuerwehr und 
gegenüber anderen Ordnungskräften gibt, ist richtig 

und das wissen wir. Diese Erlebnisse hat jeder 
schon einmal beschrieben bekommen.  

Aber die entscheidende Frage ist doch, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen: Woher kommt diese Gewalt, 
woher kommt der Verlust an Respekt und – im posi-
tiven Sinne gemeint – Autorität gegenüber Ord-
nungskräften, gegenüber Sanitätern und all denje-
nigen, die helfen wollen? Das ist doch die Frage, die 
wir uns stellen und beantworten sollten.  

Aber wir sollten nicht immer nach härteren Strafen 
rufen; denn die haben bekanntlich, wie man weiß, 
nicht viel gebracht und bringen auch nichts. Ich 
führe da als Beispiel einmal die Todesstrafe in den 
Vereinigten Staaten an. Die Todesstrafe dort hat 
auch nicht dazu geführt, dass es weniger Morde 
gibt.  

Die entscheidende Frage ist also: Welchen Stellen-
wert geben wir und auch wir hier im Landtag unse-
ren Polizeikräften, unseren Ordnungskräften, der 
Feuerwehr? Welchen Stellenwert billigen wir dem 
Bürger in Uniform zu?  

Sie haben in der letzten Legislaturperiode gezeigt, 
welchen Stellenwert Sie zum Beispiel der Freiwilli-
gen Feuerwehr zubilligen. Es gibt 81.000 Freiwillige 
Feuerwehrleute in Nordrhein-Westfalen. Als die 
SPD-Fraktion diesen Feuerwehrmännern und -frau-
en eine minimale Ehrenrente zugestehen wollte, 
haben Sie diese abgelehnt.  

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten 
mitbekommen, welchen Stellenwert Sie der Polizei 
insbesondere beim Thema Verpflegung zugeste-
hen. Wir mussten erleben, dass Sie, die FDP mit 
ihrem Innenminister, die Polizeiküchen abgeschafft 
haben. Stattdessen wurden private Caterer ge-
nommen. Diese „Privat-vor-Staat“-Ideologie hat 
dazu geführt, dass unsere Polizeikräfte vielleicht 
sogar durch Sie verletzt worden sind, indem Sie 
nämlich blutiges Fleisch in ihren Rationen gefunden 
haben. Ich glaube, an der Stelle wird ganz deutlich, 
welchen Stellenwert Sie unseren Ordnungskräften 
zugestehen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Herr Biesenbach, als ich diesen Antrag gelesen 
habe, ist mir unsere Diskussion im Innenaus-
schuss noch mal in Erinnerung gekommen. Ich 
habe mir gedacht, eigentlich müsste über diesem 
Text nicht „Antrag“, sondern „Entschuldigung“ ste-
hen. Entschuldigung nämlich dafür, wie Sie argu-
mentiert und welche unsäglichen Angriffe Sie auf 
unsere Polizeikräfte gefahren haben. 

(Beifall von der SPD und von Matthi Bolte 
[GRÜNE]) 

Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Herr Bie-
senbach. Sinngemäß haben Sie gesagt, unsere 
Polizeikräfte seien zu doof, ein Funkgerät mitzu-
nehmen. Sie haben gefragt, warum die denn ihre 
Schlagstöcke nicht eingesetzt haben. – Als wenn 
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unsere Polizeikräfte aus dummen Schlägern beste-
hen würden, die nichts anderes zu tun haben, als 
ihre Knüppel rauszuholen, wenn sie nicht klarkom-
men. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der CDU: 
Unterirdisch!) 

Ich glaube, Herr Biesenbach – wir sind ja auch die 
Koalition der Einladung –, sollten wir darüber reden, 
wie wir es schaffen, dass das aufhört. Was natürlich 
zu Recht angemerkt wird, ist, dass es Gewalt gegen 
unsere Ordnungskräfte und gegen die Feuerwehr 
gibt. Darüber sollten wir reden. Sie sollten aber nicht 
versuchen, sich hier mit Schaufensteranträgen wie-
der lieb Kind bei denjenigen zu machen, denen Sie 
die Schuld für eine sehr üble Katastrophe gegeben 
haben, bei der Sie aus parteitaktischen Gründen 
versucht haben, Ihren Herrn Sauerland, der verant-
wortlich dafür ist, aus der Schusslinie zu nehmen. 
Darum geht es Ihnen auch heute. – Danke. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Yetim. – Das war übrigens die erste Rede, 
die der Kollege hier gehalten hat, also eine soge-
nannte Erstrede.  

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Immerhin ein schwieriges Thema und nicht für alle 
gleich leicht zu verkraften.  

Dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Rede 
vom Kollegen Matthi Bolte von Bündnis 90/Die Grü-
nen. Bitte schön, Kollege Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Niemand, Herr Biesenbach 
und Herr Kruse, wird bestreiten, dass die Gewalt 
gegen Polizisten und Rettungskräfte zugenommen 
hat. Es wird genauso niemand bestreiten, dass wir 
Regelungen brauchen, um diejenigen, die für unse-
re Gesellschaft im Einsatz sind, bestmöglich zu 
schützen. Aber genauso wird niemand, der sich 
damit auskennt, bestreiten, dass Ihr Antrag nichts 
dazu beiträgt. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vielmehr noch – und das möchte ich auf jeden Fall 
noch sagen, auch wenn sich meine Redezeit schon 
jetzt dem Ende zuneigt – ist es wirklich unglaublich, 
wie insbesondere Herr Kruse angefangen hat, hier 
pauschal eine Gruppe, nämlich Fußballfans, zu 
kriminalisieren. Dass Sie, Herr Biesenbach, sich 
ausgerechnet den Start der Bundesligasaison aus-
gesucht haben, um dieses Vorhaben zu präsentie-
ren – da schwingen Sie wirklich leichtfertig die 
Sanktionskeule, da vergiften Sie ein Klima in vielen 
ohnehin schon schwierigen Verhältnissen.  

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von der 
CDU) 

Mehr noch: Die schnöde Repressionssymbolik 
bringt uns an dieser Stelle nicht weiter. Sie schrei-
ben selber, Ihr Antrag sei als ein Zeichen in Rich-
tung Polizei gemeint. – Das ist auch dringend nötig, 
wo Sie doch die letzten Wochen damit verbracht 
haben, die Polizei im Zusammenhang mit der Love-
Parade unter den Generalverdacht des Versagens 
zu stellen und jedes noch so kleine Detail hochzu-
ziehen, um der Polizei mal schön einen mitzugeben. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Dass es hier rein um Symbolik geht, wird im Übri-
gen auch dadurch deutlich, dass Sie diesen Antrag 
ursprünglich gar nicht in die Ausschüsse überwei-
sen wollten. Aber glücklicherweise haben Sie sich 
das jetzt anders überlegt.  

Lassen Sie uns nach vorne diskutieren. Ich habe 
gesagt, es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass es 
diese Gewalt gibt. Aber die bekämpfen wir nicht mit 
Symbolik, die bekämpfen wir nicht mit Haudrauf-
Rhetorik, und dafür werden Sie unsere Unterstüt-
zung auch nicht bekommen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Bolte. – Für die FDP-Fraktion hat das Wort 
nun Herr Kollege Dr. Orth. 

Dr. Robert Orth (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Justizmi-
nister hat zu Recht festgestellt, dass die alte Lan-
desregierung in der letzten Legislaturperiode Bun-
desratsinitiativen, die den Inhalt des CDU-Antrags 
haben, sowohl im Innen- als auch im Rechtssaus-
schuss zurückgewiesen hat. Das drückt auch nach 
wie vor die Haltung der liberalen Fraktion hier im 
Landtag aus. 

Ich habe den Rednerinnen und Rednern, die zahl-
reich vor mir gesprochen haben, sehr aufmerksam 
zugehört. Deswegen möchte ich noch kurz auf zwei 
von ihnen eingehen.  

Herr Kollege Yetim, Sie können sehr froh sein, dass 
nicht die Kollegin der PDS oder vielmehr der Linken 
hier oben präsidiert hat; denn Sie haben über Poli-
zeiküchen und ganz viele Dinge gesprochen, die 
nicht im Antrag stehen. Das gestehe ich Ihnen na-
türlich zu, denn ich finde, es ist eine Frage des Stils, 
dass man hier den Bogen auch etwas weiter span-
nen darf, ohne vom Präsidium zensiert zu werden. 

(Beifall von Horst Engel [FDP]) 

Das Zweite – und da möchte ich mich an die Kolle-
gin Conrads wenden –: Ich war schon sehr scho-
ckiert, muss ich sagen, wie Sie hier Widerstands-
handlungen verharmlost haben. 
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(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Denn Sie sagen: Das sind doch Sitzblockaden. – 
Gesetzesbrüche sind Gesetzesbrüche. Und wir 
sollten in der Politik nicht den Eindruck erwecken, 
dass wir Gesetzesbrüche relativieren, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall von der FDP) 

Dann sagen Sie: Das Einschreiten von Polizisten 
wurde auch als Unrecht empfunden, deswegen 
hätte man hier vielleicht auch gehandelt. 

(Anna Conrads [LINKE]: Das sage nicht ich, 
das sagt die Zeitung „POLIZEI-heute“!) 

– Ja, das ist schon klar. Aber so, wie Sie es darge-
stellt haben, haben Sie das als Rechtfertigung hin-
genommen. Und da kann ich sagen: Wer einfach 
nicht einsieht, dass der Staat handelt, der hat nicht 
das Recht, die Hand gegen den Staat zu erheben, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Es gibt zu Recht im Strafrecht den objektiven Tat-
bestand, den subjektiven Tatbestand und die Frage 
der Schuld. Und das, was Sie da geschildert haben, 
lässt sich hier unter keins davon subsumieren. Ich 
kann es auch nicht tolerieren, wenn Fluchthandlun-
gen sozusagen dazu missbraucht werden, Wider-
stand zu begehen. Ich glaube also, Sie sollten ein-
mal Ihr eigenes Verhältnis zu dem überprüfen, wie 
man sich gegenüber dem Staat und den Polizistin-
nen und den Polizisten verhält. Mir fehlte da auch 
ein klares Bekenntnis dazu, wie wichtig die Arbeit 
der Polizistinnen und Polizisten ist; das habe ich in 
Ihrem Wortbeitrag sehr vermisst. – Meine Damen 
und Herren, herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Dr. Orth. – Für die Fraktion Die Linke 
spricht nun Frau Conrads.  

Anna Conrads (LINKE): Frau Präsidentin! Sehr 
verehrte Damen und Herren! Herr Orth, Sie müssen 
mir auch zuhören: Ich habe gar nicht legitimiert, 
dass auf der Flucht Gewalthandlungen entstehen. 
Ich habe nur gesagt, dass an diesem Punkt, an dem 
Menschen Gewalt anwenden, um sich der Polizei 
zu widersetzen und zu entziehen – das sind auch 
die Erkenntnisse der Zeitung „POLIZEI-heute“ – 
eine Strafrechtsverschärfung nicht präventiv wirken 
kann, genauso wenig wie bei alkoholisierten Leuten. 
Mehr habe ich nicht gesagt, Herr Orth. Deshalb bitte 
ich Sie auch, mir da zuzuhören.  

Ich freue mich übrigens sehr darauf, mit Ihnen über 
das Thema „Widerstand“ und die Begriffsdefinitio-
nen im Rechtsausschuss zu diskutieren. 

Das andere ist: Ich möchte noch mal nachdrücklich 
dafür werben, dass wir – wenn wir darüber reden, 
die Polizei, die Rettungskräfte und die Feuerwehr 
besser zu schützen – endlich belastbares statisti-
sches Material einholen, in das auch die Feuerwehr 
und die Rettungskräfte einbezogen sind und an-
hand dessen man sehen kann, was da genau pas-
siert, statt sich auf Studien aus anderen Bundeslän-
dern zu verlassen, die nicht mal von einer Mehrheit 
der Länder unterstützt werden.  

Herr Biesenbach hat gesagt, es gibt Jugendliche, 
die sich einen Spaß daraus machen, Rettungswa-
gen aufzuhalten. Das ist fürchterlich und schlimm. 
Aber glauben Sie, dass die sich durch eine Straf-
rechtsverschärfung davon abhalten lassen? Glau-
ben Sie, die kennen das Strafgesetzbuch und sa-
gen, sie machten das jetzt nicht mehr, denn es 
habe ja eine Strafrechtsverschärfung gegeben? 
Das finde ich absurd.  

Zuletzt möchte ich noch auf eines hinweisen, sehr 
verehrte Damen und Herren. Ich habe hier etwas 
über das Schanzenviertel, über Schwarzver-
mummte gehört. Im Jahr 2000 sind hier in Nord-
rhein-Westfalen in Dortmund drei Polizeibeamte 
vom vermeintlichen Neonazi-V-Mann Berger getö-
tet worden. Darüber höre ich viel zu wenig. Dar-
über redet man viel zu wenig.  

Soweit ich weiß, ist der einzige Politiker, der ver-
sucht hat, das mit aufzuklären, ein CDU-Politiker auf 
Bundesebene. 

(Theo Kruse [CDU]: Das haben wir hier in-
tensiv beraten!) 

Wir werden da weiter dran bleiben und hoffen, dass 
wir uns damit auch hier noch einmal beschäftigen 
werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Conrads. – Ich habe keine weiteren Wort-
meldungen mehr vorliegen.  

Dann kommen wir zur Abstimmung. Entgegen dem, 
was von der CDU zunächst beantragt war, ist jetzt 
vereinbart worden, dass der Antrag Drucksache 
15/211 federführend an den Innenausschuss und 
mitberatend an den Rechtsausschuss überwie-
sen werden soll. Wir kommen also zur Abstimmung 
über die Überweisung. Wer stimmt der Überwei-
sung hiermit zu? – Stimmt jemand dagegen? – Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist 
der Überweisung einstimmig zugestimmt worden. 

Wir kommen zu: 

7 Stopp der Atommüllentsorgung von und nach 
Ahaus 
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Eilantrag 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/240 

Die Fraktion Die Linke hat mit Schreiben vom 
27. September 2010 fristgerecht diesen Eilantrag 
eingebracht. 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Herrn Aggelidis das Wort. 

Michael Aggelidis*) (LINKE): Schönen Dank. – 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen! Anlass für 
unseren Eilantrag sind die vom Bundesamt für 
Strahlenschutz 

(Anhaltend Unruhe – Glocke) 

genehmigten Rücktransporte von 18 Castorbehäl-
tern mit hochradioaktiven Brennstäben von Ahaus 
nach Majak in Russland. Für uns Linke steht fest: 
Diese Transporte müssen verhindert werden. 

Nach der Lektüre der Presseerklärung des Kollegen 
Markert vom 24. September war ich eigentlich zu-
versichtlich, dass unser Antrag oder zumindest un-
ser Anliegen in diesem Haus eine Mehrheit findet. 
Kollege Markert verweist auf das derzeitig gültige 
Atomgesetz. Dieses schreibt nicht nur den Ausstieg 
aus der Atomenergieproduktion vor, sondern fordert 
auch die Gewährleistung der inneren wie der äuße-
ren Sicherheit. Genau diese Sicherheit ist nicht 
gegeben. 

Der Ausdruck „Rücktransport“ suggeriert, es sei 
völlig in Ordnung, dieses hochgefährliche Material 
dahin zu bringen, woher es stammt. Entscheidend 
ist aber, wo dieses Material genutzt wurde. Die Zwi-
schenlagerung nahe des Nutzungsstandortes ist 
geboten und nicht der gefährliche Transport quer 
durch Deutschland per Schiff nach Sankt Peters-
burg und dann auf der Schiene bis zum Uralgebirge 
an die Grenzen von Russland und Kasachstan. Das 
sind Tausende von Kilometern. Niemand weiß, was 
dabei alles geschehen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ver-
langen, dass überhaupt keine weiteren Atomtrans-
porte von und nach Ahaus genehmigt werden. 

(Beifall von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN) 

Wir verlangen aber auch – das ist der zweite Teil 
unseres Antrags –, dass das Atommüllzwischenla-
ger Ahaus kein Endlager wird. Es gibt weder sichere 
Atommülltransporte, noch gibt es sichere Atommüll-
endlager. Die Politik der Bundesregierung, Tausen-
de Tonnen weiteren Atommüll zu produzieren und 
nicht zu wissen, wohin damit, ist aus unserer Sicht 
völlig unverantwortlich.  

In Majak gab es schon 1957 die Explosion eines 
Stahltanks mit radioaktiven Abfällen. Das war eine 

Katastrophe und in ihren Auswirkungen vergleich-
bar mit Tschernobyl. Dort ist die meist verstrahlte 
Region der Erde zu finden. Gerade erst im August 
dieses Jahres wurde wegen der verheerenden 
Waldbrände der Notstand ausgerufen. Ausgerech-
net in diese Region weiteren Atommüll zu bringen, 
zeugt von Zynismus, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. 

Aber wo und wann fängt die Verantwortungslosig-
keit an? – Sie fängt nicht erst mit der schwarz-
gelben Bundesregierung und ihrer Kanzlerin Merkel 
an. Das müssten die Kolleginnen und Kollegen von 
SPD und Grünen offen eingestehen. Fürchten Sie 
sich nicht davor, den Menschen die Wahrheit dar-
über zu sagen, werte Kolleginnen und Kollegen von 
SPD und Grünen. Sie sind selber dafür verantwort-
lich, dass der Atomausstieg zeitlich so lange ge-
streckt wurde, dass er im Konsens mit den großen 
Energiekonzernen gestaltet wurde und dass die 
heutige Bundesregierung diesen Ausstieg noch 
weiter hinausschieben kann, um diesen Konzernen 
weitere Milliarden Extra-Profite zu sichern. 

Der Atommüll, der jetzt nach Russland verschoben 
werden soll, wurde schon im Jahr 2005 mit einem 
enormen Polizeiaufgebot quer durch Deutschland 
von Dresden/Rossendorf nach Ahaus transportiert 
und kostete das Land NRW 30 Millionen €. Um-
weltminister war damals Jürgen Trittin vom Bünd-
nis 90/Die Grünen. Das ihm unterstellte Bundesamt 
für Strahlenschutz hätte den Transport damals 
schon nicht genehmigen dürfen, und da wusste 
niemand davon, dass dieser Atommüll letztlich nach 
Russland verschoben werden sollte. Tatsache ist: 
Die damals Verantwortlichen haben es so wenig wie 
die heute Verantwortlichen für nötig gehalten, in 
einer so brisanten Frage Transparenz für die Öffent-
lichkeit herzustellen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Die damalige sächsische CDU-Regierung wollte 
unbedingt diesen Transport vom stillgelegten DDR-
Atomkraftwerk Rossendorf zum 600 km entfernten 
Ahaus. So wurde NRW, das keine AKWs hat, wie-
der einmal zur Atommülltonne für andere Bundes-
länder. 

Für mich ist aber noch viel empörender, dass nun 
eine bereits über alle Maßen strahlenbelastete Re-
gion im Ausland von Deutschland als Entsorgungs-
stätte missbraucht wird. Die russischen Umweltver-
bände, die jetzt gegen dieses Vorhaben mobil ma-
chen, stehen mir tausendmal näher als deutsche 
Atommüllproduzenten, meine sehr verehrten Da-
men und Herren. 

Man hat überhaupt den Eindruck, dass die Politiker 
des Atomfilzes, die sich mit den Herren der Ener-
giemonopolisten immer wieder in deren Profitinte-
resse einigen, die Zeichen der Zeit nicht sehen. 
Diese Zeichen kommen von unten. Sie kommen 
von Menschen, die über diese grenzenlose Verant-
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wortungslosigkeit empört sind, die deshalb in die-
sem Jahr bereits zu Zehntausenden auf die Straße 
gegangen sind und die im November im Wendland 
wieder protestieren werden und versuchen werden, 
die geplanten Atommülltransporte zu verhindern. Mit 
diesen sind wir Linken solidarisch, meine Damen 
und Herren. 

Die Regierung Merkel hat mit ihrem Beschluss zur 
Laufzeitverlängerung der AKWs um durchschnittlich 
fünf Jahre geradezu eine Renaissance der Anti-
AKW-Bewegung in Deutschland bewirkt, einer Be-
wegung, die seinerzeit in unserem Land einiges an 
politischer Veränderung bewirkt hat, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. Ich bin ziemlich si-
cher, dass das auch diesmal wieder der Fall sein 
wird. 

Wenn wir uns hier in der Sache einig sind, werte 
Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, 
dann müsste es eigentlich auch möglich sein, zu 
einem gemeinsam getragenen Antrag zu kommen. 
Sie aber wollen den Atommülltransport verzögern 
und nicht verhindern. So jedenfalls verstehe ich das. 
Wie das zur erwähnten öffentlichen Verlautbarung 
des Kollegen Markert von den Grünen passen soll, 
der diesen Transport so überzeugend angeprangert 
hat, ist mir schleierhaft. 

Mir geht es aber um Taten, nicht um Worte. Über 
Worte kann man sich streiten und auch über die 
juristische Bewertung. 

Ich stelle mir vor, dass wir vielleicht gemeinsam in 
Nordrhein-Westfalen demonstrieren. Vielleicht kön-
nen wir sogar die SPD-Ministerpräsidentin überzeu-
gen, gegen die Atommülltransporte auf der Straße 
mit der Anti-AKW-Bewegung gemeinsam zu de-
monstrieren. 

(Beifall von der LINKEN) 

Was würde das für einen medialen Push für die 
Anti-AKW-Bewegung geben? Wie sehr würden wir 
die schwarz-gelbe Bundesregierung schwächen? 
Das wäre eine Möglichkeit gemeinsamen Agie-
rens. Das bieten wir an. Wir sind ja hier in einem 
Landtag der Einladung, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Vielleicht erreichen wir dann einen Zustand, 
den der damalige CDU-Ministerpräsident Albrecht 
in Bezug auf Gorleben gemeint hat, als er sagte, 
Gorleben sei nach den Massendemonstrationen 
politisch nicht mehr durchsetzbar. 

Mir bleibt nur der Appell, dass Sie sich auch in 
dieser Frage zu mehr Konsequenz aufraffen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen. 
Das gilt auch für den Kern der Sache, ohne den 
die Probleme am Ende doch nicht an der Wurzel 
gepackt werden: die Entmachtung der Energiemo-
nopolisten und die Vergesellschaftung zumindest 
der Stromverteilungsnetze. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Aggelidis. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Kollege Clauser. 

Hans-Dieter Clauser (CDU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! 
Mit dem vorliegenden Antrag wird die Landesregie-
rung aufgefordert, keine weiteren Atomtransporte 
von und nach Ahaus zu genehmigen, und das 
Atommüllzwischenlager soll nicht zu einem Endla-
ger entwickelt werden bzw. mutieren. 

Ich möchte schon zu Beginn ankündigen – das wird 
Sie, Herr Aggelidis, sicherlich nicht überraschen –: 
Die CDU-Fraktion lehnt den Antrag ab. 

Das Zwischenlager in Ahaus ist ein Transportbehäl-
terzwischenlager für verbrauchte Brennelemente – 
die Betonung liegt auf Zwischenlager. Es ist ein 
hervorragendes und sicheres Zwischenlager für 
stehend aufbewahrte Transportbehälter. Die Behäl-
ter sind permanent an ein elektronisches System 
zur Überwachung der Dichtigkeit angeschlossen. 

Wir lehnen den Antrag ab, weil wir Zwischenlager 
brauchen, um den Atomausstieg zu begleiten, und 
weil die Zeit gebraucht wird, um Lösungen für End-
lager in sicherer und ausreichender Menge zu fin-
den. 

Die CDU steht, wie schon oft bekundet, zu einem 
starken Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Wer 
Steuereinnahmen möchte, wer Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze möchte, wer auch die horrende 
Staatsverschuldung irgendwann einmal reduzieren 
möchte, braucht eine verlässliche Industrie- und 
Wirtschaftspolitik. Mit dem heutigen Antrag gehen 
Sie genau wie mit der Frage rund um das Kraftwerk 
Datteln einen völlig falschen Weg. 

Zur Erinnerung: Die Bezirksregierung in Münster hat 
erst im November 2009 die Genehmigung erteilt, 
Betriebs- und Stilllegungsabfälle aus deutschen 
Kernkraftwerken in Ahaus zwischenzulagern. Die 
Aufbewahrung ist auf zehn Jahre befristet; danach 
erlischt die Genehmigung. Rot-Grün im Bund hat 
2001 das Aus für die Atomenergie beschlossen und 
gleichzeitig die Suche nach einer Endlagerung ge-
stoppt – zehn verlorene Jahre für die sichere Endla-
gerung. 

(Beifall von der CDU) 

Der Ausstieg aus der Kernideolo…, der Kernenergie 
war ideologisch begründet, das Ausstiegsdatum war 
willkürlich gesetzt. Mit dem Energie- und Klimakon-
zept der neuen Bundesregierung wird der Fehler 
jetzt korrigiert. Die Kernenergie ist für uns eine Brü-
ckentechnologie, denn der regenerativen Energie 
gehört die Zukunft. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin 
sehr gespannt auf die Stellungnahmen der Kollegen 
der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen. 

Werfen wir doch einen Blick in den Koalitionsvertrag 
der Minderheitsregierung. Im Kapitel „Atomkraft“ ist 
zu lesen:  

„Wir wollen Atomtransporte vermeiden, weil sie 
unnötige Risiken für Mensch und Umwelt mit 
sich bringen.“  

Es heißt dann weiter:  

„Aus diesen Gründen wird die Landesregierung 
ihre Möglichkeiten nutzen, dass kein weiterer 
Atommüll ins Brennelementezwischenlager 
Ahaus verbracht werden muss.“  

Folglich müssten Sie, meine Damen und Herren 
von SPD und Grünen, den Linken zustimmen, 
schließlich fordern sie keine weiteren Atomtranspor-
te von und nach Ahaus. 

Unterstützung finden Sie im Übrigen bei dem um-
weltpolitischen Sprecher der Grünen – es wurde 
vorhin schon darauf hingewiesen –, der sagt: In der 
Koalition besteht Einigkeit, die Transporte aus 
Gründen der inneren und äußeren Sicherheit abzu-
lehnen. 

Unterstützt werden Sie auch durch den Umweltmi-
nister Johannes Remmel, der ausweislich des Pro-
tokolls der letzten Plenarsitzung sagte:  

„Es ist auch klar, dass wir alles tun wollen, um 
weitere Atomtransporte zu vermeiden.“ 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ges-
tatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Aggeli-
dis? 

Hans-Dieter Clauser (CDU): Ja, bitte. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Michael Aggelidis*) (LINKE): Herr Kollege Clauser, 
Sie haben eben von Brückentechnologie gespro-
chen. Ist Ihnen bekannt, dass es zurzeit einen gro-
ßen Investitionsstau bei der Windenergie und bei 
den erneuerbaren Energien gibt, eben weil die 
Atomkraftwerke weiterlaufen, und das eine schwere 
Hypothek insbesondere für die öffentlich-
rechtlichen Stadtwerke darstellt? 

(Dietmar Brockes [FDP]: Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz!) 

Hans-Dieter Clauser (CDU): Ich bin der festen 
Überzeugung, dass das neue Energie- und Klima-
schutzgesetz genau der richtige Weg ist, um Ihnen 
die Antwort zu geben. 

(Beifall von der CDU) 

Wenn Sie, liebe Kollegen der SPD, den Antrag der 
Linken ablehnen möchten, findet sich im Koalitions-
vertrag auch noch eine passende Argumentation. 
Einige Zeilen weiter ist nämlich zu lesen:  

„Vor diesem Hintergrund unterstützen wir den 
bereits gestellten Antrag auf eine Verlängerung 
der derzeitigen Zwischenlagerung.“  

„Verlängerung der Zwischenlagerung“ heißt für mich 
aber auch: weitere Transporte wie von Ahaus nach 
Russland. 

Ich möchte noch einmal auf die „TAZ“ zu sprechen 
kommen. Im vorgenannten Artikel erklärt das In-
nenministerium – durchaus nachvollziehbar –:  

„Mangelnde Sicherheit ist der Offenbarungseid 
für jeden Innenminister.“  

Ich weiß nicht, meine Damen und Herren der Lin-
ken, ob Sie mit Ihrem Antrag die widersprüchlichen 
Aussagen der Minderheitsregierung entlarven oder 
ob Sie einen Keil in die von Ihnen tolerierte Koalition 
treiben wollten. Wie dem auch sei – ich kenne Ihr 
Motiv nicht –: Die CDU-Fraktion wird Ihren Antrag 
auf jeden Fall ablehnen. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Clauser. – Für die SPD spricht Kollege 
Eiskirch.  

Thomas Eiskirch (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben in der letzten Plenarrunde schon über die 
Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke – 
vorgeschlagen seitens der schwarz-gelben Bun-
desregierung – diskutiert. Der Kollege Clauser hat 
auf der einen Seite mit seiner Äußerung, dass die 
Atomkraft die „Kernideologie“ der CDU sei, einen 
wirklich amüsanten Versprecher hingelegt, aber 
auf der anderen Seite auch noch einmal deutlich 
gemacht, um was es bei dieser Fragestellung ins-
gesamt geht. 

Es gibt eine Menge Gründe – Herr Kollege Aggeli-
dis hat gerade einige aufgezählt –, die gegen diese 
Laufzeitverlängerung sprechen. Einer davon ist: 
Längere Laufzeiten bedeuten mehr Atommüll, 
Kolleginnen und Kollegen. Da beißt die Maus kei-
nen Faden ab. Und wir wissen nicht, was wir mit 
dem Zeug tun sollen.  

(Beifall von der SPD) 

Mehr Müll bedeutet mehr Transporte, solange es in 
Deutschland kein Endlager gibt. Und es gibt keines. 
Es ist auch nicht absehbar, dass es zügig eines 
geben wird. Insofern bedeutet eine Laufzeitverlän-
gerung weitere Transporte. Das kann nicht richtig 
sein. Das kann vor allem in Nordrhein-Westfalen 
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nicht richtig sein. Denn es ist nicht nur so, dass wir 
hier keine Atomkraftwerke haben, sondern wir sa-
gen hier mehrheitlich auch ganz deutlich: Wir wollen 
raus aus der Atomindustrie.  

Man muss zudem deutlich machen, dass man, 
wenn es Zwischenlagernotwendigkeiten gibt, Sorge 
dafür zu tragen hat, dass die Zwischenlager am 
Entstehungsort eingerichtet werden, sodass es nicht 
zu weiteren Transporten mit den damit verbunde-
nen Gefährdungen kommt. 

(Beifall von Rüdiger Sagel [LINKE]) 

Insofern ist klar: Wir lehnen die Laufzeitverlänge-
rung ab. Wir lehnen weitere Transporte ab. Wir 
lehnen natürlich auch die Transporte nach Ahaus 
ab. All das ist überhaupt keine Frage. Aber wir kön-
nen dem Antrag der Linken trotzdem nicht zustim-
men,  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Was?) 

weil darin ein paar Dinge stehen, die einfach nicht 
zusammenpassen. Da steht:  

„Die Landesregierung NRW ist aufgefordert: … 
Keine weiteren Atomtransporte von und nach 
Ahaus zu genehmigen.“ 

Die Landesregierung genehmigt keine Transporte. 
Die Landesregierung hat die atomrechtliche Aufsicht 
über die Aufbewahrung dort. Für die Transporte und 
alles Weitere darum herum ist aber ausschließlich 
eine Bundesbehörde, nämlich das Bundesamt für 
Strahlenschutz, zuständig. Ein Teil des Antrages ist 
also nicht erfüllbar. Insofern kann man sich nicht 
einmal enthalten. Es stimmt schlicht und ergreifend 
nicht, was hier steht. 

Die zweite Forderung im Antrag lautet:  

„Die Landesregierung NRW ist aufgefordert: … 
Das Atommüllzwischenlager in Ahaus darf kein 
Endlager werden.“ 

Das ist völlig richtig. Es ist auch nicht als solches 
konzipiert. Ich will auch nicht, dass es eines wird. 
Aber wenn Sie fordern, dass es weder von noch 
nach Ahaus Transporte gibt, dann haben Sie dort 
ein Endlager. Da liegt auch schon etwas. Diese 
beiden Forderungen passen also schlicht und er-
greifend nicht zusammen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und von der 
CDU – Zustimmung von der FDP) 

Insofern bitte ich die Kolleginnen und Kollegen von 
der Fraktion Die Linke, Anträge demnächst nicht 
ganz so showorientiert in Form von Eilanträgen zu 
machen, sondern ein bisschen mehr in die Tiefe zu 
gehen und in der Sache zu begründen. Ich glaube, 
dann kommen wir inhaltlich – beim Inhalt sehe ich 
nämlich gar keine große Diskrepanz – auch schnell 
auf einen gemeinsamen Nenner.  

Damit uns das gelingt, haben die Grünen und die 
SPD heute schon für das nächste Plenum den An-

trag Drucksache 15/253 eingereicht, der in Ihren 
Fächern liegen müssten. Das Thema wird damit 
übrigens nicht in Form eines Eilantrags behandelt, 
sondern in Form eines Antrags, der zur weiteren 
Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden 
soll.  

In diesem Antrag machen wir noch einmal einige 
Dinge deutlich, die gerade schon angesprochen 
wurden. Darüber hinaus sagen wir aber auch noch 
einmal, dass wir bei den besagten Transporten aus 
Rossendorf schon als damalige rot-grüne Landes-
regierung – Fritz Behrens ist es gewesen – alles 
dafür getan haben, dass die Dinger gar nicht erst 
hierhin kommen. Wir sind damit bis zum Bundes-
verwaltungsgericht gegangen, haben aber leider 
auch da verloren und mussten diese Transporte 
dementsprechend zulassen. 

Aber, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns 
nächstes Mal ausführlich und mehr am Inhalt orien-
tiert mit dem Thema beschäftigen, lassen Sie mich 
den Eilantrag der Linken heute für eines zum Anlass 
nehmen: Diese Transporte zum jetzigen Zeitpunkt 
in den Raum zu stellen, in einer Diskussionslage, in 
der Gelb-Schwarz in Berlin massiv dazu beigetra-
gen hat, dass die öffentliche Diskussion und der 
öffentliche Widerstand gegen Atompolitik erneut 
aufflammen – und es ist richtig, dass der öffentliche 
Widerstand aufflammt, denn es ist eine verfehlte 
Energiepolitik, die Berlin betreibt –, das Feuer weiter 
zu schüren und unsere Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten, das Innenministerium in eine Situation 
zu bringen, in der das Ganze nicht angenehmer, 
sondern deutlich kontroverser wird, finde ich unver-
antwortlich. Wir sollten alle gemeinsam dafür sor-
gen, dass das jetzt nicht passiert. – Vielen Dank für 
die Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herzlichen Dank, 
Herr Kollege Eiskirch. – Für die grüne Fraktion 
spricht nun Kollege Markert. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe anwesende Kolleginnen und Kollegen! Erneut 
beschäftigt uns die Odyssee des Atommülls aus dem 
sächsischen Rossendorf. Wir erinnern uns – das hat 
der Kollege Aggelidis getan, das hat auch der Kolle-
ge Eiskirch getan –: Im Sommer 2005 erfolgten drei 
Straßentransporte. Insgesamt 951 Brennelemente 
wurden zu uns nach Ahaus in das Zwischenlager 
gebracht. Im Ganzen enthielten die Behälter – das 
finde ich auch erwähnenswert – ein etwa acht Mal 
höher angereichertes Material, als es bei einer Ver-
wendung in Atomkraftwerken üblich ist. Der Konvoi 
wurde von Polizistinnen und Polizisten eskortiert. Es 
waren 6.500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. 
Das zeigt auch, wie groß schon damals die Sorge 
der Bevölkerung berechtigterweise gewesen ist. 
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Auch das – lieber Michael Aggelidis, du hast mich 
eben persönlich angesprochen – will ich hier sagen: 
Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat 
damals – Thomas Eiskirch sprach es an – alles 
getan, was sie rechtlich konnte. Sie hat über sechs 
Jahre durch alle Instanzen geklagt und leider Gottes 
verloren, weil man damals behauptet hat – das 
müssen wir nun mal akzeptieren –, die Landesre-
gierung sei gar nicht zuständig bzw. eine Klage sei 
an dieser Stelle nicht zulässig. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Wer war denn da in 
der Bundesregierung?) 

Vor wenigen Wochen gab nun das zuständige 
sächsische Wissenschaftsministerium bekannt, 
dass die 2005 von Rossendorf nach Ahaus ge-
brachten Castoren zur Wiederaufbereitung nach 
Russland überführt werden sollen. Vorgesehen 
seien drei Transporte von je sechs Castorbehältern. 
Die Kosten – das sollte man auch nicht verschwei-
gen – für den erneuten Transport würden im mittle-
ren zweistelligen Millionenbereich liegen. 

Allerdings wurde ebenfalls bekannt, dass sich Russ-
land bereits vor dem Jahr 2005 in internationalen 
Abkommen zur Rücknahme von Brennstäben aus 
seinem Besitz verpflichtet hatte. Nach Auskunft des 
sächsischen Wissenschaftsministeriums sei dies 
dem Ministerium jedoch erst 2006 zur Kenntnis 
gelangt. Das ist doch der eigentlich Hammer an der 
ganzen Geschichte: Da wird hoch radioaktives Ma-
terial quer durch Deutschland gekarrt, und hinterher 
stellt sich heraus, dass im Freistaat Sachsen ent-
weder eine ganze Verwaltungseinheit gepennt hat 
oder dass man das ganze radioaktive Zeug schlicht 
und einfach loswerden wollte. 

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Vor Ort wird ja seit Langem gemutmaßt, damals sei 
es vor allem darum gegangen, Investoren in Ros-
sendorf nicht durch das nukleare Erbe der DDR zu 
verschrecken. Deswegen – ich will den Adressaten 
ganz konkret benennen – muss die Sächsische 
Staatsregierung ohne jedes Wenn und Aber un-
missverständlich erklären, warum es zu den offen-
sichtlich unnötigen Transporten von Rossendorf 
nach Ahaus im Mai/Juni 2005 gekommen ist.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Wer hat es denn 
genehmigt?) 

Im Übrigen kann es nicht sein, dass das Land NRW 
zweimal für Transporte finanziell geradestehen soll, 
die das Land Sachsen durch seine offensichtliche 
Verpenntheit und durch Verwaltungsdilettantismus 
zu verantworten hat.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ges-
tatten Sie eine Zwischenfrage? 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Nein, ich habe 
nur noch wenig Redezeit. Deswegen gestatte ich an 
dieser Stelle heute mal keine Zwischenfrage.  

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Auch deshalb sage ich es hier und heute ganz deut-
lich: Wir werden Ahaus jedenfalls weder zum Atom-
klo Deutschlands noch zur Drehscheibe des inter-
nationalen Atommülltourismus werden lassen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Für uns gilt der Atomausstieg. Wir verfolgen das 
Prinzip der Zwischenlagerung vor Ort bis zur Lö-
sung der Endlagerfrage und wollen jeden gefährli-
chen Atomtransport, wo immer das möglich ist, 
vermeiden.  

Die nun vom Land Sachsen initiierten Transporte 
von Ahaus nach Majak sind aus tatsächlichen wie 
aus rechtlichen Gründen höchst problematisch. Wir 
lehnen sie deswegen ab.  

Das Atomgesetz schreibt nicht nur den Atomaus-
stieg, sondern ebenso eindeutig die Gewährleistung 
der inneren und äußeren Sicherheit fest. Wir halten 
diese bei dem Transport ausgerechnet nach Majak 
für höchst problematisch und nicht gegeben.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Dann kann man 
auch wieder klagen!) 

– Lieber Rüdiger Sagel, wir haben sechs Jahre lang 
geklagt. Wir haben vor Gericht verloren. In einer 
Eilentscheidung würde in 14 Tagen klar sein, dass 
wir diesen Prozess wieder verlieren.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Man muss auch Zei-
chen setzen!) 

Jetzt geht es nicht darum, was die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen juristisch tun kann, sondern wir 
haben klar und deutlich politisch gesagt, dass wir 
diesen Transport ablehnen. Wir haben die Verant-
wortlichen benannt und lehnen vor allen Dingen vor 
dem Hintergrund der Situation in Majak – das ist die 
am höchsten verstrahlte Region weltweit, und es 
gab dort bis vor Kurzem klimabedingte Flächen-
waldbrände – die Transporte dorthin aus Gründen 
der äußeren und inneren Sicherheit ab.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Das wusste Jürgen 
Trittin damals auch schon!) 

Dann müssen die internationalen Verträge überprüft 
werden. Es muss zum Maßstab der gebundenen 
Entscheidung des Bundesamtes für Strahlenschutz 
werden zu überprüfen, ob die innere und äußere 
Sicherheit nach dem Atomgesetz überhaupt noch in 
diesem Kontext gegeben ist. Deswegen dürfen 
solche internationalen Verträge nicht mir nichts, dir 
nichts durchgewinkt werden.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Rüdiger Sagel [LINKE]: Ja, eben! Dann müs-
sen Sie Widerstand leisten!) 
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Aber die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 
hat keine juristische Handhabe.  

Leider ist meine Redezeit jetzt abgelaufen. Ich will 
es an dieser Stelle trotzdem noch einmal anspre-
chen, weil es Thomas Eiskirch ausgeführt hat: Wir 
stimmen in der Ablehnung der Atomkraft überein. 
Wir stimmen in der Ablehnung der Transporte über-
ein.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Jürgen Trittin hat 
damals alle hinters Licht geführt!) 

Wir werden deswegen im Ausschuss auf der Grund-
lage unseres Antrags diese Fragen zu diskutieren 
haben.  

(Ralf Witzel [FDP]: Und der Strom kommt aus 
der Steckdose!) 

Das gilt auch für die Frage, warum diese Verträge 
im Moment nicht überprüft worden sind und warum 
das Bundesamt für Strahlenschutz beispielsweise 
eine Genehmigung erteilt hat, obwohl der Staatsver-
trag zwischen Deutschland und Russland noch gar 
nicht abgeschlossen wurde. Auch dieser Frage 
sollte man intensiv nachgehen. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Rüdiger Sagel [LINKE]: Verschiebebahnhof!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Markert. – Für die FDP-Fraktion tritt nun 
Herr Kollege Brockes ans Rednerpult. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Man braucht über diesen Eilan-
trag, ehrlich gesagt, gar nicht inhaltlich zu diskutie-
ren.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Und tschüss!) 

Denn Frau Böth hat heute Morgen schon ihre 
Sechstklässler zitiert, die verstehen würden, was 
Sie gefordert haben. Genauso habe ich es heute 
Morgen gemacht und mit meinem neunjährigen 
Sohn diskutiert, worüber ich nun zu reden habe. 
Auch er hat verstanden, dass es – mit Verlaub – 
dämlich ist, wenn man einerseits fordert, dass keine 
Transporte von und nach Ahaus stattfinden, und 
andererseits nicht möchte, dass die Sachen da 
bleiben, wo sie im Moment sind.  

(Beifall von der FDP und von der CDU – Rü-
diger Sagel [LINKE]: Das Gegenteil ist der 
Fall! Er hat das überhaupt nicht verstanden!) 

Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist völlig 
neben der Spur. Herr Kollege Sagel, solche Anträge 
kennen wir noch von Ihnen aus der letzten Legisla-
turperiode. Damals konnte man leicht darüber hin-
weggehen. Aber ich hatte eigentlich die Hoffnung, 
dass jetzt in Ihrer Fraktion Die Linke mehr Leute 
über einen solchen Antrag schauen, sodass wir 

über solchen Nonsens nicht mehr zu beraten brau-
chen.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege Bro-
ckes, gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kolle-
gen Hovenjürgen? 

Dietmar Brockes (FDP): Bitte. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Lieber Kollege Bro-
ckes, herzlichen Dank, dass ich die Zwischenfrage 
stellen darf. – Stimmen Sie mit mir überein, dass 
man zur größeren Erleichterung der Begrifflichkeit 
formulieren könnte: „Wer endlagern will, muss 
transportieren“?  

(Lachen von der SPD und von den GRÜ-
NEN – Zuruf von der SPD: Das war ja kaum 
zu toppen! – Weitere Zurufe) 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Kollege, ich stimme 
Ihnen voll und ganz zu.  

(Allgemeine Heiterkeit – Rüdiger Sagel [LIN-
KE]: Völlig überfordert! – Weitere Zurufe) 

Meine Damen und Herren, zum Antrag: Bemer-
kenswert ist, wie Rot-Grün auf diesen Antrag der 
Linken eingeht oder auch nicht.  

(Ralf Witzel [FDP]: Peinlich ist das!) 

Herr Kollege Markert, Sie machen es sich leider zu 
leicht. Denn Sie sagen, für die Genehmigung sei 
Nordrhein-Westfalen gar nicht zuständig gewesen. 
Aber genauso wenig war Sachsen für die Genehmi-
gung zuständig, Herr Kollege. Denn der Fehler, 
dass überhaupt Sachen von Rossendorf nach 
Ahaus transportiert wurden, lag an Ihrer rot-grünen 
Bundesregierung.  

(Britta Altenkamp [SPD]: Es hätte mich ge-
wundert, wenn Sie das einmal nicht erwähnt 
hätten!) 

Es war Bundesumweltminister „Tritt-ihn“, der diese 
Genehmigung fälschlicherweise erteilt hat. Das 
müssen Sie ehrlicherweise heute ganz deutlich 
sagen.  

(Beifall von der FDP und von der CDU – Ralf 
Witzel [FDP]: So ist das! – Zuruf von Britta Al-
tenkamp [SPD])  

Meine Damen und Herren, Sie haben damals die 
Kosten produziert. Sie produzieren auch heute die 
Kosten, wenn die Transporte wieder stattfinden 
müssen. Insofern finde ich es absolut heuchlerisch, 
wenn sich diejenigen, die auf die Straßen gehen, für 
Radau  

(Wolfram Kuschke [SPD]: Igitt, igitt!) 
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und dafür sorgen, dass die Transporte nicht durch-
geführt werden können, und die die Sicherheit ge-
fährden, auf der anderen Seite hinstellen und die zu 
hohen Kosten anprangern. Dies ist unlauter und 
scheinheilig, meine Damen und Herren. – Wir leh-
nen den Antrag ab.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege Bro-
ckes, der ehemalige Bundesminister heißt Trittin. 
Wir haben in diesem Parlament eine Vereinbarung, 
nach der wir die Verballhornung von Namen vor 
allen Dingen in verunglimpfender Form nicht mitein-
ander austauschen. Ich belasse es bei dieser Er-
wähnung.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Das habe ich doch 
gesagt!) 

– Nein, das haben Sie nicht gesagt.  

Damit kommen wir zum nächsten Redner. Für die 
Landesregierung spricht Herr Minister Voigtsberger.  

Harry Kurt Voigtsberger, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich möchte darauf 
zurückkommen, dass dieses Thema bereits eine 
lange Geschichte hat. Wie Sie vielleicht wissen, 
wurden 2005 die bestrahlten Brennelemente aus 
dem ehemaligen DDR-Forschungsreaktor Ros-
sendorf in das Transportbehälterlager Ahaus 
transportiert und dort eingelagert. Die ursprünglich 
aus Russland stammenden Brennelemente des 
stillgelegten Forschungsreaktors in Rossendorf 
sollen auf der Grundlage eines zwischen den USA, 
Russland und der Internationalen Atomenergiebe-
hörde vertraglich vereinbarten Programms, das 
sich – nur zur Vollständigkeit – Russian Research 
Reactor Return Program nennt, nach Russland 
zurückgeführt werden.  

(Vorsitz: Vizepräsidentin Angela Freimuth) 
Nunmehr ist geplant, insgesamt 18 Transport- und 
Lagerbehälter der Bauart Castor MT 32 mit den 
bestrahlten Brennelementen nach Russland in die 
Wiederaufbereitungsanlage Majak zu transportier-
ten. Die Verantwortung für die Rückführung obliegt 
dem Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für 
Wirtschaft unter Beteiligung des Bundesumweltmi-
nisters. Die GNS, die Gesellschaft für Nuklearser-
vice mbH, als Betreiberin des Transportbehälterla-
gers Ahaus wird die Maßnahmen zur Auslagerung 
und Rückführung des Rossendorfer Kernbrenn-
stoffs aus dem Lager Ahaus einleiten und die 
Transportvorbereitungen treffen.  

Meine Damen und Herren, die atomrechtliche Auf-
sicht über die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe im 
Transportbehälterlager Ahaus obliegt dem Ministeri-
um für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr dieses Landes. Das stimmt. Demgegenüber 

obliegt die atomrechtliche Genehmigung – sowohl für 
das Lager selbst als auch für die Transporte – dem 
Bundesamt für Strahlenschutz als Bundesbehörde. 
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat in einer Pres-
semitteilung verlauten lassen, dass am 23. Septem-
ber 2010 die Beförderung von bestrahlten For-
schungsreaktorbrennelementen aus dem Zwischen-
lager Ahaus nach Russland genehmigt wurde. Die 
Genehmigung erlaubt nun den Transport von insge-
samt 951 Brennelementen in maximal 18 Behältern 
nach Russland.  

Die konkreten Transporttermine müssen vom Ge-
nehmigungsinhaber mit den Innenministern der 
Länder abgestimmt werden. Sie werden aber von 
den Innenministern nicht noch einmal genehmigt. 
Bei der Genehmigung handelt es sich also um eine 
sogenannte gebundene Entscheidung. Der An-
tragsteller hat einen Rechtsanspruch auf eine Ge-
nehmigung, wenn alle gesetzlich vorgeschriebe-
nen Genehmigungsvoraussetzungen jeweils erfüllt 
werden. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung 
will Atomtransporte soweit es geht vermeiden. Das 
kann jedoch nur auf rechtlicher Grundlage ge-
schehen. Handlungsmöglichkeiten des Landes als 
Vollzugsbehörde bestehen wegen der Genehmi-
gungszuständigkeit des Bundesamtes für Strah-
lenschutz eben nicht. Das heißt: Wir können hier 
eigentlich machen und verlangen, was wir wollen, 
wir sind einfach schlichtweg nicht zuständig. Inso-
weit ist das von uns nicht zu beeinflussen.  

Als 2005 Transporte nach Ahaus kamen, haben 
wir schon einmal bis zum Bundesverwaltungsge-
richt durchgefochten, inwieweit die Transporte 
verhindert werden können. Wir sind aber unterle-
gen. Entsprechend sind damals die Brennelemen-
te nach Ahaus gekommen, weil unser juristischer 
Einspruch letztendlich nicht erfolgreich war. Des-
wegen ist natürlich davon auszugehen, dass das 
Land Nordrhein-Westfalen auch die jetzigen 
Transporte mit rechtlichen Mitteln nicht verhindern 
kann. Das Ganze haben wir eben schon einmal 
durchgespielt. 

Demgegenüber ist klar, dass das Land Nordrhein-
Westfalen vor allem durch den polizeilichen Schutz 
der Transporte erheblich belastet. 2005 ging es um 
30 Millionen €. Etwas Ähnliches steht uns wieder 
ins Haus. Natürlich würde die Landesregierung 
alles versuchen, um diesen Kosten zu entgehen 
und diese Transporte zu vermeiden. Leider sind 
wir nicht Herr des Verfahrens. Die Belastungen 
sind vor allem auch dann nicht zu rechtfertigen und 
der Öffentlichkeit kaum vermittelbar, wenn es in-
nerhalb weniger Jahre zu einem zweimaligen 
Transport kommt, und zwar zunächst von Rossen-
dorf nach Ahaus im Jahre 2005 und jetzt wieder 
von Ahaus nach Russland. Kein Mensch versteht, 
warum wir diesen Transportzirkus in unserem 
Land immer wieder ablaufen lassen. 
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Wir können es aber – wie gesagt – nicht verhin-
dern. Dieser Atomtourismus ist umso widersinni-
ger, wenn man berücksichtigt, dass die Brennele-
mente aus Russland kommen und sowieso ir-
gendwann nach Russland zurück gemusst hätten. 
Man hätte sich also diesen Zwischentransport 
nach Ahaus von Anfang an sparen können. Nur – 
wie gesagt – wir konnten uns im Hause 2005 nicht 
durchsetzen.  

Sämtliche Transporte, die jetzt stattfinden – von 
Russland nach Ostdeutschland, von Ostdeutsch-
land ins Zwischenlager, vom Zwischenlager wieder 
nach Russland –, sind so überflüssig wie ein Kropf. 
Nichtsdestotrotz werden sie wohl stattfinden, weil 
uns die Hände gebunden sind.  

Sie werden wahrscheinlich über Norddeutschland 
per Schiff über einen Hafen nach Russland ge-
bracht werden. Sie können es mir abnehmen: Die-
ses unsinnige Vergeuden von Ressourcen ärgert 
niemanden mehr als mich und die gesamte Lan-
desregierung, damit natürlich auch den Innenmi-
nister, denn er ist letztendlich durch den Einsatz 
der Polizeikräfte vielleicht sogar am meisten be-
lastet.  

Eins sollte uns dieser Fall klar machen: Wir müs-
sen alle politischen Mittel einsetzen, um in Zukunft 
solche Atomtransporte zu vermeiden. Dafür müs-
sen die entsprechenden Initiativen beginnen. Das 
wird nicht leicht sein. Aber wir müssen es versu-
chen.  

Meine Damen und Herren, zum Eilantrag der Frak-
tion Die Linke möchte ich Folgendes feststellen: 
Die Landesregierung – das ist schon gesagt wor-
den und richtig – ist für die Genehmigung der 
Transporte von Kernbrennstoffen von und nach 
Ahaus nicht zuständig.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister. 

Harry Kurt Voigtsberger, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr: Die Geneh-
migung ist Bundessache. Genehmigungsbehörde 
ist das Bundesamt für Strahlenschutz. Insoweit ist 
die Aufforderung, keine Atomtransporte zu geneh-
migen, völlig falsch adressiert, Herr Sagel. Dies 
müsste an die Bundesregierung gerichtet werden. 
Wir richten sie ja auch an die Bundesregierung. Der 
Appell an uns geht am Thema vorbei. 

Dass das Transportbehälterlager Ahaus nicht als 
Endlager konzipiert ist, wissen alle. Es ist ein Zwi-
schenlager mit befristeter Genehmigung. Ein End-
lager Ahaus, denke ich, wird es nicht geben. Dafür 
wird sich auch diese Landesregierung einsetzen. 
Insoweit geht auch dieser Ansatz an der Sache 
vorbei. Das heißt: Ihr Antrag ist lediglich gut ge-
meint, aber nicht gut gemacht. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir zu die-
sem Tagesordnungspunkt nicht vor, sodass wir am 
Ende der Beratung zum Tagesordnungspunkt 7 
sind. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Eilantrag der 
Fraktion Die Linke Drucksache 15/240. Dieser ist 
direkt abzustimmen. Wer dem Inhalt dieses Eilan-
trags zustimmen möchte, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. – Das sind die anwesenden Abgeordneten 
der Fraktion Die Linke. Gegenstimmen? – Das sind 
die anwesenden Abgeordneten der Fraktion der 
SPD, der Fraktion der CDU, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen und der Fraktion der FDP. Enthaltun-
gen? 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Der FDP? – 
Dietmar Brockes [FDP]: Wir haben abge-
stimmt!) 

– Die waren mit der Absenkung der Hand schneller 
als ich mit dem Sprechen. Aber wir können die Ab-
stimmung gerne wiederholen, wenn das ausdrück-
lich gewünscht wird, weil meine Sichtweise ange-
zweifelt wird. – Das ist aber nicht der Fall.  

Ich stelle fest, dass der Eilantrag mit den Stimmen 
der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der übri-
gen Abgeordneten der anderen Fraktionen keine 
Mehrheit gefunden hat und somit abgelehnt ist. 

Ich rufe auf: 

8 Wiederaufbau der Kommunalfinanzen nach 
der Finanzkrise – Anreizsysteme statt Frei-
fahrtscheine 
Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/125 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der FDP dem Abgeordneten En-
gel das Wort. Bitte schön, Herr Kollege Engel. 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Bereits in der ver-
gangenen Plenarwoche konnten wir uns über die 
aktuelle Finanzlage der nordrhein-westfälischen 
Städte und Gemeinden austauschen. Dabei haben 
wir festgestellt, dass die ausklingende Wirtschafts-
krise in vielen Kommunalhaushalten Bremsspuren 
hinterlassen hat. Ursächlich hierfür waren die mas-
siven Einbrüche der konjunkturanfälligen Gewerbe-
steuer. Analog hierzu stiegen die Sozialausgaben 
drastisch an. Zwar wird ein Großteil der kommuna-
len Familie die erlittenen Verluste mittelfristig kom-
pensieren können, es verbleiben jedoch einige 
Städte und Gemeinden, denen es nicht aus eigener 
Kraft möglich ist, auf absehbare Zeit aus dem Not-
haushaltsrecht herauszukommen.  



Landtag 30.09.2010 
Nordrhein-Westfalen 748 Plenarprotokoll 15/10 

 

(Günter Garbrecht [SPD]: Reden Sie ein 
bisschen lauter!) 

– Lassen Sie sich einfach auf die Rednerliste set-
zen; dann können Sie hier reden!  

(Britta Altenkamp [SPD]: Er wollte, dass Sie 
ein bisschen die Stimme heben! Ich höre Ih-
nen so gerne zu!) 

Mit Ihrem Stärkungspakt Stadtfinanzen will die rot-
grüne Minderheitsregierung genau diesen Kommu-
nen mit Zinshilfen zur Seite springen. Das klingt gut, 
löst aber die Ursache des Problems nicht. Die FDP-
Landtagsfraktion sorgt sich daher, dass diese Gel-
der wirkungslos in den kommunalen Haushalten 
versickern, wie es schon in der Vergangenheit der 
Fall war, beispielsweise im Rahmen des sogenann-
ten Ausgleichsstocks.  

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Wir sind der Meinung, dass finanzielle Zuwendun-
gen des Landes nur dann Sinn ergeben, wenn sie 
an konkrete Maßnahmen zum Schuldenabbau ge-
bunden sind. Denn neben externen Faktoren wie 
den Sozialkosten und der Gewerbesteuer gibt es in 
vielen Städten und Gemeinden auch hausgemachte 
Probleme. Damit meine ich keineswegs überzogene 
Ausgaben in den Bereichen Kultur, Sport und Bil-
dung. Bei diesen freiwilligen Ausgaben ist das An-
gebot der meisten Kommunen wirklich auf Kante 
genäht. Wahllose Kürzungsorgien ergeben hier 
keinen Sinn.  

Die Einsparpotenziale liegen vielmehr in grundsätz-
lichen strukturellen Veränderungen bezüglich der 
Art und Weise der örtlichen Leistungserbringung. 
Durch erhebliche informations- und kommunikati-
onstechnische Fortschritte ergeben sich heute ganz 
andere Möglichkeiten der Arbeitsorganisation, als 
dies noch vor 20 Jahren der Fall war.  

Die Verwaltungen haben mit dieser Entwicklung nur 
zum Teil Schritt gehalten. Die Modernisierungs- und 
damit auch die Einsparpotenziale sind erheblich, 
zum Beispiel in der Reorganisation von Frontoffice- 
und Backofficebereichen. Darüber hinaus sind auch 
die vielfältigen Möglichkeiten der interkommunalen 
Zusammenarbeit bei Weitem noch nicht ausge-
schöpft. Dahinter kann man drei Ausrufezeichen 
setzen.  

Die meisten finanzschwachen Kommunen haben 
jedoch das Problem, dass derartige Umstrukturie-
rungen zunächst einmal Geld kosten, das ja nicht 
vorhanden ist. Darüber hinaus wirken sich die posi-
tiven und nachhaltigen Effekte solcher Maßnahmen 
erst mittelfristig aus. Im Ergebnis werden daher 
Sparinvestitionen viel zu selten getätigt.  

Wenn überhaupt, sollten Landeshilfen aus Sicht der 
FDP-Landtagsfraktion genau an dieser Stelle an-
setzen: als Hilfe zur Selbsthilfe. Dies setzt allerdings 
voraus, dass sich hilfesuchende Kommunen dazu 
verpflichten, ein fraktions- und wahlperiodenüber-

greifendes Entschuldungsprogramm zu erarbeiten, 
das sie in Kooperation mit dem Land sukzessive 
umsetzen.  

Unser liberales Konzept zum Wiederaufbau der 
Kommunalfinanzen zeigt einen gangbaren Weg auf, 
um dies zu konkretisieren. Es wurde von der FDP 
bereits im Jahr 2009 entwickelt, mit ausgewiesenen 
Fachexperten auf Plausibilität geprüft und veröffent-
licht. Obwohl wir uns nun, anders als geplant, in der 
Oppositionsrolle befinden, möchten wir nicht, dass 
diese gute Idee verlorengeht. Als Opposition der 
Einladung möchten wir die neue Minderheitsregie-
rung deshalb dazu ermuntern, Herr Jäger, unser 
Konzept aufzugreifen und umzusetzen. 

Zum Konzept: Unser Konzept umfasst zwei zentrale 
Hebel, mit denen hilfesuchende Kommunen entlas-
tet werden sollen.  

Beim ersten Hebel handelt es sich um Landesmittel 
zur Umsetzung von Sparinvestitionen. Gemeint sind 
also Projektmittel für strukturelle Veränderungen in 
der kommunalen Aufgabenwahrnehmung, die mit-
telfristig zur Einsparung führen. Gemeinden können 
beispielsweise bei der Einführung eines wirklich 
funktionierenden E-Government-Systems oder der 
Errichtung von Shared-Services unterstützt werden. 

Beim zweiten Hebel handelt es sich um finanzielle 
Prämien, die das Land den jeweiligen Kommunen 
für die erfolgreiche Umsetzung eben solcher Um-
strukturierungsprojekte zwecks Altschuldentilgung 
auszahlt. Auf diese Weise geht der Schuldenabbau 
mit nachhaltigen Strukturveränderungen einher, die 
wiederum das Fundament für eine solide Haus-
haltspolitik in der Zukunft bilden.  

Notwendige Voraussetzung für ein derartiges Vor-
gehen ist die freiwillige Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und Land. Denn alle wissen, dass die 
Kommunalaufsicht aufgrund des verfassungsseitig 
geschützten kommunalen Selbstverwaltungsrechts 
eher ein zahnloser Tiger ist. Strukturelle Verände-
rungen auf kommunaler Ebene können weder an-
geordnet noch erzwungen werden. Sie müssen von 
kommunaler Seite gewollt sein.  

In unserem Konzept wird also zunächst eine ver-
bindliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwi-
schen Land und Kommune auf freiwilliger Basis 
getroffen. Gegenstand dieser Vereinbarung ist ein 
zeitlich befristetes Kooperationsprojekt, für dessen 
Umsetzung die Landesregierung Finanzmittel be-
reitstellt. Die hilfesuchende Kommune sichert die 
Umsetzung der vereinbarten Kooperation sowie 
daran geknüpfte Bedingungen per Ratsbeschluss 
ab. 

Als Grundlage für das gemeinsame Projekt werden 
eine Aufstellung sämtlicher Besitzstände und Ver-
bindlichkeiten der Kommune sowie eine umfassen-
de Analyse aller angebotenen Leistungen vorge-
nommen. Hierzu erhält die Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW oder eine vergleichbar qualifizierte Ein-
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richtung einen Sonderprüfungsauftrag. Dieser wird 
aus den Projektmitteln des Landes bezahlt. 

Die Gemeindeprüfung mündet in einen detaillierten 
Bericht, der neben einer objektiven Darstellung der 
Sachlage bereits Handlungsempfehlungen für Ein-
sparungen und strukturelle Veränderungen enthält. 
Parallel hierzu wird auf lokaler Ebene ein Kompe-
tenzteam gegründet. Mitglieder dieses Kompetenz-
teams sind neben dem Verwaltungsvorstand ein 
unabhängiger Projektmanager, ein Vertreter der 
Kommunalaufsicht, die an der Gemeindeprüfung 
beteiligten Gutachter sowie externe Fachberater. 
Diese Kombination aus internem und externem 
Sachverstand gewährleistet, dass das Projekt we-
der durch Betriebsblindheit noch durch Betriebsfer-
ne konterkariert wird. 

Auf der Grundlage des vorgelegten Prüfberichts 
entwickelt das Kompetenzteam unter breiter Beteili-
gung der Politik, der Verwaltung, der lokalen Wirt-
schaft, der örtlichen Vereine sowie der Bürgerinnen 
und Bürger einen Masterplan als perspektivisches 
Instrument zur langfristigen Entschuldung. Je nach 
Problemlage kann dieser Masterplan durchaus ei-
nen Planungshorizont von mehreren Jahren oder 
sogar Dekaden haben. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wir haben den Antrag 
alle gelesen!) 

Darum ist es wichtig, einen fraktionsübergreifenden 
Konsens zu erzielen, der wahlperiodenübergreifend 
gilt. Inhaltlich sollte der Masterplan alle relevanten 
Bereiche enthalten, die es zwecks Entschuldung zu 
verändern gilt. Nach Abschluss des Projektes sollte 
die teilnehmende Kommune nicht nur einen Großteil 
ihrer Schulden abgebaut haben, sondern gleichzei-
tig auch über solide Grundstrukturen für die zukünf-
tige Haushaltsführung verfügen. 

Meine sehr verehrten Kollegen, Sie halten einen 
konsistenten und von Fachleuten für gut befunde-
nen Ansatz in den Händen. Es liegt nun an Ihnen, 
unserer Einladung zu folgen. 

(Reiner Priggen [GRÜNE]: Sie lesen nur den 
Antrag vor! – Gegenruf von Dr. Gerhard Pap-
ke [FDP]: Dann gehen Sie doch nach Hause, 
Herr Priggen! – Gegenruf von Reiner Priggen 
[GRÜNE]: „Gehen Sie doch nach Hause!“ – 
Wo sind wir denn hier eigentlich, Herr Pap-
ke? – Gegenruf von Dr. Gerhard Papke [FDP]: 
Immer diese Schulmeisterei!) 

Zum Schluss möchte ich unter Bezugnahme auf 
den Kommunalen Finanz- und Schuldenreport 
Nordrhein-Westfalens, Seite 122, den Hinweis ge-
ben, dass es möglich ist, die Schulden abzubauen. 
Dort können Sie nachlesen, wie zum Beispiel Kür-
ten und Duisburg in unterschiedlichem Maße ihre 
Schulden abgebaut haben – auch wenn Ihnen das 
nicht passt, Herr Priggen. Wir diskutieren dann im 
Ausschuss weiter. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Engel. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der CDU der Abgeordnete Sie-
veke das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Daniel Sieveke (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Herr Engel, wir nehmen 
die Einladung an. Ich halte heute meine erste Rede 
als neu gewählter Abgeordneter und spreche gerne 
zum Antrag der FDP, da mir die Kommunalfinanzen 
sehr am Herzen liegen.  

Die kommunalen Finanzen eignen sich nicht dazu, 
die großen politischen Richtungsfragen zu diskutie-
ren. Umso mehr eignen sie sich, fundamentale 
Grundsätze vernünftiger Politik aufzuzeigen: Kon-
nexität, Subsidiarität, Generationengerechtigkeit 
und kommunale Selbstbestimmung. Hierzu brau-
chen wir eine große, nachhaltige Lösung von Bund, 
Ländern und Kommunen im Rahmen der Gemein-
definanzkommission.  

Diese Grundsätze sind Prinzipien, die in Krisenzei-
ten leider leicht unter Druck geraten können, aber 
nicht müssen. Die FDP hat in ihrer Antragsbegrün-
dung bereits aufgezeigt, wie die christlich-liberale 
Koalition in Nordrhein-Westfalen für die Krisenjahre 
2009 und 2010 eine vernünftige Kommunalfinanz-
politik gemacht hat, 

(Özlem Alev Demirel [LINKE]: Warum geht es 
den Kommunen dann so schlecht?) 

eine Politik, die sowohl die Kommunen als auch den 
Haushalt in Nordrhein-Westfalen fest im Blick behal-
ten hat.  

Auf den nordrhein-westfälischen Haushalt gehe ich 
an dieser Stelle nicht noch einmal ein. Die Debatte 
zum Nachtragshaushalt gestern ist erschöpfend 
gewesen, wenn auch frustrierend und beängsti-
gend. Ich habe mir gestern die Frage gestellt, ob 
unsere Ministerpräsidentin als kleines Mädchen mit 
ihrem Taschengeld schon genauso schlecht zu-
rechtgekommen ist wie heute mit dem Geld der 
Bürgerinnen und Bürger.  

(Beifall von der CDU – Widerspruch von der 
SPD) 

– Bleiben Sie ruhig. 

Zurück zu der Finanzlage in den Kommunen. Ich 
selbst bin Kommunalpolitiker, und in meiner Hei-
matstadt haben wir gerade ein großes Sparpaket 
auf den Weg bringen müssen. Herr Engel hat schon 
ausgeführt, wie wichtig es ist, dass Kommunen 
sparen. Wir mussten das machen, um die Auswir-
kungen der Krise auf den Stadthaushalt auszuglei-
chen. Das ist uns vor Ort mit großen Anstrengungen 
und nicht ohne Streit gelungen. Die Steuereinnah-
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men steigen, und der Haushalt ist zunächst konsoli-
diert.  

Jetzt mag es in Nordrhein-Westfalen sicherlich tat-
sächlich Städte und Gemeinden geben, die nicht 
mehr aus eigener Kraft aus dem Schuldensumpf 
herauskommen. Aber jetzt sagen Sie mir, liebe Ver-
treter der Minderheitsregierung, wie ich meinen 
Paderborner Mitbürgerinnen und Mitbürgern erklä-
ren soll, dass sie über Jahre und Jahrzehnte immer 
wieder haushaltsbedingte Kürzungen in Kauf neh-
men mussten und gerade jetzt eines der größten 
Pakete … 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Vor allen Dingen in 
den letzten fünf Jahren!) 

– Wir haben das ganz gut gemacht, Frau Beer. Sie 
können sich gerne wieder in der Paderborner Politik 
einbringen; vielleicht läuft es dann ja noch besser. 
Ich glaube aber nicht, wenn Sie das machen. 

Zurück zu dem eben angesprochenen Punkt: Wir 
mussten große Einsparungen vornehmen, und jetzt 
muss ich den Bürgerinnen und Bürgern erklären, 
dass das Land Nordrhein-Westfalen für andere 
Kommunen einfach so einspringt, und zwar nicht für 
alle Kommunen in gleichem Maße, sondern vor 
allem für diejenigen, die – ich sage das mit aller 
Vorsicht – nicht unbedingt vernünftig gewirtschaftet 
und über ihre Verhältnisse gelebt haben, und zwar 
seit Jahren. 

(Minister Ralf Jäger: Haben Sie auch ein Bei-
spiel?) 

Diese Kommunen will die Minderheitsregierung jetzt 
auch noch dafür belohnen, indem die finanzstarken 
Kommunen den Stärkungspakt Stadtfinanzen kofi-
nanzieren sollen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Abgeord-
neter Sieveke, entschuldigen Sie … 

Daniel Sieveke (CDU): Ich lasse keine Zwischen-
fragen zu. 

Wir, die CDU, setzen dagegen auf die Entwicklung 
eines nachhaltigen Konzepts zur Zukunftssicherung 
unserer Kommunen in Selbstverantwortung mit 
einer klaren und nachvollziehbaren Aufgabenvertei-
lung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Der 
Stärkungspakt Stadtfinanzen und der Aktionsplan 
Kommunalfinanzen bedeuten das Gegenteil. Sie 
stellen tatsächlich einen Verschuldungspakt und 
puren Aktionismus dar. 

Einfach nur zulasten des Landeshaushalts ein 300 
Millionen € schweres Strohfeuer für die Kommunen 
zu entzünden, ist nun wirklich keine Lösung. Ihre 
Minderheitsregierung macht den Städten und Ge-
meinden kurzfristige Geschenke und tut dabei so, 
als ob das der große Wurf zur Rettung und Zu-

kunftssicherung der Kommunalfinanzen sei. Das 
Gegenteil ist der Fall. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Aber ich muss Ihnen zugestehen, dass Sie das 
Problem der Kommunen richtig erkannt haben. Aber 
Sie verkommen wieder in Ihren alten Denkstruktu-
ren, in denen das Schuldenmachen kein Problem 
ist, 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: So jung und dann so 
eine alte Leier!) 

in denen das Heute näher liegt als das Morgen, 
indem Probleme nicht angepackt, sondern vertagt 
werden, indem Leistungsanreize nicht gesetzt wer-
den und – noch viel schlimmer – indem sich Leis-
tung, egal auf welchen Politikfeldern, nicht lohnt. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – 
Dietmar Bell [SPD]: Frechheit! Unverschämt-
heit!) 

Ihr Entwurf zur Änderung des GFG nimmt planlos 
den Druck vom Bund, sich einer schnellen und 
trotzdem langfristigen Neuregelung zu stellen – 
stattdessen 300 Millionen € für die Katz. 

(Dietmar Bell [SPD]: Strengen Sie sich intel-
lektuell mal mehr an! – Widerspruch von der 
CDU) 

Natürlich gibt es Städte in Nordrhein-Westfalen, die 
allein nicht mehr aus ihrer Haushaltsmisere heraus-
finden können – ich habe es eben schon erwähnt –, 
weil die lokalen Strukturen schwierig sind, die Städ-
te und Gemeinden keine nennenswerte Industrie 
vorweisen, einen maroden Dienstleistungssektor 
und Bevölkerungsstrukturen haben, die wesentlich 
auf Transfer- und Sozialleistungen angewiesen 
sind. 

Aber es geht doch genau darum, solchen Kommu-
nen zu helfen, ohne Kommunen mit vermeintlich 
besseren Ausgangslagen zu bestrafen. Mit Ihren 
Schnellschüssen verbrennen Sie massiv Geld, ohne 
Verbesserungen von Dauer zu erreichen. Eben weil 
solche Städte und Gemeinden keine Chance ha-
ben, ihre Probleme allein zu lösen, hilft ein Spritzer 
aus der Landesgießkanne nicht weiter. Ohne be-
gleitende Konzepte zur Entschuldung und nicht zur 
Umschuldung, wie Sie es planen, werden diese 
Kommunen auch in Zukunft in ihrem finanziellen 
und strukturellen Elend verharren. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Rü-
diger Sagel [LINKE]: Da tut sich ein Abgrund 
auf!) 

Diese Regierung legt eine falsch verstandene Struk-
turhilfepolitik an den Tag. Angesagt wäre aber viel-
mehr eine Hilfe zur Selbsthilfe, nachdem eine ver-
nünftige Aufgabenneuverteilung gefunden worden 
ist. 
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Klar ist auch: Neben allen Strukturproblemen und 
regionalen Härtefällen können, wollen und werden 
wir die Kommunen nicht aus ihrer eigenen Verant-
wortung entlassen, Konsolidierungsbeiträge zu 
leisten. Herr Engel, Sie haben eben einige ausge-
führt, die vor Ort auch geleistet werden können. 

Das gilt umso mehr für diejenigen Gemeinden, die 
sich sehr wohl einen Eigenanteil an ihrer schlechten 
Lage eingestehen müssen – und das nicht erst seit 
der Krise oder seit einigen wenigen Jahren, sondern 
seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit Prestigebau-
ten, 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Oh! Paderborn! Ganz 
vorsichtig!) 

unnötigen Wahlgeschenken und überdimensionier-
ten Infrastrukturprojekten. Es gibt nun einmal Städ-
te, die wussten, dass sie kein Geld haben, trotzdem 
aber Geld ausgegeben haben … 

(Sigrid Beer [GRÜNE] geht zur Bank der 
Landesregierung.) 

– Sie können sich gerne hinsetzen und mit mir 
sprechen. Sie brauchen hier nicht herumzurennen. 

… getreu nach dem Motto: Nach mir die Sintflut. 
Irgendwer wird es schon bezahlen. – Auch diese 
Erkenntnis muss ehrlicherweise in der Diskussion 
berücksichtigt werden.  

In den Kontext einer ehrlichen, nachhaltigen Lösung 
gehört zum Beispiel auch die Überprüfung der Ge-
werbesteuer. CDU und FDP haben Sie stets ein 
unumstößliches Festhalten an vermeintlichen Klei-
nigkeiten vorgeworfen, das hier und dort große ge-
meinsame Lösungen verhindert habe, zum Beispiel 
jüngst bei den Fusionsoptionen der WestLB. Aber 
jetzt machen Sie genau dasselbe, indem Sie sich 
bei der Gewerbesteuer selbst ein Denkverbot aufer-
legen und sie als alternativlos bezeichnen. 

Wir müssen uns doch gemeinsam die großen Ein-
nahme- und Ausgabepositionen der Städte und 
Gemeinden anschauen: Einnahmen wie die Ge-
werbesteuer genauso wie Ausgaben in den unter-
schiedlichsten Sozialposten. Die Einbeziehung der 
Freien Berufe in die Gewerbesteuer kann man 
durchaus diskutieren, aber eben auch eine gänzli-
che Abschaffung der Gewerbesteuer. 

(Lachen von der SPD – Minister Ralf Jäger: 
Und dann?) 

Wir stehen einer sinnvollen Komplettüberlegung für 
die Kommunen eben nicht im Wege. Jedoch zu 
glauben, eine Verbreiterung des Gewerbesteuer-
aufkommens würde zu Konjunktursicherheit führen, 
ist Träumerei. 

(Theo Kruse [CDU]: So ist es!) 

Steuern sind nun einmal nicht krisensicher. Das 
mussten wir gerade in den Krisenjahren erleben. 
Weiterhin zu glauben, die Gewerbesteuer sei das 

einzige denkbare Instrument zur Einnahmesiche-
rung der Kommunen in der Zukunft, ist nun einmal 
ideenlos. 

(Minister Ralf Jäger: Welche dann?) 

Ich darf noch einmal zusammenfassen: Uns verbin-
det, dass uns allen die Lage der Kommunen am 
Herzen liegt. Jede Landesregierung musste und 
muss sich diesem Thema stellen. Das tun Sie auch. 
Es gibt starke und schwache Kommunen. Sie dür-
fen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Der 
Stärkungspakt Stadtfinanzen und der Aktionsplan 
Kommunalfinanzen sind planlose Schnellschüsse 
und bedeuten nur einen Tropfen auf den heißen 
Stein. 

Wir setzen auf eine nachhaltige langfristige Lösung. 
Wir setzen auf die Arbeit der Gemeindefinanzkom-
mission, an der Sie sich stärker und offener beteili-
gen sollten, wenn ich noch einmal auf die Gewerbe-
steuer hinweisen darf. Wir verschließen uns keiner 
vernünftigen Lösung. Aber der Änderungsentwurf 
der Landesregierung zum GFG ist kein großer Wurf 
zur Stärkung der Kommunen, sondern Aktionismus 
zulasten des Landeshaushalts.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch einmal unter-
breche. Der Abgeordnete Dudas möchte Ihnen 
gerne eine Frage stellen. 

Daniel Sieveke (CDU): Nein. 

Heute ist schon klar: Diese Landesregierung will 
keine echte, keine nachhaltige Lösung. Zumindest 
bietet sie uns diese heute nicht an. Sie will die 
Kommunen jetzt beruhigen, um ihnen die Mittel 
später an anderer Stelle wieder zu entziehen. Das 
müssen wir schon heute befürchten und sehen. 

(Widerspruch von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

Wer kein langfristiges Konzept für die Kommunen 
entwickeln will, wird ihnen nicht auf Dauer gerecht. 
Er wird den Städten und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen in Wirklichkeit nicht helfen. 

Meine Damen und Herren von der Minderheitsregie-
rung, Sie haben in den letzten Monaten immer wie-
der gesagt: Wir geben den Kommunen finanzielle 
Unterstützung. – Bitte denken Sie daran: Es ist nicht 
Ihr Geld, sondern das Geld der Steuerzahler in 
Nordrhein-Westfalen. 

(Zuruf von der SPD und von Sigrid Beer 
[GRÜNE]) 

Wir alle in diesem Hohen Hause haben die Ver-
pflichtung, sinnvoll und verantwortungsbewusst mit 
dem Geld umzugehen und es nicht wie Sie kurzfris-
tig zu verschenken, um das langfristig zu bereuen – 
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und das alles nur auf Pump. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sieveke. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer 
ersten Rede vor diesem Hohen Hause. 

(Beifall von der CDU, von der SPD, von den 
GRÜNEN und von der FDP) 

Als nächster Redner hat für die SPD-Fraktion der 
Abgeordnete Dahm das Wort. Bitte schön, Herr 
Kollege.  

Christian Dahm (SPD): Frau Präsidentin! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Ich bin schon ein wenig überrascht über die 
Ausführungen von Herrn Engel und die unseres 
Kollegen Sieveke. Meines Erachtens haben Sie 
einiges ausgeblendet – auch während Ihrer kom-
munalpolitischen Erfahrungen. Ich darf Ihnen sa-
gen, dass auch ich noch im Kommunalparlament 
sitze. Dort habe ich andere Erfahrungen gemacht. 
Dazu kommen wir aber vielleicht gleich noch. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Als ich die Überschrift Ihres Antrages gesehen ha-
be, habe ich mich gefreut. „Wiederaufbau der 
Kommunalfinanzen“ klingt gut. Als ich dann den 
Text gelesen habe, war ich erstaunt. 

Lassen Sie mich gleich Folgendes vorwegschicken: 
Ich bin schon mehr als überrascht, wenn die gleiche 
FDP, die in den letzten fünf Jahren hier Regie-
rungsverantwortung hatte, heute fordert: Wir müs-
sen etwas für den Wiederaufbau der Kommunalfi-
nanzen tun. – Ich frage Sie, Kolleginnen und Kolle-
gen der FDP: Was haben Sie denn in den letzten 
fünf Jahren getan? Und was meinen Sie wohl, wa-
rum Sie in diesem Jahr abgewählt worden sind? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ein Leben 
ohne Abenteuer ist wahrscheinlich unbefriedigend. 
Aber ein Leben, in dem das Abenteuer jedweder 
Form zur Dauereinrichtung wird, ist mit Sicherheit 
ein kurzes Leben. Das hat uns Ihr Wahlergebnis bei 
der Landtagswahl eindrucksvoll gezeigt. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Zu den Fakten: Fast alle Städte und Gemeinden in 
unserem Land befinden sich – auch verstärkt durch 
die Wirtschafts- und Finanzkrise – in existenziellen 
finanziellen Schwierigkeiten, aus denen sie sich 
nicht aus eigener Kraft befreien können. Besonders 
betroffen – das hat mein Vorredner auch angespro-
chen – sind die Städte, die zusätzliche Lasten durch 
den Strukturwandel und die hohe Arbeitslosigkeit 
sowie die daraus resultierenden sozialen Probleme 
schultern müssen. Dadurch wird die bereits seit 
vielen Jahren bestehende strukturelle Unterfinanzie-
rung vieler Städte weiter verschärft. – Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen von der FDP, diesen Punkt 
sprechen Sie zu Recht in Ihrem Antrag an. 

Hinzu kommt aber noch Folgendes: Gleichzeitig 
wurden den Städten durch den Bund und auch 
durch das Land Nordrhein-Westfalen – das betone 
ich ausdrücklich –, nämlich durch Ihre Politik, bei-
spielsweise im Bildungs- und Sozialbereich, weitere 
Aufgaben übertragen, ohne einen Finanzausgleich 
vorzunehmen. – Diesen Punkt blenden Sie in Ihrem 
Antrag wohlweislich aus. 

Das Schöne am Altern ist ja, dass man sich ver-
mehrt nur an die schönen Dinge des Lebens erin-
nert. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, so 
alt sind Sie aber doch gar nicht geworden, dass Sie 
diesen Punkt nicht mehr in Erinnerung haben. 

(Beifall von der SPD – Karl Schultheis [SPD]: 
Die sehen nur so alt aus!) 

Ich will Sie aber gern wieder aufs Laufende bringen 
und Ihnen einige – wahrscheinlich unbequeme – 
Fakten zur kommunalen Haushaltskrise an die 
Hand geben. Damit spreche ich auch ausdrücklich 
meinen Vorredner, Herr Sieveke, an. 

Unter Ihrer gemeinsamen Regierungsverantwortung 
haben Sie den kommunalen Anteil an der Grunder-
werbsteuer seit dem GFG 2007 entzogen. Sie ha-
ben die Verdoppelung der Krankenhausumlage von 
20 auf 40 % beschlossen. Sie standen für die Bei-
behaltung der Befrachtung des GFG. Alle diese 
Dinge führten zu einer kommunalen Mehrbelastung 
von mehreren Hundert Millionen Euro, die Jahr für 
Jahr den Kommunen fehlen. Das haben wir in den 
letzten Tagen in diesem Hohen Haus auch gehört. 
Hinzu kommen die genannten 150 Millionen € für 
den U3-Ausbau. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU und der FDP, auch bei der Lastenumvertei-
lung von ursprünglichen Landesaufgaben auf die 
schon geschwächten Schultern unserer Kommunen 
waren Sie bekanntlich sehr fintenreich. Hierzu nen-
ne ich Ihnen ein weiteres Beispiel. Die Kommunali-
sierung der Umweltverwaltung kostete die Kommu-
nen mehrere Millionen Euro. 

Das kann doch alles von Ihnen nicht vergessen 
worden sein. Hierfür haben Sie in diesem Hohen 
Hause Ihre Hände hochgehalten. 

Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Antrag, die 
schwarz-gelbe Landesregierung hätte die Finanz-
probleme im Rahmen ihrer Regierungsverantwor-
tung frühzeitig erkannt und sich erfolgreich für eine 
bestmögliche Abfederung eingesetzt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Dahm, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbre-
che: Der Abgeordnete Engel würde Ihnen gerne 
eine Zwischenfrage stellen. Würden Sie sie zulas-
sen? 
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Christian Dahm (SPD): Nein, lassen Sie mich 
bitte weiter ausführen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Okay. 

Christian Dahm (SPD): Ich werde es gern versu-
chen, aber ich kann nicht einmal ansatzweise er-
ahnen, woher dieses Selbstbewusstsein Ihrer 
Fraktion stammt. Das kann ich nicht verstehen. 

Aber eine Empfehlung habe ich an Sie, liebe Kol-
leginnen und Kollegen der Fraktion der FDP: 
Nehmen Sie sich einmal die Zeit und lesen Sie das 
Buch „Selbstwahrnehmung und Fremdwahrneh-
mung: Ethnologisch-soziologische Beiträge zur 
Wissenschaftsgeschichte und Theorienbildung“ 
von Hans J. Hildebrandt. 

(Beifall von der SPD) 

Im Zug von OWL – ich schaue einmal meinen Kol-
legen an – nach Düsseldorf haben wir sicherlich 
Gelegenheit, dieses Buch einmal zu lesen. 

Meine Damen und Herren, nicht nur das Land, son-
dern auch der Bund trägt Verantwortung an der 
Finanzmisere unserer Kommunen. Die erfolgten 
und angekündigten Steuersenkungen des Bundes 
lassen zusätzliche dramatische Einnahmeausfälle 
erwarten. Ich will auch hier nur einige Dinge kurz 
ansprechen. 

Aufgrund der Unternehmensteuerreform fehlen den 
Kommunen seit 2008 über 100 Millionen €. Durch 
das Bürgerentlastungsgesetz fehlen ihnen 350 Milli-
onen €. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz – 
auf der kommunalen Ebene habe ich immer vom 
Schuldenbeschleunigungsgesetz gesprochen – 
kostet die Kommunen weitere 200 Millionen €. 

(Armin Laschet [CDU]: Hartz-Gesetze kosten 
auch Geld!) 

Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Ich möchte 
aber noch auf die Folgen der Misere eingehen.  

Was heißt eigentlich „strukturelles Defizit der Kom-
munen“? Strukturschwache Kommunen können 
immer weniger ihre laufenden Ausgaben wie für 
Personal, Bauunterhaltung, Sozialleistungen und 
Zinsen durch laufende Einnahmen, nämlich die 
Steuern und Zuweisungen des Landes, decken. Bis 
Mitte dieses Jahres hat sich die Summe der kurz-
fristigen Kredite, also der Liquiditätskredite, der 
Kommunen auf sagenhafte 19,5 Milliarden € erhöht. 
Das entspricht einer Verdoppelung von 2005 bis 
zum heutigen Jahr. 

(Zuruf von der CDU: Das wissen wir ja alle!) 

139 von 396 Kommunen befinden sich in Nordrhein-
Westfalen im Nothaushaltsrecht. Es ist zu erwarten, 
dass ohne Gegensteuerung rund 35 Kommunen bis 
Ende 2013 in der Überschuldung festsitzen. Im 
Kreis Herford, in dem mein Wahlkreis liegt, kann 

übrigens von den neun Städten und Gemeinden 
sowie dem Kreis nicht eine einzige Kommune mehr 
ihren Haushalt selbst ausgleichen. Vor dieser Situa-
tion stehen wir, obwohl die Einsparpotenziale unse-
rer Städte und Gemeinden nach den exorbitanten 
Sparanstrengungen der letzten Jahrzehnte weitge-
hend ausgeschöpft sind. 

Gleichwohl bleiben die Städte in der Verantwortung – 
da gebe ich Ihnen allen recht; da bin ich bei Ihnen –, 
mittel- und langfristig ihre Haushalte zu konsolidieren. 
Vorwürfe, die Finanznot sei hausgemacht und Folge 
schlechter Stadtpolitik – das haben wir eben auch 
gehört; außerdem sprechen Sie in Ihrem Antrag aus-
drücklich von „Kommunen, die selbstverschuldet in 
die Krise gerieten“ –, möchte ich an dieser Stelle 
aber ausdrücklich zurückweisen. 

(Beifall von der SPD)  

Alle, die in diesem Hause bereit sind, Verantwor-
tung für unsere Städte zu tragen, werden auch 
weiterhin alle sinnvollen Weg beschreiten, um die 
kommunalen Dienstleistungen und die örtlichen 
Infrastrukturen weiterhin zu ermöglichen. Dabei 
werden SPD und Bündnis 90/Die Grünen darauf 
achten, dass die Sicherung eines sozial gerechten 
und funktionierenden Gemeinwesens aufrechter-
halten bleibt, um unseren Städten eine Zukunfts-
perspektive zu geben. 

Denn die erzwungene Reduktion von Investitionen 
und freiwilligen Leistungen, oft kombiniert mit der 
Anhebung von Hebesätzen, schmälert schließlich 
die Attraktivität unserer Städte als Wohn- und 
Wirtschaftstandort. Zugleich führt das Unterlassen 
der freiwilligen vorsorgenden Maßnahmen wie 
etwa Integrationsmaßnahmen, Sprachkursen zu 
weiter steigenden Sozialausgaben. Daher müssen 
wir auch dringend umsteuern, wenn wir von der 
kommunalen Familie sprechen.  

Die kommunale Familie zeigt nämlich schon mit 
dem Zeigefinger auf uns, auf die bösen Onkel und 
Tanten hier vom Bund und Land, und schlagen die 
Türe zu, wenn diese mit vermeintlich guten Ge-
schenken vor dem kommunalen Haus stehen. 
Deshalb haben SPD und Grüne mit dem „Aktions-
plan Kommunalfinanzen“ Gegenmaßnahmen auf-
gestellt – das finde ich nach wie vor richtig. Über 
die 300 Millionen € Soforthilfe haben wir hier in 
den letzten Tagen auch gesprochen.  

Ich darf auch die Gemeindefinanzkommission an-
sprechen, den Erhalt und die Weiterentwicklung 
der Gewerbesteuer. Die Stundung der Forderun-
gen aus der Einheitslastenberechung ist hier 
ebenso wie die Evaluierung des Solidarpakts Ost 
zu erwähnen. SPD und Grüne werden sich dafür 
einsetzen, dass auch strukturschwache Regionen 
in Nordrhein-Westfalen hiervon profitieren können. 
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle den „Stär-
kungspakt Stadtfinanzen“, der voraussichtlich ab 
2011, im nächsten Jahr zwischen 300 und 400 
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Millionen € jährlich an Aufwand für die Kommunen 
bereitstellen wird. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich hier die Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit der kommunalen 
Wirtschaft, nämlich der Energieversorger. An die-
ser Stelle möchte ich den § 107a der Gemeinde-
ordnung erwähnen. 

Meine Damen und Herren, dies sind eine ganze 
Reihe von Maßnahmen, mit denen wir beginnen 
wollen, um die Attraktivität unserer Städte zu stei-
gern und die öffentliche Daseinsvorsorge für unse-
re Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ich bin 
mir sicher, dass ich mit diesen kurzen Auszügen 
und Stichpunkten aus Ihrem Tagebuch der letzten 
fünf Jahre Ihr Erinnerungsvermögen ein wenig 
auffrischen konnte. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Gemeinsam sollten wir alles unternehmen – ich 
glaube, da sind wir überhaupt nicht auseinander –, 
um die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfa-
len nachhaltig zu stärken. Es darf nicht sein, dass 
Kultur in den Städten zum Sündenbock gemacht 
wird, nur weil es sich um freiwillige Leistungen han-
delt. Es darf nicht sein, dass Schülerinnen und Schü-
ler in den Grundschulen keinen Schwimmunterricht 
mehr haben, weil die Schwimmhallen dichtgemacht 
werden oder wir uns das als Kommunen nicht mehr 
erlauben können. 

In einigen Städten – das hat der Kollege Sieveke 
eben auch angesprochen – in meinem Wahlkreis 
gehen im Übrigen schon die Lichter aus. Da ist es 
bereits dunkel, weil kein Geld mehr für die Stra-
ßenbeleuchtung vorhanden ist.  

Es darf nicht sein, dass erfolgreiche kommunale 
Projekte zur Förderung von benachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen eingestampft werden,  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

weil die Kommunalaufsicht derartige freiwillige Leis-
tungen nicht dulden darf.  

Ich bin mir sicher: Wir alle haben das gemeinsame 
Ziel, die Kommunalfinanzen wieder zu stärken. 
Das ist wichtig, und das ist auch richtig. Allein auf 
die Wirtschafts- und Finanzkrise zu zeigen, greift 
zu kurz. Da zeigen immer gleichzeitig viele Finger 
zurück auf die eigene Verantwortung. Wir, SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen, stellen uns dieser 
Verantwortung.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und der 
FDP, machen sie mit! Gehen Sie mit uns mutige 
Schritte für wichtige und richtige Weichenstellun-
gen in unserem Land! Die Überschrift des FDP-
Antrages spricht vom Wiederaufbau der Kommu-
nalfinanzen. Dem kann keiner widersprechen.  

Ich freue mich auf eine interessante Debatte über 
den richtigen Weg im federführenden Ausschuss 
für Kommunalpolitik. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dahm. Auch Ihnen einen herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede vor diesem 
Hohen Haus! 

Nun darf ich das Wort weitergeben an jemanden, 
der schon häufiger das Vergnügen hatte, hier zu 
sprechen. Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht der Abgeordnete Mostofizadeh. Bitte schön, 
Herr Kollege. 

(Zuruf von Minister Ralf Jäger) 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Das liegt nicht ganz an mir. 
Freundlicherweise haben die Kolleginnen und Kol-
legen von CDU und FDP viele Anträge zu Kommu-
nal- und Finanzthemen gestellt. Insofern rede ich 
gerne dazu.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Man muss auch etwas 
davon verstehen! – Ralf Witzel [FDP]: Dass 
Sie das über Ihren Kollegen sagen, ist ein 
Zeichen!) 

– Herr Kollege Witzel, Sie haben die letzten vier 
Minuten telefoniert. Sie sind – ich muss auf das 
Adjektiv achten – mit einem Spruch, der wenig qua-
lifiziert war, aufgefallen. Ansonsten reden sie selten 
zur Sache. Insofern bitte ich, dass ich jetzt zu mei-
nem Redebeitrag kommen kann. 

Eines lasse ich mir an der Stelle nicht nehmen: Ich 
finde es schon ein starkes Stück, wenn Ihr Kollege 
Engel hier einen Antrag vorlegt – zur Sache werde 
ich gleich etwas sagen – und dann vier Fünftel der 
Redezeit darauf verwendet, diesen Antrag dem 
Parlament vorzulesen. Das halte ich für eine intel-
lektuelle Unverschämtheit,  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

die Sie den Kolleginnen und Kollegen hier zumuten. 
Ich weiß auch, warum das so ist: weil Sie in der 
Sache nichts beizutragen haben. Wenn man – das 
tue ich jetzt einmal – sich nur auf den Antrag be-
zieht, dann fällt auf, dass er so dünn und überflüssig 
ist, dass es eigentlich zu schade ist, hierauf viele 
Worte zu verwenden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Nehmen wir den ersten Punkt Ihres Beschlussvor-
schlages, Herr Kollege Engel und Herr Kollege Wit-
zel. Ich lese Punkt II.1 vor – das ist der Teil, den 
Herr Engel nicht mehr vorgelesen hat, er hat nur die 
Begründung vorher vorgelesen –:  
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„Die Landesregierung stellt Mittel aus dem Lan-
deshaushalt für die Einleitung und Begleitung 
von Entschuldungsprozessen in Kommunen in 
schwerwiegenden finanziellen Problemlagen be-
reit.“ 

1 €,7 €, 400 Millionen € – wie viel denn, Herr Kolle-
ge? Vielleicht einmal etwas Substanz an das, was 
Sie hier vortragen wollen! 

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Sie nutzen hier den Antrag, um die gleiche Leier 
immer vorzutragen, die alte Landesregierung aus 
CDU und FDP habe den Kommunen geholfen, ih-
nen gehe es eigentlich ganz gut. Dann ist die FDP 
zuspitzend – abweichend von der CDU – noch der 
Meinung, eigentlich muss man nur ein wenig effi-
zienter handeln, und dann ist alles wieder im Lot. Es 
ist doch ein starkes Stück, hier so vorzugehen.  

Zu den weiteren Inhalten Ihres Antrags: Erst tragen 
Sie das vor, was ich eben gesagt habe, wie schön 
das hier alles sei. Dann kommen Sie zur Feststel-
lung, dass sich die Haushaltslage der meisten Ge-
meinden und Gemeindeverbände im Zuge des kon-
junkturellen Aufschwungs wieder stabilisieren wird.  

Glauben Sie das ernsthaft? Glauben Sie ernsthaft, 
dass die Stadt Oberhausen und viele Städte im 
Ruhrgebiet im nächsten Jahr wieder schwarze 
Zahlen schreiben werden? Oder meinen Sie mit 
„stabilisieren“, dass sie weiterhin jährlich mindes-
tens zwei Milliarden neue Kassenkredite hier auf-
häufen werden? Das wäre allerdings eine sehr 
bedrohliche Art der Stabilisierung, die wir nicht 
wollen, und wo wir uns sehr klar von Ihnen ab-
grenzen.  

Dann kommt im nächsten Satz – das kann ich mir 
auch nicht verkneifen –:  

„Es verbleiben allerdings einzelne Kommunen, 
deren Verschuldungsgrad dermaßen hoch ist, 
dass eine Konsolidierung aus eigener Kraft unsi-
cher scheint.“ 

Dafür fehlen mir fast die Worte der Kommentie-
rung. Bei Städten – ich kann sie nur wieder nen-
nen – wie Wuppertal, Hagen, Oberhausen 
„scheint“ es nicht unsicher, dass sie das nicht 
schaffen können. Sie schaffen das nicht bei der 
Lage, die Sie ihnen vor die Füße geworfen haben. 
Das geht einfach nicht. Und das wissen Sie auch.  

Herr Laschet, jetzt können Sie sich ja aufregen; 
das ist immer schön, da kann ich immer schön 
retournieren, das macht im Parlament immer 
Spaß. Aber es ist doch Fakt. Wir sollten uns doch 
wenigstens bei der Analyse einig sein, dass diese 
Städte ohne Hilfe von außen ihren Haushalt nicht 
saniert bekommen können.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn wir da schon abweichen, dann haben wir ein 
ernsthaftes Problem.  

Dann greife ich das auf, was Herr Kollege Weis-
brich im Haushalts- und Finanzausschuss gesagt 
hat. Er hat ausdrücklich die Hand ausgestreckt, als 
wir gesagt haben, wir wollten im Bereich der 
Kommunalfinanzen, im Bereich der Entschul-
dungshilfe etwas tun. Da hat er die Unterstützung 
der CDU angeboten. Ich werde das zum Anlass 
nehmen, weil die Substanz des FDP-Antrages 
nichts hergibt, Sie bei diesem Thema in den Aus-
schussberatungen beim Wort zu nehmen und eine 
ganz konkrete Frage in Ihre Richtung zu stellen: 
Wie viel sind Sie denn bereit, für die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen zu tun? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche: Der 
Abgeordnete Engel möchte Ihnen gerne eine Zwi-
schenfrage stellen. Wollen Sie die zulassen?  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Nein, ich möch-
te heute keine Zwischenfragen von der FDP zulas-
sen, weil sie auch keine zugelassen hat.  

Dann kommen wir einmal zu dem, was inhaltlich 
eigentlich gemacht werden müsste und was Sie fünf 
Jahre lang nicht getan haben: Wir wollen als SPD 
und Grüne tatsächlich wirtschaftliches Verhalten der 
Kommunen fördern. Wir wollen nicht 300 Millionen 
oder noch mehr Euro mit dem GFG kommentarlos 
herüberschieben. Natürlich werden wir – das steht 
auch im Koalitionsvertrag – das an Bedingungen 
knüpfen, damit sich die Kommunen auch wirtschaft-
lich verhalten. Dazu gibt es eine Kommunalaufsicht, 
dazu gibt es geltendes Haushaltsrecht. Sie tun doch 
so, als wenn jetzt hier alle Schleusen geöffnet wür-
den, aber das Gegenteil ist der Fall.  

Aber was doch falsch ist und was Ihr Innenminister, 
der sich um die Kommunen überhaupt nicht ge-
kümmert hat, immer falsch ausgelegt hat, ist doch 
Folgendes: Wenn wir zum Beispiel eine Contrac-
ting-Maßnahme in Kommunen haben, in der es 
darum geht, das Jährlichkeitsprinzip zu überwinden 
und eine Maßnahme in einen Zeitraum über fünf 
Jahre zu packen, dann ist das wirtschaftlich sinnvoll, 
wurde aber von der Kommunalaufsicht einkassiert 
und nicht zugelassen. Wenn es Zukunftsinvestitio-
nen geben sollte, indem beispielsweise Sportanla-
gen geschlossen werden sollten, um die Mittel be-
reitzustellen, wirtschaftlich an anderer Stelle inves-
tieren zu können, dann hat ihre Kommunalaufsicht 
solche vernünftigen Prozesse unterbunden.  

Ich sage Ihnen noch ein sehr krasses Beispiel: in-
terkommunale Zusammenarbeit. Die Kommunen im 
Ruhrgebiet hatten sich auf den Weg gemacht, um 
sich im Bereich des Katasterwesens zusammenzu-
schließen und zusammenzuarbeiten. Ihr Innenmi-
nister hat sie erst auf den Weg geschickt und dann 
gesagt: Das dürft ihr nicht; das verstößt gegen gel-
tendes Recht. – Wo sind wir denn? Erst auf der 
einen Seite sagen, sie müssten zusammenarbeiten, 
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und ihnen dann die Keule vor den Kopf schlagen, 
wenn es denn passieren soll!  

Und noch eins an dieser Stelle: Tun Sie doch nicht 
so, als wenn die Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker Nachhilfe bräuchten. Natürlich 
gibt es Fehlentscheidungen in den Städten. Wir 
haben ja auch Parteien. Deswegen haben wir in 
den Räten ja auch unterschiedliche Auffassungen 
und stimmen anders ab. Natürlich habe ich viele 
Projekte in Essen in den 90er-Jahren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen der SPD, für falsch gehalten 
und dagegen opponiert. Aber die Kolleginnen und 
Kollegen brauchen doch keine Nachhilfe dabei, was 
kommunale Zusammenarbeit oder andere Ge-
schichten anbetrifft.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Kolleginnen und Kollegen brauchen Hilfe, damit 
ihre Haushalte entlastet werden können. Sie brau-
chen auf der einen Seite schlicht Geld, und sie 
brauchen die rechtlichen Voraussetzungen, um die 
Zusammenarbeit zu ermöglichen.  

Das, was Sie hier vorgelegt haben, ist unterhalb 
eines Konzeptes für eine Geschichtsarbeit in der 
fünften Klasse. Das kann ich Ihnen nicht anders 
sagen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich habe versucht, hier Anfang und Ende zu finden, 
um zu wissen, was Sie denn damit wollen. Ich un-
terstelle Ihnen einmal positiv, Sie wollten irgendet-
was tun,  

(Ralf Witzel [FDP]: Welch eine Arroganz!) 

damit Sie hier irgendwie auffallen können. Aber Sie 
haben mit diesem Antrag nur unter Beweis gestellt, 
dass Sie weder willens noch in der Lage sind, sich 
fachlich mit dem Thema Kommunalfinanzen ausei-
nanderzusetzen.  

Rot und Grün und andere – ich lade auch ausdrück-
lich die CDU ein – haben sehr viel Verantwortung in 
den Städten und Gemeinden. Hören Sie endlich auf 
mit dieser Beschimpfungstirade! Setzen Sie sich 
wieder an den Tisch, machen Sie Facharbeit, und 
dann kommen wir in diesem Land auch ein ganzes 
Stück voran.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mostofizadeh. – Als nächste 
Rednerin hat für die Fraktion Die Linke die Abge-
ordnete Frau Demirel das Wort. Bitte sehr, Frau 
Abgeordnete.  

Özlem Alev Demirel (LINKE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Dieser Antrag ist wieder 
ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die FDP 
nicht nur Unwahrheiten in die Welt setzt, sondern 

vor allen Dingen auch die Probleme der Kommunen 
nicht ansatzweise verstanden hat.  

Stattdessen werden hier unter dem Motto „Ist der 
Ruf erst ruiniert, werden neoliberale Glaubenssätze 
umso stärker schwadroniert“  

(Beifall von der LINKEN) 

eine ganze Reihe Phrasen aneinandergereiht, ohne 
dass dabei irgendein konkreter Lösungsansatz zu 
entdecken ist.  

(Beifall von der LINKEN) 

Aber zunächst zu Ihren Unwahrheiten, meine Da-
men und Herren von der FDP. Sie schreiben, dass 
die schwarz-gelbe Landesregierung das Problem 
früh erkannt habe. Dann frage ich mich aber, warum 
Sie Gesetze wie das KiBiz gemacht haben, weshalb 
Sie den Kommunen die Krankenhausinvestitionen 
aufgehalst haben, die nach dem dualen Finanzie-
rungssystem eigentlich Aufgabe der Länder sind,  

(Ralf Witzel [FDP]: Mehr Freiheit!) 

weshalb Sie die Finanzierung der Schülerbeförde-
rung den Kommunen aufgebürdet haben usw., usf. 
Weiter schreiben Sie in Ihrem Antrag, dass Sie mit 
diesen Maßnahmen die Auswertungen der Krise 
aber nicht voll kompensieren konnten. Das zeigt: 
Entweder haben Sie das Problem doch immer noch 
nicht erkannt, denn sonst wüssten Sie, dass das 
Problem der Kommunen ein strukturelles und kein 
konjunkturelles ist, oder Sie versuchen auch an 
dieser Stelle glauben zu machen, dass das Problem 
mit dem derzeitigen Aufschwung wieder zu behe-
ben sei.  

Genau in die Richtung gehen Sie auch, wenn Sie 
von einzelnen Kommunen sprechen, deren Konso-
lidierung aus eigener Kraft unsicher erscheine. Da 
ich aber weiß, dass selbst Sie mittlerweile verstan-
den haben müssen, dass die Kommunen es eben 
nicht ohne ein Umsteuern in der Steuerpolitik 
schaffen können, muss ich mich fragen, ob Sie 
bewusst Unwahrheiten in die Welt setzen. 

Ich komme zum Fazit: Anscheinend finden Sie es 
gar nicht so schlimm, dass die Kommunen so 
überschuldet sind, sonst würden Sie Maßnahmen 
vorschlagen, um den Kommunen tatsächlich zu 
helfen. Was kommt stattdessen von Ihnen? Sie 
sehen zunächst einmal das strukturelle Problem im 
Ausgabeverhalten der Kommunen. Für Sie schei-
nen öffentliche Bibliotheken, Schwimmbäder oder 
soziale Hilfsleistungen vor Ort immer noch Luxus 
zu sein. Oder Sie – das konnte ich bei Ihnen, Herr 
Engel, heraushören – wollen lieber noch mehr 
Personal abbauen. Und damit dieser Luxus den 
Menschen nicht mehr zugute kommen kann, wol-
len Sie irgendwelche undemokratischen und ex-
ternen Einrichtungen mit der Gemeindeprüfung 
beauftragen sowie auf kommunaler Ebene Kompe-
tenzteams gründen. Sie wollen also zunächst ein-
mal Gremien schaffen, die neben den demokra-
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tisch gewählten Einrichtungen agieren. So weit, so 
schlecht. 

Was dann aber kommt, ist echt verblüffend. Da Sie 
nicht genau benennen können, wo auf kommuna-
ler Ebene überhaupt noch gespart werden könnte, 
ist der einzige konkrete Vorschlag für ein Ziel, das 
diese Gremien durchsetzen sollen, eine gemein-
deübergreifende Feuerwehrleitstelle, die, wie Sie 
schreiben, ein Meilenstein sein könnte. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Tatü, tata!) 

Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, gab es 
im Jahre 2003 die Fusion der Leitstellen in Wupper-
tal und Solingen. Für beide Kommunen zusammen 
ergab sich damals nach einem Gutachten eine Er-
sparnis von 330.000 € pro Jahr, pro Kommune also 
165.000 € im Jahr. Dabei wird noch nicht einge-
rechnet, dass eventuelle Entlassungen und das 
Verschwinden von Leitstellen zusätzliche Sozialkos-
ten verursachen und dass durch solch eine Fusion 
die Gefahr von Pannen erhöht werden, wie wir das 
bereits in Wuppertal und Solingen leider erleben 
mussten. 

Um noch einmal an Herrn Laschet und die Diskus-
sion zum Thema Studiengebühren anzuknüpfen, als 
er mich gefragt hat, ob ich nicht meine Studienge-
bühren mit meinen Diäten kompensieren könne: 
Wissen Sie was, meine Herren von der FDP? Wenn 
jeder einzelne Abgeordnete der FDP die kompletten 
Diäten plus Zulagen an eine Kommune geben wür-
de, hätten diese Kommunen mehr Gelder zur Ver-
fügung, und wir müssten uns nicht mit solchen lä-
cherlichen Anträgen beschäftigen; denn Sie sehen, 
was die Zusammenführung der Leitstellen in Wup-
pertal und Solingen eingebracht hat. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Demirel, gestatten Sie dem Abgeordneten Laschet 
eine Zwischenfrage? 

Özlem Alev Demirel (LINKE): Selbstverständlich, 
Herrn Laschet jederzeit. 

(Heiterkeit – Zurufe: Oh!) 

Armin Laschet (CDU): Liebe Frau Kollegin! – Wie 
sage ich das jetzt als Frage? 

(Heiterkeit – Minister Ralf Jäger: Sollen wir so 
lange rausgehen?) 

War es, als ich zur Diätenfrage gesprochen habe, 
nicht so, dass ich nicht Ihnen persönlich etwas 
missgönnt hätte, sondern nur gesagt habe, dass 
man mit vergleichbaren Einkommen wie Ihres und 
meines in der Lage wäre, dieses zurückzuzahlen, 
und dass ich das deshalb unsozial fand? 

Özlem Alev Demirel (LINKE): Zu dem Punkt hatte 
ich ja bereits in der ersten Debatte über die Stu-
diengebühren einiges geäußert. Wir reden jetzt zu 
Kommunalfinanzen. Trotzdem muss ich sagen, 

(Beifall von der LINKEN) 

dass ich sehr verblüfft war, als Sie mit einem sol-
chen Studienfinanzierungsvorschlag gekommen 
sind, dass wir mit unseren Diäten die Studienbeiträ-
ge ausgleichen sollen. 

Weiter zum Antrag: Nein, meine Damen und Herren 
von der FDP, Ihnen geht es nicht wirklich darum, 
den Kommunen zu helfen und für eine gute soziale 
Infrastruktur für die Menschen in diesem Lande zu 
sorgen. Ihnen geht es darum, den Menschen alles 
abzupressen, damit Ihre Klientel ein kleines biss-
chen mehr Profit auf die ohnehin schon fetten Ge-
winne draufschlagen kann. Ihnen sind die Men-
schen, die auf Bibliotheken, Schulen, gute Kranken-
häuser in der Nähe sowie Schwimmbäder und 
Sportvereine angewiesen sind, völlig egal.  

Wir jedenfalls werden diesen Antrag ablehnen, 
freuen uns aber auch auf die Debatte im Aus-
schuss. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Demirel. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Jäger das 
Wort. Bitte schön. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Danke sehr. – Frau Präsidentin! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Herr Abgeordneter Sieveke, herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede – gut vorgetra-
gen, inhaltlich verbesserungswürdig. Aber ich weiß 
ja, wie man seine ersten Reden schreibt. Dann 
durchsucht man alte Plenarprotokolle zum selben 
Thema und informiert sich bei altvorderen Abgeord-
neten und erhält dort die Informationen. Ich habe so 
ein bisschen das Gefühl, Herr Sieveke, als wollten 
sie ein paar Altvordere ein bisschen foppen bei der 
Frage, wie Sie das jetzt hier argumentativ vortragen. 

Lassen Sie mich, Herr Sieveke, erst einmal auf das 
eingehen, was wir im Übrigen gestern schon zwei-
mal diskutiert haben. Sie sagen, diese 300 Millio-
nen €, die wir als Soforthilfe den Kommunen über 
den Nachtrag 2010 zur Verfügung stellen wollen, 
wären ein möglicher Hinderungsgrund für die Ge-
meindefinanzkommission, zu guten Ergebnissen zu 
kommen. So, Herr Sieveke haben Sie es gerade 
vorgetragen. Ob sich diese Kommission davon be-
eindrucken lässt, wage ich sehr zu bezweifeln.  

Ich darf noch auf eines aufmerksam machen: Wir 
wissen, dass diese 300 Millionen € in der Tat die 
kommunalen Finanznöte keinesfalls lösen. Das ist 
auch gar nicht der Hauptzweck, warum wir sie zur 
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Verfügung stellen, Herr Sieveke, sondern der 
Hauptzweck ist ein systematischer. Den will ich 
Ihnen gerne erläutern. Wenn ich jetzt „sie“ sage, 
dann meine ich das klein geschrieben in Richtung 
Ihrer CDU-Fraktion. Diese 300 Millionen, Herr Sie-
veke, stellen das dar, was sie mit klebrigen Fingern 
in den letzten Jahren aus den kommunalen Kassen 
herausgeholt haben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das Zweite: Sie sagen, wir sollten uns bezüglich der 
Diskussion in der Kommission doch einmal stärker 
und offener präsentieren. Wären Sie doch in der 
letzten Legislaturperiode schon Abgeordneter ge-
wesen, hätten Sie es den bisherigen Kollegen aus 
Nordrhein-Westfalen, die daran teilgenommen ha-
ben, mindestens genauso deutlich ins Stammbuch 
geschrieben. Nach Durchsicht der Protokolle dieser 
Kommission, Herr Sieveke, kann ich nicht erken-
nen, in welcher Weise sich die bisherigen Mitglieder 
aus Nordrhein-Westfalen in dieser Gemeindefi-
nanzkommission inhaltlich eingebracht hätten – mit 
einer Ausnahme: die Abschaffung der Gewerbe-
steuer freundlich zu begleiten. Ansonsten keine 
Kreativität, keine Kompetenz und vor allem keine 
Ideen mit Rücksichtnahme auf die Finanznöte der 
396 Kommunen, die da in irgendeiner Weise kon-
zeptionell eingebracht worden wären!  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche: Der 
Abgeordnete Engel würde Ihnen gerne eine Zwi-
schenfrage stellen. Wollen Sie das zulassen? 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Ich stelle ihn noch zurück. Herr Engel, das machen 
wir später, weil Sie bei mir gleich auch noch vor-
kommen. 

Herr Sieveke, jetzt zu dem Thema „Gewerbesteu-
er“, einer Steuer, über deren Abschaffung man Ihres 
Erachtens diskutieren könnte. – Es hat drei oder 
vier Versuche in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland gegeben, diese Gewerbesteuer abzu-
schaffen bzw. sie in einer anderen Steuer aufgehen 
zu lassen. Diese Versuche sind immer deshalb 
kläglich gescheitert, weil es faktisch keine Alternati-
ve inhaltlicher Art gab, Herr Sieveke.  

(Theo Kruse [CDU]: Wann hat es denn den 
letzten gegeben?) 

– Herr Kruse, einen sinnvollen, kompensatorischen 
und organisatorisch umsetzbaren Vorschlag hat es 
in der Geschichte der Bundesrepublik in diesen 
Jahren – insbesondere seitens der CDU, Herr Kru-
se – niemals gegeben.  

(Theo Kruse [CDU]: Zwei oder drei hat es 
gegeben!) 

Jetzt kommen wir mal zu dem Volumen. Der Um-
fang der Gewerbesteuer in der Bundesrepublik 

Deutschland beträgt zurzeit etwa 42 Milliarden €. 
Der Vorschlag der CDU in der Gemeindefinanz-
kommission ist, die Gewerbesteuer abzuschaffen 
und den Kommunen dafür kompensatorisch eine 
höhere Umlage aus der Mehrwertsteuer zur Verfü-
gung zu stellen sowie einen zusätzlichen eigenen 
Beitrag auf die Einkommensteuer zu erheben.  

(Zuruf von der CDU: Wo steht das?) 

– Das ist Ihr Vorschlag, Herr Löttgen.  

Nun zur Umsetzbarkeit: Um die 42 Milliarden €, die 
durch Gewerbesteuer erhoben werden, kompensa-
torisch durch Mehrwertsteuer und eine Erhöhung 
der Einkommensteuer zu ersetzen, müsste die 
Mehrwertsteuer in Deutschland um drei bis vier 
Prozentpunkte steigen. Offen gestanden traue ich 
der schwarz-gelben Bundesregierung einiges zu, 
aber ganz sicher nicht die Kraft, ein solches Vorha-
ben tatsächlich in reale Politik umzusetzen.  

Und was wäre damit erreicht? – Die Gewerbesteuer 
wäre abgeschafft, die 42 Milliarden € wären kom-
pensatorisch vielleicht durch eine stark erhöhte 
Mehrwertsteuer aufgebracht. Es wäre eine Umver-
teilung von den Unternehmen auf die Bürgerinnen 
und Bürger. Aber, Herr Kruse, das eigentliche Fazit 
wäre, dass die Kommunen immer noch nicht einen 
Cent mehr hätten.  

Deshalb bitte ich darum, uns als Landesregierung 
nachhaltig zu unterstützen, wenn wir in dieser 
Kommission sagen: Die Abschaffung der Gewerbe-
steuer kann nicht funktionieren, weil diese Bundes-
regierung gar nicht über die Kraft, den Willen und 
auch nicht über den politischen Partner verfügt, 
tatsächlich Kompensation über eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zu erreichen.  

Stattdessen müssen wir an den Kern des Problems 
heran, nämlich die Kommunen von den Soziallasten 
zu entlasten, als deren Träger sie nach der Verfas-
sung nie vorgesehen waren. Das sind insbesondere 
die vier Bereiche „Unterkunftskosten für Langzeitar-
beitslose“, „Eingliederungshilfen für behinderte 
Menschen“, „Erziehungshilfe in den Kommunen“ 
und zuletzt sicherlich die „Grundsicherung für Men-
schen, die zu wenig Rente haben“. Das ist der Kern 
des Problems, da müssen wir rangehen.  

Wir müssen aufhören, in dieser Kommission von 
einer Abschaffung der Gewerbesteuer zu sabbeln, 
ohne tatsächlich ein alternatives Konzept zu haben. 
Stattdessen sollten wir uns als die beiden großen 
Volksparteien, die dort eine Mehrheit bilden, wirklich 
gemeinsam darauf konzentrieren, an die eigentli-
chen Ursachen der kommunalen Finanzmisere zu 
denken. 

(Beifall von der SPD und von Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Antrag, der 
hier heute vorliegt, Herr Engel. Wer den Antrag liest, 
könnte sich fragen, warum dieser den aktuell er-
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reichten Stand der politischen Debatte und das 
Handeln der Landesregierung in keiner Weise kon-
kret aufgreift.  

Die Antwort darauf ist relativ einfach, Herr Engel: 
Der Antrag ist aus Textbausteinen eines Artikels in 
der Zeitschrift „Das Rathaus“ aus Mai/Juni 2010 
zusammengeschrieben worden. Verfasser dieses 
Artikels sind ein gewisser Herr Tobias Brocke und 
ein Landtagsabgeordneter Horst Engel. – Herr En-
gel, wir als Landesregierung haben viel Verständnis 
für Recycling, aber man sollte es wirklich nicht über-
treiben. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD und von 
den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordne-
ten Engel? 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Jetzt ja. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Herr Kollege Engel. 

Horst Engel (FDP): Herr Jäger, Ihre Einlassung 
eben ist eine ziemliche Unverschämtheit. Sie wer-
den zur Kenntnis nehmen müssen – das kleide ich 
jetzt in eine Frage –, ob Sie nachvollziehen können, 
dass man ein solches Konzept vorher medial vorbe-
reitet, nicht nur im „Rathaus“, im „Börsenspiegel“, in 
den Fachzeitschriften der Kämmerer usw. – Neh-
men Sie also bitte zur Kenntnis, dass ein solcher 
Antrag einen Vorlauf unter Fachleuten hat. Wenn 
Sie das zur Kenntnis nehmen – einverstanden. 

(Zuruf von der SPD: Fragen! War das eine 
Frage?) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Engel … 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Herr Kollege Engel, natürlich nehme ich das zur 
Kenntnis. Das muss auch keine Frage sein. Aber, 
Herr Engel: Wenn Sie das sozusagen medial vorbe-
reiten wollen, um das einer Beschlussfassung des 
Parlamentes zuzuführen, frage ich mich, warum Sie 
damit nicht einige Wochen eher angefangen haben. 
Dann wären Sie noch an der Landesregierung be-
teiligt gewesen und hätten wenigstens die Sicher-
heit gehabt, dass das, was Sie da schreiben, hier 
als Antrag eingebracht vielleicht auch eine parla-
mentarische Mehrheit gefunden hätte.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: So ist es schon 
besser, Herr Minister!) 

Deshalb verstehe ich Ihre Vorgehensweise nicht. 

Eines ist klar: Was Sie in diesem Antrag beschrei-
ben, ist doch nichts anderes, als jetzt noch mal über 
Modellversuche, über Coaching, über Beratung der 
Kommunen das Ziel zu erreichen, irgendwann ein-
mal größere Sparvolumen in Haushalten zu erzie-
len. Ich sage Ihnen, Herr Engel: Diese Zeit haben 
wir nicht mehr. Die haben wir nicht mehr, weil Sie – 
kleingeschrieben – sehenden Auges zugeschaut 
haben, wie sich in Ihrer Regierungszeit zwischen 
2005 und 2010 die Kredite in den nordrhein-
westfälischen Kommunen von 10 auf 20 Milliarden € 
verdoppelt haben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Da haben Sie untätig zugeschaut und in diesem 
Parlament nichts unternommen, nichts. Im Gegenteil, 
Sie haben diese Situation, die Gefährlichkeit und die 
daraus erwachsene Dramatik in diesem Parlament – 
daran kann ich mich sehr gut erinnern – mehrfach 
schlichtweg geleugnet.  

Deshalb kommt ein solcher Antrag, gelegentlich ein 
paar Modellversuche einzuleiten, wie man denn grö-
ßere Sparvolumen in den nordrhein-westfälischen 
Kommunen erzielen könnte, erstens zu spät – das 
hätten Sie vielleicht mal initiieren sollen, als Sie noch 
an der Regierung waren – und trifft zweitens das 
Problem nicht.  

Es ist fünf vor zwölf. Herr Engel, ich sage Ihnen was 
zu der Situation in einigen Kommunen: Kommunen – 
35 gelten als bis Ende 2013 überschuldet –, bei de-
nen die Bilanzsumme nach NKF nicht ausreicht, um 
den Schuldenstand abzudecken, können nicht mehr 
mit irgendwelchen Evaluierungsprojektchen oder 
Modellvorhaben über Wasser gehalten werden. Die 
brauchen konkrete Hilfe dieser Landesregierung, der 
Bundesregierung und einen kommunalen Ausgleich, 
der solidarisch zwischen den Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen angelegt ist. Anders ist deren Situa-
tion nicht zu verbessern.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Wenn wir das so weiterlaufen lassen, wenn sich 
dieses Parlament nicht mehrheitlich dazu entschei-
det, tief in die kommunale Finanzausstattung ein-
zugreifen, werden in den nächsten Jahren einzelne 
Kommunen Schwierigkeiten haben, sich selbst mit 
Kreditmitteln zu versorgen. Welche Konsequenzen 
das für den Landeshaushalt hat, welche Konse-
quenzen das für die allgemeine Kreditmittelbe-
schaffung der 396 Kommunen in NRW hat, das will 
ich jetzt nur andeuten. Das würde bedeuten, dass 
dieses Finanzsystem schlichtweg implodieren 
würde.  

Deshalb appelliere ich ernsthaft an die hier vertre-
tenen Fraktionen: Wir müssen jetzt handeln. Es ist 
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keine Zeit mehr. Wir dürfen die Zeit, die uns noch 
bleibt, um jetzt noch nachhaltig zu helfen, nicht 
verstreichen lassen, dürfen das uns noch bleiben-
de Zeitfenster nicht zuschlagen. Wir sollten die Zeit 
nicht vertun mit irgendwelchen Evaluierungsprojek-
ten oder Modellvorhaben, die Sie in Ihrer Regie-
rungszeit längst hätten initiieren können.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister.  

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Sie haben uns in der kommunalen Finanzsituation 
einen Trümmerhaufen hinterlassen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, einen wirklichen Trümmerhaufen,  

(Beifall von den GRÜNEN) 

eine Verdoppelung der Kassenkredite in nur fünf 
Jahren. 

Hier müssen wir ansetzen. Wir müssen Lösungen 
bekommen. Sonst wird dieses Land an anderer 
Stelle, was die Überschuldung von Kommunen 
angeht, in eine Situation geraten, die kein Parla-
mentarier in diesem Haus tatsächlich haben will. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie noch einmal 
unterbreche: Der Abgeordnete Kruse hat sich noch 
für eine Zwischenfrage gemeldet.  

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Gut, gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Herr Kruse. 

Theo Kruse (CDU): Herr Minister, Sie haben sich in 
Ihren Ausführungen ausdrücklich zur Beibehaltung 
der Gewerbesteuer bekannt, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe. Teilen Sie die Einschätzung, dass 
die Gewerbesteuer für die Kommunen eine außer-
ordentlich konjunkturanfällige Steuer ist? Und sind 
Sie tatsächlich der Auffassung, dass eine Neuaus-
richtung der Soziallastenverteilung in der Bundesre-
publik Deutschland die kommunalen Finanzen in 
Nordrhein-Westfalen auf eine sichere Basis stellen 
kann? 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Ich kann beides mit ja beantworten, Herr Abgeord-
neter Kruse. In der Tat ist es so, dass diese Gewer-
besteuer – wie fast alle anderen Steuerarten auch – 
konjunkturanfällig ist. Sie ist aber in der Konstruktion 
deshalb konjunkturanfällig, weil in den letzten Jah-
ren an verschiedenen Stellen extrem herumgedok-

tert wurde. Ich will da nicht auf die Einzelheiten 
eingehen.  

(Theo Kruse [CDU]: Was ist denn da gedok-
tert worden?) 

Sie hat allerdings einen systematischen Grundfeh-
ler, nämlich dass sich diese Steuer aus rein histori-
schen Gründen letztlich nur auf gewerbliche Unter-
nehmen und nicht auf die Unternehmen von Freibe-
ruflern bezieht. Eine verbreiterte Basis, ohne dass 
man Mehreinnahmen haben müsste, bei der ge-
rechterweise alle Unternehmen herangezogen wür-
den, würde bedeuten, sie deutlich weniger konjunk-
turanfällig zu machen. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Gunhild Böth) 

Der zweite Teil Ihrer Frage, Herr Kruse, lautete, ob 
denn durch die Veränderung in den Soziallasten 
tatsächlich die Finanzsituation der Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen nachhaltig verbessert werden 
könnte. – Da sage ich Ihnen ganz deutlich: Ja, aber 
nicht alleine. 

Wenn Sie die Grundsicherung nehmen, wenn Sie 
die Eingliederungshilfen nehmen, wenn Sie den 
KdU nehmen, dann muss man feststellen: Wenn die 
Gemeindefinanzkommission zu dem Ergebnis kä-
me, Soziallasten in der Größenordnung von 3 bis 4 
Milliarden € von Bundesseite zu übernehmen, was 
systematisch aus meiner Sicht völlig richtig wäre, 
würde das in etwa bedeuten, dass die klammen 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen aus dieser 
Maßnahme 800 Millionen € erhalten würden. 

Sie wissen, dass das strukturelle Defizit der Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen ca. 2 Milliarden € 
beträgt.  

Wenn man das, was wir an Soforthilfe leisten, mit 
dem, was wir im Rahmen des Stärkungspaktes an 
Mitteln vorgesehen haben, mit solchen Leistungen 
des Bundes und noch einmal Konsolidierungsleis-
tungen der Kommunen zusammenrechnet, dann 
wäre es aus einem solchen Pakt heraus, zu dem 
viele beitragen müssten, zu stemmen, tatsächlich 
die Defizite in den nordrhein-westfälischen Kommu-
nen auf Sicht auf Null zu senken. Das wäre Licht am 
Ende des Tunnels, meine Damen und Herren. 

Zu guter Letzt will ich Ihnen noch eines mit auf den 
Weg geben. Wir sollten jetzt aufhören, darüber zu 
streiten, wie spät es ist. Wir sollten auch aufhören, 
darüber zu streiten, ob es nachhaltiger Hilfen be-
darf.  

Wir alle hier, insbesondere diejenigen aus den bei-
den großen Volksparteien, haben fast durchgängig 
kommunalpolitische Erfahrung. Wir können nicht in 
den politischen Schützengräben bleiben, sondern 
müssen es schaffen, im nächsten Jahr im Rahmen 
dieses „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“ gemeinsam 
eine nachhaltige Lösung zu erzielen. Da gebe ich 
Ihnen recht, Herr Engel: Sie muss nachhaltig sein. 
Sie kann nicht sozusagen nur Geld in die Kassen 
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geben, ohne dass es zu strukturellen Veränderun-
gen kommt.  

Aber wenn es uns in diesem Parlament nicht ge-
lingt, zu einer nachhaltigen strukturellen Hilfe für die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu gelangen, 
dann fällt uns in den nächsten Jahren ein Problem 
in Form von insolventen Kommunen auf die Füße. 
Das kann das Parlament nicht wollen. Das können 
die Fraktionen nicht wollen. Das können einzelne 
Abgeordnete nicht wollen. Da bitte ich um Unter-
stützung für die Landesregierung. – Herzlichen 
Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Minister, wür-
den Sie noch eine Frage des Kollegen Engel zulas-
sen? 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Nein, jetzt bin ich fertig. 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Dann spricht jetzt 
für die CDU-Fraktion Herr Sieveke. 

Daniel Sieveke (CDU): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Minister Jäger, Sie haben mich jetzt 
eben so nett angesprochen. Das hat mich noch 
einmal dazu veranlasst, das Wort zu ergreifen. 

Erst einmal: Sie haben in einer der ersten Plenarsit-
zungen, an denen ich hier teilgenommen habe, die 
hintere Reihe als Hinterbänkler bezeichnet, und 
eben haben Sie gemeint, Altvordere hätten mir die 
Rede und die Inhalte vielleicht aufgedrückt. Dazu 
muss ich sagen: Vielleicht haben Sie ja ein falsches 
Bild von jungen Abgeordneten. Vor allem aber ha-
ben Sie ein falsches Bild von jungen Abgeordneten 
der CDU. Wir können uns sehr wohl durchsetzen 
und unsere Meinung kundtun. 

(Beifall von der CDU) 

Das gestehe ich Ihnen übrigens auch zu. Einige 
Ihrer Ausführungen hören sich auch sehr nett und 
sehr wohlwollend an. 

Aber dann hört man schon auch einmal auf die 
Kolleginnen und Kollegen der letzten Wahlperioden, 
und man vermutet doch, dass manche Aussagen 
von Ihnen nicht so gemeint sind, wie Sie sie hier 
vortragen, sondern einen anderen Duktus haben. 

(Beifall von der CDU) 

Herr Minister, ich gebe Ihnen ausdrücklich recht, 
wenn Sie eben von Herumdoktern und von Trüm-
merhaufen gesprochen haben. Aber nehmen Sie 
doch bitte zur Kenntnis, dass das Herumdoktern 
doch nicht erst vor fünf Jahren begonnen hat, son-
dern schon viel, viel früher angefangen hat.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ich denke da an die Gewerbesteuer oder an die 
Last der Kommunen. Die sozialliberale Koalition von 
1982 war es, die den Gebietskörperschaften die 
Verantwortung für die Sozialkosten aufs Auge ge-
drückt hat, und zwar in der irrigen Annahme, dass 
sich die Lasten über die gesamte Republik verteilen 
würden. Sie waren der irrigen Annahme, dass es in 
Nordrhein-Westfalen keine Ballungszentren gibt, 
was aber nachweislich der Fall ist. Das ist vielleicht 
etwas weit weg. 

Aber wenn wir an 2000/2001 erinnern dürfen: Da-
mals gab es eine Steuerreform unter Gerhard 
Schröder, durch die es den Großunternehmen 
ermöglicht wurde, Verluste von Tochtergesell-
schaften im Ausland im Inland geltend zu machen. 
Das hat zu großen Steuerausfällen in den Ge-
bietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen ge-
führt. 

(Beifall von der CDU) 

Das war falsch. Das sind auch Ehrlichkeiten, die 
dazugehören. Wenn Sie sagen, dass wir aufhören 
müssen, uns über die Vergangenheit zu streiten, 
dann lassen Sie uns doch gemeinsam anfangen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Dann hören Sie doch auch auf, zu sagen: An der 
Gewerbesteuer darf nicht gerüttelt werden. Gehen 
Sie in die Kommunen. Ich bin auch im Kommunal-
parlament tätig. Das hat nichts mehr mit CDU, SPD 
oder Grünen zu tun, sondern alle Gebietskörper-
schaften fordern in guten Zeiten, an der Gewerbe-
steuer dürfe nicht gerüttelt werden, während in Kri-
senzeiten sofort eine Entkoppelung von der Gewer-
besteuer verlangt wird. Das ist doch weit hergeholt. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist 
doch falsch!) 

Herr Jäger, zum Schluss – Sie haben es eben an-
gedeutet –: Es ist fünf vor zwölf. Wir brauchen jetzt 
tatsächlich Lösungen. All das aber – ich habe es 
gerade ausgeführt –, was bis jetzt vorgeschlagen 
wurde, sind eben keine Lösungen, sondern nur 
Tropfen auf den heißen Stein, die verpuffen. Das ist 
rausgeschmissenes Geld. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Sieveke, wür-
den Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Körfges zulassen? 

Daniel Sieveke (CDU): Nein. 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Auch keine weite-
ren von anderen Abgeordneten? 
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(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das geht nicht 
von Ihrer Redezeit ab, Herr Kollege!) 

Daniel Sieveke (CDU): Das ist nicht schlimm. Aber 
es ist schon spät, und wir wollen doch schnell 
durchkommen. Ich möchte auch nur noch einen 
Satz sagen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Stellen Sie sich 
doch der Diskussion!) 

– Ich stelle mich jeden Tag Diskussionen. Das ist 
nun mal so. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Aber jetzt gerade 
nicht! Angreifen und nicht einstecken! Das 
müssen Sie schon hinnehmen!) 

– Sprechen wir später darüber. Lassen Sie mich 
den letzten Satz sagen, vielleicht ist er so stichhal-
tig, dass all Ihre Fragen beantwortet sind. 

(Beifall von der CDU) 

Herr Minister Jäger, Sie haben eben ausgeführt, in 
der Gemeindefinanzkommission sei in der Vergan-
genheit von unserer Seite aus nicht nachhaltig ge-
arbeitet worden. Ich frage Sie: Wer ist denn der 
Sprecher der Finanzminister in der Gemeindefi-
nanzkommission? – Das ist doch der rheinland-
pfälzische Finanzminister der SPD, Herr Kühl.  

(Zuruf von der SPD: Beck heißt der!) 

Vielleicht könnte er sich nachhaltig dafür einsetzen, 
mit Ihnen sprechen und vor allem endlich mal In-
formationen herausgeben, was er nachhaltig leisten 
möchte. 

Summa summarum: All Ihre Maßnahmen – ich ha-
be es eben schon vorgetragen – gehen ins Leere. 
Wir sind bereit, für eine echte Lösung mit Ihnen – 
mit allen hier im Parlament – zu arbeiten, 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das haben Sie ja 
in den letzten fünf Jahren bewiesen!) 

aber bitte ohne Denkverbote. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Die Zeit der fünf 
Jahre Denkverbot ist vorbei!) 

Dabei gilt auch, dass wir an die Gewerbesteuer 
heran und wenigstens überleiten müssen. Ich bin 
traurig, dass die letzten fünf Jahre vorbei sind – für 
die Kommunen und vor allem für das Land Nord-
rhein-Westfalen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das sagen Sie 
mal Ihren christdemokratischen Bürgermeis-
tern! Wie traurig sind die?) 

Ich erinnere mich nur an die 39 schrecklichen Jahre 
vor der christlich-liberalen Koalition. – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Sie-
veke. – Damit sind wir am Schluss der Beratung.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags der Fraktion 
der FDP Drucksache 15/125 an den Ausschuss 
für Kommunalpolitik – federführend – sowie an 
den Haushalts- und Finanzausschuss. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung soll im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. Wer möchte der Überweisungsempfehlung 
folgen? – Alle Fraktionen des Hauses. Dann ist sie 
einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

9 Handlungsfähigkeit der Kommunen sicher-
stellen – Ergebnisse der NKF-Evaluierung zü-
gig umsetzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/212 

Ich erteile einem der Antragsteller das Wort. Für die 
CDU-Fraktion spricht Herr Hauser. 

Benedikt Hauser (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Dieses Haus ist – so wird es 
immer wieder vorgeführt – ein Haus der Einladun-
gen, die reichlich ausgesprochen werden. Damit 
meine ich nicht die Einladungen zu den Parlamenta-
rischen Abenden, sondern zur Zusammenarbeit bei 
den Themen, die in unserem Land drängen und 
gelöst werden müssen. 

Wir laden Sie mit unserem Antrag ein, in einem 
Punkt, in dem man den Kommunen ganz konkret 
helfen kann – in finanzieller Hinsicht, vor allen Din-
gen aber im Umgang mit den bilanziellen Fragen 
des NKF –, weiter voranzukommen und eine Struk-
tur und Regelungen zu schaffen, die es ihnen er-
leichtern, damit umzugehen. 

Wir legen Ihnen einen Antrag vor, mit dem wir Ihnen 
die Hand reichen wollen. Damit klar ist, dass wir das 
tun, sind wir natürlich mit der Überweisung in den 
Ausschuss einverstanden, um dann gemeinsam 
darüber zu debattieren, was wir konkret verändern 
müssen. 

Es geht darum, den Kommunen im rechtlichen 
Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments mithilfe der Evaluierungsergebnisse und 
deren Umsetzung höhere Flexibilität, leichtere 
Handhabung und mehr Klarheit im Regelwerk zu 
verschaffen. 

Das Neue Kommunale Finanzmanagement, meine 
Damen und Herren, also die Umstellung von der 
Kameralistik auf die doppelte Buchführung, auf den 
handelsrechtlichen Vorgaben angelehntes Rech-
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nungswesen hat einen Paradigmenwechsel für die 
kommunale Finanzwirtschaft bedeutet.  

Es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass man 
nicht über Geldverbrauch diskutiert hat, sondern 
über Ressourcenverbrauch. Es hat damit einen 
Beitrag dazu geleistet, auch Generationengerech-
tigkeit im kommunalen Finanzwesen zu verankern, 
weil nicht das jährliche Ausrechnen: „Wie viel Geld 
habe ich in diesem Jahr zur Verfügung?“, sondern 
das Ausrechnen: „Wie verbrauche ich das, was 
meiner Stadt gehört, was sie ausmacht, was das 
Vermögen meiner Stadt und damit meiner Bürge-
rinnen und Bürger bildet, durch mein Handeln in der 
kommunalen Wirtschaft?“ im Mittelpunkt steht. 

Seit dem 8. Juli liegt dem Landtag der Bericht über 
die Evaluierung des NKF vor. Inhaltlich werden dort 
alle relevanten Punkte aufgegriffen, die es aus Sicht 
der beteiligten Institutionen weiterzuentwickeln gilt. 
Folgende Anliegen stehen dabei im Vordergrund: 
Regelungen zum Umgang mit der Ausgleichsrück-
lage, Bildung von Rückstellungen, Zuleitungsfristen 
für den Jahresabschluss, Inventurbestimmungen. 

Basierend auf den dargestellten Erkenntnissen 
enthält der Evaluationsbericht konkrete Empfehlun-
gen für die Weiterentwicklung des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements. Als Praktiker, meine 
Damen und Herren, habe ich miterleben können 
und – das sage ich deutlich – müssen, dass ein 
solcher Paradigmenwechsel und eine solche Um-
stellung in der Finanzwirtschaft in den einzelnen 
Kommunen rein praktische Schwierigkeiten bereitet 
hat, die damit zusammenhängen, dass sich die 
Kämmereien und vor allen Dingen die Stadträte, 
Gemeinderäte und Kreistage in ihrem Umgang mit 
dem kommunalen Haushalt umstellen mussten. 
Diese anspruchsvolle Aufgabe ist in den Kommu-
nen weitgehend gut gelöst worden. 

Ich sage noch einmal: Durch das Ressourcen-
verbrauchskonzept ist nun ein unverstellter Blick auf 
die tatsächliche Finanzlage der Kommunen möglich 
geworden.  

Erlauben Sie mir den Einschub, dass die Offenle-
gung der tatsächlichen Finanzlage der Kommunen 
nichts damit zu tun hat, dass die Kommunen in 
einer schrecklichen finanziellen Situation sind. Das 
wird in manchen Häusern verwechselt: weil ihnen 
erst der unverstellte Blick auf die tatsächliche Lage 
gegeben worden ist. 

Es gilt, jetzt nachzubessern. Ich hatte das bereits 
gesagt. Mit Blick auf den mir zur Verfügung gestell-
ten Zeitrahmen will ich es dabei belassen, zwei 
ganz kleine Beispiele, zwei kurze Beispiele anzu-
führen – klein sind sie nicht unbedingt.  

Das ist zum einen der Arbeitsumfang im Inventar-
wesen. Ich glaube, da sind die Regelungen ein 
bisschen überzogen worden, die den Kommunen 
aufgegeben haben, Gegenstände im Wert von 
sogar unter 60 € zu inventarisieren. Außerdem 

sind die Zeiträume eng gestaffelt. Hier sind fünf 
Jahre mit Sicherheit angemessener.  

Das ist zum anderen die Neugestaltung der Rege-
lung zur Ausgleichsrücklage, die es auch den 
Kommunen, die in den jährlichen Jahresabschlüs-
sen große Schwankungen zu befürchten haben, 
ermöglichen, die Ausgleichsrücklage durch Be-
zugnahme auf das Eigenkapital vernünftiger dar-
zustellen. 

Das Evaluationsergebnis, meine Damen und Her-
ren, ist in Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, dem NKF-Netzwerk und vielen 
anderen entwickelt worden. Hier gibt es viele Vor-
schläge, die aufgenommen worden sind. Ich lade 
Sie ein, im Kommunalausschuss gemeinsam kon-
struktiv daran zu arbeiten, das umzusetzen. – Vie-
len Dank.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Hau-
ser. – Für die zweite antragstellende Fraktion, die 
FDP, spricht jetzt Herr Engel. 

Horst Engel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Um die Auswirkun-
gen des NKF-Gesetzes überprüfen und gegebenen-
falls Modifikationen vornehmen zu können, enthält § 
10 des NKF-Einführungsgesetzes die Maßgabe, 
vier Jahre nach Einführung des NKF unter Beteili-
gung der kommunalen Spitzenverbände und weite-
rer Fachkundiger eine umfassende Evaluation 
durchzuführen und den Landtag über die Ergebnis-
se zu unterrichten. 

Dieser Bericht liegt uns nun vor. Er enthält konkrete 
Vorschläge, wie man das NKF noch besser und 
zielsicherer machen kann.  

Als besonders wichtiger Ansatzpunkt zur Modifizie-
rung der bestehenden Bestimmungen haben sich 
dabei unter anderem die Regelungen zum Umgang 
mit der Ausgleichsrücklage herausgestellt, deren 
Beschränkungen sich in der Praxis als problema-
tisch erwiesen haben. 

Auch die Regelung zur Bildung von Rückstellungen 
sowie die unglückliche Gewährleistung von Zulei-
tungsfristen für den Jahresabschluss haben sich als 
unpraktisch erwiesen.  

Ferner gibt es auch bei den Bestimmungen zur 
Durchführung von Inventuren noch Vereinfa-
chungsbedarf. 

Last, but not least: Um unsere Kommunen nicht 
unnötig mit diesen und weiteren Dingen zu belasten 
und um das kommunale Finanzmanagement in 
NRW weiterzuentwickeln, sollte die Landesregie-
rung deshalb damit beauftragt werden, die Empfeh-
lungen aus dem unter Innenminister Wolf angefer-
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tigten Evaluationsbericht schnellstmöglich und voll-
umfänglich umzusetzen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr En-
gel. – Für die SPD spricht Herr Körfges.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich werde mich jetzt dar-
um bemühen, das rhetorische Feuerwerk hier fort-
zusetzen.  

(Heiterkeit von der SPD, von der CDU, von 
den GRÜNEN und von der LINKEN – Beifall 
von der SPD und von den GRÜNEN) 

Als Erstes möchte ich dem Kollegen Sieveke, der 
eben eine Nachfrage von mir vermieden hat, Fol-
gendes mit auf den Weg geben: Sie hätten die Fra-
ge gerne zulassen können, so schwer zu beantwor-
ten war die nämlich nicht.  

(Heiterkeit von der SPD, von den GRÜNEN 
und von der LINKEN) 

Ich wollte bezogen auf die Gewerbesteuer eigentlich 
nur fragen, ob Ihnen bekannt ist, wie die in den 
kommunalen Spitzenverbänden vertretenen CDU-
Politikerinnen und -Politiker aus den Kommunen 
über die Abschaffung der Gewerbesteuer denken, 
was die davon halten. Die Antwort ist ganz einfach: 
Die halten genau wie wir nichts davon, die Gewer-
besteuer abzuschaffen. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Jetzt zum Antrag! Der vorliegende Antrag der Frak-
tionen von CDU und FDP basiert auf dem Bericht 
der ehemaligen Landesregierung über die Evaluie-
rung des NKF. So weit – so gut, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Allerdings haben wir hier heute schon 
eine ganze Reihe von Alibiveranstaltungen erlebt. 
Ich glaube, das, was hier versucht wird, wegen der 
ungeheuren Finanzwirksamkeit des NKF, schlägt 
dem Fass fast den Boden aus. Denn, meine Damen 
und Herren, Sie verwechseln hier die Diagnose mit 
der Medizin. Das ist so, als würden Sie mit Herz-
schmerzen zum Doktor gehen, der Ihnen ein EKG 
verpasst – und die Behandlung wäre damit abge-
schlossen.  

(Heiterkeit von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 

Ich gebe durchaus zu: Das NKF ist zwischenzeitlich 
ein erprobtes und taugliches Diagnoseinstrument, 
hilft auch bei der Steuerung insbesondere in Bezug 
auf Ressourcenverbrauch und nachhaltiges Wirt-
schaften. Nur, meine Damen und Herren, das NKF 
ist eines nicht, nämlich kein Instrument zur Bekämp-
fung der von der Vorgängerlandesregierung gestei-
gerten chronischen Finanznot unserer Kommunen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Deshalb finde ich es hilfreich, dass Sie uns wenigs-
tens keine direkte Abstimmung über diesen Antrag 
mehr zumuten; denn das hätte ganz wenig Sinn 
gemacht. Die Art und Weise, wie Sie die kommuna-
len Spitzenverbände, die kommunale Familie bis-
lang bei der Diskussion der Ergebnisse des Berich-
tes nicht beteiligt haben, ist zwar bezeichnend für 
Ihren Umgang mit den Spitzenverbänden, aber 
wenig hilfreich bei einer Entscheidung darüber, wie 
man damit umgeht.  

(Manfred Palmen [CDU]: Die Gespräche ha-
be ich selbst geführt!) 

Ich zitiere jetzt von Seite 39, Herr Palmen – ich 
hoffe, Sie kennen den Bericht; Sie können das 
nachlesen –, wo als Ergebnis festgehalten wird:  

„ … zügig alle erforderlichen … Regelungen zur 
Weiterentwicklung … zu erarbeiten“ 

– also nicht zu beschließen, sondern der Be-
schlussvorschlag lautet: erarbeiten – 

„und dabei auch grundlegende Fragestellungen, 
die über die Evaluierung des NKFG hinausge-
hen, einzubeziehen.“ 

Wenn das alles so einfach wäre im Leben, dass 
man nur etwas beschließen müsste, was als angeb-
liche Endformulierung und Endempfehlung fest-
gehalten ist, hätte man darüber reden können. Aber 
das, was im Bericht festgehalten ist, ist etwas ganz 
anderes, nämlich dass wir es noch einmal gemein-
sam aufarbeiten müssen und sollen.  

Deshalb war es eine ziemliche Zumutung, dass 
Sie eine direkte Abstimmung versucht haben. Ich 
bedanke mich ausdrücklich dafür, dass Sie die 
Empfehlung geändert haben. Denn das gibt uns 
die Gelegenheit, wirklich etwas Sinnvolles zu ma-
chen.  

Erstens würden wir am liebsten mit Ihnen gemein-
sam in einem ordentlichen Verfahren im Aus-
schuss die kommunalen Spitzenverbände noch 
einmal anhören und uns einige Hinweise aus der 
kommunalen Praxis holen.  

Zweitens würden wir gern in einem Gesetzge-
bungsverfahren versuchen, an der einen oder an-
deren Stelle die notwendigen Korrekturen, die wir 
auch sehen, einzubringen.  

Drittens – das wird mir eine besondere Freude 
sein – werden wir Ihnen im Kommunalausschuss 
klarmachen können, dass wir nicht davon ausge-
hen, dass man mit Rumlabern über Symptome 
Ursachen wirksam bekämpfen kann.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Meine Damen und Herren, es geht Ihnen offensicht-
lich nur darum, von Ihrer Mitverursachung bei der 
kommunalen Finanzmisere abzulenken. Aber dazu 
im Ausschuss mehr. – Vielen Dank. 
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(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Körf-
ges. – Für die Grünen spricht jetzt Herr Mostofiza-
deh.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach dem 
Beitrag von Herrn Körfges kann ich mich sehr kurz 
fassen.  

(Zuruf von der CDU: Das ist gut!) 

Ich möchte nur schildern, wie effizient das Arbeiten 
von CDU- und FDP-Fraktion in diesem Zusammen-
hang ist. Wenn sich zwei Fraktionen zusammen-
schließen und einen gemeinsamen Antrag machen, 
muss, insbesondere wenn sie in der Opposition 
sind, etwas ganz Wichtiges vorliegen, was der ge-
ballten Kraft dieser beiden Fraktionen bedarf, um 
etwas Neues „anzuschwingen“.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ja!) 

Und jetzt erkläre ich Ihnen, welche Veränderung bei 
den Taten dieser Welt durch diesen Antrag passiert: 
nichts! 

(Heiterkeit und Beifall von den GRÜNEN und 
von der SPD) 

Der alte Innenminister hat am 9. Juli einen Bericht 
zur Evaluation des NKF vorgelegt und den Fraktio-
nen zugestellt. Selbstverständlich wollte sich der 
kommunalpolitische Ausschuss mit der Materie 
befassen. 

(Zuruf von Dr. Gerhard Papke [FDP]) 

– Ich wollte Ihre Unverschämtheiten verstehen. 
Aber Sie haben in die falsche Richtung gesprochen, 
Herr Papke.  

(Heiterkeit und Beifall von den GRÜNEN und 
von der SPD – Zurufe von der CDU und von 
der FDP) 

Der Innenminister hat das am 9. Juli dem Parlament 
vorgelegt. Der kommunalpolitische Ausschuss woll-
te sich mit dem Thema befassen. Das wird er bei 
nächster Gelegenheit machen. Er wird das tun, was 
Herr Körfges vorgetragen hat, nämlich die Argu-
mente der kommunalen Spitzenverbände gewich-
ten. Der Innenminister wird sicherlich auch fachliche 
Stellungnahmen dazu abgeben.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen insbesondere von 
der CDU, bei der Einschätzung des Themas sind 
wir in vielen Bereichen sehr nah beieinander. Bei 
einigen Punkten gibt es quer zwischen den Fraktio-
nen unterschiedliche Einschätzungen. Wir müssen 
schauen, wie wir zu einem Ergebnis kommen.  

Das alles war sowieso im Beratungsgang angelegt. 
Mehr wollen Sie offensichtlich auch gar nicht. Der 

Kollege Körfges hat dankenswerterweise schon 
vorgelesen, dass der Bericht, den noch Herr In-
nenminister Wolf vorgelegt hat, keineswegs zu allen 
Punkten abschließende Bemerkungen macht.  

Ich will das fortführen, was Herr Körfges eben vor-
getragen hat:  

„Die bereits aus Anlass der Evaluierung vorge-
tragenen und konkretisierten Optimierungsvor-
schläge der kommunalen Spitzenverbände zu 
den Vorschriften des NKF sollen dabei im Rah-
men der grundlegenden Weiterentwicklung des 
Gemeindehaushaltsrechts berücksichtigt wer-
den.“ 

Es gibt weder einen abgeschlossenen Vorschlag 
der alten noch der neuen Regierung. Insofern müs-
sen wir in der Sache beraten. Das werden wir tun. 
Dazu hätte es des Antrags nicht bedurft. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Insofern bin ich froh, dass zumindest eine Überwei-
sung gemacht wurde, da wir das Parlament heute 
unnötig mit diesem Thema beschäftigt haben.  

Das Thema ist wichtig. Daran muss sehr intensiv 
gearbeitet werden; das ist überhaupt keine Frage. 
Denn es geht durchaus um die Zukunft der Ge-
samtbilanz. Aber es hätte dieses Antrags nicht be-
durft, um dieses Verfahren einzuleiten. Es war oh-
nehin auf dem Weg.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr 
Mostofizadeh. – Für Die Linke spricht jetzt Frau 
Demirel. 

Özlem Alev Demirel (LINKE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Zu dem Antrag der 
CDU-Fraktion werde ich nicht viel sagen. Auch zum 
NKF werde ich nicht viel sagen. Ich werde Ihnen 
jetzt erklären, warum ich dazu nicht viel sagen wer-
de.  

Herr Löttgen wird sich wahrscheinlich an ein Obleu-
tegespräch im Ausschuss für Kommunalpolitik erin-
nern. In diesem Gespräch wurde die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung beraten. Wir haben darüber 
geredet, welche Themen wir in der nächsten Sit-
zung behandeln werden.  

Die CDU-Fraktion hat mit Blick auf das Gutachten 
zum NKF angekündigt, dass sie noch Beratungsbe-
darf habe. Eine Woche später liegt dann ein Antrag 
zu demselben Thema im Plenum vor.  

(Bodo Löttgen [CDU]: So schnell waren wir!) 

Meine Damen und Herren, meine Fraktion und ich 
sind neu in diesem Parlament. Ich hoffe aber nicht, 
dass das die übliche Art ist, hier miteinander umzu-
gehen. Das ist auch der Grund, warum ich mich 
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weigere, inhaltlich zu dem Thema zu reden. Da-
durch, dass in den Ausschuss überwiesen wird, 
haben wir eine Grundlage für eine Fachdebatte dort.  

Aber wenn es darum geht, Leute aus anderen Frak-
tionen vorzuführen, indem man sagt, man habe 
Beratungsbedarf, um dann genau das zu machen, 
was Sie getan haben, glaube ich, dass wir keine 
Grundlage haben, hier lange zu arbeiten. Wenn das 
wirklich Ihr politischer Stil ist, ist es kein Wunder, 
dass Sie zu dieser Legislaturperiode abgewählt 
wurden. – Danke schön.  

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau Demi-
rel. – Für die Landesregierung spricht Herr Minister 
Jäger. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der NKF-Evaluierungsbericht der Landes-
regierung behandelt die Ergebnisse der Überprü-
fung des Gesetzes über ein Neues Kommunales 
Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nord-
rhein-Westfalen. Danach hat das NKF-Gesetz zu 
einer grundlegenden Umgestaltung der kommuna-
len Haushalte geführt. Im Grundsatz hat sich eine 
breite Akzeptanz bei den Gemeinden herausge-
stellt.  

Nach dem Antrag der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der FDP vom 21.09. soll der Landtag 
nunmehr den Empfehlungen der Landesregierung 
im Evaluierungsbericht zum neuen kommunalen 
Finanzmanagement zustimmen und die Landesre-
gierung mit der Umsetzung der Empfehlung durch 
eine Novellierung des NKF sowie ergänzende 
Bestimmungen beauftragen. 

Meine Damen und Herren von CDU und FDP, 
einer solchen Aufforderung bedarf es nicht. Wir 
arbeiten daran. Die Weiterentwicklung des kom-
munalen Haushaltsrechts in Form der Novellierung 
des NKF erfordert, die mit dem Evaluierungsbe-
richt zum NKF begonnenen Arbeiten zügig fortzu-
setzen. Das tut diese Landesregierung. Zudem hat 
die Landesregierung im Bericht darauf hingewie-
sen, dass grundlegende Fragestellungen, die über 
die Evaluierung hinausgehen, in die Weiterent-
wicklung des kommunalen Haushaltsrechts einbe-
zogen werden sollten.  

Die Landesregierung wird in enger Verantwortung 
unter Berücksichtigung der kommunalen Erforder-
nisse und Wünsche die Umsetzung zügig in dem 
dafür vorgesehenen und bereits eingeleiteten Ver-
fahren vorbereiten. – Herzlichen Dank, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Mi-
nister Jäger. – Damit sind wir am Ende der Bera-
tung zu diesem Tagesordnungspunkt.  

Entgegen dem Ausdruck in der Tagesordnung 
haben sich die Fraktionen darauf verständigt, den 
Antrag Drucksache 15/212 nicht direkt abzustim-
men, sondern an den Ausschuss für Kommunalpo-
litik zu überweisen. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Davon weiß ich als An-
tragsteller nichts! Ich weiß nicht, wie Sie dazu 
kommen!) 

– Bitte.  

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Mich erstaunt 
das, was Sie mitteilen, außerordentlich. Wir sind 
Antragsteller dieses Antrags. Ich habe gerade mit 
Peter Biesenbach als Sprecher der CDU-Fraktion 
gesprochen. Auch er hat einen anderen Kenntnis-
stand. Die antragstellenden Fraktionen gehen von 
einer direkten Abstimmung aus und wollen, dass 
das hier so geschieht.  

(Günter Garbrecht [SPD]: Dann machen wir 
das so!) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Die Landtagsver-
waltung hatte die Information, dass sich die beiden 
antragstellenden Fraktionen entgegen dem Aus-
druck in der Tagesordnung mit den anderen darauf 
verständigt hätten. Wenn das nicht so sein soll, 
stimmen wir eben direkt ab. 

Ich zitiere § 42 – Abstimmungsregeln – Abs. 2 
unserer Geschäftsordnung:  

(2) Liegen mehrere Anträge vor, so ist über den 
weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. 
Liegt ein Antrag auf Überweisung an einen Aus-
schuss vor, ist über diesen zuerst abzustimmen. 

Ich komme damit zur Abstimmung … 

(Dr. Gerhard Papke [FDP] meldet sich zu 
Wort.) 

– Herr Papke, wir befinden uns in der Abstimmung. 

(Ralf Witzel [FDP]: Wer hat das denn bean-
tragt, Frau Präsidentin? – Dr. Gerhard Papke 
[FDP]: Zur Geschäftsordnung! – Anhaltende 
Unruhe – Das Präsidium berät sich.) 

Wir probieren es noch einmal: 

(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Nein, zur Ge-
schäftsordnung!) 

Die antragstellenden Fraktionen haben direkte Ab-
stimmung beantragt. Bei dem, was hier oben ange-
kommen ist, scheint es sich um einen Irrtum zu 
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handeln. Wir werden also direkt über den Antrag 
abstimmen.  

Wer möchte dem Antrag Drucksache 15/212 seine 
Zustimmung geben? – Die Fraktion der FDP und 
die Fraktion der CDU. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind die Fraktionen der Grünen, der SPD und Die 
Linke. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wir kommen zu:  

10 Umsteuern – Umverteilung von oben nach 
unten 

Antrag 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/198 

Ich eröffne die Beratung. Das Wort hat der Abge-
ordnete Sagel. 

(Rüdiger Sagel [LINKE] steht am Redner-
pult. – Anhaltende Unruhe) 

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich 
miteinander unterhalten wollen, gehen Sie bitte 
nach draußen. Es ist in diesem Hause bisher üblich, 
dass man den Rednerinnen und Rednern zuhört.  

Rüdiger Sagel*) (LINKE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich versu-
che bei diesem unerträglichen Lärm mit etwas laute-
rer Stimme durchzudringen. Wir haben einen kon-
kreten Antrag gestellt: „Umsteuern – Umverteilung 
von oben nach unten“. 

(Anhaltend Unruhe – Glocke) 

Wir erleben seit Jahren, dass die Vermögensvertei-
lung in Deutschland immer ungerechter wird. Sie 
driftet seit Jahren immer weiter auseinander: Reiche 
werden immer reicher, Arme immer ärmer. Aus 
unserer Sicht ist es dringend notwendig, dass wir 
hier über eine Umverteilung … 

(Zuruf: Ich kann nichts verstehen!) 

– Sie können nichts hören? Ich weiß nicht, woran es 
liegt. Ich habe schon eine laute Stimme. Aber viel 
lauter kann ich auch nicht mehr reden. 

Aus unserer Sicht ist es ein Gebot der Gerechtig-
keit, dass wir in Deutschland zu einer neuen Steu-
erpolitik kommen. Uns ist natürlich bekannt, dass 
die Landesregierung und das Land Nordrhein-
Westfalen nur sehr beschränkte steuerpolitische 
Kompetenzen haben. Nichtsdestotrotz halten wir es 
für notwendig – da es mittlerweile im Bundesrat eine 
neue Mehrheit gibt –, aus Nordrhein-Westfalen 
Bundesratsinitiativen für eine gerechtere Steuerver-
teilung zu initiieren. Das gilt insbesondere für höhe-
re Spitzensteuersätze, natürlich aber auch die Ver-

mögensteuer, eine Millionärssteuer. All das sind 
Aspekte. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine katastro-
phale Haushaltssituation. Durch den Nachtrags-
haushalt werden wir in diesem Jahr eine vermut-
lich noch höhere Verschuldung erleben, als wir sie 
sowieso schon haben. Wir werden auch im nächs-
ten Haushalt eine Milliardenneuverschuldung ha-
ben.  

Aus unserer Sicht ist es daher dringend notwendig, 
etwas für die Einnahmeseite zu tun. Deswegen 
müssen wir nicht nur das tun, was in Nordrhein-
Westfalen notwendig ist, was aber – ich wiederho-
le es immer wieder – im Nachtragshaushalt auch 
noch nicht realisiert ist, dass es nämlich zusätzli-
che Steuer- und Finanzprüfer geben soll, sondern 
auch auf Bundesebene muss das eine oder ande-
re steuerpolitisch gemacht werden. 

(Anhaltend Unruhe – Glocke)  

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Entschuldigung, 
Herr Abgeordneter Sagel. – Können wir vielleicht 
dazu kommen, dass Sie Ihre Gespräche nach 
draußen verlagern, und, wenn Sie unbedingt und 
dringend sprechen müssen, das etwas leiser tun, 
damit wir zu einem geordneten Sitzungsbetrieb 
zurückkommen? – Danke. 

(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Da sind Sie die 
Richtige, Frau Präsidentin!) 

Rüdiger Sagel*) (LINKE): Gut, das Wesentliche ist 
gesagt. Die Uhr ist leider weiter gelaufen. Nichtsdes-
totrotz haben wir eine extrem hohe Staatsverschul-
dung. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine extrem 
hohe Verschuldung. Wir müssen etwas tun – deswe-
gen unser Antrag.  

Ich habe gerade im Fernsehen gesehen, dass es 
bei den Bürgerprotesten in Stuttgart – Stuttgart 21 – 
zahlreiche Verletzte und teilweise wohl auch 
Schwerverletzte gegeben hat. Das ist eine sehr 
bedenkliche Situation, und ich hoffe, dass der Bür-
gerprotest nicht auf diese Art und Weise zum 
Schweigen gebracht werden soll. – Danke schön. 

(Beifall von der LINKEN – Vereinzelt Beifall 
von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Sa-
gel. – Für die CDU spricht Herr Krückel. 

Bernd Krückel (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich 
hat es der Antrag der Fraktion Die Linke nicht ver-
dient, hier seriös behandelt zu werden, und der 
Beitrag von Herrn Sagel noch viel weniger. 

(Beifall von der CDU) 
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Herr Sagel, Sie haben keinen Antrag gestellt, Sie 
haben Phrasen aneinandergereiht.  

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
ruf von der CDU: So ist es!) 

Ich habe selten so viel klassenkämpferischen Ge-
dankenmüll gelesen wie im vorliegenden Antrag. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Ich will aus dem schriftlichen Gedankenwirrwarr nur 
zwei Sätze aufgreifen, weil man solchen Unsinn 
nicht gänzlich unkommentiert lassen kann. 

Im zweiten Absatz schreiben die Linken in Satz 1, 
dass die Staatsverschuldung im Haushaltsjahr 2010 
einen Rekordstand von 82 Milliarden € erreichen 
würde. Woher haben Sie solche Zahlen? Die kün-
den doch von vollkommener Ahnungslosigkeit. Die 
Verschuldung des Landes NRW betrug 2005 bereits 
mehr als 110 Milliarden €. Alleine die Neuverschul-
dung der öffentlichen Hand ist im Jahr 2010 höher 
als das, was Sie an Schuldenstand ermittelt haben. 
Wenn Sie einen Landtag mit Ihren Thesen bemü-
hen, sollten Sie deutlich mehr Engagement und 
Wissen in Ihre Anträge packen als in den vorliegen-
den Antrag. 

(Beifall von der CDU – Rüdiger Sagel [LIN-
KE]: Staatsverschuldung! Ich rede nicht von 
NRW! In welchem Staat leben Sie eigent-
lich?) 

Im zweiten Absatz in Satz 2 schreibt Die Linke, eine 
Millionärsteuer von 5 % würde zusätzliche Einnah-
men von 80 Milliarden € ermöglichen. – Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, schon Willy Brandt konnte 
sich 1 Milliarde nicht vorstellen; er war der Meinung, 
1 Milliarde seien 100 Millionen. Vermutlich sitzen 
ähnliche Rechenexperten in der Fraktion der Lin-
ken.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Wie viel Geld haben 
Sie an die Banken gegeben? 480 Milliarden!) 

– Herr Sagel, bleiben Sie doch mal sachlich! Sie 
hatten doch vorhin Zeit, zum Antrag zu reden, ha-
ben aber von Stuttgart gesprochen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Nutzen Sie Ihre Redezeit, um über Ihren Antrag zu 
reden! Dann können wir uns damit auseinanderset-
zen. 

Sie schreiben, 5 % Vermögensteuer würden zusätz-
liche Einnahmen von 80 Milliarden € ermöglichen. – 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, um 80 Milliarden € 
an Vermögensteuer zu erzielen, wie es uns die 
Linken vorrechnet, bedarf es eines Vermögens von 
1 Billion 600 Milliarden €. Verehrte Linke, wo sitzen 
die deutschen Millionäre, die in der Summe über 
solche Vermögen verfügen?  

Machen Sie Ihre Hausaufgaben! Lernen Sie rech-
nen! Dann können wir uns über Ihre Anträge unter-
halten. Der uns vorliegende Antrag wird jedenfalls 

nicht die Zustimmung der CDU finden. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Krü-
ckel. – Für die SPD spricht Herr Hahnen. 

Ulrich Hahnen (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen! Ein Grundver-
ständnis für das Anliegen des Antrags der Fraktion 
Die Linke hegen wir sehr wohl. 

(Beifall von Rüdiger Sagel [LINKE]) 

Denn es zeugt von Steuergerechtigkeit. Das haben 
Sie auch, lieber Herr Sagel, perfekt aus dem Koali-
tionsvertrag von Rot-Grün abgeschrieben. Sie ha-
ben noch ein bisschen was dazugedichtet. Das, 
was Sie dazugedichtet haben, ist dann die Ideolo-
gie, die Sie mit dem Begriff „Umverteilung“ bezeich-
net haben.  

Wir als Koalition und auch die Landesregierung 
wollen keine Ideologie. Wir wollen Gerechtigkeit. 
Wir wollen, dass sich die Stärkeren in der Gesell-
schaft auch stärker an den Kosten beteiligen. Wir 
wollen eine sozial gerechtere Form der Einkom-
mensteuer, auch mit Anhebung des Spitzensteuer-
satzes, ohne in die Vokabeln des Klassenkampfes 
abzurutschen. Wir wollen eine ausgewogene Betei-
ligung an den Steuerlasten. Wir wollen diese Mehr-
einnahmen in die Zukunftsaufgaben unseres Lan-
des, vor allem in die Bildung, investieren.  

Wir wollen auch die Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer, Herr Sagel, nach dem Motto, dass star-
ke Schultern den schwachen Schultern helfen müs-
sen. Wir wollen diejenigen beteiligen, die sich der-
zeit in Steueroasen flüchten oder durch irgendwel-
che Schlupflöcher der Steuergerechtigkeit entkom-
men. Das dient auch dazu, die öffentlichen Haushal-
te wieder zu stärken, auch den Landeshaushalt.  

Wir wollen eine Finanzmarkttransaktionssteuer, die 
stabile Verhältnisse schafft und eine nachhaltige 
Wirtschafts- und Finanzordnung wiederherstellt. 
Aber das wollen wir im Einklang mit der Europäi-
schen Gemeinschaft. Ja, das heißt: Anhebung des 
Spitzensteuersatzes auch mit der SPD und den 
Grünen – das können Sie im Koalitionsvertrag 
nachlesen –, ebenso Vermögensteuer und Finanz-
markttransaktionssteuer.  

(Özlem Alev Demirel [LINKE]: Warum haben 
Sie das nicht schon gemacht, sondern genau 
das Gegenteil von dem gemacht, was Sie da 
erzählen?) 

Aber das, was CDU und FDP vorhaben – Herr Krü-
ckel, Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass 
Sie den Antrag ablehnen werden –, liegt doch nur 
daran, dass das, was hier gefordert wird, ihrer Klien-
telpolitik absolut widerspricht. Sie bezeichnen das 
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Ganze als Klassenkampf, und damit haben Sie sich 
selber disqualifiziert. 

(Beifall von der SPD) 

Stattdessen kommen sie zu dem Ergebnis, dass Sie 
gegen Spendenquittung entsprechende Steuerge-
schenke machen müssen wie zuletzt an die Hote-
liers. 

Noch ein letzter Punkt zum Antrag der Fraktion Die 
Linke, das Thema „Klimafreundliche Umgestaltung 
der Energiebesteuerung“. Ja, innerhalb eines Ge-
samtkonzeptes ist dieses Ziel erstrebenswert. Aber 
was macht die schwarz-gelbe Koalition auf Bundes-
ebene? Sie verlängert die Laufzeiten der Atom-
kraftwerke. Das ist ein völlig falsches Signal. Da 
Nordrhein-Westfalen Sitzland der großen Konzerne 
E.ON und RWE ist, werden in Nordrhein-Westfalen 
durch den Abzug der Brennelementesteuer Millio-
neneinnahmen ausfallen, die wir für den Haushalt 
dringend brauchen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Hahnen. 

Ulrich Hahnen (SPD): Deshalb, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, freue ich mich, dass die Landesregie-
rung, gestützt auf den Koalitionsvertrag, im Bundes-
rat ideologiefrei 

(Lachen von der CDU) 

Initiativen für mehr Steuergerechtigkeit ergreifen 
wird. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

Ich lade Sie alle ein, sich an den Initiativen für ein 
Mehr an Steuergerechtigkeit zu beteiligen. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Hah-
nen. Als ich versucht habe, Herrn Hahnen zu unter-
brechen, wollte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, bitten, etwas aufmerksamer zu sein, weil dies 
die erste Rede des Kollege Hahnen war 

(Allgemeiner Beifall) 

und er ein bisschen mehr Achtung und Respekt 
verdient. 

Es spricht jetzt für die Grünen Herr Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um das ganz 
klar zu sagen: Auch wir haben Verständnis für die 
Intention des Antrages. Die Medaille der soliden 
Haushaltspolitik, von der Sie, meine Damen und 

Herren von der Opposition, immer sprechen, hat 
zwei Seiten. Die eine Seite der Medaille ist, dass 
man effizient wirtschaften und Schwerpunkte auf 
der Ausgabenseite setzen muss; man muss klar 
entschieden, welche Dinge zu tun sind und auf wel-
che man möglicherweise verzichten kann. Die an-
dere Seite der Medaille ist aber ein stabiles und vor 
allem ein gerechtes Einnahmensystem; ein solches 
ist in Deutschland im Moment nicht vorhanden. 

In dem schwarz-gelben Koalitionsvertrag auf Bun-
desebene wurde das steuerpolitische Fass aufge-
macht. Darin stehen Dinge wie die Abschaffung der 
Gewerbesteuer. Wir haben heute schon länger 
darüber geredet, aber ich will das noch einmal in 
Erinnerung rufen: Die Kompensation würde 
42 Milliarden € kosten. Das bedeutet eine Anhe-
bung der Umsatzsteuer um mindestens viereinhalb 
Prozentpunkte, wenn man das komplett über die 
Umsatzsteuer finanzieren wollte. Oder wollen Sie 
42 Milliarden € aus dem Bundeshaushalt auf die 
Länder und Kommunen übertragen? Das glaubt 
Ihnen doch kein Mensch.  

Ein weiterer Punkt ist die Umsatzsteuerreform. Im 
Koalitionsvertrag steht auch, dass das Steuerrecht 
einfacher gemacht werden soll. Als Erstes wurde 
aber die Umsatzsteuer verunstaltet. Das Bundesfi-
nanzministerium hat zwölf Seiten gebraucht, um 
den Finanzämtern diese Umgestaltung zu erklären. 
Es ist ein Genuss, das zu lesen, wie es überhaupt 
ein Genuss ist, den § 11 des Umsatzsteuergesetzes 
zu lesen. Das kann ich nur allen empfehlen. 

Weiterhin steht im Koalitionsvertrag nach wie vor – 
Gott sei Dank sind Sie aufgrund der Umfragewerte 
davon abgekommen –, dass über die Entlastung bei 
der Einkommensteuer hinaus eine weitere Entlas-
tung in der Größenordnung von 24 Milliarden € 
vorgenommen werden soll. Das würde für Nord-
rhein-Westfalen bedeuten, dass wir im Landes-
haushalt weitere 1,7 Milliarden € verlieren und dass 
die Kommunen zusätzliche Verluste in Höhe von 
500 Millionen € bis 700 Millionen € hätten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, 
das macht doch deutlich, wo es eine Schieflage in 
diesem Lande gibt. Auf Bundesebene vernachlässi-
gen Sie immer die Einnahmeseite und entlasten 
diejenigen, die ohnehin über bessere Einkommen 
verfügen. Das ist die Schieflage, und in dieser Ana-
lyse sind wir uns mit den Linken durchaus einig. 

Nicht einig sind wir uns mit ihnen in der Art und 
Weise des Umgangs mit diesem Thema. Ich muss 
Herrn Krückel darin zustimmen, dass der Antrag 
eine Aneinanderreihung von Textbausteinen ist. 
Man könnte jetzt auch einzelne Punkte des Be-
schlussvorschlages vorlesen. Unter Punkt 3 heißt 
es zum Beispiel: „Der Landtag NRW fordert die 
Einführung einer Finanzmarkttransaktionssteuer.“ – 
Zu welchem Tarif? In welcher Ausgestaltung? Wie 
soll das im Detail aussehen? Das ist alles ein biss-
chen einfach gestrickt. Deswegen könnten wir die-
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sem Antrag, wenn er heute zur Abstimmung gestellt 
würde, auch nicht zustimmen. 

Herr Kollege Sagel, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von den Linken, wenn Sie ernsthaft darüber disku-
tieren wollen, wie das Land im Sinne einer vernünf-
tig ausgestalteten Vermögensteuer initiativ werden 
kann, sagen wir Ihnen zu, dass wir diskursbereit 
sind. Das ist überhaupt keine Frage. Das steht auch 
in unserem Koalitionsvertrag, und dazu hätte es 
keiner Aufforderung durch Ihren Antrag bedurft. Das 
haben wir im Juli ohnehin schon fest vereinbart. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die CDU-Fraktion hat es sich nicht nehmen lassen, 
morgen zwei weitere Male die Konsolidierung der 
Landesfinanzen auf die Tagesordnung zu setzen. 
Deshalb will ich mich jetzt kurz fassen; darüber 
können wir dann morgen früh in etwas besserer 
körperlicher Konstitution diskutieren.  

Ich möchte damit schließen, dass wir uns sehr wohl 
für Einnahmeverbesserungen zulasten stärkerer 
Schultern und zur Entlastung schwächerer Schul-
tern einsetzen werden. Mit der Machart des Antrags 
ist man aber zu kurz gesprungen. Wir grenzen uns 
außerdem sehr klar von dem ab, was CDU und 
FDP im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorhat-
ten, nämlich die Lösung des Problems einseitig auf 
der Ausgabenseite zu suchen und die Einnahmesei-
te bei der Steuer- und Finanzpolitik vollständig aus-
zublenden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr 
Mostofizadeh. – Für die FDP spricht jetzt Frau Frei-
muth. 

Angela Freimuth (FDP): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es wäre schade, wenn 
ein interessantes, viel diskutiertes und immens 
wichtiges Thema wie das der gerechten Besteue-
rung hier und heute unter diesem Titel und aus-
schließlich mit diesem Tenor diskutiert würde, denn 
es hat eine bessere Behandlung verdient. 

(Vorsitz: Präsident Eckhard Uhlenberg) 

Wer sich den Antrag mit seinen steuerpolitischen 
Vorstellungen und Forderungen durchliest, kann 
sich nur wundern. Wir werden sicherlich noch viele 
Gelegenheiten haben, die einzelnen Aspekte zu 
diskutieren. Es ist schon darauf hingewiesen, dass 
das schon morgen wieder der Fall sein wird. Auch in 
den nächsten Wochen und Monaten wird sich si-
cherlich immer wieder eine Gelegenheit dazu erge-
ben. Daher möchte ich heute nur auf zwei Aspekte 
eingehen: 

Die Bürger stellen dem Staat Steuergeld zur Verfü-
gung, damit er im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger, also im Interesse des Gemeinwohls, Aufga-

ben wahrnimmt. Soweit ist das auch gut. Der Staat 
muss dafür die Angemessenheit der Steuererhe-
bung unter Beweis stellen. Dann erhält er auch die 
Akzeptanz für die Besteuerung.  

Deswegen halte ich nichts davon, pauschal nur 
über Steuererhöhungen nachzudenken, ohne dies 
in einen Zusammenhang mit der Diskussion um die 
wahrgenommenen staatlichen Aufgaben und gera-
de der Konsolidierung und Beschränkung der öf-
fentlichen Haushalte zu stellen. Steuererhöhungen 
stellen im Zusammenspiel von Einnahmen und 
Ausgaben immer den letzten Ausweg dar. Sie 
kommen nur dann infrage, wenn alle Aufgaben 
unabweisbar notwendig und alle Effizienzpotenziale 
ausgeschöpft sind. 

Das zu prüfen und gegebenenfalls nachzuweisen, 
schuldet der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern, 
bevor er ihnen im Wege des Zwangs einen Teil 
ihres erarbeiteten Vermögens und Einkommens 
abnimmt. Solche Überlegungen gibt es in diesem 
Antrag überhaupt nicht. 

Es kann auch nicht einfach jede Art der Besteue-
rung zu jedem Zeitpunkt gewählt werden, wie das 
im Antrag suggeriert wird. Der Spitzensteuersatz 
wurde seinerzeit von der rot-grünen Bundesregie-
rung abgesenkt, weil seit den 90er-Jahren gerade 
Kapital und die Gutverdienenden viel mobiler ge-
worden sind. Die Globalisierung und die Verwirkli-
chung des Europäischen Binnenmarktes haben 
dabei eine maßgebliche Rolle gespielt. 

Das ist auch der Grund dafür, dass sich die Steuer-
sätze heutzutage international immer stärker anglei-
chen. Eine Wiederanhebung des Spitzensteuersat-
zes auf 53 % zum Beispiel wird daher auch von 
keinem halbwegs seriösen Experten gefordert. 

Ein Gebot der Gerechtigkeit, wie Steuererhöhungen 
in dem Antrag irrigerweise bezeichnet werden, wäre 
es vielmehr, immer weniger neue Schulden zu ma-
chen und den starken Staat auf seinen Kern zu 
beschränken, als immer weiter den Bürgerinnen 
und Bürgern in ihr Portemonnaie zu greifen. 

Genauso wenig interessiert die antragstellende 
Fraktion ganz offensichtlich, ob ihre Vorstellungen 
anreizkompatibel, leistungsfreundlich oder auch nur 
leistungsgerecht sind. Denn alles, was in diesem 
Land verteilt werden soll, muss zuvor von irgendje-
mandem tatsächlich erwirtschaftet werden. Das 
macht sich eben nicht von selbst. Ein Steuersystem 
sollte bei aller berechtigten Notwendigkeit für den 
Staat, seine Aufgaben auch aus Steuereinnahmen 
zu decken und zu generieren, auch diesen Aspekt 
berücksichtigen. 

Die FDP fordert, statt über Steuererhöhungen 
nachzudenken, erst einmal das bestehende Steuer-
system spürbar zu vereinfachen. Das ausufernde 
deutsche Steuersystem ist eben längst zu einer 
Wachstumsbremse geworden. Eine Reduzierung 
der Komplexität wird Wachstumseffekte sowohl in 
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Bezug auf die Wirtschaftsleistung als auch auf die 
Steuereinnahmen nach sich ziehen. 

Ein zentraler Grund für die immer dichter werdende 
Komplexität des Steuersystems ist die Vermengung 
von Sozial- und Steuerpolitik. Dies sehen wir etwa 
bei den zahlreichen Sondertatbeständen im Ein-
kommensteuerrecht oder den teilweise kaum noch 
verständlichen Anwendungsbereichen des reduzier-
ten Mehrwertsteuersatzes. 

Wo bleibt denn da die Forderung nach der Abschaf-
fung zum Beispiel der kalten Progression, die schon 
heute Facharbeiter mit dem Spitzensteuersatz be-
legt? Das kann doch nicht leistungsgerecht sein. 
Hier müssten wir einfach mit einer anderen Sach-
lichkeit in die Diskussion einsteigen. 

Das Steuerrecht gerechter auszugestalten, ist not-
wendig. Daran arbeiten wir. Vielleicht ergeben sich 
im Ausschuss gute Anregungen für dieses Ziel. Der 
Antrag ist dafür aus unserer Sicht kein geeigneter 
Beitrag, außer dass er einen erneuten Anlass für die 
Diskussion gibt. Wir werden im Ausschuss noch 
ausführlicher debattieren können. Der Überwei-
sungsempfehlung stimmen wir zu, den Forderungen 
des Antrags allerdings nicht. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Für die Landesregierung hat Herr 
Minister Dr. Walter-Borjans das Wort. 

Dr. Norbert Walter-Borjans, Finanzminister: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der Antrag 
der Fraktion Die Linke hat nicht zum Ziel, sich mit 
Vereinfachungen von Steuersystemen zu beschäfti-
gen. Es geht vielmehr um das Thema „Umsteuern – 
Umverteilung von oben nach unten“. 

Es sind wie so oft ein paar diagnostische Feststel-
lungen gemacht worden, bei denen man klar sagen 
muss: Sie bewegen jeden. Sie treffen zu. Das Prob-
lem ist immer die Therapie, die man anwendet, 
beziehungsweise die Dosierung, in der diese The-
rapie erfolgt. 

Die vier Ziele, die Sie in dem Antrag verfolgen, lau-
ten: Sie treten für die Konsolidierung der öffentli-
chen Haushalte ein. Wer tut das nicht? Das ist ab-
solut richtig. Ich stimme Ihnen auch eindeutig zu, 
dass das nicht nur durch Effizienzsteigerung und 
Aufgabenkürzung zu machen ist. Dazu gehört auch 
die dritte Stellschraube, mehr Einnahmen zu gene-
rieren. 

Jeder, der sich mit der Lage der Haushalte – sei es 
mit den kommunalen, des Landes- oder des Bun-
deshaushalts – intensiv beschäftigt, kommt zu dem 
Ergebnis: Man kann sie ein Stück effizienter ma-
chen. Aber wer glaubt, wie das oft vom Bund der 
Steuerzahler dargestellt wird, dass man nur besser 

wirtschaften muss, um alle Ansprüche beibehalten 
zu können, ohne Steuern zu erhöhen und ohne 
mehr Verschuldung, lebt nicht in der Realität. Inso-
fern ist es richtig, darüber nachzudenken, an wel-
cher Stelle Steuereinnahmen generiert werden kön-
nen. 

Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, lau-
tet: Steuergerechtigkeit herstellen. Das bedeutet 
natürlich, den Satz, dass starke Schultern mehr 
tragen müssen als schwache, ernst zu nehmen und 
beim Steuersystem darauf zu achten, dass das 
auch beherzigt wird. 

Wie oft lesen wir in letzter Zeit, dass gerade Vermö-
gende selbst diesen Anteil an der Gesamtsituation 
im Land ernst nehmen, dass sie selber den Vor-
schlag machen: Man kann den Spitzensteuersatz 
ein Stück weit anheben. Man kann über Vermö-
genssteuern nachdenken. – Das ist auch richtig so. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sie sprechen das Thema „Krisen vorab bekämpfen“ 
an. Es ist richtig, dass man sich über Transaktions-
steuern für den Finanzmarkt Gedanken macht und 
schaut, welchen Spielraum es gibt und wie man 
dazu beitragen kann, dass das große Spiel nicht 
mehr für sich selbst stattfindet, sondern Bodenhaf-
tung bekommen und einen realen Hintergrund ha-
ben muss. 

Zum Schluss haben Sie gefordert, den Klimaschutz 
zu fördern. Auch hier kann man nur sagen: Das ist 
richtig. Das Problem ist eben nur die Ausgestaltung. 
Dabei werden die Rezepte zu einfach. Es wird nicht 
beachtet, dass man natürlich auch beobachten 
muss, wie Märkte reagieren. Wir haben nicht Men-
schen und Unternehmen vor uns, die einfach nur 
herumstehen und sich sagen lassen, was sie zu 
bezahlen haben. Sie machen ihre Reaktion letzt-
endlich auch ein Stück davon abhängig, ob die 
Dosierung stimmt. 

Hierzu haben wir ja selbst eine Reihe von Vor-
schlägen gemacht. Dazu gehört es, die Vermö-
gensteuer wieder einzuführen. Dazu gehört es, 
den Spitzensteuersatz anzuheben. Dazu gehört 
es, Transaktionssteuern auf den Finanzmärkte zu 
etablieren – wobei man auch sehen muss, inwie-
fern das überhaupt im Alleingang geht und wie 
weit man das mit der Europäischen Union abstim-
men muss. Dazu finden bei der EU-Kommission 
Gespräche und Untersuchungen statt. Dort sind 
sie richtig angesetzt. 

Aus diesem Grund sagen wir: Das Rezept, das 
hier angeboten wird, funktioniert so nicht. Die Ziel-
setzung ist durchaus eine, über die man gemein-
sam reden kann und auch weiter reden muss. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 
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Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Wir sind damit am Schluss der Bera-
tung. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Antrags der Fraktion Die Linke Drucksache 15/198 
an den Haushalts- und Finanzausschuss. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung soll dort 
in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zu-
stimmung geben kann, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Wer kann dem nicht seine Zustimmung 
geben? – Wer enthält sich? – Damit ist die Über-
weisung erfolgt. 

Ich rufe auf: 

11 Klares Bekenntnis zur sozialen Wohnraum-
förderung ablegen: bedarfsgerechte soziale 
Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen 
beibehalten 
Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/210 

Ich eröffne die Beratung. – Für die CDU-Fraktion 
gebe ich dem Herrn Abgeordneten Schemmer das 
Wort. 

Bernhard Schemmer (CDU): Herr Präsident! Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Heute waren 
die zentralen Themen „Bildung“ und „Finanzen“. Für 
Nordrhein-Westfalen ist aber sicherlich auch das 
Thema „Wohnen“ wichtig. Wir brauchen preiswerte 
Wohnungen für die finanzschwächere Hälfte unse-
rer Bevölkerung. 

Schauen wir uns einmal die Zahlen des Wohnungs-
baus an. In Nordrhein-Westfalen haben wir 
8,5 Millionen Wohnungen. Wollten wir jährlich 1 % 
des Bestandes ersetzen, bräuchten wir also 85.000 
neue Wohnungen pro Jahr. Das haben wir in den 
90er-Jahren auch geschafft. Bis 2005, als die Steu-
errechtsänderung kam, gab es gerade noch 50.000 
neue Wohnungen. Derzeit sind es rund 35.000.  

Davon wird ein Drittel, nämlich die Wohnungen für 
die Einkommensschwächeren, mit öffentlichen Mit-
teln gefördert. Nordrhein-Westfalen verfügt im Ver-
gleich zu allen anderen Bundesländern über eine 
einmalige Wohnraumförderung für die einkom-
mensschwachen Haushalte, und zwar sowohl im 
Mietwohnungsbau als auch bei den Eigentums-
maßnahmen. Daneben gibt es noch einige Sonder-
programme der Wfa. 

Bei allen Unterschieden im Detail kann ich feststel-
len: Von 1949 bis jetzt gab es einen breiten Kon-
sens von CDU, SPD und FDP sowie seit 1990 den 
Grünen in der Frage der Wohnungsbauförderung – 
selbst als das Wfa-Vermögen in der WestLB und 
später in der NRW.BANK haftendes Eigenkapital 
wurde. 

Bei der Landtagsanhörung zur Vollintegration der 
Wfa in die NRW.BANK haben Städtetag, Städte- und 
Gemeindebund, Landkreistag, Bauwirtschaft, Archi-
tektenkammer, Ingenieurkammer-Bau und Bund 
Deutscher Baumeister mindestens 1 Milliarde € jähr-
lich für den sozialen Wohnungsbau gefordert. Diese 
1 Milliarde € sollte sogar ins Gesetz geschrieben 
werden. Rot und Grün haben dies massiv unterstützt. 
Wir von CDU und FDP haben zugesagt: Jawohl, wir 
stellen die 1 Milliarde € sicher – in 2008 fast 
1 Milliarde €, in 2009 1,14 Milliarden €, in 2010 wie-
der 1 Milliarde €. Wir haben zugesagt: Jedes Vorha-
ben, das die Fördervoraussetzungen erfüllt, wird 
auch gefördert. 

Jetzt ist es Aufgabe dieses Landtages, das, was 
Rot-Grün gesetzlich geregelt haben wollte und was 
wir bis heute durch praktisches Tun sichergestellt 
haben, nämlich mindestens 1 Milliarde € für die 
Wohnraumförderung zur Verfügung zu stellen, auch 
über die Landesregierung an die NRW.BANK wei-
terzugeben. – Schönen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die SPD-Fraktion hat Herr Ab-
geordneter Ott das Wort. 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Unser Verständnis von sozialer Wohn-
raumförderung ist ein ganzheitliches. Es beginnt mit 
dem Erhalt und der Pflege von sozialen Wohnungs-
beständen. Es geht weiter mit der zielgerichteten 
und bedarfsgerechten Förderung von sozialem 
Wohnungsbau. Es umfasst auch, den Mieterinnen 
und Mietern soziale Sicherheit und angemessene 
Lebensbedingungen zu sichern. 

Nichts, aber auch gar nichts davon können Sie sich, 
meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
CDU, auf Ihre Fahnen schreiben. In keinem dieser 
Bereiche haben Sie etwas Positives erreicht. 

(Beifall von der SPD) 

Die Entwicklung in Ihrer Regierungszeit ist noch 
nicht einmal von Untätigkeit geprägt gewesen, son-
dern von aktiver Politik gegen die soziale Ausrich-
tung der Wohnungspolitik in diesem Land. 

(Beifall von der SPD und von Arif Ünal 
[GRÜNE]) 

In vielen Teilen des Landes haben Sie einen aktiven 
Feldzug gegen den geförderten Wohnungsbau un-
ternommen. Sie haben sich zum Teil damit gebrüs-
tet, dass Sie Teile von Städten in diesem Land frei 
von Sozialwohnungsbau oder zumindest nur gering 
davon betroffen gehalten haben. 

Jetzt kommen Sie mit diesem Antrag hierher, meine 
Damen und Herren von der CDU, als seien Sie die 
Hüter und Bewahrer der sozialen Wohnraumförde-
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rung. Das waren Sie nicht, und das werden Sie nie 
sein. 

(Beifall von der SPD und von Arif Ünal [GRÜNE]) 

Wenn es eines Beweises bedarf: Sie haben 95.000 
Wohnungen im Jahr 2009 an eine Heuschrecke 
verhökert. Das Ergebnis ist Mieterhöhung, Zurück-
fahren der Instandhaltung, Personalabbau und für 
die Beschäftigten „Sozialstandards ade!“. Herzli-
chen Dank, CDU! 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Unseren Antrag zu Pflege und Erhalt von Wohn-
raum, der als Gegenmaßnahme geplant war, haben 
Sie abgelehnt. Sie haben das als nicht notwendig 
abgetan und Ihre unheilige Politik auch noch durch 
die Verhökerung der Wohnungsbestände unter-
stützt. Ferner haben Sie die Zweckentfremdungs-
verordnung abgeschafft, sodass in Ballungsräumen 
selbst bei Wohnungsnot die Umwandlung von 
Wohnraum in gewerblich genutzten Raum ermög-
licht wird. 

Das ist Ihre „soziale“ Wohnraumpolitik, meine sehr 
verehrten Damen und Herren von der CDU. Zielge-
richtete und bedarfsgerechte Förderung von sozia-
lem Wohnungsbau, da ist bei Ihnen Fehlanzeige. 
Sie haben dem Landeswohnungsbauvermögen in 
den Jahren 2006 bis 2009 insgesamt 147 Millio-
nen € entzogen. Dieses Geld war für soziale 
Wohnraumförderung in NRW zweckbestimmt. Sie 
haben das Geld zum Schuldendienst gegenüber 
dem Bund verwandt und einen Teil dem Landes-
haushalt zugeführt, um Lücken zu stopfen. 

Das Landeswohnungsbauvermögen, gewachsen 
in 50 Jahren, auch durch die gezahlten Sozialmie-
ten der Mieterinnen und Mieter, auf die stolze 
Summe von 18,5 Milliarden €, haben Sie der 
NRW.BANK einverleibt. Damit war das Ende des 
revolvierenden Fonds für den sozialen Wohnungs-
bau gekommen. In der Riesenbilanzmasse der 
NRW.BANK ist ein Teilbetrag für finanzielle Trans-
aktionen jedweder Art nicht mehr ausschließlich 
nur für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen.  

Und Sie haben darüber hinaus mit dem Gesetz 
vom 1. Januar dieses Jahres zur Umsetzung der 
Föderalismusreform im Wohnungswesen bzw. 
dem NRW.BANK-Gesetz dem Wohnungsbauver-
mögen der NRW.BANK einen weiteren Mühlstein 
mit dem Gewicht von 2,4 Milliarden € um den Hals 
gelegt. Seitdem müssen die Tilgungsrückflüsse 
aus Wohnraumförderdarlehen an den Landes-
haushalt abgeführt werden. Damit wurde der zu-
künftige Förderspielraum durch die erforderlichen 
Zins- und Tilgungslasten erheblich eingeschränkt.  

Das ist das finanzielle Ausbluten der sozialen 
Wohnraumförderung. Das haben Sie beschlossen, 
meine verehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Sie haben zugleich diese Finanzierungsquelle des 
Landeswohnungsbauvermögens der politischen 
Kontrolle entzogen. Der Vorstand der NRW.BANK 
bzw. das Kabinett entscheidet heute – nicht mehr 
das Parlament.  

Und Sie haben den Rahmen für die soziale Wohn-
raumförderung verschlechtert.  

Die Abbruchpolitik hatte dann die Folge, dass die 
Wohnraumförderung 2009 mit dem Ergebnis von 
1,14 Milliarden € meilenweit über dem Ansatz lag. 
Diese unseriöse, ja ruinöse Politik haben Sie von 
der CDU beschlossen. Und Sie haben sie politisch 
zu verantworten.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wenn Sie jetzt diesen Antrag hier einbringen, dann 
setzen Sie dem Ganzen die Krone auf. Das hieße 
nämlich, die NRW.BANK weiter in die Schulden zu 
treiben. Sie haben schon jetzt zu verantworten, 
dass die Verschuldung der NRW.BANK in diesem 
Bereich allein von 2008 bis 2012 auf 2,38 Milliar-
den € steigen wird, obwohl die NRW.BANK Sie 
bereits im Dezember 2009 darauf hingewiesen 
hatte, dass das Förderniveau nicht gehalten wer-
den kann. Wollen Sie das allen Ernstes, meine 
sehr verehrten Damen und Herren von der CDU? 
Dann benennen Sie Ihren Antrag um und seien Sie 
ehrlich: CDU-Bankrott-Programm für die soziale 
Wohnraumförderung und die NRW.BANK! 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Last but not least: Sie sind nicht die Sachstands-
wahrer des sozialen Wohnungsbaus in NRW, son-
dern Sie sind die Abrissbirne der sozialen Wohn-
raumförderung. 

(Manfred Palmen [CDU]: So ein Unsinn!) 

Ihre Bilanz in der sozialen Wohnraumförderung ist 
einzigartig: eine Spur der Verwüstung zu Lasten von 
Millionen von Mietern in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von Norbert Römer [SPD] – Manfred 
Palmen [CDU]: Unverschämtheit!) 

Deshalb ist das ein heuchlerischer Antrag, den wir 
zurückweisen. Es ist nicht anständig, damit so um-
zugehen. Ein Finanzminister hat einmal gesagt: 
Tote Hühner über den Zaun zu werfen, ist nicht in 
Ordnung. – Das machen Sie mit diesem Antrag. 
Das ist nicht in Ordnung. Die SPD wird ihn deshalb 
ablehnen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat das Wort die Frau Abgeordnete Schne-
ckenburger.  
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Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Abend 
ist vorangeschritten. Manchmal ist es so, dass man 
an solchen Abenden das Bedürfnis hat, eine Kerze 
anzuzünden. Die CDU-Fraktion hat allerdings eher 
das Bedürfnis, eine Nebelkerze hier im Landtag zu 
werfen. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der LIN-
KEN – Zurufe von der CDU) 

– Ja, es ist so. Wenn der Abend voranschreitet, 
kommt die Stunde, in der man nicht mehr gerne 
sehen möchte, was man getan hat, zum Beispiel in 
der Wohnungspolitik, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, sehr geehrter Herr Schemmer. Jetzt 
rufen Sie „Haltet den Dieb!“, nachdem Sie die sozia-
le Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen an vielen 
Stellen vor die Wand gefahren haben.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich will Ihnen gleich einmal sagen, wo das gewesen 
ist. Sie haben zwei Dinge getan – der Kollege hat 
schon darauf hingewiesen –: Erstens haben Sie 
sozusagen als Gipfel der Abbruchpolitik in der so-
zialen Wohnraumförderung das Wohnungsbauver-
mögen des Landes in die NRW.BANK voll integriert. 
Mehr als 14 Milliarden € Landeswohnungsbauver-
mögen des Landes, die über Jahrzehnte hinweg 
das finanzielle Fundament der Wohnungspolitik 
waren, haben Sie als haftendes Eigenkapital in die 
NRW.BANK überführt.  

Wir als Grüne haben das kritisiert und gesagt: Das 
ist ein erhebliches Problem für die soziale Woh-
nungspolitik des Landes, und zwar deswegen, weil 
jetzt die Wohnraumförderung in unmittelbarer Kon-
kurrenz zu anderen Förderzwecken des Landes 
steht. Damit haben Sie im ersten Schritt die soziale 
Wohnungspolitik des Landes untergraben. Und jetzt 
spielen Sie sich als Hüter der sozialen Wohnungs-
politik auf. Das ist geradezu lächerlich.  

Zweiter Punkt, zweite Schraube: Ich finde es in der 
Tat interessant, wer von der CDU-Fraktion am heuti-
gen Abend anwesend ist und wer fehlt. Sie haben ja 
einmal einen Wohnungsbauminister gestellt, der – 
das muss man jedenfalls annehmen – eigentlich gut 
informiert gewesen sein müsste. Zum Beispiel müss-
te er gewusst haben, dass Sie dem Wohnungsbau-
vermögen Lasten im Umfang von 150 Millionen € pro 
Jahr übertragen haben. Damit haben Sie einerseits 
dem Haushalt des Landes einen Gefallen getan – 
dem Finanzminister damals –, aber Sie haben ande-
rerseits das Wohnungsbauvermögen belastet.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Lienenkämper hat die Verantwortung für die-
sen Bereich getragen. Er müsste das gewusst ha-
ben. Er müsste auch gewusst haben, dass die 
schwarz-gelbe Landesregierung 2007 die Aus-
gleichsabgabe abgeschafft hat. Folge: 35 Millio-
nen € fehlen dem Landeswohnungsbauvermögen.  

Lutz Lienenkämper und der gesamten CDU-
Fraktion in diesem Hause müsste bestens bekannt 
sein, dass aus den jährlichen Überschüssen aus 
dem Wohnungsbauvermögen in den Jahren 2007 
und 2008 zur Finanzierung des Grundstückfonds 
Mittel in einer Größenordnung von 44 Millionen € 
abgeschöpft wurden. Sie haben Teile des Haus-
haltsplans des Bauministeriums aus dem Woh-
nungsbauvermögen finanziert und dieses Geld so-
zusagen damit dem Finanzminister überwiesen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, letztlich geht es 
um eine Summe der Wohnraumförderung, die Sie 
dem Wohnungsbauvermögen entzogen haben, die 
für die Ausgestaltung von sozialer Wohnungspolitik 
in diesem Land relevant ist. Das bedeutet, dass Sie 
in der Tat letztlich die Abrissbirne an die soziale 
Wohnraumförderung gelegt haben. Ehrlich gesagt, 
Sie müssten es gewusst haben.  

Deswegen finde ich, wenn ich dies in dieser Deut-
lichkeit einmal so sagen darf, einen Antrag, der die 
Überschrift „Klares Bekenntnis zur sozialen Wohn-
raumförderung ablegen: bedarfsgerechte soziale 
Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen beibe-
halten“ trägt, sehr geehrte Damen und Herren und 
lieber Herr Schemmer, geradezu heuchlerisch.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sie waren zu jeder Zeit informiert. Sie wussten ge-
nau, worum es ging. Sie sind bereits Ende letzten 
Jahres darüber informiert worden, dass aus diesen 
Gründen die Förderhöhe nur noch 800 Millionen € 
betragen kann. In Richtung anderer Kolleginnen 
und Kollegen in diesem Saal kann ich nur sagen: 
Wenn Sie der CDU an dieser Stelle auf den Leim 
gehen, dann fände ich das ausgesprochen bedau-
erlich. – Danke schön.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Für die FDP-Fraktion hat nun der 
Abgeordnete Herr Rasche das Wort.  

Christof Rasche (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Man kann natürlich wie mei-
ne beiden Vorredner um das Thema herumreden,  

(Zuruf von der SPD: Hä?) 

man kann sich mit der Vergangenheit beschäftigen, 
aber, meine Damen und Herren, vielleicht sollten wir 
in der Debatte zu der einzigen Frage kommen, um 
die es heute Abend geht: Bleibt es bei 1 Milliarde € 
Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen, ja 
oder nein? Das ist der springende Punkt, das ist die 
Frage, die wir heute beantworten müssen, und Sie 
eiern herum und verweigern eine ehrliche Aussage.  

Meine Damen und Herren, in der letzten Legislatur-
periode oder auch im Frühjahr dieses Jahres, ja bis 
zum letzten Tag vor der Landtagswahl waren sich 
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alle Fraktionen in diesem Hohen Haus einig. Alle 
haben gesagt: Ja, es muss bei 1 Milliarde € Wohn-
raumförderung bleiben.  

SPD und Grüne haben vor der Landtagswahl und 
im Wahlkampf sogar gefordert, dass die 1 Milliar-
de € für Wohnraumförderung gesetzlich abgesichert 
sein müsse. Es gibt viele Bespiele, wo Sie das ge-
fordert haben. Ich bringe hier zunächst mal zwei 
oder drei: Der heutige Parlamentarische Staatssek-
retär, Horst Becker, sagte beispielsweise in einer 
Plenarrede am 9. September 2009:  

„… dann gehen Sie zumindest den Weg und 
schreiben Sie gesetzlich fest, dass jedes Jahr 
mindestens 1 Milliarde in den Wohnungsbau 
NRW fließt. Denn wenn Sie das nicht tun, dann 
greifen und spielen Sie zu kurz und die Men-
schen bezahlen einen hohen Preis.“ 

Auf Seite 146 im Wahlprogramm der Grünen geht 
es weiter. Dort steht:  

„Wir Grünen wollen für die Förderung des sozia-
len Wohnungsbaus im Land eine gesetzliche 
Mindestsumme festlegen. Unser Ziel ist, mit ei-
nem jährlichen Förderprogramm in Höhe von 
rund einer Milliarde Euro den Neubau und die 
Modernisierung von Wohnraum voranzutreiben.“ 

Meine Damen und Herren, die seinerzeitige Be-
gründung für Ihre Forderung nach einer gesetzli-
chen Verankerung war, Sie wollten die vielen Miete-
rinnen und Mietern, die in Sozialwohnungen leben, 
den Mieterbund, die Wohnwirtschaft, die Architek-
tenkammer, viele andere Institutionen davor schüt-
zen, dass in Zukunft diese 1 Milliarde € reduziert 
wird.  

CDU und FDP haben diese Begründung nie ver-
standen, denn für FDP und CDU stand immer und 
steht nach wie vor fest, diese 1 Milliarde € Wohn-
raumförderung bleibt bestehen. Da war eine gesetz-
liche Absicherung völlig überflüssig.  

Aber, meine Damen und Herren, wir konnten ja 
damals nicht ahnen, dass gerade SPD und Grüne 
die Mieterinnen und Mieter, den Mieterbund vor den 
eigenen Kürzungsplänen von SPD und Grünen 
schützen wollten, denn Sie wollen doch entgegen 
aller Aussagen vor der Wahl die Wohnraumförde-
rung kürzen. Man hört es in allen Räumen und in 
allen Büros, die sich damit beschäftigen, dass Sie 
die Wohnraumförderung jährlich um 200 Millio-
nen €, also in den fünf Jahren dieser Legislaturperi-
ode um sage und schreibe 1 Milliarde € reduzieren 
wollen.  

Seien Sie doch ehrlich. Sie wollten vor der Wahl 
dieses große Wählerpotenzial, was sich in Nord-
rhein-Westfalen in diesem Bereich bewegt, für sich 
gewinnen, haben am Ende aber nicht das gehalten, 
was Sie versprochen haben. Glaubwürdigkeit sieht 
anders aus. Ich kann die Mieterinnen und Mieter 
verstehen, die sich von Ihnen betrogen fühlen.  

(Beifall von der FDP und von der CDU – Zu-
ruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– Ja, Herr Körfges, Sie werden immer laut, aber die 
Argumente werden immer schwächer, und die SPD 
betreibt dieses unehrliche Spiel ja auch nach der 
Landtagswahl noch weiter. Noch am 8. Juli 2010 
sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Herr von 
Grünberg, den ich sehr schätze und der als Vorsit-
zender des Mieterbundes geradezu Ihre Politik in 
diesem Bereich verkörpert – Zitat –:  

„Der Bedarf für Wohnraumförderung in NRW 
bleibt hoch, so dass das Fördervolumen nicht 
unter die 1 Mrd. fallen darf.“ 

Jetzt kommt es noch besser:  

„Hier müssen notfalls auch Haushaltsmittel ein-
gesetzt werden.“ 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie betrie-
ben eine Politik der Unehrlichkeit vor der Landtags-
wahl und sind so frech und betreiben diese nach der 
Landtagswahl noch weiter. Wo kommen wir denn 
da hin?  

(Beifall von der FDP und von der CDU – Wi-
derspruch von der SPD) 

Beenden Sie endlich dieses – und jetzt benutze ich 
erneut die Wortwahl der Parlamentarischen Staats-
sekretärs, Horst Becker – „Spiel mit den Menschen“. 
Halten Sie Ihre Versprechen: 1 Milliarde € für den 
Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen. – Herzlichen 
Dank.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die Fraktion Die Linke hat das 
Wort die Frau Abgeordnete Demirel.  

Özlem Alev Demirel (LINKE): Herr Präsident! Mei-
ne Damen und Herren! Wir Linken sind für die Bei-
behaltung des Fördervolumens von 1 Milliarde €. 
Die Forderung der CDU-Fraktion ist richtig. Die 
Lobhudelei an die Vorgängerlandesregierung ist 
aber nicht angebracht.  

Die CDU behauptet in Ihrem Antrag, die schwarz-
gelbe Regierung Rüttgers habe soziale Wohnbau-
förderung auf hohem Niveau betrieben. In Wirklich-
keit ist die neoliberale Politik sowohl auf Bundes- 
wie auf Landesebene die Wurzel des Übels. Seit 
über 30 Jahren haben Regierungen die soziale 
Wohnungspolitik unterminiert und Zug um Zug 
durch Markt ersetzt. Sprich: Förderung von Eigen-
tum und Finanzinvestitionen, Privatisierungsorgien 
statt Wohnungsgemeinnützigkeit und statt dem 
Recht auf menschenwürdiges Wohnen die Ausbeu-
tung des Wohnbedürfnisses für den Profit von Kapi-
talanlegern.  
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Hier in Nordrhein-Westfalen hat die CDU/FDP-
Regierung Rüttgers die Zweckentfremdung gestri-
chen, die Kommunen fast aller wohnungspolitischen 
Instrumente beraubt und die Kündigungssperrfrist 
abgeschafft.  

Diese schwarz-gelbe Regierung hat die Landesent-
wicklungsgesellschaft mit 98.000 Wohnungen an 
private Fonds verscherbelt. Und sie hat das Woh-
nungsbauvermögen des Landes in die NRW.BANK 
eingegliedert, mit rund 19 Milliarden € aus staatli-
chen Fördermitteln und aus Zahlungen der Sozial-
mieterinnen und Sozialmieter.  

Was zuvor in öffentlicher Verantwortung war, ist 
somit in eine nach privatwirtschaftlichen Maßstäben 
operierende Einrichtung eingegliedert worden, of-
fenbar mit fatalen Folgen. Darauf komme ich jedoch 
später zurück.  

Im Antrag von der CDU wird übrigens unter ande-
rem ein Loblied auf – ich zitiere aus Ihrem Antrag – 
„die Förderung energetischer Sanierung aus 
Gründen des Klimaschutzes und zur Senkung der 
Nebenkosten“ gesungen. 

Man kommt gar nicht mehr mit bei dem rasanten 
Tempo schwarz-gelber Politik gegen Beschäftigte, 
Erwerbslose sowie Mieterinnen und Mieter. Viel-
leicht wussten Sie, als Sie diese Passagen ge-
schrieben haben, noch nicht, was Angela Merkel 
inzwischen verkündet hat, dass nämlich die Eigen-
tümer das Recht bekommen sollen, den Mieterin-
nen und Mietern einen erklecklichen Teil der für 
den Klimaschutz erforderlichen Ausgaben aufzu-
bürden. Dies ist wieder einmal Erfolg der Eigentü-
merlobby. 

SPD und Grüne haben in ihrem Koalitionsvertrag 
versprochen zu prüfen, ob es eine Rückabwicklung 
der Vollintegration des Sondervermögens der 
Wohnbauförderung geben kann. Das Mieterforum 
Ruhr beispielsweise hat dieses Versprechen be-
grüßt und zugleich gefordert, dass über die Prü-
fung hinaus unmittelbar die erforderlichen Weichen 
gestellt werden, um das Wohnungsbauvermögen 
zumindest zu wesentlichen Teilen zu retten. Ge-
nau das fordern wir Linken auch, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der LINKEN) 

Warum stehen SPD und Grüne heute nicht mehr 
zur Mindestgarantie von 1 Milliarde €, was sie in 
der vergangenen Legislaturperiode selbst gefor-
dert hatten? Ist es etwa so, dass die NRW.BANK 
die erforderlichen Gelder tatsächlich nicht mehr zur 
Verfügung hat, oder sollen die Gelder etwa zu 
anderen Zwecken verschoben werden? Es ist un-
akzeptabel, dass wir hier auf Mutmaßungen ange-
wiesen sind. Wir von der Linken werden alles tun, 
um mit einer umfassenden Anfrage den wahren 
Sachverhalt aufzuklären. 

(Beifall von der LINKEN) 

Wir werden in diesem Zusammenhang auch fra-
gen, was denn das bisherige Ergebnis der von 
Ihnen versprochenen Prüfung in Sachen Rückab-
wicklung ist. 

Meine Damen und Herren, der ganze Vorgang 
sollte uns allen eine Lehre sein. Immer wenn öf-
fentliche Aufgaben zum Gegenstand privater Ge-
schäftemacherei werden, dann gibt es nicht nur 
weitere soziale Verwerfungen, dann gibt es auch 
einen Verlust an Souveränität und Entscheidungs-
befugnis der öffentlichen Hand einschließlich der 
Parlamente und Regierungen. Das ist eine Form 
der Selbstdemontage von Demokratie, und ange-
sichts dessen ist es eine dringliche Aufgabe der 
öffentlichen Hand, Handlungsspielraum zurückzu-
erobern. 

Wenn Sie uns heute hier sagen, werte Kolleginnen 
und Kollegen von den Regierungsparteien, dass 
die Finanzierung der einen Milliarde aus der 
NRW.BANK nicht möglich ist, dann ist zweierlei 
Ihre Pflicht: erstens die Rückabwicklung zu forcie-
ren, damit die Wohnbauförderung wieder unter die 
Kontrolle der öffentlichen Hand kommt, und zwei-
tens als Sofortmaßnahme die Finanzierung der 
Garantiesumme aus Haushaltsmitteln zur Verfü-
gung zu stellen. – Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Voigtsberger. 

Harry Kurt Voigtsberger, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich habe die De-
batte bis jetzt verfolgt und habe das Gefühl, dass 
wir dabei sind, der Wohnraumförderung und der 
NRW.BANK schweren Schaden zuzufügen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Lassen Sie mich das begründen. Ich bin nun schon 
ein paar Monate in den Gremien der NRW.BANK. 
Es sind einige hier im Raum, die dort auch waren 
und Verantwortung getragen haben. Ich denke, sie 
haben das an verschiedenen Stellen sehr gut mit-
bekommen. Deswegen möchte ich auch mit einem 
Zitat aus einem Alarmbrief beginnen, den der dama-
lige NRW.BANK-Vorstand schon im Dezember 
letzten Jahres dem damaligen Finanzminister Hel-
mut Linssen geschrieben hat und in dem deutlich 
wurde, dass sich die Förderprogramme 2009 unab-
gesprochen und unkontrolliert entwickeln und die 
Bank deswegen entsprechend große Sorgen hat. 

Herr Schemmer sagte eben, dass er sehr stolz war, 
wie sich das entwickelt hat. Sie sind stolz, dass Titel 
einfach unabgesprochen überzeichnet wurden und 
eine unkontrollierte Verschuldung eingegangen 
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wurde; denn, Herr Schemmer, der Vorstand schrieb 
damals – ich zitiere nur ein paar Sätze –: 

Durch die Erhöhung des Wohnraumförderpro-
gramms und weiterer 145 Millionen steigt der 
Fremdfinanzierungsaufwand, wodurch ein zusätzli-
cher jährlicher Zinsaufwand von rund 7 Millionen € 
ausgelöst wird. Dadurch fällt der Jahresüberschuss 
in den Folgejahren kontinuierlich ab. Die Pro-
grammhöhen der Jahre 2009 und 2010 belasten die 
Fördermöglichkeiten der Zukunft und werden in den 
darauf folgenden Jahren nicht mehr zu erreichen 
sein. 

Das war der Brief des Vorstands der NRW.BANK. 
Das heißt, das, was da als grandiose Leistung dar-
gestellt wird, ist, dass man einfach die Verschul-
dung und die Programme hat unkontrolliert laufen 
lassen und genau wusste, dass man das in der 
Zukunft bitter bezahlen wird. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der damalige Finanzmi-
nister Helmut Linssen und auch mein Vorgänger im 
Amt, Herr Lienenkämper, wussten genau – und wir 
wussten es auch; es ist ja in den Gremien der Bank 
zum Thema gemacht worden –, dass die hohen För-
derprogramme der Jahre 2009 und 2010 nicht aus 
irgendeinem Vermögen heraus, sondern eben über 
Kredite finanziert worden sind, die die NRW.BANK 
aufzubringen hatte. 

Sie wussten auch, dass dadurch die Fortsetzung 
der Wohnraumförderung der NRW.BANK in Höhe 
von einer Milliarde ab 2011 nicht mehr möglich sein 
wird. Das hat die NRW.BANK, wie gesagt, bereits 
im Dezember letzten Jahres ganz deutlich gemacht. 

Interessant ist auch, dass das im Prinzip hier im 
Landtag nicht bekannt war. Diese Zusammenhänge 
waren nur den Gremien der NRW.BANK bewusst. 
Insoweit war es dann auch klar, dass im Sommer 
die große Überraschung eintrat und man dann im 
Koalitionsvertrag wenigstes formuliert hat, dass für 
die Wohnraumförderung die entstehenden Finanzie-
rungsmittel, die über das revolvierende System 
zurückkommen, auch wieder komplett und zu 
100 % der Wohnraumförderung zurückgegeben 
werden. Ich denke, seriöser und besser kann man 
es eigentlich nicht machen. Das müssten Sie im 
Prinzip mittragen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wenn Sie sehen, wie sich denn dieses Wohnraum-
förderprogramm finanziert, dann sind es einmal die 
Rückflüsse aus früheren Darlehen der sozialen 
Wohnraumförderung, planmäßige und außerplan-
mäßige Tilgungen, die vom Bund bis mindestens 
2013 noch für investive Maßnahmen im Woh-
nungsbau zweckgebundenen Kompensationszah-
lungen an das Land und natürlich auch erwirt-
schaftete Überschüsse aus dem Vermögen der 
sozialen Wohnraumförderung. Das alles zusam-

men ergibt dann wiederum die Summe, die für die 
Wohnraumförderung zur Verfügung steht.  

Das ist für mich als zuständigen Minister im sozia-
len Wohnungsbau auch in Ordnung, das möchte 
ich auch haben. Das heißt doch: Wir greifen kom-
plett diese Mittel ab, um die Wohnraumförderung 
über Jahre auf dem entsprechenden Niveau zu 
sichern und aufrechtzuerhalten.  

Deswegen, meine Damen und Herren, sollten wir 
alle Interesse daran haben, dass im Bereich der 
sozialen Wohnraumförderung dauerhaft eben kei-
ne Verluste entstehen. Jeder Verlust wird im Jahr 
darauf wiederum fällig, es entstehen weitere Zins-
zahlungen, die Basis verringert sich permanent. So 
geben sie der Wohnraumförderung letztendlich auf 
Dauer einen Todesstoß, und das muss verhindert 
werden. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch das hat uns die 
NRW.BANK vorgerechnet: Eine Fortschreibung des 
Fördervolumens von 1 Milliarde € würde bereits 
mittelfristig zu einem negativen Zinsergebnis und 
damit zu Verlusten im Jahresergebnis führen, so-
dass die Bank jetzt schon – Sie alle kennen das aus 
dem Handelsgesetzbuch – entsprechende Drohver-
lust-Rückstellungen bilden muss. Insoweit wird auch 
das wiederum dem Wohnraumförderungsvermögen 
entzogen. Man merkt: Wenn man sich einmal auf 
diese schiefe Ebene begibt, geht es immer schneller 
und schneller. Am Ende wird vor allem die Wohn-
raumförderung das Nachsehen haben. 

Meine Damen und Herren, dass die Zinsgarantie 
des Landes für zukünftige Förderdarlehen nicht 
mehr gilt – das wissen Sie alle, das haben Sie hier 
beschlossen –, war ebenfalls Folge der Wfa-
Integration. Insoweit muss man das einfach berück-
sichtigen. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Minister, Ihre 
Redezeit ist grundsätzlich abgelaufen. 

Harry Kurt Voigtsberger, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr: Ich muss 
noch ein paar Ausführungen machen. Ich denke, 
das ist wichtig. 

(Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, das alles weiß die CDU, 
das alles wissen Sie, 

(Zuruf von der SPD: Alles Heuchler!) 

denn letztendlich haben Sie diese Entscheidung an 
mehreren Stellen hier im Landtag gefällt und müss-
ten also über alle Details informiert sein. 

Es kommt ja noch einiges dazu. Bereits 2006 wurde 
die Wohnungsbauförderungsanstalt verpflichtet, die 
vom Land an den Bund zu leistenden Zinszahlun-
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gen dauerhaft direkt zu übernehmen, das heißt: aus 
dem Haushalt in das Wohnraumförderungsvermö-
gen zu übernehmen. Das alles wissen Sie, Herr 
Schemmer. 

(Ralf Michalowsky [LINKE]: Soll das jetzt ein 
Schlaflied werden?) 

Wenn Sie trotzdem sagen: Wir gehen davon aus, 
dass diese eine Milliarde zu halten ist, dann hat das 
unter kaufmännischen Gesichtspunkten keine Ba-
sis. Es ist nur unter den Gesichtspunkten einer wei-
teren Verschuldung überhaupt umsetzbar. 

Deswegen halte ich die Basis dieses Antrags für 
durchaus nachvollziehbar, dass Sie erkannt haben, 
in der Vergangenheit einen Fehler gemacht zu ha-
ben, 

(Beifall von der SPD –Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

dass das Wohnraumfördervermögen permanent 
abgeschmolzen wird, und dass Sie den wieder hei-
len wollen, indem Sie diesen Antrag stellen. Aber 
dass Sie letztlich nur versuchen, der jetzigen Lan-
desregierung das Ganze in die Schuhe zu schie-
ben, ist absolut unredlich und kann nicht akzeptiert 
werden. 

Meine Damen und Herren, es ist doch klar: Wenn 
das Ganze über neue Schulden bei der NRW.BANK 
finanziert wird, werden Sie in Kürze natürlich wieder 
die Verschuldungspolitik der neuen Landesregie-
rung demonstrativ geißeln. Insgesamt ist das alles 
ausgesprochen durchsichtig. Deswegen bitte ich 
darum, diesen Antrag abzulehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Ich möchte darauf hinweisen, dass die 
Landesregierung die Redezeit um zwei Minuten und 
55 Sekunden überschritten hat. Darauf muss ich im 
Interesse des Rederechts der Fraktionen hinweisen.  

Mir liegt jetzt aber nur noch eine Wortmeldung vom 
Abgeordneten Schemmer von der CDU-Fraktion 
vor. 

Bernhard Schemmer (CDU): Herr Präsident! Mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren! Die Auftritte 
von Herrn Ott, Frau Schneckenburger und Herrn 
Voigtsberger haben mir eines gezeigt: Da sind drei 
Amateure in neue Jobs gebracht worden, von de-
nen sie schlicht nichts verstehen. Ich will mal versu-
chen, das anhand von Zahlen zu erklären. 

(Beifall von der CDU – Heike Gebhard [SPD]: 
Das ist eine Unverschämtheit! – Britta Alten-
kamp [SPD]: Und Sie sind der Profi? – Weite-
re Zurufe von der SPD) 

– Sie haben anscheinend genauso wenig Ahnung, 
sonst hätten Sie nicht so ein dummes Zeug erzählt.  

Wenn Zinsen genommen wurden, um andere Pos-
ten, Rückzahlungen an den Bund usw. zu leisten, 
dann ist das sicherlich so gewesen. Gleichzeitig hat 
es aber immer noch einen Gewinn beim Wfa-
Vermögen gegeben. Das Wfa-Vermögen ist all die 
Jahre, bis heute, weiter gewachsen. 

(Zuruf) 

Herr Präsident, wenn ich darauf aufmerksam ma-
chen darf: Ich bitte, meine restliche, mir verbliebene 
Redezeit zuzüglich zur neuen Redezeit zu notieren 
und nicht nur die, die gerade übriggeblieben ist.  

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN) 

Nächstes Thema. Frau Schneckenburger sprach 
davon, das Wfa-Vermögen würde 40 Milliarden € 
betragen. Ich sage das einfach mal so: Jeder, der 
die Vorlagen gelesen hat, weiß, dass das Wfa-
Vermögen 18 Milliarden € betragen hat und, so 
hoffe ich, auch noch heute beträgt. Im Übrigen sind 
nicht nur die 3 von den 18 Milliarden € verliehen, 
sondern darüber hinaus 5 Milliarden €, nämlich 23 
Milliarden €. Das hat eine lange Tradition. Das hat 
gar nicht diese neue Regierung eingeführt. 

Und nochmals: 2008 – 1 Milliarde €. 2009 – 1,14 
Milliarden €. 2010 – 1 Milliarde €. Das Geld stand 
zur Verfügung und steht zur Verfügung. Ich brauche 
mir nur, Herr Rasche hat es angesprochen, Herrn 
von Grünberg anzugucken. Ich weiß noch, wie Sie 
ein bisschen weiter dort gesessen und bei der An-
hörung gesagt haben, was Sie fordern. Wir haben 
das jetzt die ganze Zeit realisiert. Und jetzt gehen 
Sie hin und stimmen zu, den Antrag auf dieses Geld 
abzulehnen.  

Als Letztes erlaube ich mir noch ein oder zwei Sätze 
aus der Rede des heutigen Parlamentarischen 
Staatssekretärs vom 9. September 2009 in diesem 
Hause zu zitieren:  

„… wenn wir in den nächsten Jahren nicht als al-
ler unterste Grenze jedes Jahr 1 Milliarde € in 
den Wohnungsbau … stecken, also für die Wie-
deraufforstung – so nenne ich das – der Sozial-
wohnungsbaubestände, für energetische Sanie-
rung und für Barrierefreiheit, dann fällt Nord-
rhein-Westfalen mit seinem relativ alten Woh-
nungsbestand dramatisch zurück.“  

Recht hat er. Ich hoffe nur, dass die, die ihn heute 
tragen, auch bei dieser inhaltlichen Frage so unter-
stützen, wie das eigentlich richtig ist. Und deshalb 
kann ich nur noch mal sagen: Heuchlerisch, diesem 
Antrag nicht zuzustimmen! – Schönen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Rai-
ner Schmeltzer [SPD]: Heuchlerisch war nur 
der Antrag!)  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Schemmer. – Es liegen keine weite-
ren Wortmeldungen mehr vor.  
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Die antragstellende Fraktion der CDU hat um direk-
te Abstimmung gebeten. Wir kommen somit zur 
Abstimmung über den Inhalt des Antrags Drucksa-
che 15/210. Wer dem seine Zustimmung geben 
kann, den bitte ich um das Handzeichen. – 

(Rhythmischer Beifall von der SPD – Zurufe 
von der SPD und von den GRÜNEN – Zurufe 
von Minister Johannes Remmel und Minister 
Guntram Schneider: Volksfront!) 

Das waren die Ja-Stimmen. Wer stimmt mit Nein? –  

(Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Das Zweite war die Mehrheit. 

(Lebhafter Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

Damit ist der Antrag Drucksache 15/210 vom Par-
lament abgelehnt worden. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir 
am Ende der heutigen Sitzung.  

Die nächste Sitzung findet morgen, Freitag, 1. Ok-
tober, 10 Uhr, statt. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ver-
weise auf den Parlamentarischen Abend der 
NRW.BANK. 

Die Sitzung ist geschlossen.  

Schluss: 20:46 Uhr 

_______________________________________ 
*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  

überprüft (§ 96 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarproto-
koll so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 


	1 Schüler, Lehrer und Eltern erwarten Kontinuität und Verlässlichkeit – Für einen klaren Kurs bei G8 / G9 
	2 Keine außerparlamentarische Schulpolitik
	Kein Einstieg in die Einheitsschule – Für Schulvielfalt in Nordrhein-Westfalen

	3 Mindestanforderungen an ein modernes Landespersonalvertretungsgesetz
	4 Neuordnung der Rundfunkfinanzierung darf nicht zur Mehrbelastung und Ausforschung der Bürger und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen führen
	5 Hohe Gebühreneinnahmen verpflichten zu hochwertigem Rundfunk
	6 Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte verdienen den besonderen Schutz durch das Strafrecht
	7 Stopp der Atommüllentsorgung von und nach Ahaus
	8 Wiederaufbau der Kommunalfinanzen nach der Finanzkrise – Anreizsysteme statt Freifahrtscheine
	9 Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellen – Ergebnisse der NKF-Evaluierung zügig umsetzen
	10 Umsteuern – Umverteilung von oben nach unten
	11 Klares Bekenntnis zur sozialen Wohnraumförderung ablegen: bedarfsgerechte soziale Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen beibehalten

